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Subsidiarität und Solidarität bei der 
sozialen Integration in Europa 

Ein erweitertes Vorwort 

Von Gerhard Kleinhenz, Passau 

Der Ausschuß für Sozialpolitik der Gesellschaft für Wirtschafts- und 
Sozialwissenschaften, Verein für Socialpolitik, nahm unter dem Eindruck 
der Verwirklichung des Binnenmarktes und der fortschreitenden Integration 
zu einer Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion die Erörterung der 
Frage nach der sozialen Integration in Europa auf (Schriften des Vereins 
für Socialpolitik, N.F., Bd. 222/I, Berlin 1993). 

Die Wahl dieser Thematik kann zunächst im Zusammenhang mit der 
europäischen öffentlichen Debatte und den Volksabstimmungen über den 
Vertrag von Maastricht gesehen werden. Wie bei allen entscheidenden 
Schritten der Vertiefung der Europäischen Integration wird auch für den 
Übergang zur Wirtschafts- und Währungsunion verbreitet die Frage nach 
dem Verhältnis von "wirtschaftlicher" und "sozialer Dimension" aufgewor-
fen und eine Verstärkung der "sozialen Dimension" der europäischen Inte-
gration angemahnt. 

Die Wahl dieser Thematik folgt auch den Bestrebungen des Rates der 
europäischen Regierungschefs, die "soziale Dimension" der Europäischen 
Union (EU) als gleichrangig mit der wirtschaftlichen Dimension zu be-
tonen und im Vertragswerk von Maastricht sowie in der Politik der 
Europäischen Union zu verankern 1. Nach dem erklärten Willen der Regie-

1 So wurde der "sozialen Dimension" auf dem Gipfel von Hannover (1988) eine 
bedeutende Rolle und auf dem Gipfel von Madrid (1989) eine der ökonomischen 
Dimension gleichgestellte Bedeutung zugeschrieben. Schließlich wurde im Septem-
ber 1989 in Straßburg die "Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der 
Arbeitnehmer" von den Regierungschefs - allerdings nur von elf Mitgliedsländern -
angenommen und ihre Umsetzung durch ein Aktionsprogramm der EG-Kommission 
eingeleitet. Mit der Schlußakte zum Vertrag von Maastricht wurde schließlich neben 
den sozialpolitisch relevanten Protokollen über den wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalt und über den Wirtschafts- und Sozialausschuß auch ein Protokoll 
über die Sozialpolitik durch ein Abkommen der Mitgliedstaaten (mit Ausnahme des 
Vereinigten Königreichs Großbritannien) Bestandteil des Vertragswerkes (vgl. Berie 
1993). 
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8 Gerhard Kleinhenz 

rungen der Mitgliedstaaten soll sich im Prozeß der Vertiefung der Euro-
päischen Integration zur Europäischen Union ein enger Zusammenhang 
ergeben zwischen 

• der Verwirklichung des Binnenmarktes und der "Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion", 

• den Bestrebungen um eine Stärkung der "sozialen Dimension" und 

• der Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts und der 
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten. 

Für eine "Verfassung" der zukünftigen Europäischen Union, insbesondere 
für das Tätigwerden der EU auf den Gebieten des Arbeitsrechts, der Sozial-, 
und Umweltpolitik wird das "Subsidiaritätsprinzip" betont2. Die "soziale 
Dimension", Solidarität (sozialer Zusammenhalt) und "Subsidiarität" 
werden damit auch zu Schlüsselbegriffen auf dem Weg zur Europäischen 
Union, denen eine zentrale Bedeutung für die Akzeptanz des Fortschritts 
der europäischen Integration zugeschrieben wird. (V gl. European Institute 
of Public Administration (Ed.) 1991). 

Die Frage nach der sozialen Integration in Europa entspricht jedoch 
auch einem unmittelbaren Erkenntnisinteresse der Wissenschaft von der 
Sozialpolitik. Es ist davon auszugehen, daß von der fortschreitenden 
Integration der Volkswirtschaften und der Wirtschaftspolitik in Europa die 
" sozialen Probleme" in den Mitgliedsländern und die nationale "Sozial-
politik" nicht unbeeinflußt bleiben können. Vielmehr muß man vermuten, 
daß mit der Vertiefung der Europäischen Integration in Zukunft auch die 
"sozialen Probleme" und die sozialpolitische Reaktion auf soziale Probleme 
letztlich auch nur auf europäischer Ebene gesellschaftlich bestimmbar sein 
werden. Die Wissenschaft von der Sozialpolitik hätte dann dem realen 
Integrationsprozeß in Europa auch durch eine erweiterte europäische Per-
spektive bei der empirischen Analyse sozialer Probleme und bei techno-

2 Im EU-Vertrag ist das Subsidiaritätsprinzip in der Präambel ("Entschlossen, 
den Prozeß der Schaffung einer immer engeren Union der Völker Europas, in der 
die Entscheidungen entsprechend dem Subsidiaritätsprinzip möglichst bürgernah ge-
troffen werden, weiterzuführen") und im Titel I, Art. B (Ziele der Union) enthalten. 
("Die Ziele der Union werden nach Maßgabe dieses Vertrages entsprechend den 
darin enthaltenen Bedingungen und der darin vorgesehenen Zeitfolge unter Beach-
tung des Subsidiaritätsprinzips, wie es in Art. 3 b des Vertrags zur Gründung der 
Europäischen Gemeinschaft bestimmt ist, verwirklicht.") 

Im Art. 3 b des Vertrages wird formuliert: "In den Bereichen, die nicht in ihre 
ausschließliche Zuständigkeit fallen, wird die Gemeinschaft nach dem Subsidiari-
tätsprinzip nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in betracht gezogenen Maßnah-
men auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht ausreichend erreicht werden können und 
daher wegen ihres Umfangs oder ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene 
erreicht werden können." 
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Subsidiarität und Solidarität 9 

logischen Aussagen über Problemlösungsmöglichkeiten im Bereich der 
Sozialpolitik Rechnung zu tragen (vgl. auch den Beitrag von R. Hauser i. d. 
Band)3 . 

I. Unterschiedliche Horizonte bei der Frage nach 
der sozialen Integration in Europa: Integration der Sozialpolitik 

oder Integration der Gesellschaft? 

Bei aller Unterschiedlichkeit gesellschaftlicher Leitbilder, sozialpoliti-
scher Ziele und konkreter Ausgestaltung der Sozialpolitik scheint zwischen 
den Mitgliedsländern der Europäischen Union und in der wissenschaftlichen 
Literatur eine Übereinstimmung insoweit zu bestehen, daß die "soziale 
Dimension" der europäischen Integration über deren wirtschaftliche Dimen-
sion hinausgeht4 und die unmittelbare Bedeutung der Wirtschafts- und 
Währungsunion für die Bürger Europas und damit die Akzeptanz der Euro-
päischen Union bei den Bürgern betrifft. 

Obwohl die vorliegenden Betrachtungen zur "sozialen Integration in 
Europa" überwiegend auf die Integration der "Sozialpolitik" bezogen sind, 
ging der Ausschuß für Sozialpolitik bei der Wahl dieses Generalthemas von 
einer umfassenderen Fragestellung aus. Für die Wissenschaft von der 
Sozialpolitik geht das Interesse an der sozialen Integration in Europa über 
die traditionellen Fragen nach der Harmonisierung der Sozialpolitik durch 
Rechtsangleichung oder nach der Konvergenz der Sozialpolitik der Mit-
gliedsländer im Binnenmarkt hinaus. Auch bei einer Einschränkung des 
Themas auf die Integration der Sozialpolitik bedarf es jedoch angesichts 
der unterschiedlichen Vorstellungen über Sozialpolitik sowie über die verti-
kale und die horizontale Dimension der europäischen Integration noch einer 

3 Strenggenommen gilt diese Überlegung jedoch auch für den gegenwärtig sich 
vollziehenden Prozeß einer Globalisierung der Wirtschaft, dem entsprechend eine 
Perspektive für eine "Weltsozialpolitik" entwickelt werden müßte. 

4 Dabei wurde jedoch schon bisher die tatsächliche Interdependenz zwischen 
Sozial- und Wirtschaftspolitik vernachlässigt. Die soziale Dimension erscheint nicht 
so unterentwickelt, wenn man nicht nur auf die vertragsgemäße Kompetenz 
europäischer Sozialpolitik, sondern auch auf sozialpolitisch relevante Auswirkungen 
der Integration abstellt (vgl. Kleinhenz 1973, 1986 und 1990). Dabei kann man als 
"soziale Dimension" der europäischen Integration neben den vertraglichen Aufga-
ben und Handlungskompetenzen im eigentlichen Bereich der Sozialpolitik und 
neben den Beiträgen der EU zu einer sozialpolitischen Willensbildung ("sozialer 
Dialog", Berichte) insbesondere die Förderung des wirtschaftlichen und sozialen 
Zusammenhalts der Mitgliedstaaten ("Solidarität") sowie den sozialpolitischen 
Gehalt der Binnenmarktverwirklichung und der anderen Bereiche gemeinschaft-
licher Politik, insbesondere z. B. auch der Agrarpolitik (vgl. Leibfried/Pierson ), 
einstufen. 
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10 Gerhard Kleinhenz 

Klärung und näheren Bestimmung der damit grundsätzlich aufgeworfenen 
Fragestellungen5. 

Als Sozialpolitik können verkürzt alle politischen Entscheidungen zur 
Verbesserung der Lösung der bei den grundlegenden gesellschaftlichen 
Ordnungsregeln ungelöst bzw. unbefriedigend gelöst bleibenden "sozialen 
Probleme" verstanden werden. Da "soziale Probleme" (z.B. die gesell-
schaftliche Schwäche von Personengruppen oder eine Ausbeutung der 
Umwelt) also nicht nur durch eine gesellschaftliche Lage bestimmbar sind, 
sondern von den Ordnungsregeln und den gesellschaftspolitischen Leitbil-
dern und Zielsetzungen abhängen, sind auch die grundlegenden Regeln der 
Gesellschaftsordnung und die gesellschaftspolitischen Leitbilder und Ziel-
setzungen (vgl. Kleinhenz 1973) Bestandteil der Frage nach der Integration 
der Sozialpolitik in Europa. 

Geht man zunächst davon aus, daß die grundlegenden Ordnungsregeln 
einer freiheitlichen, offenen (und damit auch pluralistischen) Wettbe-
werbsgesellschaft (Marktwirtschaft i. w.S.) einheitlich in allen Mitgliedstaa-
ten und im Vertragswerk der Europäischen Union verankert sind, dann 
kann auch die grundsätzliche Frage nach den Möglichkeiten und Grenzen 
einer den Prinzipien der Selbstverantwortlichkeit, der Solidarität und 
Subsidiarität folgenden sozialen Integration in Europa aufgeworfen wer-
den. 

Mit der Ausweitung des Blickes von der "Integration der Sozialpolitik" 
auf die gesellschaftlichen Ordnungsprinzipien gerät auch die Vision ("reale 
Utopie") einer vollständigen Integration der Gesellschaften (civil societies) 
der Mitgliedstaaten in die Reichweite dieser Fragestellung. Dabei geht es 
um ein vereintes Europa, das nicht nur durch einen einheitlichen Binnen-
markt gekennzeichnet ist, sondern von einer einheitlichen Gesellschaft der 
Freien und Gleichen ("Europäische Gesellschaft") geprägt wird. 

Die besondere Ausrichtung dieser Vorbemerkungen auf die Anwendung 
des Subsidiaritätsprinzips in der sozialen Integration in Europa bedarf der 
Abgrenzung von Versuchen, das Subsidiaritätsprinzip als Vorurteil gegen 
die europäische Integration zu verwenden. Vielmehr soll gerade mit dem 
Blick auf die mögliche Verschmelzung der Gesellschaften in Europa ver-
sucht werden, auch eine europäische Perspektive für die Wissenschaft von 
der Sozialpolitik zu entwickeln. 

5 Dies gilt zumindest dann, wenn man nicht nur ganz pragmatisch unter Sozial-
politik einfach "das gesamte Spektrum der Maßnahmen im sozialen Bereich ein-
schließlich der Arbeitsmarktpolitiken" versteht und unter Integration sowohl Har-
monisierung und Konvergenz der Sozialpolitik der Mitgliedsländer als auch die 
Entfaltung einer eigenständigen europäischen Sozialpolitik relativ undifferenziert 
behandelt (vgl. Europäische Kommission 1993, 1994). 
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Subsidiarität und Solidarität II 

Einer Abgrenzung bedarf es auch zu manchen neoliberalen Beiträgen und 
neueren Vorschlägen von Wirtschaftsverbänden zur Integrationsdebatte, bei 
denen die europäische Integration a priori als ein "gigantisches Deregulie-
rungsprogramm" betrachtet wird, das die Gelegenheit gibt, mit Regulierun-
gen im Bereich von Arbeit und Soziales aufzuräumen, die im nationalstaat-
liehen Willensbildungsprozeß nicht mehrheitlich verändert oder abgeschafft 
werden könnten. Vielmehr folgt die sozialpolitikwissenschaftliche Aufgaben-
stellung bei der Analyse der sozialen Integration in Europa wohlfahrtstheo-
retischen Traditionen und methodischem Vorgehen in der Theorie der Wirt-
schaftspolitik mit der Suche nach der bestmöglichen Verwirklichung der 
Gesamtheit der gesellschaftspolitischen Zielvorstellungen, insbesondere der 
"sozialpolitischen" Leitbilder und Zielsetzungen der Europäischen Ver-
träge.6 

Soziale Integration als ErgebniS der wirtschaftlichen Integration 
oder als Aufgabe einer EU-Sozialpolitik ? 

Mit dem Fortschritt der Europäischen Integration haben sich die Pro-
bleme einer sozialen Integration im Verhältnis zur wirtschaftlichen Integra-
tion eigentlich nicht verändert (vgl. Kleinhenz 1994). 

Die Gründungsväter des EWG-Vertrags hatten den wirtschaftlichen und 
sozialen Fortschritt, die stetige Besserung der Lebens- und Beschäftigungs-
bedingungen ihrer Völker und eine harmonische Entwicklung ihrer Volks-
wirtschaften durch die Verringerung des Abstands zwischen einzelnen 
Gebieten und des Rückstandes weniger begünstigter Gebiete eher vom 
Wirken des gemeinsamen Marktes als von aktiver Sozial- und Regional-
politik erwartet. Auch in der Gegenwart stellt sich bei der Erörterung der 
sozialen Integration in Europa die Frage, ob eine europäische Sozialpolitik 
durch Rechtsangleichung ("Harmonisierung") auf den Gebieten des Arbeits-
rechts und der Sozialen Sicherung erforderlich ist oder ob sich im Binnen-
markt durch den Wettbewerb und durch die Mobilität der Faktoren eine 
"Konvergenz" der Sozialordnungen und der sozialen Leistungsstandards 
ergibt. 

Die Vollendung des europäischen Binnenmarktes 1993 mit der Freizügig-
keit der Arbeitnehmer sowie dem freien Waren-, Dienstleistungs- und Kapi-

6 Dieser Umriß der Aufgabenstellungen bei der Frage der Sozialpolitikwissen-
schaft nach der sozialen Integration in Europa kann allerdings im Rahmen dieses 
"erweiterten Vorworts" nicht abgehandelt werden. Vielmehr sollte hier auch der 
Hintergrund der vom Ausschuß bearbeiteten Fragestellungen angedeutet werden. 
Dabei kann der Herausgeber nicht beanspruchen, für den gesamten Ausschuß für 
Sozialpolitik zu sprechen, weil subjektive Wertgrundlagen für die Auswahlentschei-
dungen herangezogen und weil einzelne Schritte der analytischen Skizze der sozia-
len Integration in Europa nur andeutungsweise ausgeführt werden können. 
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12 Gerhard Kleinhenz 

talverkehr war schon im EWG-Vertrag von Rom (1957) so vorgesehen. Die 
Voraussetzungen für eine europäische Mobilität der Arbeit waren in bezug 
auf die Soziale Sicherheit schon in den 60er Jahren und in bezug auf die 
gegenwärtige Anerkennung der Qualifikationen weitgehend schon vor der 
Verwirklichung des Binnenmarktes geschaffen. Die positiven Auswirkun-
gen eines gemeinsamen Marktes waren den Arbeits- und Lebensbedingun-
gen durch die erreichten Handels- und Leistungsbeziehungen zwischen den 
Volkswirtschaften der Mitgliedstaaten sowie durch den Investitionsschub 
des Ankündigungseffektes der Binnenmarktaktion der EG schon zum Groß-
teil zugute gekommen. 

Die Diskussion über einen weitergehenden Bedarf an Vereinheitlichung 
im Bereich der Sozialpolitik in der Gegenwart wurde in Deutschland vor 
allem durch die Wiederbelebung der nicht gerade neuen Befürchtungen des 
"Sozial-Dumping" und des "Sozialtourismus" bestimmt (vgl. Schmäh/ 
1990). 

Eine europäische Mobilität zum Zwecke der Maximierung der Inan-
spruchnahme von Sozialleistungen dürfte wohl auch auf längere Sicht 
wegen der Sprachbarrieren eine eher marginale Bedeutung haben. Aller-
dings können die wenigen aber (immer wieder ähnlichen) extremen Bei-
spiele für Sozialtourismus sowohl die Akzeptanz für die europäische Inte-
gration als auch die Beitragsbereitschaft und damit die Stabilität beitrags-
finanzierter sozialer Leistungssysteme gefährden. 

Schließlich könnte die in der Rechtssprechung des Europäischen 
Gerichtshofes vorgezeichnete Aufhebung des Territorialprinzips von Sozial-
leistungen (z.B. beim Kindergeld für in der Heimat lebende Kinder) bei 
einer Anwendung auf andere bedarfsbezogene Sozialtransfers, insbesondere 
auf die Sozialhilfe (vgl. Clever 1990) die quantitative Bedeutung des Pro-
blems eines Sozialleistungsexports erheblich erhöhen, die Einstellungen zu 
den Steuer-/Transfer-Systemen und ihre Ausgestaltung verändern (z.B. Ver-
lagerung zu indirekten Steuern und zu bedingten und/oder realen Transfers) 
sowie die Akzeptanz einer europäischen Einkommensumverteilung über 
Struktur- und Kohäsionsfonds beeinträchtigen. 

Die gegenwärtigen Befürchtungen (vor allem auf Arbeitnehmer- und 
Gewerkschaftsseite), daß der Binnenmarkt mit "Sozialdumping"7 oder 
einem zu Sozialabbau führenden Wettbewerbsdruck verbunden sei, entspre-
chen weitgehend den traditionellen Vorbehalten gegenüber dem gemeinsa-

7 Zu Recht wird von neoliberalen Autoren darauf hingewiesen, daß von "Dum-
ping" hierbei nicht gesprochen werden kann und daß die Befürchtung von Wettbe-
werbsnachteilen nicht mit der sonst von Sozialpolitikern und Wissenschaftlern be-
haupteten gesamtwirtschaftlichen Produktivitätssteigerung durch Sozialpolitik im 
Einklang stehe. 
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Subsidiarität und Solidarität 13 

men europäischen Markt. Diesen Befürchtungen wurde mit den früheren 
Bestrebungen der Vertragsparteien und in den sozialpolitischen Willensbil-
dungs- und Entscheidungsprozessen bis Mitte der 70er Jahre Rechnung 
getragen, eine Harmonisierung bestimmter Elemente der Sozialordnungen, 
von Sozialleistungen und den damit verbundenen "Sozialkosten" zu errei-
chen. 

Inzwischen hat sich im europäischen Willensbildungsprozeß und in der 
Wissenschaft die Einsicht verbreitet, 

- daß der Versuch einer Harmonisierung den europäischen Integrationspro-
zeß lähmen und eine nahezu "unendliche" Verhandlungszeit erfordern 
würde, 

- daß eine Angleichung der Sozialstandards auf dem Niveau der weniger 
entwickelten Mitgliedsländer den Druck auf die hohen Standards nicht 
beseitigen und 

- daß eine Angleichung auf dem Niveau der hoc~entwickelten Länder ent-
weder alle Wettbewerbschancen der weniger entwickelten Länder auf 
absehbare Zeit beseitigen würde oder aber durch einen gigantischen 
Transfer (über die Fonds) durch die entwickelten Länder finanziert 
werden müßte. 

Daher wurde die Idee der Rechtsangleichung (seit Mitte der 80er Jahre) 
im europäischen Einigungsprozeß fortschreitend durch die neue "Integra-
tionsmethode" und das vom Europäischen Gerichtshof entwickelte Prinzip 
der gegenseitigen Anerkennung nationaler Normen abgelöst. 

Auf der anderen Seite wird aber im Bereich "Arbeit und Soziales" wei-
terhin auf dem Wege der Konsensbildung und der Rechtsangleichung ver-
sucht, die soziale Dimension des gemeinsamen Marktes durch vorrangiges 
Europarecht (vgl. Wieland) auszugestalten. Auf der Grundlage des Aktions-
programms der Kommission wird damit versucht, als Umsetzung der 
Gemeinschaftscharta sozialer Grundrechte einen Sockel von gemeinschaftli-
chen Arbeitnehmerrechten zu schaffen (vgl. Lampert 1991). Durch diese 
Mindestvorschriften kann zwar die Absicht der Verstärkung der sozialen 
Dimension zum Ausdruck gebracht, aber auch nur extremer Unterbietungs-
wettbewerb und entsprechender Druck auf die Sozialstandards der entwik-
kelteren Länder ausgeschlossen werden. 

Bei der Bewertung der dargestellten Entwicklungen europäischer Sozial-
politik erscheint der Binnenmarkt und der Verlust an nationaler Regulie-
rungskompetenz aus neoliberaler Sicht zunächst als die schon lange "gebo-
tene", "ökonomisch begründete" Einleitung einer Deregulierung im Bereich 
"Arbeit und Soziales". Die europäische Sozialcharta und ihre Umsetzung 
durch Mindestvorschriften der EU auf der Grundlage des Art. 118 a lassen 
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14 Gerhard Kleinhenz 

sich dagegen als inkonsistente Gegenreaktion mit im einzelnen viel zu weit 
gehenden (zudem europaweiten) Regulierungen bewerten.8 

Für die Arbeitnehmer der entwickelteren Länder stellt sich die Entwick-
lung der europäischen Integration durch die Vollendung des Binnenmarktes 
einerseits und der Ausweitung der Tätigkeit der EU auf der Grundlage der 
Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) zu Lasten nationaler Regulierungs-
kompetenzen und mit einer erkennbaren "Disparität zwischen ,materieller' 
und ,politischer' Integration"9 bei näherer Betrachtung durchaus ambivalent 
dar. Daher kann man tatsächlich zu dem Ergebnis kommen, daß die euro-
päische Integration den "sozialpolitischen Status quo" nicht unberührt läßt, 
sondern die sozialen "Besitzstände" gefährdet. Die hohen nationalen Sozial-
standards werden dem Druck des Wettbewerbs zwischen den (nationalen) 
Sozialsystemen ausgesetzt, soweit sie den einheitlichen Mindestsockel über-
steigen.10 

Die dargestellte "Gefährdung" hoher sozialer Standards in den entwickelte-
ren Ländern kann jedoch in ihrer Bedeutung für die Arbeits- und Lebensbedin-
gungen relativiert und insgesamt sehr unterschiedlich bewertet werden. Die 
dem europäischen Integrationsprozeß zurechenbare Gefährdung der Sozial-
standards dürfte im Vergleich zu dem W ettbewerbsdruck, der im internationa-
len Handel von den neu industrialisierten Niedriglohnländern ausging und in 
Zukunft eher noch verstärkt ausgehen dürfte, sowie im Vergleich zu der- all-
gemein wohl noch nicht hinreichend erfaßten - dramatischen Veränderung der 
Standortkonkurrenz, die sich mit der Stabilisierung nach erfolgreicher Trans-
formation in den mittel- und osteuropäischen Staaten ergeben dürfte, eher 
weniger bedeutend, wenn auch nicht zu vernachlässigen sein. Dem Druck auf 
die hohen Sozialstandards der entwickelteren Länder im Binnenmarkt steht 
jedoch unter sonst gleichen Bedingungen ein relativer Wettbewerbsvorteil der 
weniger entwickelten Länder gegenüber, so daß sich zunächst das Problem 
einer Güterahwägung ergibt, die im Rahmen des gesamten Zielbündels der 
europäischen Sozialpolitik zugunsten des relativen Wettbewerbsvorteils der 
weniger entwickelten Länder zu entscheiden wäre. 

8 Dies dürfte z. B. für das Verbot der Sonntagsarbeit in der EG-Richtlinie über 
die Arbeitszeitgestaltung vom I. Juni 1993 gelten. V gl. Engels u. a. 1989, S. 2 f. -
Berthold 1993, S. 3 3 f. 

9 Die Frage der Minderung der demokratischen Legitimation soll dabei auf der 
europäischen Ebene noch außer acht bleiben (Vgl. Wieland 1992, S. 83ff.). 

10 Dabei ist die Höhe des Mindestsockels "einheitlicher" Arbeitnehmerrechte 
durch die EG-Richtlinien durchaus nicht eindeutig bestimmt. Zunächst wird eine 
gewisse Spannbreite bei den Umsetzungen in nationales Recht zu erwarten sein. 
Vgl. Watrin, S. 179. Noch bedeutsamer sind aber wohl die Unterschiede in der 
nationalen Durchsetzung der Einhaltung solcher Normen ("lmplementationspro-
bleme"). Für die Wettbewerbsfähigkeit der Länder sind im Ergebnis nur die Kosten 
der faktisch eingehaltenen Normen relevant. 
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Subsidiarität und Solidarität 15 

Schließlich ist auch die Möglichkeit zu bedenken, daß die demokratisch 
legitimierten Regierungen der zwölf Mitgliedsländer (in weiser Voraus-
sicht) den Bürgern und Arbeitnehmern in den wohlhabenderen Ländern 
einen verschärften Wettbewerbsdruck zumuten und sie einem innereuropäi-
schen Systemwettbewerb aussetzen wollten, um Europa für den globalen 
Wettbewerb der Systeme fit zu machen. 11 

Solidarität in Europa: Vertiefung oder Erweiterung der Integration ? 

Über die zurückhaltende Rolle der Gründerväter der EU gegenüber einer 
gemeinschaftlichen Sozialpolitik und über die Beschränkung der Harmoni-
sierung der Sozialordnungen auf Erfordernisse der Funktionsfähigkeit eines 
gemeinsamen Marktes hinaus kann das Streben nach dem sozialen Zusam-
menhalt (Solidarität) durch Angleichung der Arbeits- und Lebensbedingun-
gen zwischen den Regionen als ursprüngliche Dimension der sozialen Inte-
gration in Europa gelten. 

Schon mit der Süderweiterung der EG um die Länder Griechenland 
(1981), Spanien und Portugal (1986) wurde die Idee einer Angleichung der 
Lebensverhältnisse und einer europäischen Harmonisierung der Ordnungen 
im Bereich Arbeit und Soziales durch die gegebene Spannweite der tatsäch-
lichen Arbeitsbedingungen und sozialen Sicherungsstandards zu einer (auf 
absehbare Zeit nicht realisierbaren) Utopie (vgl. Kleinhenz 1990). 

Für die Verwirklichung des Binnenmarktes mußte eine grundlegend neue 
Integrationsstrategie entwickelt werden und der Aufgabe der Sicherung des 
Zusammenhalts durch eine Politik des regionalen Ausgleichs der Arbeits-
und Lebensbedingungen ein größeres Gewicht verliehen werden. Die Ver-
tiefung der Integration erforderte verstärkte Anstrengungen zur Sicherung 
des Zusammenhaltes der Mitgliedsländer. 

Mit der nun anstehenden säkularen Aufgabe der EU, die nach Europa 
zurückkehrenden mittel- und osteuropäischen Staaten zu integrieren, stellt 
sich diese Problematik verschärft. Bei der Verwirklichung der offenen Auf-
forderung in der Präambel des Vertrages, sich der europäischen Einigungs-
bestrebung anzuschließen, ergibt sich für das Ziel der Angleichung von 
Lebensbedingungen gegenüber den mitteleuropäischen Reformländern 
(Polen, Tschechische Republik, Baltische Staaten, Ungarn, Slowakei) eine 

11 Eine solche Absicht läge sehr nahe bei den erklärten Hintergründen für die 
Binnenmarktaktion zur Überwindung der Eurosklerose und zur Wiederbelebung der 
Integrationsdynamik mit dem Blick auf die Konkurrenten der Triade USA und 
Japan durch den Präsidenten der EG Kommission Jaques Delors. Diese Entschei-
dung könnte auf längere Sicht geradezu als Voraussetzung für die Aufrechterhal-
tung eines hohen Niveaus der Arbeits- und Lebensbedingungen in Europa erschei-
nen. 
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16 Gerhard Kleinhenz 

Ausweitung der geographischen Dimension der sozialen Integration in 
Europa12. 

Ein Fortschritt bei der Europäischen Integration in der Breite der einbe-
zogenen und eingebundenen Länder ist dabei nicht nur eine Frage der poli-
tischen Entscheidung. Aus analytischen Gründen ist die Berücksichtigung 
der Aufnahmebegehren dieser Ländern im Interesse der übergeordneten 
(politischen) Ziele der Europäischen Integration ("Frieden und Freiheit zu 
wahren und zu festigen") unausweichlich (vgl. Watrin 1993). 

II. Die Stärkung der sozialen Dimension in Europa: 
Subsidiaritäts- und Solidaritätsprinzip 

Mit den Verträgen von Maastricht wurde die Soziale Dimension der 
europäischen Integration verstärkt. Die Förderung eines hohen Beschäfti-
gungsniveaus und eines hohen Maßes an sozialem Schutz wurden explizit 
als Aufgaben der Gemeinschaft genannt, die Handlungskompetenz der 
Gemeinschaft in Art. 3 auf Sozialpolitik und sozialpolitisch relevante 
Gebiete ausgedehnt und für deren Anwendung das Subsidiaritätsprinzip 
festgelegt. 

Ungeachtet der rein sprachlichen Sinnunterschiede 13 ist mit dieser Veran-
kerung des Subsidiaritätsprinzips zwar noch keine Lösung der hier zu erör-
ternden Probleme der sozialen Integration durch einen klaren Rechtsgrund-
satz für die Aufteilung sozialpolitischer Handlungskompetenz erreicht. Die 
Verträge von Maastricht geben damit aber doch einen unmittelbaren Grund, 
die soziale Integration in Europa vor dem Hintergrund des Subsidiaritäts-
prinzips zu betrachten. 

Das meist der katholischen Soziallehre zugeschiebene Subsidiaritätsprin-
zip ist ein Grundsatz für die Zuweisung von Handlungskompetenz innerhalb 
der menschlichen Gesellschaft und hat sowohl eine liberale als auch eine 
(antropologisch fundierbare) allgemein humanistische Bedeutung. Es geht 
vom Menschen als einem gesellschaftlichen Wesen aus und erkennt die 
Selbstverantwortlichkeit des Individuums ebenso an wie seine solidarische 
Einbindung in unterschiedlich umfassende "Gemeinwesen" oder Formen 

12 Dabei stellt sich die Frage, ob die erreichte und angestrebte Vertiefung der 
Integration überhaupt eine solche Ausbreitung noch zuläßt oder in den Bereich 
einer von den potentiellen Mitgliedern nicht erfüllbaren, von den Alt-Mitgliedern 
nicht finanzierbaren (utopischen) Vorstellungen rückt. 

13 So findet sich für den Begriff "subsidiär" der aus dem Lateinischen stammen-
de Sinn der "Hilfe" und "Unterstützung" nicht im Englischen, wo er eher eine "un-
tergeordnete", "abgeleitete" Stellung (z. B. subsidiary company) beschreibt. Wahr-
scheinlich hätte sich eine wesentlich einfachere und europaweit klar verständliche 
Regel für das in der Verfassung Europas Gewollte finden lassen (z.B. die des Vor-
rangs der jeweils unteren oder bürgernäheren staatlichen Ebene). 
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Subsidiarität und Solidarität 17 

der Vergesellschaftung. Das Subsidiaritätsprinzip verbindet also Selbstver-
antwortlichkeit und Solidarität. Es enthält eine abstrakte, noch der inhaltli-
chen (historischen) Konkretisierung zugängliche und bedürftige, also offene 
und dynamische Orientierungsregel für das Verhältnis von Person (Indivi-
duum) und gesellschaftlichen Gebilden (vgl. Ockenfels 1993). 

Verkürzt fordert das Subsidiaritätsprinzip den Vorrang der Freiheit und 
Selbstverantwortlichkeit des Individuums. Die größere (gesellschaftliche) 
Einheit, die Gesellschaft (das "Gemeinwesen") darf in diese Selbstverant-
wortlichkeit nicht eingreifen, ist aber gegenüber dem Individuum zur (vor-
leistenden) Hilfe bei der freien Entfaltung zur Selbstverantwortlichkeit 
("Hilfe zur Selbsthilfe") und zur nachrangigen Hilfe bei ausgeschöpfter 
Selbstverantwortlichkeit verpflichtet. Analoges gilt für das Verhältnis 
gesellschaftlicher Gebilde unterschiedlichen Umfangs und unterschiedlicher 
Nähe zur Person zueinander. 

Nach dem Subsidiaritätsprinzip ist grundsätzlich immer zu prüfen, ob 
überhaupt politische (staatliche) Entscheidungen erforderlich sind, oder ob 
nicht die Individuen und Familien selbst oder freie gesellschaftliche Vereini-
gungen (z. B. die Sozialpartner oder Wohlfahrts verbände) schon in der Lage 
sind, ein (vorgegebenes) Ziel zu erreichen. Damit wird mit der Anwendung 
des Subsidiaritätsprinzips im Bereich von Arbeit und Soziales immer auch 
der Aspekt einer Deregulierung und die Möglichkeit der Problemlösungen 
durch nichtstaatliche gesellschaftliche Gebilde berücksichtigt. Erst wenn die 
Abwägung zwischen gesellschaftlicher (privater) und staatlicher Problemlö-
sung zugunsten des Staates erfolgte, ist dann im zweiten Schritt die Ebene 
der politischen Entscheidung zu bestimmen, und dabei die Ebene der Politik 
auszuwählen, die als nächste zur Person ("Bürgemähe") zur Erfüllung der 
staatlichen (kollektiven) Aufgabe befähigt ist. 

Die nach dem Subsidiaritätsprinzip für die Lösung sozialer Probleme 
geforderte ständige Abwägung von individueller Selbstverantwortlichkeit 
und gesellschaftlicher (solidarischer) Hilfe, die weder bevormundet oder 
übermäßig behütet und damit Eigeninitiative verschüttet, noch die Indivi-
duen und ihre Selbsthilfefähigkeit überfordert, wird in der Rolle der Sozial-
politik im Rahmen der Konzeption der Sozialen Marktwirtschaft in 
Deutschland besonders deutlich : "Soziale Marktwirtschaft" ist eine nach 
dem Subsidiaritätsprinzip ausgestaltete Kombination von Marktwirtschaft 
bzw. Wettbewerbsgesellschaft und sozialem Rechtsstaat ("Sozialstaat") 14. 

14 Vielleicht müssen wir dabei allerdings davon ausgehen, daß das "richtige Ver-
ständnis" des Subsidiaritätsprinzips ebenso schwer zu vermitteln ist, wie das "Er-
folgsgeheimnis" der "Sozialen Marktwirtschaft", von dem wir leider auch nicht wis-
sen, ob es sich in Deutschland selbst in die Zukunft vermitteln läßt und das Bewußt-
sein der Bürger, der Öffentlichkeit und der Politiker bestimmen wird (Kleinhenz 
1992). 

2 Schri ften d. Vere ins f. Socialpolitik 222/11 
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18 Gerhard Kleinhenz 

Bei der Beurteilung der sozialen Integration in Europa vor dem Hinter-
grund der Subsidiarität können formale und inhaltliche Aspekte unterschie-
den werden. 

Zunächst ist das Subsidiaritätsprinzip als vorkonstitutionelles sozialethi-
sches Prinzip für ein vertikal gegliedertes Gemeinwesen "Europäische 
Union"- wie im Unionsvertrag von Maastricht vorgesehen- insgesamt auf 
die Veifassung der Europäischen Union im Verhältnis zu den Mitgliedstaa-
ten anzuwenden. Es muß also den Charakter der Europäischen Union und 
die Aufgaben der Gemeinschaft als allgemeinen Grundsatz bestimmen. Eine 
Beschränkung des Grundsatzes der Subsidiarität auf die neu aufgenomme-
nen Bereiche des politischen Handeins der Gemeinschaft, "die nicht in ihre 
ausschließliche Zuständigkeit fallen" (Art. 3 b) würde der generellen Subsi-
diarität jeder Gesellschaftstätigkeit nicht Rechnung tragen 15• 

Mit der Kompromißformel, daß die Gemeinschaft im sozialen Bereich 
nach dem Subsidiaritätsprinzip nur tätig wird "sofern und soweit die Ziele 
der in Betracht gezogenen Maßnahmen auf Ebene der Mitgliedstaaten nicht 
ausreichend erreicht werden können und daher wegen ihres Umfangs oder 
ihrer Wirkungen besser auf Gemeinschaftsebene erreicht werden können" 
(Art. 36) ist die Möglichkeit eines strategischen Spiels eröffnet, in dem die 
EU-Kommission als Initiativorgan der Gemeinschaft mit dem Anspruch der 
"besseren" Erfüllung der Ziele Aufgaben an sich ziehen kann und die Mit-
glieder, die sich auf das Subsidiaritätsprinzip berufen, die Last auf sich 
nehmen müssen, "den europäischen Integrationsprozeß" aufzuhalten. 

Für eine EU-Handlungskompetenz in der Sozialpolitik und in den neuen 
sozialpolitisch relevanten Politikbereichen kann nach dem Subsidiaritäts-
prinzip formal zudem zunehmende Bürgerferne, die Einschränkung der (für 
die historische Entwicklung von Sozialpolitik sehr entscheidenden) demo-
kratischen Legitimation von Entscheidungen und eine weniger direkte 
Repräsentation der Interessen auf europäischer Ebene im Vergleich zur 
Ebene der Nationalstaaten angenommen werden (vgl. Kleinhenz 1973, 
S. 229). 

Die Forderung nach Anwendung des Subsidiaritätsprinzips und die Ver-
tretung des Subsidiaritätsprinzips im europäischen Integrationsprozeß ist 
nicht gegen die Idee der Einheit Europas und die Verwirklichung einer 
Europäischen Union gerichtet oder verwendbar, weil das Subsidiaritätsprin-
zip die Möglichkeit der Solidarität und des Zusammenhalts in dem 

15 In bezug auf den Binnenmarkt sowie die Wirtschafts- und Währungsunion 
werden bisher den Nationalstaaten die Anpassungslasten überlassen für eine selbst 
nicht mehr auf ihre Subsidiarität hinterfragte (schnelle) Entfaltung der Gemein-
schaftskompetenz. Vgl. Wieland S. 85f. 
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Gemeinwesen "Europäische Union" ebenso zu berücksichtigen erlaubt wie 
die im Nationalstaat. 

Soll dabei aber nicht an das Solidarprinzip als ethische Forderung oder 
an die Möglichkeit der Erzwingung europäischer Solidarität durch eine (nur 
eingeschränkt demokratisch legitimierte) staatliche Gewalt der EU gedacht 
werden, setzt "europäische Solidarität" erst noch das allmähliche Wachsen 
eines Solidaritätsgefühls der Bürger in einem europäischen Gemeinwesen 
voraus. Soweit die ethische Forderung nach Solidarität erhoben wird, stellt 
sich die Frage, warum diese auf das wirtschaftlich integrierte Westeuropa 
begrenzt bleiben und die Reformstaaten in Mittel- und Osteuropa (noch) 
nicht einbeziehen sollte (wie überhaupt moralische Prinzipien nicht auf ein 
Staatsgebiet beschränkt werden können). 

111. Zur Konzeption einer gemeinschaftlichen europäischen 
Sozialpolitik im vereinten Europa: Die EU als Minimalstaat 

Die Betrachtung der bisherigen Bestrebungen und Ansätze zu einer 
sozialen Integration in Buropa betraf im wesentlichen die beiden traditionel-
len Problemkomplexe: die Vereinheitlichung oder Harmonisierung der 
nationalen Sozialpolitiken und die europäische Reaktion auf die inte-
grationsbedingten Einflüsse auf die nationalen Sozialpolitiken. Mit der Ver-
tiefung der Integration im Binnenmarkt und in einer zukünftigen Wirt-
schafts- und Währungsunion werden die Probleme aus unterschiedlichen 
Sozialsystemen der Mitgliedstaaten verschärft. Nur eine Harmonisierung 
oder "Konvergenz" der Sozialpolitik (auf hohem Niveau) könnte den Druck 
auf hohe Sozialstandards durch den Wettbewerb der Systeme im 
Europäischen Binnenmarkt bannen. Für das Buropa der Maastrichter Ver-
träge stellt sich darüber hinaus die Frage nach der Möglichkeit eigen-
ständiger sozialer Probleme und einer im eigentlichen Sinne Europäischen 
Sozialpolitik des Gemeinwesens "Europäische Union" (vgl. Kleinhenz 
1994). 

Im traditionellen Feld der gesellschaftlichen Schwächen von Personen-
gruppen erweist sich die Suche nach (eigenständigen) europäischen sozialen 
Problemen als müßig. Sowohl in bezug auf die Probleme der abhängigen 
Arbeit und der sozialen Standardrisiken des Normalbürgers als auch in 
bezug auf besonders Benachteiligte oder Randgruppen sind die sozialen 
Probleme in den Mitgliedstaaten durch nationale Sozialpolitik entsprechend 
den jeweiligen Gegebenheiten (und entsprechend internationalen Konventio-
nen) in den Mitgliedstaaten beantwortet. 

Die Erfahrungen mit der Sozialpolitik im nationalen Bereich und die wis-
senschaftlichen Erkenntnisse über die "Lasten" staatlicher Regulierung und 
Umverteilung sprechen auch nicht dafür, daß von der europäischen Ebene 

2' 
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20 Gerhard Kleinhenz 

aus eine "bessere Lösung" dieser unmittelbaren sozialen Probleme 
bestimmter Bevölkerungsgruppen in den Mitgliedstaaten erreichbar wäre. 16 

Eigenständige soziale Probleme eines europäischen Gemeinwesens lassen 
sich dagegen (neben z.B. grenzüberschreitenden Umweltproblemen, auf die 
hier nicht näher eingegangen werden soll) in den folgenden Feldern konsta-
tieren: 

- in bezug auf die Verwirklichung einer europaweiten materiellen Freizü-
gigkeit aller Menschen (nicht nur der Arbeitnehmer), 

- in bezug auf den sozialen Zusammenhalt zwischen den Ländern und 
Regionen mit unterschiedlichem wirtschaftlichem Entwicklungsstand und 
unterschiedlichen Niveaus der Arbeits- und Sozialbedingungen sowie 

- in bezug auf die Verantwortung der EU gegenüber den Ländern mit Ent-
wicklungsproblemen in der Welt und insbesondere gegenüber den mittel-
und osteuropäischen Ländern nach der Transformation ihrer Verfassun-
gen, ihrer Volkswirtschaften und ihrer Gesellschaften von geschlossenen 
sozialistischen Systemen zu Demokratie, Marktwirtschaft und pluralisti-
schen Zivilgesellschaften. 

Für eine innereuropäische Politik der Mobilitätsförderung, des sozialen 
Ausgleichs zwischen den Ländern und Regionen und für die Teilhabe Euro-
pas an den globalen sozialpolitischen Aufgaben ist nach dem Subsidiaritäts-
prinzip wohl von einer vorrangigen Handlungskompetenz der EU im Ver-
hältnis zu den Nationalstaaten auszugehen. 

Im Blick auf die dargestellten Probleme der sozialen Integration in 
Europa könnten dann die Konturen einer europäischen Sozialpolitik in der 
zukünftigen Europäischen Union näher bestimmt werden. Dabei wird davon 
ausgegangen, daß in der Vielfalt der jeweiligen Wirtschafts- und Gesell-
schaftssysteme der zwölf Mitgliedsländer (und mehr noch der weiteren Mit-
gliedschaftskandidaten) die Einheit darin besteht, die ordnungspolitischen 
Grundregeln einer freien Marktwirtschaft und Wettbewerbsgesellschaft mit 
einer gewissen Sozialstaatlichkeil in dem Streben nach sozialem Fortschritt, 
hohem Beschäftigungsniveau, sozialem Zusammenhalt und Solidarität zu 
verbinden. 17 

16 Allerdings könnte ein verstärkter Erfahrungsaustausch der Träger und Verwal-
tungen aus dem Bereich der Sozialpolitik auf europäischer Ebene sicher zu einer 
Vervollkommnung der nationalen Sozialpolitik, insbesondere zu einer Lösung der 
bisherigen Implementationsprobleme bei der Umsetzung von sozialpolitischen 
Richtlinien der EU in nationale Sozialpolitik beitragen. 

17 In dem opting out von Großbritannien gegenüber der Gemeinschaftscharta der 
sozialen Grundrechte soll eher eine unterschiedliche Auffassung über den Weg, 
diese Ziele zu erreichen, gesehen werden als ein Ausscheiden aus dem vorgenann-
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Die Ausgestaltung der Wirtschafts- und Sozialordnung Europas nach dem 
Subsidiaritätsprinzip sowie die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Europäi-
schen Union könnte sehr weitgehend (auch) an dem (neo-)liberalen Kon-
zept18 eines Minimalstaates orientiert sein, der zu den Nationalstaaten in 
einem Subsidiaritätsverhältnis steht. 19 

Die vorrangigen politischen Aufgaben des Minimalstaates "Europäische 
Union" würden dann neben einer - bislang leider nicht entwickelten -
gemeinschaftlichen Außen-, Verteidigungs- und Sicherheitspolitik im 
Bereich der Wirtschaftspolitik die Sicherung der Funktionsfähigkeit des 
Wettbewerbs im Binnenmarkt und die Sorge für "gutes Geld" durch eine 
wirklich unabhängige europäische Zentralbank ("Staat als Ordnungsmacht") 
sein. Die Sorge um die europäische Vemetzung der Infrastruktur könnte 
hinzukommen. 

Eine europäische Politik der Rechtsangleichung im Bereich von "Arbeit 
und Soziales" ist für die Funktionsfähigkeit des Wettbewerbs in einem 
gemeinsamen Binnenmarkt auch dann nicht erforderlich, wenn man aus 
sozialpolitischen Gründen im nationalen Rahmen (und auf abgrenzbaren 
Märkten) eine Beschränkung der Konkurrenz um die billigste Beschaffung 
von Arbeitskraft zugunsten des Produktivitäts- und Leistungswettbewerbs 
befürwortet. Eine Europäische Politik der Beseitigung von vermeintlichen 
Wettbewerbsverzerrungen im Bereich von Arbeitsrecht und Sozialpolitik 
könnte angesichts der Vielfalt der Determinanten der Wettbewerbsfähigkeit 
der Mitgliedsländer logisch nicht mehr von einer Gleichmacherei der kom-
parativen Vorteile der einzelnen Länder unterschieden werden. 

Eine europäische Sozialpolitik zur Schaffung einheitlicher sozialer Min-
deststandards oder eines Sockels sozialer Grundrechte der Arbeitnehmer 
(oder aller Bürger) innerhalb des Binnenmarktes erscheint unvereinbar mit 
dem Subsidiaritätsprinzip20. Sie könnte zudem den Druck auf die europäi-
schen Sozialstandards durch die weltwirtschaftliche Konkurrenz nicht auf-
halten. 

ten ordnungspolitischen Grundkonsens. Trotz dieser Verbindung von Marktwirt-
schaft und Sozialstaatlichkeit für die Europäische Union wird weder von einer 
Gleichsetzung noch einer gemeinschaftlichen Orientierung an der Konzeption der 
"Sozialen Marktwirtschaft" in Deutschland ausgegangen. 

18 Insofern wäre auch die Konsistenz mit der Brüsseler Vorstellung von der Ver-
wirklichung des Binnenmarktes als ein "Deregulierungsprogramm" und dem libera-
len Leitbild für den Wettbewerb zwischen den Mitgliedsländern gewahrt. 

19 Dabei kann hier der Streit, um die letztlich noch nicht entschiedene Frage der 
Eigenstaatlichkeit der EU ("Staatenbund" oder "Bundesstaat") unentschieden blei-
ben. Tatsächlich hat die EU insofern Staatlichkeit, als sie "Verordnungen" als 
Rechtsinstrument mit unmittelbar in den Mitgliedsländern wirkender Rechtsbindung 
erlassen kann. 

20 Die von R. Hauser in diesem Band aufgeworfene Frage nach einer einheit-
lichen europäischen Politik der Armutsbekämpfung würde damit verneint werden. 
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Angesichts der erheblichen Unterschiede zwischen den Mitgliedsländern 
würde jeder Versuch partieller Vereinheitlichungen der Determinanten und 
Gestaltungselemente der Sozialsysteme (auch auf einem Mindeststandard) 
zu einer Vielfalt von Folgeanpassungen in den nationalen Sozialordnungen 
führen (vgl. nur Schmäh!), was einer subsidiären europäischen Sozialpolitik 
widersprechen würde. 

Für die Vermeidung von "Sozialabbau" im europäischen Binnenmarkt 
wäre aber eine i.e.L. von gesellschaftlichen Kräften getragene und von der 
Gemeinschaft geförderte gesellschaftliche Bewegung für ein Soziales 
Europa vorrangig. Die Hilfe zur Entwicklung und Stärkung der Vorausset-
zungen und der Mechanismen für die gesellschaftliche Vertretung benach-
teiligter Interessen und für die Schaffung eines "fairen" Interessenaus-
gleichs in den sozialpolitisch weniger fortgeschrittenen Mitgliedsländern 
wären dem Subsidiaritätsprinzip eher gemäße europäische Aufgaben, als die 
Festlegung einheitlicher sozialpolitischer Mindeststandards. 

Auf längere Sicht könnte ein Wettbewerbsdruck auf die Sozialstandards 
im Binnenmarkt am besten durch eine entscheidende Verstärkung der tat-
sächlichen Mobilität der Arbeit verhindert werden. Eine Ausweitung der 
EU-Programme zur Mobilitätsförderung könnte dazu beitragen, daß wirk-
lich für einen großen Teil der Bevölkerung "europäische Wanderjahre" zur 
Normalität in Europa gehören würden. Die Abstimmung mit den Füßen und 
die Verknappung qualifizierter Arbeit als Reaktion auf einen vorauseilen-
den Abbau von Sozialstandards könnten auch im europäischen Binnenmarkt 
den ökonomischen Wert einer guten Sozialpolitik (vgl. Kleinhenz 1985) 
verdeutlichen. 

Der eigentliche Kern der gemeinschaftlichen Sozialpolitik der EU würde 
in der Aufgabe liegen, die Solidarität und den sozialen Zusammenhalt zwi-
schen den Mitgliedstaaten und zu potentiellen Mitgliedstaaten zu fördern. 
Dabei müßte die Gestaltung von Startbedingungen und Anfangsausstattun-
gen der Länder im Systemwettbewerb als verteilungspolitisches Anliegen 
Vorrang haben vor einer Umverteilung frei verfügbarer Einkommen und 
konsumtiver Hilfen. In der Wahrnehmung dieser Aufgabe der Pflege des 
Zusammenhalts der europäischen Länder und Regionen durch die Hilfe bei 
der Entwicklung gleichwertiger Mindestausstattungen der Mitgliedsländer 
an Infrastruktur, Sach- und Humanvermögen, sowie durch die Gewährung 
fairer Zugangsbedingungen für die zum gemeinsamen Binnenmarkt wieder 
in die Gemeinschaft Europas zurückkehrenden Länder, könnte die Euro-
päische Union sogar eine (paternalistische) zentralistische Rolle für das 
Europa der Zukunft spielen. 
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Armut als sozialpolitisches Problem 
der Europäischen Union? 

Von Richard Hauser, Frankfurt a. M. 

l: Fragestellungen 

Der Titel dieses Beitrags ist mit einem Fragezeichen versehen. Damit 
sollen Probleme auf zwei unterschiedlichen Ebenen angesprochen werden. 
Auf der faktischen Ebene geht es um folgende Fragen: Erstens, welches 
Ausmaß und welche Entwicklungstendenzen weist die Armut in der Euro-
päischen Gemeinschaft auf? Zweitens, welche Instrumente stehen der Euro-
päischen Gemeinschaft prinzipiell zur Verfügung, um eine Politik zur 
Bekämpfung von Armut betreiben zu können? Und drittens, welches 
Ausmaß und welche Form hatte die bisher von der Europäischen Gemein-
schaft betriebene Politik zur Bekämpfung der Armut? 

Auf der theoretischen Ebene erhebt sich erstens die Frage, wie der 
Armutsbegriff abgegrenzt und operationalisiert werden soll. Zweitens kann 
man fragen, ob sich aus der Theorie der Sozialpolitik - wie sie beispiels-
weise Lampert entwickelt hat 1 - Aussagen darüber ableiten lassen, ob die 
Europäische Gemeinschaft überhaupt eine supranationale Armutsbekämp-
fungspolitik betreiben sollte oder ob sie dieses Problem in Anwendung des 
Subsidiaritätsprinzips den nationalen Sozialpolitiken überlassen müßte. Und 
drittens ergibt sich bei dem Versuch, diese Theorie auf die neuartige Form 
mehrstufiger supranationaler Einheiten anzuwenden, die Frage, welche 
Lücken sie im Hinblick auf dieses neue Phänomen von nicht mehr streng 
abgegrenzten und nicht mehr unter einer einzigen staatlichen Hoheit stehen-
den Gesellschaften aufweist und welcher Forschungsbedarf daraus resul-
tiert. 

Mit diesen sechs Fragen werden sich die folgenden Ausführungen in 
einer etwas veränderten Reihenfolge beschäftigen. 

1 H. Lampert (1990), S. 9 - 71. 
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II. Die Problematik eines international vergleichbaren 
und empirisch operationalisierbaren Armutsbegriffs 

Wenn man sich mit Problemen der Armut wissenschaftlich auseinander-
setzen möchte, steht man vor der Frage einer zutreffenden Abgrenzung des 
Betrachtungsgegenstandes bzw. der betrachteten Bevölkerungsgruppe. Dies 
ist ein weit schwierigeres Problem als die Abgrenzung anderer sozialpoli-
tisch relevanter Gruppen, wie etwa Arbeiter, Arbeitslose, Familien, Allein-
erziehende, Rentner, Schwerbehinderte oder Obdachlose. Zwar bauen alle 
diese Abgrenzungen auf normativen Urteilen auf, aber anscheinend ist der 
Konsens in Wissenschaft, Gesellschaft und Politik der Bundesrepublik über 
die mit der Definition der Armen implizit getroffenen Wertentscheidungen 
weit geringer als über jene Werturteile, die in die Abgrenzung anderer Pro-
blemgruppen eingehen. Dies mag damit zusammenhängen, daß die Feststel-
lung von Armut den Verfassungszielen eines Sozialstaats kraß widerspricht 
und unmittelbaren sozialpolitischen Handlungsbedarf signalisiert. Damit 
gewinnt der Begriff sozialpolitischen Zielcharakter in dem Sinn, daß mit 
seiner Hilfe das unbestrittene Ziel der Armutsvermeidung präzisiert und 
Erfolg oder Mißerfolg einer speziellen Armutsbekämpfungspolitik oder 
auch der gesamten Sozialpolitik am Ausmaß der verbleibenden Armut 
gemessen werden kann2 · 3. Wenn auch die Wissenschaft in der Festlegung 
ihrer Begriffe frei ist, so darf sie doch diesen Zusammenhang nicht ignorie-
ren, wenn sie Hilfestellung für die praktische Sozialpolitik leisten will oder 
wenn ihre Ergebnisse ungewollt im politischen Prozeß Verwendung finden 
dürften. Der Wissenschaftler kann jedoch die einzelnen Werturteile, die in 
seine Begriffsbildung eingehen, offenlegen, und er kann parallel mit mehre-
ren Armutsbegriffen arbeiten, die jeweils auf unterschiedlichen Werturteilen 
aufbauen. Dies ist eine Forschungsstrategie, die insbesondere bei empiri-
schen und quantifizierenden Analysen dem Politiker eine begrenzte Ent-
scheidungsfreiheit darüber beläßt, welche der abgeleiteten Ergebnisse auf 
normativen Entscheidungen beruhen, die seinen eigenen politischen Wertur-
teilen am nächsten kommen. 

Auf der Ebene eines supranationalen Gebildes, wie der Europäischen 
Union, sind die Probleme noch schwieriger. Zum einen sind die Sozialwis-
senschaften in den einzelnen Mitgliedsländern verschiedenartigen nationa-
len Traditionen verhaftet, die unterschiedliche Werturteile bei der Begriffs-

2 Vgl. A. B. Atkinson (1993). 
3 Anläßlich einer Überprüfung der in den USA existierenden offiziellen Armuts-

grenze stellt Haveman fest: "The definition of poverty . . . that is officially adopted 
will be a crucial statistical indicator of national performance. Like the unemploy-
ment rate, the poverty measure embodies anational goal". R. Haveman (1993) S. 27, 
zitiert nach Atkinson (1993) S. 26. 
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bildung durch die Wissenschaftler nahelegen; auch wird die Notwendigkeit 
der Offenlegung von Werturteilen unterschiedlich gewichtet. Zum anderen 
gewinnt der Armutsbegriff auch auf dieser supranationalen Ebene sehr 
schnell Zielcharakter, so daß die Forderung nach einem Einsatz der verfüg-
baren Instrumente im Rahmen der gegebenen Kompetenzen, aber auch eine 
Ausweitung der vorhandenen Kompetenzen bis hin zu dem Verlangen nach 
einer verstärkten Umverteilung zwischen den Mitgliedsstaaten gestützt 
wird. 

Es gibt mehrere Grundformen von Armutsbegriffen. Auf der einen Seite 
findet man das Konzept der "absoluten Armut", das besagt, daß das physio-
logische Existenzminimum unterschritten ist, d.h. daß den Betroffenen das 
zum dauerhaften Überleben Nötige nicht zur Verfügung steht und daß 
keine ausreichende Gesundheitsversorgung vorhanden ist. Auf der anderen 
Seite steht der Begriff der "relativen Armut", der zum Ausdruck bringt, daß 
das sozio-kulturelle Existenzminimum nicht erreicht wird, d.h. daß die 
Betroffenen in zu großem Abstand zu den durchschnittlichen Lebensverhält-
nissen einer Gesellschaft leben müssen und infolgedessen eine soziale Aus-
grenzung stattfindet. 

Das physiologische Existenzminimum läßt sich zwar nicht völlig objektiv 
ermitteln, aber die Spannweite begründbarer Meinungsunterschiede ist doch 
weit geringer als beim sozio-kulturellen Existenzminimum. Selbst das phy-
siologische Existenzminimum ist aber nicht in jedem Land gleich; vielmehr 
hängt es von klimatischen Bedingungen, von der jeweiligen Gesellschafts-
und Wirtschaftsordnung, von kulturellen und religiösen Tabus sowie von 
den Möglichkeiten der medizinischen Versorgung ab. 

Das sozio-kulturelle Existenzminimum setzt zunächst die Anerkennung 
des Werturteils voraus, daß eine soziale Ausgrenzung von Gesellschaftsmit-
gliedern vermieden werden solle, oder positiv ausgedrückt: daß die Integra-
tion aller Gesellschaftsmitglieder ein erstrebenswertes sozial- und gesell-
schaftspolitisches Ziel darstelle. Es scheint fraglich, ob über dieses Wert-
urteil ein breiter Konsens besteht; auf jeden Fall taucht jedoch die weitere 
Frage auf, wer als Mitglied einer bestimmten Gesellschaft gilt. Hierbei 
stehen prinzipiell die folgenden Möglichkeiten zur Wahl: 

- alle Personen gleicher Nationalität, die im selben Staatsgebiet wohnen; 

- alle Personen gleicher Nationalität, unabhängig von ihrem Wohnsitzland; 

- die gesamte dauerhaft wohnsitzberechtigte Bevölkerung eines Staatsge-
biets, unabhängig von ihrer Nationalität; 

- die dauerhafte Wohnbevölkerung eines Staatsgebiets zuzüglich der tem-
porär im Staatsgebiet legal oder illegal Anwesenden. 
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Man kann diese Frage auch anders formulieren: Wie weit soll die Solida-
rität reichen, die letztlich den armutsbekämpfenden sozialpolitischen Maß-
nahmen zugrunde liegt und die die wertende Begründung für die Aufbrin-
gung der erforderlichen Mittel darstellt? Diese Frage gewinnt eine zusätz-
liche Dimension, wenn die bisherigen räumlichen Grenzen einer Gesellschaft 
durch Zusammenschluß mit anderen Gesellschaften zu einem supranationa-
len Gebilde ausgeweitet werden. Erweitert sich damit auch faktisch der 
Bereich, für den sich die Mitglieder einer Gesellschaft in Solidarität verant-
wortlich fühlen? Oder nach einer wertenden Antwort gefragt: Soll sich 
dieser Bereich überhaupt erweitern? 

Sowohl beim physiologischen als auch beim sozio-kulturellen Existenz-
minimum kann man eine Lebenslagendefinition, bei der auf die tatsächliche 
Versorgungssituation in ausgewählten Dimensionen der Lebenslage abge-
stellt wird, und eine Ressourcendefinition, bei der die verfügbaren ökonomi-
schen Ressourcen, i.d.R. Einkommen, Vermögen und die für die Einkom-
menserzielung einsetzbare Arbeitskraft, zugrunde gelegt werden, unterschei-
den. 

Eine Lebenslagendefinition erfordert die Festlegung der als relevant 
erachteten Dimensionen der individuellen Lebenslage (z.B. Ernährung, 
Kleidung, Gesundheitsversorgung, Wohnung, Wohnumwelt, Bildungs- und 
Ausbildungsstand, Absicherung gegen soziale Risiken, Transport- und 
Kommunikationsmöglichkeiten, Rechtssicherheit und Schutz vor Kriminali-
tät, Beteiligungsmöglichkeiten an den sozialen, kulturellen und politischen 
Aktivitäten in der Gesellschaft4 , wobei sich das physiologische Existenzmi-
nimum vom sozio-kulturellen Existenzminimum durch seine Beschränkung 
auf wenige Dimensionen der Lebenslage unterscheidet. 

Bei einer Ressourcendefinition muß darüber entschieden werden, was 
man als einsetzbare Ressourcen betrachten will. Wenn auch eigenes Ein-
kommen und Vermögen unbestreitbar einzubeziehen sind, so tauchen doch 
bei der Festlegung der relevanten Einkommens- und Vermögensbestandteile 
entscheidungsbedürftige Fragen auf. Auch die relevante Einkommensperi-
ode und die angemessene Form der Vermögensbewertung bzw. die Festle-
gung von Schonvermögen kann nur wertend entschieden werden. Besonders 
umstritten ist auch die Frage, ob potentielles Einkommen, das durch Ein-
satz der Arbeitskraft zu erzielen wäre, berücksichtigt werden sollte ; oder 
anders ausgedrückt: wem und in welchem Ausmaß Erwerbsarbeit zuzumu-
ten ist. Ein weiteres schwieriges Problem stellt sich bei der Berücksichti-
gung von Unterhaltsansprüchen. Es ist zu entscheiden, wie weit der Kreis 
der gegenseitig Unterhaltspflichtigen ausgedehnt werden soll und welcher 
Einkommensteil dem Unterhaltsverpflichteten belassen werden muß, damit 

4 V gl. W. Glatzer!W. Bübinger (1990). 
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er nicht selbst in Armut gerät. Schließlich ist zu klären, wem die Einsparun-
gen beim gemeinsamen Wirtschaften in einem Haushalt zugute kommen 
sollen5. 

Einer Ressourcendefinition liegt außerdem das Werturteil zugrunde, daß 
die Verantwortung für die Verwendungsentscheidungen bei den Betroffenen 
verbleiben soll. Besitzt eine Person ausreichende Ressourcen, so wird sie 
nicht als arm betrachtet, selbst wenn sie diese Ressourcen derart unaus-
gewogen einsetzt, daß in einzelnen Dimensionen ihrer Lebenslage schwere 
Mangelerscheinungen auftreten. In ähnlicher Weise wird einer Familie die 
Verantwortung für die ausgewogene Aufteilung der Ressourcen auf die 
Familienmitglieder überlassen. Wenngleich dieses Werturteil in modernen 
Sozialstaaten weithin akzeptiert erscheint - andernfalls würde man Sozial-
leistungen nicht in monetärer, sondern in naturaler Form und direkt an 
jedes Individuum gewähren - , so werden in manchen Fällen doch Ein-
schränkungen der individuellen Entscheidungsfreiheit akzeptiert. 

Eine Mittelstellung zwischen einer Lebenslagen- und einer Ressourcen-
definition des physiologischen oder sozio-kulturellen Existenzminimums 
nimmt eine Definition ein, die an die tatsächlichen Konsumausgaben 
anknüpft6. Hierbei werden nur die eingesetzten Ressourcen betrachtet, ohne 
auf Ersparnis, Vermögen oder durch Einsatz der Arbeitskraft erzielbares 
Einkommen zu achten. 

Die Lebenslagendefinition des sozio-kulturellen Existenzminimums erfor-
dert schließlich ebenso wie die Ressourcendefinition die Festlegung eines 
angemessenen Abstandes zu den durchschnittlichen Lebensverhältnissen 
bzw. zu Durchschnittseinkommen und -vermögen; dieser Abstand sollte sich 
an der allerdings nur schwer zu ermittelnden Ausgrenzungsschwelle orientie-
ren7. Bei einer Lebenslagendefinition ist es daher erforderlich, in jeder 
Dimension durch Werturteil Mindeststandards festzusetzen, deren Unter-
schreitung ein Armutsindiz darstellt; zusätzlich ist festzulegen, ob Armut 
bereits bei der Unterschreitung des Mindeststandards in einer Dimension 
konstatiert wird oder ob nur eine bestimmte Kumulation von mehreren 
unterschrittenen Mindeststandards zur Feststellung von Armut führen soll. 
Bei der Ressourcendefinition muß man demgegenüber einen bestimmten 
Bruchteil der durchschnittlichen Ressourcen als Armutsgrenze festsetzen; 
auch dieser Anteil müßte sich an der Ausgrenzungsschwelle orientieren8 . 

5 Vgl. für einen jüngeren Literaturüberblick: T. Callan/ B. Nolan (1991 ). 
6 V gl. die von Eurostat veröffentlichten Berechnungen, die von D. Ramprakash 

( 1994) zusammenfassend referiert werden. 
7 Vgl. für einen empirischen Ansatz P. Townsend (1979) sowie P. Townsend 

(1993), eh. 3. 
8 Der Ansatz von P. Townsend (1979 und 1993) verbindet beide Aspekte. 
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Legt man man das sozio-kulturelle Existenzminimum und damit gleich-
zeitig die Armutsgrenze als Bruchteil eines Durchschnitts fest, so paßt es 
sich im Zuge der Veränderung des Durchschnitts quasi automatisch an 
inflatorische Preisniveausteigerungen und an reale Wachstumsvorgänge an; 
weitere Anpassungen sind nicht erforderlich. 

Die Ermittlung "durchschnittlicher Lebensverhältnisse" oder eines Ein-
kommensdurchschnitts setzt jedoch eine eindeutige Abgrenzung des einbe-
zogenen Personenkreises voraus. Um nur drei Möglichkeiten zu nennen: 
Der Durchschnitt kann sich zunächst auf die jeweilige Bevölkerung einzel-
ner Regionen beziehen. Dann erhält man regional differenzierte Armuts-
grenzen, die damit begründet werden könnten, daß sich individuelle 
Lebensstandardvergleiche und Ausgrenzungsphänomene häufig auf kleinere 
räumliche Einheiten beziehen. Der Durchschnitt kann aber auch die 
gesamte Wohnbevölkerung eines Staatsgebiets einbeziehen. Eine derartige 
Abgrenzung wäre mit dem häufig vertretenen Ziel der Gleichwertigkeit der 
Lebensverhältnisse in den einzelnen Regionen eines Staatsgebiets und mit 
dem Anspruch auf Solidarität aller Gesellschaftsmitglieder - in der Abgren-
zung "dauerhafte Wohnbevölkerung"- zu begründen. Und schließlich kann 
der Durchschnitt auf die gesamte Bevölkerung eines supranationalen Gebil-
des, wie etwa die Europäische Union, bezogen werden. In diesem Fall läge 
die Begründung in der bei einem supranationalen Zusammenschluß verein-
barten, über die Grenzen einer Gesellschaft hinwegreichenden, allerdings 
schwächeren Solidarität. Jede dieser Begründungen erfordert ein Werturteil, 
und jede schließlich gewählte Vorgehensweise führt zu anderen empiri-
schen Ergebnissen und sozialpolitischen Folgerungen. Selbst für die Bun-
desrepublik hat diese Entscheidung eine aktuelle Bedeutung, wenn man an 
die beträchtlichen Unterschiede zwischen den alten und den neuen Bundes-
ländern denkt und sich fragt, ob armutsvermeidende Transfers in Relation 
zu einem Gesamt-Bundesdurchschnitt überall gleich hoch sein oder in 
Anlehnung an die jeweiligen Durchschnitte der alten und neuen Bundeslän-
der eine unterschiedliche Höhe aufweisen sollten9 . 

Da man bei internationalen Vergleichen die verwendeten Konzepte auf 
gleichartigen Werturteilen aufbauen muß, wenn man zu vergleichbaren 
empirischen Ergebnissen kommen will 10, lassen sich manche dieser Pro-
bleme im nationalen Rahmen leichter lösen als auf internationaler Ebene, 
weil innerhalb einer Gesellschaft geringere Spannweiten der typischen 
Werturteile bestehen dürften. Außerdem tritt im nationalen Rahmen das 
Problem eines unterschiedlichen Angebots an kostenlos zu beziehenden 

9 Vgl. die Unterschiede in den Armutsquoten, die sich je nach Vorgehensweise 
ergeben, bei W. Hanesch u.a. (1994), S. 138 - 140. 

10 Vgl. R. Hauser (1984). 
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öffentlichen und meritorischen Gütern kaum auf, das internationale Verglei-
che zusätzlich erschwert. 

111. Zur Armutslage in der Europäischen Gemeinschaft 

1. Zur Methodik 

Wenngleich kaum zu bezweifeln ist, daß es auch in den Mitgliedsstaaten 
der Europäischen Union noch Armut gibt, so erfordert doch jede genauere 
Aussage über das Ausmaß der Armut und die Zusammensetzung der jewei-
ligen Armutsbevölkerung eine Präzisierung des Armutsbegriffs und die Ver-
fügbarkeit von vergleichbaren statistischen Daten für alle Staaten. 

Eine Grundlage bietet die vom Ministerrat der Europäischen Gemein-
schaft Ende der 70er Jahre festgelegte Definition von Armut, die als eine 
landesspezifische relative Ressourcendefinition charakterisiert werden kann: 
"Arme: Einzelpersonen oder Familien, die über so geringe Mittel verfügen, 
daß sie von der Lebensweise ausgeschlossen sind, die in dem Mitglieds-
staat, in dem sie leben, als annehmbares Minimum angesehen wird". Diese 
Formulierung wird ergänzt durch eine Erläuterung des Ressourcenbegriffs: 
"Mittel: Bareinkommen, Vermögen und die zur Verfügung stehenden 
öffentlichen und privaten Leistungen" 11 • 

Vier Aspekte, die sich bei der Betrachtung dieser Definition ergeben, 
sind hervorhebenswert: Erstens wird als Bezugspunkt nicht etwa ein EG-
Durchschnitt herangezogen, sondern es wird auf landesspezifische Minima 
abgestellt. Zweitens wird nicht näher bestimmt, wie diese landesspezifi-
schen Minima ermittelt werden sollen. Drittens wird keine Aussage darüber 
gemacht, wie lange die Ressourcenknappheit anhalten muß, um von Armut 
sprechen zu können, ob man also Wochen-, Monats-, Jahres- oder Mehr-
Jahres-Perioden der Ressourcenermittlung zugrunde legen soll. Viertens 
wird bei dieser Definition vernachlässigt, daß selbst in hochentwickelten 
Marktwirtschaften nicht sämtliche Armutsphänomene allein mit einem aus-
reichenden Einkommen beseitigt werden können; dieser Punkt wird aller-
dings in zusätzlichen Erläuterungen konzediert. 

Mitte der 80er Jahre beschloß der Ministerrat der Europäischen Gemein-
schaft eine etwas erweiterte Definition, die nicht-monetäre Ressourcen stär-
ker einbezieht. Als arm werden jene Personen definiert, "die über so geringe 
(materielle, kulturelle und soziale) Mittel verfügen, daß sie von der Lebens-
weise ausgeschlossen sind, die in dem Mitgliedsstaat, in dem sie leben, als 
Minimum annehmbar sind" 12• Diese Erweiterung der landesspezifischen Res-

11 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1981), S. 8. 
12 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (199la), S. 4. 
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sourcendefinition der Armut muß jedoch mit noch größeren Schwierigkeiten 
bei der Ermittlung der jeweiligen Minima und auch mit geringerer Vergleich-
barkeit der landesspezifischen Ergebnisse bezahlt werden. 

Auf Basis dieser Armutsdefinitionen des Ministerrats wurden zunächst 
von unabhängigen Wissenschaftlern und später auch von Eurostat empirisch 
gestützte Schätzungen der Armut in der Europäischen Gemeinschaft vorge-
nommen, die bisher einen Zeitraum von Mitte der 70er Jahre bis Mitte der 
80er Jahre umfassen. Allerdings waren hierzu weitere Spezifizierungen des 
Armutsbegriffs nötig: Erstens mußte festgelegt werden, welcher landesspe-
zifische Durchschnitt - arithmetisches Mittel, Median oder Modus - heran-
gezogen werden sollte; zweitens mußte entschieden werden, ob der Durch-
schnitt auf Basis der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung oder auf Basis 
der Stichprobenangaben in den Verteilungsstatistiken ermittelt werden 
sollte; drittens galt es, den Prozentsatz des Durchschnitts festzulegen, der 
als Armutsgrenze zu betrachten war; viertens war eine Äquivalenzskala zu 
wählen; und fünftens war - vor allem unter dem pragmatischen Gesichts-
punkt der Verfügbarkeil und Verläßlichkeit von Stichprobendaten - darüber 
zu entscheiden, ob Einkommens- und Vermögensangaben oder Angaben 
über Konsumausgaben den Berechnungen zugrunde gelegt werden sollten13. 

2. Einige Ergebnisse auf Basis 
landesspezifischer Armutsgrenzen 

Die in der folgenden Tabelle I auszugsweise referierten Ergebnisse, die 
eine Zeitspanne von etwa einem Jahrzehnt umfassen, basieren bei den 
Berechnungen für die Mitte der 70er Jahre auf dem arithmetischen Mittel 
der Netto-Äquivalenzeinkommen, die aus den verfügbaren Einkommens-
stichproben abgeleitet wurden. Die verwendete Äquivalenzskala ordnet dem 
Haushaltsvorstand ein Gewicht von 1,0 und allen weiteren Haushaltsmit-
gliedern Gewichte von jeweils 0,7 zu. Für die Jahre 1980 und 1985 wurde 
das gewichtete arithmetische Mittel der Konsumausgaben, wie sie in den 
jeweiligen Verbrauchsstatistiken erfaßt wurden, herangezogen. Zur Umrech-
nung in Erwachsenenäquivalente diente eine von der OECD empfohlene 
Äquivalenzska1a, die dem Haushaltsvorstand ein Gewicht von I ,0, weiteren 
Haushaltsmitgliedern über 14 Jahre Gewichte von 0,7 und jüngeren Kin-
dem Gewichte von 0,5 zuordnet. Für alle Bezugsjahre wurde eine Armuts-
grenze von 50% des jeweiligen landesspezifischen arithmetischen Mittel-
wertes unterstellt14. 

13 Vgl. D. Ramprakash (1994). 
14 Weitere hier nicht wiedergegebene Berechnungen wurden auf Basis einer 

40 %-Grenze, d.h. einer um 20% niedriger liegenden Grenze, vorgenommen. Da-
nach lag die Anzahl der als arm klassifizierten Haushalte 1980 und 1985 um etwa 
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Es braucht kaum betont zu werden, daß diese Ergebnisse wegen Mängel 
der Datenquellen und wegen der methodischen Unterschiede in der Berech-
nung nur ungefähr vergleichbar sind; jedoch dürften sie die Größenordnung 
der Armutspopulation, die Rangfolge zwischen den Ländern und die Ände-
rungstendenzen im Zeitablauf richtig wiedergeben. 

Im Europa der Neun (ohne Griechenland, Spanien, Portugal) beliefen 
sich die auf die Mitte der 70er Jahre bezogenen Schätzungen über die EG-
weite Armutsquote der Haushalte auf etwa 11,4%, d.h., daß etwa 10,2 Mil-
lionen Haushalte in der Europäischen Gemeinschaft in Armut lebten. Diese 
Haushalte umfaßten etwa 11,6% aller EG-Einwohner, d.h. etwa 30 Millio-
nen Personen. 

Die Haushaltsarmutsquoten differierten Mitte der 70er Jahre beträchtlich 
zwischen den einzelnen Mitgliedsländern. Zur Gruppe mit Armutsquoten 
über 15% zählten Irland und Italien, die Mittelgruppe mit Quoten zwischen 
10% und 15% umfaßte Dänemark, Frankreich und Luxemburg, während 
die Gruppe mit Armutsquoten weit unter 10% aus Belgien, Deutschland, 
den Niederlanden und dem Vereinigten Königreich bestand. 

Die Vermutung, daß Länder mit einem über dem EG-Durchschnitt lie-
genden Volkseinkommen pro Kopf (umgerechnet zu Kaufkraftparitäten) 
unterdurchschnittliche Armutsquoten aufweisen würden, und vice versa, traf 
nur für fünf Länder zu; dagegen hatte das Vereinigte Königreich ein unter-
durchschnittliches Volkseinkommen pro Kopf und unterdurchschnittliche 
Armutsquoten, während Frankreich, Dänemark und Luxemburg bei beiden 
Indikatoren über dem EG-Durchschnitt lagen. 

Als überdurchschnittlich von Armut betroffene Gruppen - die allerdings 
nicht überschneidungsfrei abgegrenzt werden konnten - stellten sich in der 
Mitte der 70er Jahre in den meisten Ländern heraus: 

- Haushalte mit weiblichem Haushaltsvorstand 

- Haushalte von Alten 

- Haushalte mit mehr als drei Kindern 

47% niedriger (8378000 statt 15682000 bzw. 8555000 statt 16121 000). Die un-
terschiediche Struktur der Einkommensverteilung wird darin sichtbar, daß der Rück-
gang in den einzelnen Mitgliedsländern sehr unterschiedlich ausfällt. Das eine Ex-
trem bilden Belgien und die Niederlande mit einer Verminderung um ca. 70%, das 
andere Extrem stellt Portugal mit einem Rückgang von nur 34% dar. Dies deutet 
darauf hin, daß in den Ländern mit weit überproportionalen Rückgängen verschie-
dene Mindestregelungen in dem Bereich zwischen 40% und 50% des Durchschnitts 
wirksam sind. Durch diese unterschiedlich starken Rückgänge verschiebt sich auch 
die Rangfolge unter den Ländern und ebenso die sozio-demographische Struktur der 
als arm eingestuften Bevölkerungsgruppe. Vgl. Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften (1991 a), Anhang S. 14, Tab. A.2. 

3 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 222/11 
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- Haushalte von Alleinerziehenden mit mehr als einem Kind 

- Haushalte von Arbeitslosen und von aus anderen Gründen nicht erwerbs-
tätigen Personen. 

Hinzu kommen Gruppen, die in den verfügbaren Statistiken unzureichend 
oder überhaupt nicht erfaßt sind, für die es aber Hinweise auf überdurch-
schnittliche Armutsquoten gibt: Obdachlose, Nichtseßhafte, illegal anwe-
sende Ausländer aus Drittländern sowie Personen, die in Einrichtungen 
untergebracht sind. 

In der Dekade bis 1985 nahm im Europa der Neun die personenbezogene 
Quote von 11,6% auf 14,1% zu; damit wurde eine Zahl von über 36 Mio. 
armer Personen erreicht. In dem um Griechenland, Spanien und Portugal 
vergrößerten Europa der Zwölf lagen 1980 und 1985 die personenbezoge-
nen Quoten mit 15,4% noch etwas höher, aber sie sind in diesem Jahrfünft 
nicht mehr angestiegen. Diese Diskrepanz erklärt sich daraus, daß die 
neuen Mitglieder im Jahr 1980 zwar überdurchschnittliche, aber dann 
abnehmende Quoten aufwiesen. Insgesamt gab es im Europa der Zwölf 
1980 nahezu 50 Millionen arme Personen; diese Zahl blieb dann bis 1985 
fast unverändert. 

Die Zusammensetzung der Ländergruppen mit niedrigen, mittleren und 
hohen Armutsquoten hatte sich von der Mitte der 70er bis zur Mitte der 
80er Jahre - außer durch die Neueintritte - nur wenig geändert. Haushalts-
bezogene Armutsquoten über 15 % wiesen weiterhin Irland sowie die neuen 
Mitgliedsländer Griechenland, Spanien und Portugal auf. Das Vereinigte 
Königreich verschlechterte sich so weit, daß es nun ebenfalls dieser Gruppe 
zuzuordnen war. Zwischen 10% und 15% lagen Frankreich und mit verrin-
gerter Quote nunmehr auch Italien; Armutsquoten unter 10% wurden für 
Belgien, Dänemark, Deutschland und die Niederlande festgestellt. Angaben 
für Luxemburg fehlen für diese Jahre. 

Die neueren Berechnungen für Stichjahre zwischen 1987 bis 1990 zeigen 
einige Verschiebungen zwischen den Ländern, wobei sich aber kein gene-
reller Trend ausmachen läßt. Auffällig sind deutliche Zunahmen der 
Armutsquoten der Haushalte in Griechenland und Italien, aber ebenso deut-
liche Abnahmen in Portugal, im Vereinigten Königreich und in den Nieder-
landen. Die erstmals für Luxemburg ermittelte Armutsquote von 8,8% ist 
die höchste unter den drei Benelux-Ländern. 

Von Mitte der 70er bis zur Mitte der 80er Jahre hat sich die Armutsbe-
troffenheit einzelner Bevölkerungsgruppen deutlich verschoben; diese Ten-
denzen dürften sich auch in den letzten Jahren nicht umgekehrt haben. Die 
Armutsbetroffenheit älterer Menschen hat sich in den meisten Mitgliedslän-
dern deutlich verringert. Dies gilt insbesondere für die jüngeren Alten, wäh-
rend bei den Hochbetagten, vor allem Frauen, das Armutsproblem bestehen 
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blieb. Die Armutsbetroffenheit von Kindern ist bei der einen Hälfte der 
Länder angestiegen, bei der anderen gesunken. Die herausragende Zunahme 
der Armutsbetroffenheit trat überall bei arbeitslosen Personen in jungen und 
mittleren Jahren und den mitbetroffenen Familienangehörigen ein. Von den 
einzelnen Haushaltstypen sind insbesondere Ein-Elternteil-Familien, vor 
allem alleinerziehende Frauen, immer stärker betroffen. Schließlich gibt es 
vielfältige Hinweise, wenn auch keine genauen Zahlen, daß die Anzahl der 
Obdachlosen und Nichtseßhaften in den meisten Ländern angestiegen ist 
und zu einer Verschärfung des Armutsproblems beiträgt15. 

3. Alternativberechnungen auf Basis einer an einen 
EG-weiten Durchschnitt angelehnten Armutsgrenze 

Für einem "Sozialraum Europa" könnte man fordern, eine einheitliche 
Armutsgrenze von 50% des EG-Durchschnittseinkommens oder der EG-
durchschnittlichen Konsumausgaben zur Ermittlung von Armut und als Kri-
terium für supranationale Armutsbekämpfungsmaßnahmen heranzuziehen. 
Diese Forderung könnte mit der spätestens durch die Maastrichter Verträge 
über die Landesgrenzen hinaus erweiterten Solidarität begründet werden. 
Eine abgemilderte Forderung könnte darin bestehen, ein an einem EG-
Durchschnitt orientiertes unterstes Existenzminimum festzulegen, das auf 
jeden Fall in jedem Mitgliedsland - gegebenenfalls durch sozialpolitische 
Aktivitäten der Europäischen Union als supranationale Solidargemeinschaft 
- zu sichern wäre, jedoch jedem Mitgliedsstaat die Festlegung eines höher 
liegenden, an dem jeweiligen Landesdurchschnitt orientierten, landesspezifi-
schen, sozio-kulturellen Existenzminimums als Kriterium für nationale 
sozialpolitische Maßnahmen freizustellen. 

In der folgenden Tabelle 2 sind beispielhaft für das Jahr 1985 Alternativbe-
rechnungen der personenbezogenen Armutsquoten für die auf den EG-durch-
schnittlichen Äquivalenzausgaben beruhenden Armutsgrenzen von 50% und 
40% wiedergegeben; außerdem werden die landesspezifisch berechneten 
Quoten an der 50%-Grenze nochmals angegeben und das in Kaufkraftstan-
dardeinheiten ausgedrückte Volkseinkommen pro Kopf aufgeführt. 

Vergleicht man zunächst die Ergebnisse für die beiden 50%-Grenzen 
miteinander, so zeigt sich zwar nur eine geringfügige Zunahme der Gesamt-
quote der Armen, aber es ergeben sich - wie zu erwarten - bei einigen 
Ländern sehr große Verschiebungen. Bei den Randstaaten, die alle ein weit 
unterdurchschnittliches Volkseinkommen pro Kopf aufweisen, steigen die 
Armutsquoten in stark unterschiedlichem Ausmaß an, bei den Kernstaaten 

15 Vgl. den ersten noch mit vielen Lücken behafteten Bericht für die EU von 
M. Daly (1992). 
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38 Richard Hauser 

sinken sie. Man kann vermuten, daß die EG-durchschnittliche Armuts-
grenze bei jenen Ländern mit stark unterdurchschnittlichem Volkseinkom-
men pro Kopf bis weit in die Mittelschichten reicht, während sie bei den 
Ländern mit einem weit über dem EG-Durchschnitt liegenden Volksein-
kommen pro Kopf so tief liegen könnte, daß die ihr entsprechenden Ausga-
ben die Integration der Betroffenen in die Gesellschaft nicht mehr gewähr-
leisten würden. 

Die hier beispielhaft eingeführte, auf den durchschnittlichen äquivalenten 
EG-Konsumausgaben aufbauende 40%-Grenze könnte man als eine mögli-
che Definition des obenerwähnten EU-weiten unteren Existenzminimums 
ansehen, für dessen Erreichung man der Europäischen Union Verantwor-
tung zuweist. Wie aus einem Vergleich der an der landesspezifischen 50%-
Grenze ermittelten Armutsquoten mit den an der EU-weiten 40%-Grenze 
berechneten hervorgeht, liegen mit zwei Ausnahmen alle landesspezifisch 
errechneten Quoten - und damit auch die jeweilige landesspezifische 
Armutsgrenze - höher als die Quoten anband der EU-Grenze. Die beiden 
Ausnahmen sind Spanien und Griechenland. Dies könnte man als Hinweis 
darauf interpretieren, daß bei einer Festsetzung des obenerwähnten EU-
weiten unteren Existenzminimums eine Konzentration der sozialpolitischen 
Anstrengungen der EU auf wenige Länder erforderlich würde. 

Man kann diese Überlegung noch dahingehend erweitern, daß man 
Armutsquoten auf Basis eines EU-weiten unteren Existenzminimums für 
Gebietseinheiten unterhalb der Ebene der Mitgliedsstaaten, zum Beispiel 
für alle Regionen der EU, ermittelt und die Höhe dieser Quoten zu einem 
der Kriterien für EU-Förderungsmaßnahmen macht. 

IV. Verfügbare Instrumente einer Armutsbekämpfungspolitik 
der Europäischen Union 

Die folgenden Überlegungen beschränken sich auf die Instrumente einer 
supranationalen internen Armutspolitik, die von EU-Institutionen im 
Rahmen der ihnen übertragenen Kompetenzen gegenüber den Bevölkerun-
gen der Mitgliedsstaaten, einschließlich der Zuwanderer, eingesetzt werden 
könnten. Die Möglichkeiten einer supranationalen externen Armutspolitik 
der Europäischen Union im Bereich der Entwicklungshilfe gegenüber Dritt-
staaten bleiben außerhalb der Betrachtung. 

Die auf der supranationalen Ebene der Europäischen Union vorhandenen 
wirtschafts- und sozialpolitischen Instrumente kann man ganz allgemein 
klassifizieren in: 
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Armut als Problem der Europäischen Union? 39 

1. Rechtliche Instrumente, bei denen wieder unterschieden werden kann in: 
- Rechtsakte, die neue rechtliche oder finanzielle Instrumente schaffen 

(Vertragsrevisionen, Beschlüsse des Ministerrats oder anderer Organe 
aufgrund von Ermächtigungsregelungen im Vertrag); 

- Instrumente mit unmittelbarer Rechtskraft in den Mitgliedsländern 
(Verordnungen, Entscheidungen); 

- Instrumente mit Richtliniencharakter, die erst in nationales Recht 
umgesetzt werden müssen (Richtlinien); 

- Instrumente mit Empfehlungscharakter, bei denen die nationalen 
Instanzen einen breiten Spielraum bei der Beachtung oder Nichtbeach-
tung haben (Empfehlungen); 

- Instrumente mit Meinungsbeeinflussungscharakter in einer rechtlich 
festgelegten Form, die sowohl auf die politischen Entscheidungsträger 
als auch auf meinungsbeeinflussende Gruppierungen und direkt auf 
die Öffentlichkeit einwirken (Mitteilungen der Kommission, Sozialer 
Dialog). 

2. Finanzielle Instrumente, deren Finanzierung aus dem EU-Haushalt 
erfolgt und die nach EU-Kriterien eingesetzt werden (Strukturfonds, För-
derprogramme ). 

3. Informationsinstrumente ohne rechtlich vorgeschriebene Form, die allge-
mein aufklärenden Charakter haben (Publikationen, Statistiken, Veran-
staltungen). 

Entsprechend ihrem, in unterschiedlichem Ausmaß verbindlichen Charak-
ter kann der Einsatz dieser Instrumente im Rahmen einer von der Europäi-
schen Union betriebenen Politik geschehen: 
1. in autonom eingreifender Form, als echt supranationale Politik; 
2. in koordinierender Form, als mehr oder weniger zwingende Einwirkung 

auf den Einsatz der jeweiligen nationalen Politikinstrumente im Sinn der 
Koordinierungsziele; 

3. in stimulierender Form, als indirekte Anregung zur Änderung der auto-
nom bleibenden nationalen Politiken. 

Betrachtet man aus dem Gesamtbereich der EU-Politik lediglich das Feld 
einer denkbaren Armutsbekämpfungspolitik, so muß man - insbesondere 
wenn sie sich auf die Verringerung oder gar Beseitigung der Einkommens-
armut richtet - bei den Zielindikatoren zwischen Primäreinkommensarmut 
und Sekundäreinkommensarmut unterscheiden. Primäreinkommensarmut 
liegt vor, wenn Haushalte ungenügende Markteinkommen beziehen. Dage-
gen besteht Sekundäreinkommensarmut dann, wenn Haushalte ein ungenü-
gendes Nettoeinkommen aufweisen, d. h. daß das Markteinkommen nach 
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40 Richard Hauser 

Abzug von Steuern und Sozialabgaben und nach Zugang von Sozialleistun-
gen nicht zur Überschreitung der jeweiligen Armutsgrenze für den Haushalt 
ausreicht. Dementsprechend kann man auch zwei unterschiedliche Ansatz-
punkte oder Ebenen einer Armutsbekämpfungspolitik unterscheiden : Zum 
einen wirtschafts- und sozialpolitische Maßnahmen, die ursachenorientiert 
auf die Vermeidung von Primäreinkommensarmut abzielen; sie beseitigen, 
wenn sie erfolgreich sind, gleichzeitig die Sekundäreinkommensarmut, auf 
die es letztlich ankommt. Zum anderen Einkommenstransfers in Form ver-
schiedenartiger Sozialleistungen, die lediglich die Sekundäreinkommensar-
mut vermindern oder völlig vermeiden. 

Bei der Konzipierung einer Armutsbekämpfungspolitik kann man unter-
scheiden zwischen spezifischen sozialpolitischen Maßnahmen, die aus-
schließlich auf die Armen gezielt sind, und generelleren sozialpolitischen 
Maßnahmen, die zwar auf einen weiteren Kreis von Zielpersonen ausgerich-
tet sind, aber Arme überproportional begünstigen bzw. Armut überpropor-
tional reduzieren. 

Fügt man diese verschiedenen Dimensionen einer denkbaren EU-Armuts-
bekämpfungspolitik zusammen, so erhält man das in Übersicht 1 wiederge-
gebene Schema, das einerseits dazu dienen kann, die tatsächlich betriebene 
EU-Armutspolitik genauer zu charakterisieren, und das andererseits auf 
offene Felder hinweist, die bei einem verstärkten supranationalen Politikan-
satz ausgefüllt werden könnten. 

Die folgende Beschreibung erläutert die in diesem Schema aufgeführten 
Elemente der bisherigen EU-Armutsbekämpfungspolitik16• 

V. Eine Skizze der bisherigen EU-Armutsbekämpfungspolitik 

1. Supranationale Armutsbekämpfungspolitik im engeren Sinn -
die Armutsprogramme der Europäischen Gemeinschaft 

bzw. der Europäischen Union 

Im Gründungsvertrag der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, der 
1958 in Kraft trat, spielte Sozialpolitik nur eine sehr geringe Rolle. Die 
vorgesehenen sozialpolitischen Regelungen dienten vor allem dazu, Nach-
teile für Wanderarbeiter zu vermeiden. Erst 1974 beschloß der Ministerrat 
in Erfüllung einer Entschließung der Staats- und Regierungschefs von 1972 
ein Sozialpolitisches Aktionsprogramm, in dem auch eine gemeinschaftli-
che Aktion zur Bekämpfung der Armut erwähnt wurde; diese wurde dann 
auf der Basis von Ratsbeschlüssen von 1975 und 1977 durch ein "Erstes 

16 Vgl. für eine umfassendere Beschreibung der Europäischen Sozialpolitik auch 
H. Berie (l993). 
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Programm von Modellvorhaben und Modellstudien zur Bekämpfung der 
Armut" konkretisiert. Seit dieser Zeit steht das Armutsthema auf der politi-
schen Agenda der Europäischen Gemeinschaft. 

Das Erste Armutsprogramm lief von 1975 bis 1980/81 und war mit dem 
bescheidenen Mittelvolumen von ca. 20 Mio. Europäische Rechnungsein-
heiten ausgestattet. Es umfaßte einerseits Modellvorhaben als Aktionsfor-
schungsprojekte in den damaligen neun Mitgliedsländern und andererseits 
Einzelstudien und nationale Armutsberichte. Die Modellvorhaben wurden 
von der EG auf Vorschlag der nationalen Regierungen genehmigt und mit 
SO% der Aufwendungen kofinanziert. Eine aufwendige Ex-post-Evaluation 
sollte die erfolgversprechenden Ansätze identifizieren. Da die Projekte sehr 
heterogen und nicht von Anfang an auf evaluierende Begleitforschung 
angelegt waren, erwiesen sich die verallgemeinerungsfähigen Erkenntnisse 
als begrenzt, jedoch gingen von den Projekten im nationalen Bereich 
Anstoßwirkungen aus. 

Von größerer langfristiger politischer Wirkung dürften die von der 
EG-Kommission bei unabhängigen Wissenschaftlern in Auftrag gegebenen 
Nationalen Armutsberichte gewesen sein, die in mehreren Ländern erstmals 
das Armutsproblem umfassender thematisierten und auf die vielen "weißen 
Flecken" in den nationalen Statistiken und in der Forschungslandschaft hin-
wiesen. Der Schlußbericht der EG-Kommission 17 enthielt erstmals eine EG-
weite Lageanalyse und eine Zusammenfassung statistischer Ergebnisse 
sowie Vorschläge für Armutsbekämpfungsmaßnahmen auf nationaler und 
supranationaler Ebene, von denen sich einige - z.B. die Einführung eines 
Mindesteinkommens in allen Mitgliedsländern als eine vom Ministerrat be-
schlossene Empfehlung an die Mitgliedsländer - inzwischen im Realisie-
rungsstadium befinden. 

Wenn man das hier entwickelte Schema zugrunde legt, dann kann man 
dieses Erste Armutsprogramm dahingehend charakterisieren, daß es als spe-
zifische Armutspolitik einerseits der Ebene der autonomen EG-Politik unter 
Einsatz finanzieller Instrumente, wenn in auch in sehr bescheidener Grö-
ßenordnung, und andererseits der Ebene der stimulierenden EG-Politik 
zuzuordnen war. 

Das Zweite Armutsprogramm kam erst vier Jahre nach dem Auslaufen 
des Ersten Programms zustande und lief dann von 1985 bis 1989, ausgestat-
tet mit einem Mittelvolumen von 29 Mio. ECU für die nunmehr zwölf 
Länder umfassende Gemeinschaft18• Es bestand aus 91 lokal konzentrierten 

17 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1981). Dieser Schlußbericht 
führt auch die im Auftrag der Kommission von Wissenschaftlern erstellten Nationa-
len Armutsberichte auf. 

18 Europäische Gemeinschaften (1989). 
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Aktionsforschungsvorhaben, die aber jeweils länderübergreifenden Erfah-
rungsaustausch pflegen sollten, sowie einem Paket von Studien und statisti-
schen Arbeiten über die Armut, ihre Messung und ihre Wahrnehmung 
durch die Bürger. Nationale Berichte waren nicht mehr vorgesehen. Als 
wichtigster Punkt bei den Statistiken ist festzuhalten, daß nunmehr das Sta-
tistische Amt der Europäischen Gemeinschaften (Eurostat) die Aufgabe der 
Datenbeschaffung und -analyse an sich gezogen hat und durch die Festle-
gung von Konventionen zur Armutsmessung einen immer stärker werden-
den Einfluß ausübt. 

Der armutspolitische Charakter des Zweiten Armutsprogramms gleicht 
dem ersten: Spezifische autonome EG-Politik mit geringem Mitteleinsatz 
sowie stimulierende Funktion für nationale Politiken. 

Das Dritte Armutsprogramm, das sich ohne Unterbrechung an das zweite 
anschloß und das bis 1994 laufen soll, umfaßt ein etwas größeres Mittel-
volumen von 55 Mio. ECU. Es stützt sich auch stärker auf den Begriff der 
sozialen Ausschließung als den der Armut und erweitert auf diese Weise 
das Blickfeld, macht allerdings damit statistische Gesamtanalysen ebenso 
wie die Entwicklung verläßlicher Indikatoren für Förderungsentscheidungen 
noch schwieriger. Die Bestandteile dieses Aktionsprogramms wurden 
gegenüber dem vorhergehenden deutlich erweitert 19: 

- Abstimmung aller Maßnahmen der Gemeinschaft im Hinblick auf 
benachteiligte Personengruppen; 

- Präventiv- und Abhilfemaßnahmen gegen extreme Armut; 

- Entwicklung neuer multidimensionaler Organisationsmodelle auf lokaler 
Ebene; 

- Unterrichtung, Koordinierung und Erfahrungsaustausch auf EG-Ebene; 

- Fortführung von Armutsuntersuchungen. 

Neben den Aktionsforschungsprojekten werden nunmehr auch verschie-
dene, alle Mitgliedsländer einschließende Observatorien gefördert, die die 
Entwicklung auf wichtigen Feldern der Sozialpolitik laufend beobachten 
und jährliche Berichte vorlegen sollen. Darunter befindet sich auch ein 
"Observatory on national policies to combat social exclusion"20 . Ohne 
diesen Terminus zu verwenden, hat die EG damit einen großen Schritt in 
Richtung auf eine laufende vergleichende Armutsberichterstattung getan. 

19 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1993b). 
20 Es gibt u.a. Observatorien zur Armutsentwicklung, zur Familienpolitik und zur 

Altenpolitik. Vgl. G. Room u.a. (1991 und 1992), W. Durnon (1991), A. Walkerl 
A. -M. Guillemard/ J. Alber (1993 ). 
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Das Dritte Armutsprogramm gleicht in zwei Punkten den beiden vorher-
gehenden Programmen: mit seiner spezifischen und autonom eingreifenden 
Politik mit (geringen) finanziellen Mitteln und mit seiner stimulierenden 
Funktion für nationale Politiken. Ein dritter Punkt ist jedoch neu: die 
wesentliche Verbreiterung des Ansatzes der Armutsbekämpfung in der 
Weise, daß der spezielle Armutsaspekt auch bei anderen, generellen EU-
Politiken zu berücksichtigen ist. Damit ist die Armutsbekämpfung auf dem 
Weg, als Querschnittsaufgabe auch in andere Politikbereiche hineinzuwir-
ken. 

Als Ergebnis der ersten beiden Armutsprogramme, wenn auch nicht als 
deren Bestandteil, hat die Europäische Gemeinschaft im Bereich der spezi-
fischen Armutspolitik erstmals ein rechtliches Instrument im Sinn einer 
koordinierenden EG-Politik eingesetzt: Eine vom Ministerrat beschlossene 
Empfehlung über gemeinsame Kriterien zur Sicherung eines Mindestein-
kommens durch die sozialen Sicherungssysteme aller Mitgliedsstaaten. 
Diese Empfehlung zielt darauf ab, daß in jedem Mitgliedsland für die 
gesamte Wohnbevölkerung eine einkommensabhängige Sozialleistung ein-
geführt werden soll, die in den Grundprinzipien etwa der deutschen Sozial-
hilfe entspricht, aber auch an einzelne Zweige der jeweiligen Systeme der 
sozialen Sicherung angegliedert sein kann. Eine derartige flächendeckende 
Regelung mit individuellem Rechtsanspruch besteht bisher in mehreren 
Mitgliedsstaaten überhaupt nicht oder sie ist in ihren Leistungsvorausset-
zungen zu stark eingeengt. Mit dieser Empfehlung ist ein Berichtssystem 
verbunden, das es der Kommission der Europäischen Union erlaubt, Fort-
schritte in der Befolgung dieser Empfehlung zu überwachen und gegebe-
nenfalls anzumahnen21 • 22. 

21 Vgl. Europäische Gemeinschaften (1992a). Diese Empfehlung bezieht sich auf 
alle Wohnsitzbürger der Mitgliedstaaten und erweitert damit eine bereits in der 
Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer enthaltene Deklara-
tion, die sich nur auf ältere Menschen bezog. Der Text der Charta im Abschnitt 
"Ältere Menschen" lautet: 

"Entsprechend den jeweiligen Gegebenheiten der einzelnen Länder 
24. muß jeder Arbeitnehmer in der Europäischen Gemeinschaft, wenn er in Ru-

hestand geht, über Mittel verfügen können, die ihm einen angemessenen Lebens-
standard sichern; 

25. muß jeder, der das Rentenalter erreicht hat, aber keinen Rechtsanspruch be-
sitzt oder über keine sonstigen ausreichenden Unterhaltsmittel verfügt, ausreichende 
Zuwendungen, Sozialhilfeleistungen und Sachleistungen bei Krankheit erhalten kön-
nen, die seinen spezifischen Bedürfnissen angemessen sind" 

Vgl. auch den Beschluß des Rates vom 26. II. 1990 über gemeinschaftliche Ak-
tionen zugunsten älterer Menschen, 91149/EWG. 

22 Vgl. hierzu auch die Beiträge von B. Schulte (1991) und A. Wagner (1993). 
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mit armutsvermeidendem Charakter 

45 

Die im Rahmen der Armutsprogramme angefertigten Studien haben 
gezeigt, daß mit einer spezifischen Armutspolitik allein - selbst wenn man 
den finanziellen Mitteleinsatz extrem stark erhöhen würde - das Armutspro-
blem nicht beseitigt werden kann. Die generellen Politiken der Europäi-
schen Gemeinschaft und der Mitgliedsländer müssen mit herangezogen 
werden und den Armutsbekämpfungsaspekt besonders berücksichtigen. Der 
Grundstein für diese erweiterte Sicht ist zum einen durch den Beschluß 
über die Einführung des Dritten Armutsprogramms, zum anderen durch die 
Unterzeichnung der "Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der 
Arbeitnehmer" und durch das den Maastrichter Verträgen beigefügte "Pro-
tokoll und Abkommen über die Sozialpolitik" gelegt worden, selbst wenn 
die beiden zuletzt genannten Dokumente von Großbritannien nicht unter-
zeichnet wurden. Das Maastrichter Abkommen über die Sozialpolitik ent-
hält in Art 1 als Ziel der Gemeinschaft und der Mitgliedsstaaten erstmals 
auch "die Bekämpfung von Ausgrenzungen"23. 

Dieses Politikfeld ist allerdings so breit, daß hier nur einige Instrumente 
genannt werden können: 

Im Bereich der koordinierenden EU-Politik ragt die vom Ministerrat am 
27.7.1992 beschlossene Empfehlung über "Die Annäherung der Ziele und 
der Politiken im Bereich des sozialen Schutzes"24 hervor. Hiermit werden 
Zielsetzungen für die Abdeckung einzelner sozialer Risiken sowie für die 
Anpassung der nationalen Systeme an sich ändernde demographische und 
soziale Rahmenbedingungen empfohlen; an erster Stelle steht dabei 
jeweils wieder die Gewährleistung eines Mindesteinkommens im Risiko-
fall. Die Wirksamkeit dieser Empfehlung wird dadurch verstärkt, daß die 
Kommission zu regelmäßigen Berichten über Fortschritte bei der Verwirk-
lichung dieser Ziele in den einzelnen Mitgliedsstaaten, zur Ausarbeitung 
geeigneter Indikatoren und zum Informationsaustausch verpflichtet wird. 
Eine Vertiefung des europaweiten Diskussionsprozesses über die "soziale 
Dimension" der Europäischen Union erwartet man von dem vor kurzem 
publizierten "Grünbuch" der Europäischen Kommission über die Europäi-
sche Sozialpolitik25, wobei allerdings zunächst offen ist, ob sich hieraus 
verstärkte sozialpolitische Einflußmöglichkeiten der Kommission ergeben 
oder ob ihre Kompetenzen auf diesem Gebiet unter Verweis auf das im 

23 o. V. (1992) Europäische Gemeinschaft- Europäische Union, Die Vertragstexte 
von Maastricht, S. 238. 

24 Europäische Gemeinschaften ( 1992 b ). 
25 Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1993d). 
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Vertrag von Maastricht vereinbarte Subsidiaritätsprinzip26 eher einge-
schränkt werden. 

Im Bereich der autonomen EU-Politik stellen die drei Strukturfonds 
(Europäischer Sozialfonds, Europäischer Regionalfonds, Garantie- und Aus-
richtungsfonds für den Bereich der Landwirtschaft) sowie der nach der 
Ratifizierung der Maastrichter Verträge neu eingerichtete Kohäsionsfonds 
die wichtigsten finanziellen Instrumente dar, die mit indrekt armutsvermei-
dender Wirkung eingesetzt werden können. Diese drei Strukturfonds erhiel-
ten aufgrund der Einheitlichen Europäischen Akte einen beachtlichen Mit-
telzuwachs (ca. 60 Mrd. ECU für die Fünf-Jahres-Periode von 1989 bis 
1993). Ab 1994 werden jährlich 14 Mrd. ECU zu Preisen von 1978 verfüg-
bar sein. Zusätzlich wird der Kohäsionsfonds mit mehreren Milliarden ECU 
ausgestattet werden. Durch Reformen sind diese Fonds inzwischen derart 
umgestaltet worden, daß sich eine Konzentration der Mittel auf die ärmeren 
Regionen ergibt. Auch wurde eine Koordination zwischen den Aktivitäten 
der Fonds auf regionaler Ebene eingeführt. Allerdings sind bisher regionale 
Armutsindikatoren nicht Bestandteil des Kriterienkatalogs für die Projekt-
auswahl. Die engste Verbindung zur Armutsbekämpfungspolitik dürften die 
Fördermaßnahmen des Europäischen Sozialfonds für Langzeitarbeitslose 
und Berufsanfänger sowie für Behinderte haben27. Außerdem hat die Kom-
mission die Möglichkeit, Förderprogramme als Gemeinschaftsinitiativen 
einzuleiten und mit Mitteln auszustatten. Einige dieser Gemeinschaftsinitia-
tiven richten sich gezielt auf benachteiligte Gruppen und tragen damit eben-
falls indirekt zur Armutsbekämpfung bei28. 

Sollte es gelingen, im Rahmen der Europäischen Union zu einer einheit-
lichen Politik zur Steuerung der Zuwanderung aus Drittländern zu 
kommen29 -die Diskussionen hierüber laufen seit Jahren -, so würde damit 
ein weiteres rechtliches Instrument mit armutsvermeidender Wirkung ver-
fügbar werden. 

VI. Die EU-Armutsbekämpfungspolitik im Lichte 
der Theorie der Sozialpolitik 

Als Aufgaben einer Theorie der Sozialpolitik bezeichnet Lampert die 
Gewinnung von Erkenntnissen über 

- faktisches sozialpolitisches Handeln, 

26 G. Kleinhenz in diesem Band sowie 0. E. Kempen ( 1994 ). 
27 Vgl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1991 c). 
28 V gl. Kommission der Europäischen Gemeinschaften (1991 c ), S. 58. 
29 V gl. R. Hauser (1995) sowie G. Wagner in diesem Band. 
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- die Möglichkeiten sozialpolitischen Handelns, 
- die Notwendigkeit sozialpolitischen Handelns, 
wobei "in dessen Mittelpunkt die Verbesserung der Lebenslagen gesell-
schaftlich schwacher Personenmehrheiten steht"30. Stark verkürzt kann man 
sagen: Faktisches sozialpolitisches Handeln muß beschrieben, erklärt und 
prognostiziert werden; die Untersuchung der Möglichkeiten sozialpoliti-
schen Handeins richtet sich auf die Auswirkungen tatsächlich eingesetzter 
und alternativ denkbarer Instrumente sowie Träger und auch auf die Hand-
lungsrestriktionen; und die Begründung der Notwendigkeit sozialpolitischen 
Handeins erfordert Zielanalysen im Hinblick auf die impliziten Werturteile, 
Vergleiche von Zielen, die auf unterschiedlichen normativen Positionen 
beruhen, sowie Soll-Ist-Vergleiche. 

Es würde den Rahmen dieses Beitrags sprengen, wenn man die vielen 
von Lampert genannten Teilaufgaben einer Theorie der Sozialpolitik am 
Beispiel der EU-Armutsbekämpfungspolitik abhandeln und darauf aufbau-
end zu einem umfassenden Urteil kommen wollte. Zusätzlich zu der weiter 
oben vorgelegten Bestandsaufnahme soll es hier vielmehr nur um einige 
Aspekte gehen, die insbesondere daraufhin ausgewählt wurden, offene 
Fragen der Theorie der Sozialpolitik zu beleuchten. 

Arme gehören sicherlich zu den "wirtschaftlich und gesellschaftlich 
schwachen Personenmehrheiten"; man kann sie sogar als die schwächste 
dieser Gruppen bezeichnen, wenn man den Armutsbegriff nicht allzu weit 
faßt. Im Rahmen der von Lampert präsentierten Systematik sozialpoliti-
scher Bedarfe31 , die zur Begründung von Maßnahmen herangezogen 
werden, trifft unbestreitbar die Kategorie "Grundbedarf' auf Arme zu. Aber 
man kann darüber hinaus argumentieren, daß durch die Bildung des 
Gemeinsamen Marktes im Rahmen der Europäischen Union und durch den 
im Gefolge des verschärften Wettbewerbs beschleunigten Strukturwandel 
zusätzlich ein entwicklungsbedingter sozialpolitischer Bedarf auftritt; und 
schließlich haben sich infolge der Ausweitung der Europäischen Wirt-
schaftsgemeinschaft der Sechs zur Europäischen Union der Zwölf und ver-

30 H. Lampert (1990), S. II f. 
31 H. Lampert (1990), S. 22 f. Die von Lampert präsentierte Zusammenstellung 

sozialpolitischer Bedarfe beruht allerdings auf einer normativen Position, die kei-
neswegs allgemein geteilt wird; insbesondere Ökonomen vertreten häufig stark 
individuali·stisch-egoistisch ausgerichtete Werturteilspositionen (vgl. z. B. Hackmann 
(1990)), aufgrund deren manche sozialpolitischen Bedarfe im Lampertschen Sinn 
nicht anerkannt würden. Allerdings beruht der Nachweis der Notwendigkeit staat-
licher Sozialpolitik nicht allein auf der Begründung sozialpolitischer Bedarfe; viel-
mehr werden neuerdings viele zusätzliche Argumente aus einer Sicht vorgebracht, 
die mit den traditionell in der ökonomischen Theorie unterstellten stark individua-
listisch orientierten Werturteilen in Einklang stehen (vgl. z. B. Kleinhenz (1986) 
sowie Barr ( 1992)). 
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mutlieh bald zur Europäischen Union der Sechzehn die regionalen Unter-
schiede vergrößert, so daß auch noch ein zusätzlicher verteilungsbedingter 
Bedarf entsteht32. Damit ergeben sich drei Fragen an die Theorie der 
Sozialpolitik: (1) Wie sollte die schwächste Gruppe in der Gesellschaft, die 
Armen, abgegrenzt werden? (2) Sollten bei begrenzten Mitteln sozialpoliti-
sche Maßnahmen zugunsten der schwächsten Gruppe Priorität vor breiter 
streuenden Sicherungsmaßnahmen genießen, oder anders gefragt: In wel-
chem Mischungsverhältnis sollten sozialpolitische Maßnahmen, die die brei-
ten Mittelschichten absichern und solche, die spezifisch auf die Gruppe der 
Armen gezielt sind, eingesetzt werden? (3) Sollten die erforderlichen 
sozialpolitischen Maßnahmen auf der Ebene der EU als autonome, als koor-
dinierende oder als stimulierende Politik ergriffen werden, oder sollten sie 
ausschließlich auf nationalstaatlicher Ebene mit der unvermeidlichen Kon-
sequenz stärkerer Unterschiede eingesetzt werden? 

Die erste Frage scheint zwar in der deutschen sozialpolitischen Theorie-
tradition, in der das Ziel der Integration aller Gesellschaftsmitglieder nicht 
sehr betont wird33, etwas zu kurz zu kommen, aber sie ist auf der Basis 
normativer Vorgaben nicht allzu schwer zu beantworten, sofern man eine 
gegebene Gesellschaft unterstellt. Wird das Ziel der Integration akzeptiert, 
so können Umfragen und Expertenmeinungen eine hinreichende Richt-
schnur zur Ermittlung der Ausgrenzungsschwelle darstellen. 

Die zweite Frage reicht tief in die Zusammenhänge zwischen Wirtschafts-
und Sozialordnung hinein, weil vielfältige Nebenwirkungen der auf der einen 
oder anderen Prioritätsentscheidung beruhenden Ausgestaltung des sozialen 
Sicherungsssystems zu beachten sind. Selbst eine Prioritätsentscheidung 
zugunsten der Sicherung einer Grundversorgung für jedes Gesellschaftsmit-
glied wird nur in abgemilderter Form die Ausgestaltung bestimmen können, 
weil sonst viele positive Effekte der Sozialpolitik verloren gingen34. 

Bei dieser Überlegung zeigt sich jedoch eine gravierende Einschränkung 
der von Lampert skizzierten Theorie der Sozialpolitik. Sie unterstellt impli-
zit in Analogie zu dem in der ökonomischen Theorie gebildeten Modell der 
geschlossenen Wirtschaft das Modell einer geschlossenen und wohldefinier-

32 V gl. Atkinson (1992) sowie Kleinman/Piachaud (1992). 
33 Man kann Heimanns Abgrenzung der Sozialpolitik gegenüber Wohlfahrts- und 

Armenpflege (E. Heimann (1980) Vierter Abschnitt, Erster Teil, Punkt B), die als 
Beipiel für viele ähnliche Sichtweisen stehen möge, in diesem Sinne interpretieren. 
Selbst wenn als Ziel der Sozialpolitik "die Verbesserung der Lebenslagen gesell-
schaftlich und wirtschaftlich schwacher Personenmehrheiten" (Lampert ( 1990) 
S. II f.) ins Auge gefaßt werden, bleibt diese Sicht noch hinter einem positiv gewen-
deten Integrationsziel zurück. Die Integration erhält dagegen besonderes Gewicht bei 
Ansätzen zu einer partizipatorischen Sozialpolitik (Vgl. A. Wagner (1991)). 

34 V gl. Kleinhenz (1986). 
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ten Gesellschaft. Offen bleibt dabei, welche Kriterien prinzipiell für eine 
Mitgliedschaft gelten sollen. Um nur noch einmal die wichtigsten zu 
nennen: Gleiche Nationalität und dauerhafter Wohnsitz im seihen Staatsge-
biet, nur gleiche Nationalität oder nur dauerhafter Wohnsitz oder dauerhaf-
ter und temporärer Wohnsitz. Demzufolge ist es mit diesem eingeschränk-
ten Modell auch nicht möglich, die sozialpolitischen Aspekte einer schritt-
weisen Ausweitung von Gesellschaften, die Übertragung von Souveränitäts-
rechten und von Wirtschafts- und sozialpolitischen Kompetenzen und 
Instrumenten an supranationale Gebilde, die Gleichbehandlung oder die 
abgestufte Ungleichbehandlung von Bürgern aus anderen Mitgliedsstaaten 
und solchen aus Drittstaaten systematisch zu behandeln. Selbst die 
schwächere Variante internationaler Sozialpolitik in Form von multilatera-
len Verträgen und der Zusammenarbeit in internationalen Organisationen 
bleibt außerhalb des Betrachtungshorizonts. 

Die Problematik dieser Einengung auf eine geschlossene Gesellschaft 
kann auch noch aus einem anderen Blickwinkel verdeutlicht werden: Mit 
wem fühlt sich ein einzelner EG-Bürger solidarisch und mit wem sollte er 
sich solidarisch fühlen? Wie weit sollte der Kreis derjenigen Bürger gezo-
gen werden, die bei interpersonellen Umverteilungsmaßnahmen die Geben-
den und die Nehmenden sind? 

Eng verbunden mit dieser Beschränkung ist eine andere: Die Einengung 
der Fragestellung auf das Verhältnis zwischen staatlicher Sozialpolitik und 
privater Vorsorge oder Leistungsfähigkeit ohne eine hinreichende Ausdiffe-
renzierung des Staatssektors, der in einem föderalistischen System mehrere 
Ebenen aufweisen und sich auch parastaatlicher und freier Träger der 
Sozialpolitik bedienen kann. Gäbe es eine ausgearbeitete Theorie der opti-
malen Zuordnung der Zuständigkeiten für einzelne soziale Risiken, für die 
Erbringung monetärer und nicht-monetärer Leistungen sowie für die Finan-
zierungsquellen innerhalb eines Bundesstaates, so dürfte die Erweiterung 
auf die vierte, nunmehr supranationale Ebene leichter fallen und zumindest 
aus der Sicht eines föderalistisch aufgebauten Mitgliedsstaates eine Antwort 
auf die dritte Frage erlauben; allerdings mag diese Antwort aus der Sicht 
eines zentralistisch organisierten Staates anders ausfallen, wenn man nicht 
dessen Staatsaufbau selbst problematisiert35. Auch diese Frage kann man 
nochmals umformulieren: Wie läßt sich das Subsidiaritätsprinzip, das neu-
erdings auch die Europäische Union anerkannt hat, für den mehrstufigen 
Aufbau eines supranationalen, sich dynamisch entwickelnden Gebildes 
genauer spezifizieren? 

Lampert unterscheidet in seiner Theorie der Entwicklungsbedingungen 
der Sozialpolitik drei Primärdeterminanten, nämlich 

35 V gl. für einen Ansatz zur Diskussion dieser Frage Atkinson (1992). 

4 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 222/ U 
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- die Problemlösungsdringlichkeit, 

- die Problemlösungsfähigkeit, 

- die Problemlösungsbereitschaft, 

die ihrerseits wiederum von Sekundärdeterminanten beeinflußt werden36. 

Bezieht man die Fragestellung nunmehr auf die Entwicklungsbedingungen 
einer sozialen Dimension der Europäischen Gemeinschaft, so müssen auch 
diese Determinanten stärker differenziert und sozusagen "auf eine höhere 
Ebene" transformiert werden. Um dies an einem Beispiel zu verdeutlichen: 
Als Sekundärdeterminanten, die ihrerseits die Problemlösungsdringlichkeit 
beeinflussen, werden 

- der Zielerreichungsgrad, 

- das Wertesystem der Gesellschaft, 

- das Problembewußtsein gesellschaftlicher Gruppen und 

- das Problembewußtsein der Träger der Politik 

genannt. Damit erhebt sich die Frage, inwieweit offiziell deklarierte EU-
Ziele zusätzlich zu den nationalen Zielen eine Rolle spielen, und zwar 
sowohl für die Erklärung der sozialpolitischen Veränderungen auf nationa-
ler Ebene als auch für die Aktivitäten auf EU-Ebene. In ähnlicher Weise 
erhält auch 

- "das Wertesystem der Gesellschaft", 

- "das Problembewußtsein gesellschaftlicher Gruppen" und 

- "das "Problembewußtsein der Träger der Politik" 

jeweils eine zweite (Gemeinschafts-)Dimension, und überdies kommt die 
Frage hinzu, welche nationalen Gruppen und Träger der Politik sich durch-
setzen und wie dieser politische Verhandlungsprozeß verläuft. Auch für die 
anderen beiden Primärdeterminanten ergeben sich analoge Fragen, die hier 
nur angedeutet, aber nicht im einzelnen vertieft werden sollen. 

Die sozialpolitischen Forderungen, die an die Europäische Union heran-
getragen wurden, haben sich von dem Anspruch auf eine autonom eingrei-
fende EG-Sozialpolitik und auf eine Harmonisierung der nationalen 
Systeme auf jeweils höchstem Niveau37, über das bescheidenere Ziel einer 
Konvergenz, zu einem Streben nach Koordinierung zurückgebildet. Sie 
haben damit zunächst ihre Realisierungschance erhöht. Ob dies aber auf 

36 H. Lampert (1990), S. 30ff. 
37 Vgl. die auf der ersten "Europäischen Konferenz über die Soziale Sicherheit" 

vom 10.- 15. Dezember 1962 in Brüssel erhobenen Forderungen, die in den beiden 
von der EWG, der EGKS und EURATOM herausgegebenen Konferenzbänden 
dokumentiert sind. 
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lange Sicht den Endpunkt der sozialpolitischen Entwicklung auf der EU-
Ebene charakterisiert oder ob eine neue Konstellation von Entwicklungsbe-
dingungen in der Union eines Tages doch die Realisierung anspruchsvolle-
rer Sozialpolitikvorstellungen herbeiführt - dies ist eine spannende Frage. 
Die Herausarbeitung der Entwicklungsbedingungen von Sozialpolitik in 
einer supranationalen Gemeinschaft im Rahmen einer erweiterten Theorie 
der Sozialpolitik würde es erleichtern, integrationspolitische Szenarien zu 
entwerfen, in denen sozialpolitische Aspekte gleichrangig neben wirtschaft-
lichen stehen. 
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Ausgewählte sozialpolitische Probleme der 
Eingliederung von Zuwanderern 

Von Gert Wagner, Bochum* 

In diesem Aufsatz soll hauptsächlich drei Fragen nachgegangen werden: 

- Gibt es durch Zuwanderung Probleme im sozialen Sicherungssystem? 

- Induzieren Zuwanderer soziale Sicherungsprobleme eigener Art, d.h. 
solche, von denen nur sie selbst betroffen sind? 

- Kann schließlich das soziale Sicherungssystem als Mittel für eine Steue-
rung der Migration und für die Eingliederung der Migranten in die 
Gesellschaft ihres Ziellandes dienen? 

Der Aufsatz beginnt mit einem definitorischen Abschnitt, in welchem 
auch ein statistischer Überblick über die jüngste Migration in Europa gege-
ben wird. Im zweiten Abschnitt wird dargestellt, ob und inwieweit die 
Sozialpolitik von Zuwanderungen auf der Ziel- und Instrumentenebene 
beeinflußt wird. Im dritten Abschnitt werden Finanzierungsprobleme und 
-möglichkeiten der Sozialpolitik im Zusammenhang mit Zuwanderern dis-
kutiert; im vierten Abschnitt besondere sozialpolitische Probleme, die sich 
durch Zuwanderungen ergeben können. Im fünften Abschnitt werden denk-
bare Reformen im Hinblick auf die Effektivität und Effizienz der Sozial-
politik für Zuwanderer diskutiert. Abschnitt sechs faßt den Aufsatz zu-
sammen. 

Zuwanderungen werden als Gegenstand der Sozialpolitk erst in den letz-
ten Jahren (wieder) wissenschaftlich bearbeitet. Dieser Beitrag soll einen 
Überblick vermitteln 1. Wobei Zuwanderungen nur aus der Perspektive der 

• Die erste Fassung dieses Aufsatzes entstand während eines Forschungsaufent-
haltes beim .,Metropolitan Studies Program" der Syracuse University/USA. Der Au-
tor dankt Prof. Richard Burkhauser und Prof. Tim Smeeding für eine anregende 
Zeit. Wichtige Hinweise für die vorliegende Fassung wurden von Frau Prof. Lore 
Kulmer und weiteren Mitgliedern der Ausschüsse für Sozialpolitik und Bevölke-
rungsökonomie gegeben. Der besondere Dank des Autors gilt Frau cand. phil. 
Susanne Flehmig, Frau Dipl.-Vw. Karin Rinne und Frau Dipl.-Vw. Katharina Spieß, 
Ruhr-Universität Bochum. 

1 Vgl. neben zahlreichen Beiträgen in Schäfers (1993) auch Börsch-Supan 
(1994), Hauser (1994, 1993), Afheldt (1993), Becker (1993), Heinelf (1993), Seiler 
(1993), Sieveking (1989, 1993), Vogel (1993) sowie Wagner (1989, S. 12f.). 
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Migranten selbst und der Aufnahmeländer analysiert werden. Rückwirkun-
gen auf die wirtschaftliche Entwicklung der "Ursprungsländer" werden 
nicht untersucht (vgl. dazu z. B. Ritzen!van Daten 1993). Ebenso werden 
die Gründe für politische Verfolgung nicht betrachtet. 

Obwohl Migration ein europäisches Phänomen ist, wird eine "gesamt-
europäische" Perspektive nicht eingenommen. Dies wäre eine völlige Über-
forderung eines Beitrages, der sich nicht nur modellhaft (vgl. z. B. Meran/ 
Prinz 1995), sondern konkret mit sozialpolitischen Konsequenzen der 
Zuwanderung beschäftigen will. Selbst eine eingeschränkte Europa-Sicht, 
die nur die EU ins Blickfeld nähme, ist angesichts der noch offenen For-
schungsfragestellungen bezüglich vergleichbarer empirischer Analysen der 
Sozialpolitik nicht möglich. Nach dem statistischen Überblick über das 
Ausmaß der Zuwanderung in die europäische Union (EU) am Ende von 
Abschnitt I, wird die Perspektive dieses Aufsatzes radikal auf die Bundes-
republik Deutschland verengt. 

I. Begriffliche und statistische Abgrenzung der Untersuchung 

1. Begriffe 

Es ist zweckmäßig, alle Zuwanderer in zwei Gruppen zu unterteilen : po-
litisch Verfolgte und Kriegsflüchtlinge auf der einen Seite und ökonomisch/ 
demographisch motivierte Zuwanderer, die in Deutschland auch als "Wirt-
schaftsflüchtlinge" bezeichnet werden, auf der anderen Seite (vgl. Straub-
haar/Dhima 1992). Ökonomische Gründe als Wanderungsursache sind evi-
dent; unter demographisch motivierte Wanderer kann man junge Menschen, 
die einer "Überalterung" (einer Region) entfliehen sowie "Umweltflücht-
linge" fassen (vgl. dazu Wöhlke 1992)2 . Hinter jeder Zuwandererkategorie 
kann jeweils noch eine später sichtbar werdende "Familienmigration" von 
Angehörigen stehen. 

Für die Bundesrepublik Deutschland kann man weiterhin die in Über-
sicht 1 dargestellten "temporären" und "permanenten" Zuwanderer unter-
scheiden, die wiederum in Zuwanderer mit legalem "Aufenthaltstitel" und 
"illegal eingereiste/lebende" unterschieden werden können (vgl. dazu Röse-
ler!Vogel 1993)3. 

2 Vgl. auch Hoffmann-Nowotny (1992) und Mühlum (1993). Die "demographi-
schen" Abwanderungsgründe sind freilich wiederum sehr eng mit ökonomischen 
Gründen verknüpft, da mit der "Alterung" von Regionen meist auch ein wirtschaft-
licher Niedergang verbunden ist. 

3 Zur Begrifflichkeit: auch bei einem offensichtlich nicht begründeten Asyl-
antrag, der abgelehnt wird, handelt es sich um eine legale Einreise. 
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Übersicht 1 

"Temporäre" Zuwanderer 
- Grenzgänger (Grenzarbeitnehmer") /Pendler) 

- Saisonarbeiter•) 

- Gastarbeitnehmer (Kontingent)"1 

- Werkvertragsarbeitnehmer (Kontingent)b) 

- EU-Arbeitnehmer 

- Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Staaten/Diplomaten 

- Kriegsflüchtlinge mit Rückkehrabsichtc) 

- Asylbewerber mit Rückkehr- oder Transitabsicht 

"Permanente" Zuwandererd> 
- Aussiedlere) 

- Asylberechtigte 

- de-facto-Flüchtlingef) 

- Kontingentflüchtlinge 

- EU-Arbeitnehmer 

- Arbeitnehmer aus Nicht-EU-Staaten 

- Asylbewerber mit Einwanderungsabsicht 

- illegal Eingereiste 

- illegal erwerbstätige Zuwanderer mit legalem Aufenthaltstitel 
bzw. legaler Einreise 

a) BDA (1992, S. 23), Schewe (1992, S. 253). 
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b) Eine spezielle Gruppe stellen die "Vertragsarbeitnehmer der DDR" dar, die 
überwiegend aus Angola, Mosambik und Vietnam kamen. Für diese ist inzwischen 
ein Daueraufenthalt möglich. Bei Vorlage eines "konkreten Arbeitsangebotes" erhal-
ten sie eine "besondere Arbeitserlaubnis", die sie mit Ausländern aus EU-Staaten 
gleichstellt (laut o. V. 1993). 

c) V gl. Range (1993, S. 17), der Bürgerkriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Ju-
goslawien als Beispiel nennt. 

d) V gl. Schutz et al. (1993, S. 12). 
e) Aussiedler sind deutsche Staats- und "Volkszugehörige", die nach Abschluß 

der allgemeinen Vertreibungsmaßnahmen die Ansiedlungsgebiete in Osteuropa ver-
lassen. Übersiedler waren hingegen Deutsche, die aus der DDR in die BRD flüchte-
ten oder ausreisten. 

O De-facto-Flüchtlinge sind abgelehnte Asylbewerber, die aus humanitären, poli-
tischen oder rechtlichen Gründen nicht in ihr Herkunftsland abgeschoben werden. 
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In der Realität ist eine trennscharfe Unterteilung freilich weder in "tem-
poräre vs. permanente" noch in "politisch Verfolgte vs. Wirtschaftsflücht-
linge" möglich. Die "Gastarbeiter" der 60er Jahre zeigen augenfällig, daß 
aus temporären rasch permanente Zuwanderer werden können. Geschichtli-
che Erfahrungen lehren ebenso wie neuere ökonomische Untersuchungen, 
daß der überwiegende Teil der weltweiten Wanderungsströme ökonomisch 
bedingt ist4 . 

Da es schwierig ist, "Arbeitsmigranten" von "anderen Migranten" zu 
trennen, werden in diesem Papier alle Zuwanderer analysiert. Obwohl es 
nicht der Realität entspricht, wird im folgenden angenommen, daß alle 
Migranten ausschließlich ökonomisch motiviert sind. Erst in Abschnitt VI 
wird kurz auf Flüchtlinge eingegangen. 

Wie lange sind Immigranten (und ihre Kinder) als "Zuwanderer" zu 
bezeichnen? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, diese Frage zu beantwor-
ten. Eine einfache Antwort kann an die Staatsbürgerschaft anknüpfen. 
Zuwanderer nebst ihren Kindern und Kindeskindem sind solange als solche 
zu bezeichnen, wie sie nicht die inländische Staatsbürgerschaft innehaben. 
Bei einer solchen Kategorisierung hängt der Zuwandererstatus offensicht-
lich von der Einbürgerungspraxis eines Landes ab, die keineswegs an sozial 
und wirtschaftlich relevanten Faktoren der "Ähnlichkeit" von Zuwanderern 
und Altbürgern anknüpfen muß. Weit schwieriger ist der Zuwandererstatus 
zu definieren, wenn er von einem "Ähnlichkeitsmaß" abhängen soll. Aber 
nur diese Definition eines Zuwanderers ist gesellschaftlich relevant. 

Für die "Ähnlichkeit" von "Alt- und Neubürgem" ist zuerst einmal maß-
gebend, welches Ausmaß an kultureller Heterogenität im Inland toleriert 
bzw. angestrebt wird (vgl. Hauser 1995). Eine einfache Definition ist offen-
sichtlich nicht möglich (vgl. Heilig 1993). Steinmann (1994) schlägt deswe-
gen einen radikalen Weg für die statistische Messung vor: Danach sind nur 
diejenigen Bürger als Zuwanderer zu bezeichnen, die im Ausland geboren 
wurden ("erste Generation" der Zuwanderer). Diesem Konzept folgt z.B. 
die US-amerikanische Einbürgerungspolitik, die jedes Kind, das in den 
USA geboren wird, zum amerikanischen Staatsbürger macht5. Die Einbür-
gerungspolitik der Bundesrepublik Deutschland entspricht dem Gegenteil: 

4 Vgl. zusammenfassend Fe/derer (1990) sowie z.B. Greenwood/McDowell 
(1991). 

5 Heilig (1993, S. 138) faßt Ergebnisse entsprechender Simulationsrechnungen 
auf Basis der Steinmann-Definition pointiert zusammen : "Gelingt es ... die nachfol-
gende Generation der Einwanderer zu integrieren, ,verschwindet' das Ausländerpro-
blem praktisch vollständig. Dabei ist es ziemlich unerheblich, ob die Zuwanderer 
selbst integriert werden können". Wichtig ist, daß dieser Befund für unterschied-
liche Zuwanderungsanteile gilt. 
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jedes Kind erhält die Staatsbürgerschaft seiner Eltern (sofern diese nicht 
verschiedene Staatsbürgerschaften haben); ohne Rücksicht auf die Verweil-
dauer der Eltern in Deutschland, die bereits selbst hier geboren sein 
können, ohne "Deutsche" zu sein. 

2. Stilisierte Fakten 

Die folgende Tabelle l zeigt das Resultat von Migration aus Sicht der 
europäischen Zielländer. Dargestellt ist der Anteil der Ausländer an der 
Bevölkerung und der Anteil der Erwerbstätigen aus den Ländern der EU an 
allen ausländischen Erwerbstätigen6 . Für eine Darstellung der Wanderungs-
ströme vgl. z.B. Fassmann/Münz (1992), Nijkamp/Spieß (1994) oder 
Velling/Woydt (1993). 

Tabelle I 
Bevölkerung und Ausländer in EU-Ländern 1991 1) 

Land 

Belgien 
Dänemark 
Deutschland 
Frankreich 
Großbritannien 
Griechenland 
Irland 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande 
Portugal 
Spanien 

Bevölkerung 
(in Millionen) 

10 
5 

80 
56 
57 
lO 

4 
58 

0,5 
15 
10 
39 

I ) Oder letztes verfügbares Jahr 

Ausländeranteil 
(in Prozent) 

8,8 
2,8 
7,7 
6,8 
3,2 
2,3 
2,3 
7,5 

26,6 
4,2 
1,0 
1,0 

Quelle: Zimmermann (l993b); Schutz (1993) 

EU-Erwerbstätigen-
quote (in Prozent 

aller ausländischen 
Erwerbstätigen) 

72,4 
26,5 
25,7 
50,3 
48,5 
28,4 
80,9 
24,6 
80,9 
49,1 
22,3 
38,6 

6 Vgl. für Probleme der statistischen Grundlagen OECD (1993) und z.B. Zimmer-
mann (1993). 
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Sieht man von dem "Ausreißer" Luxemburg ab, dessen Ausländeranteil 
aufgrund der geringen Größe des Landes sowie der EU-Behörden untypisch 
ist und am ehesten mit Großstädten verglichen werden sollte (dann ist er 
keineswegs mehr außergewöhnlich; vgl. z. B. Börsch-Supan 1994), so weist 
die Bundesrepublik Deutschland neben Belgien in der EU den höchsten 
Ausländeranteil auf. Bezogen auf das gesamte Bundesgebiet wurde der 
Ausländeranteil durch die deutsche Vereinigung nicht signifikant verändert, 
da die seit 1990 erfolgten hohen Zuwanderungen in die alten Bundesländer 
durch den extrem niedrigen Ausländeranteil der DDR "kompensiert" 
wurde7. 

Bei einem Vergleich der EU-Länder tritt das Problem auf, daß viele 
Immigranten, die in den letzten Jahrzehnten aus ehemaligen Kolonien nach 
Großbritannien, Frankreich und den Niederlanden kamen, sofort oder sehr 
schnell eingebürgert wurden, so daß sie nicht mehr als Ausländer zählen8. 

Um das Ausmaß der Einwanderung statistisch besser abschätzen zu können, 
wären eigentlich die Anteile der im Ausland geborenen Wohnbürger not-
wendig. Diese Statistik liegt jedoch nicht vor. 

Die letzte Spalte in Tabelle 1 zeigt die EU-Verflechtung der ausländi-
schen Erwerbstätigen. In keinem Land liegt der Anteil der Erwerbstätigen, 
die aus anderen EU-Ländern kommen, nahe an 100 Prozent (wiederum fällt 
nur Luxemburg aus dem Bild). Die Bundesrepublik Deutschland liegt mit 
einem Viertel von EU-Staatsbürgern an allen ausländischen Beschäftigten 
im Durchschnitt der EU-Länder. Diese Zahlen belegen eindrucksvoll, daß 
Migration sich keineswegs nur auf den EU-Raum beschränkt. 

Der relativ hohe Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung Deutsch-
lands überrascht nur dann, wenn man davon ausgeht, daß die Bundesrepu-
blik kein erklärtes Einwanderungsland ist. Selbst wenn man von der unmit-
telbaren Nachkriegszeit und dem Abwanderungsstrom aus der DDR bis 
zum Mauerbau absieht (in dieser Zeit war der Wanderungssaldo immer 
positiv), so war der Wanderungssaldo von 1961 bis 1993 in nur 7 Jahren 
negativ, d. h. in vier Fünftel dieser Jahre war die Bundesrepublik Deutsch-
land ein Einwanderungsland (vgl. z. B. Wagner 1989, Schulz 1993 a). 

Während bis zum Beginn der 80er Jahre die Einwanderung von Arbeits-
migrantell (offensichtlich ökonomisch motivierte Zuwanderer) und deren 
Familienangehörigen dominiert wurden, wurde das Bild seit 1984 heteroge-
ner. In den letzten Jahren dominierten Aussiedler und Asylbewerber die 
Zuwanderung nach Deutschland (vgl. zur Begrifflichkeil Übersicht 1). 

7 Die räumliche Verteilung von Zuwanderern in Deutschland ist nicht nur 
zwischen West- und Ostdeutschland ungleichgewichtig, sondern auch innerhalb der 
alten Bundesländer. 

8 Vgl. auch Velling/Woydt (1993, S. 17). 
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Seit I984 sind bis zum Jahre I992 8,8 Millionen Menschen in das alte 
Bundesgebiet gekommen (vgl. dazu und für das folgende Schulz et al. 
I993, S. I2ff.). Das entsprach 6,8% der Wohnbevölkerung zum Beginn des 
betrachteten Zeitraumes. Allerdings sind auch 4,6 Millionen Personen 
wieder fortgezogen. Da 0,9 Millionen Übersiedler gezählt wurden, die aus 
der DDR in die alten Bundesländer zogen und in gesamtdeutscher Sicht 
keine Zuwanderer sind, beträgt der effektive Einwanderungssaldo für das 
Gebiet des vereinten Deutschlands nur 3,4 Millionen Personen. Er ergibt 
sich überwiegend aus Aussiedlern und Asylbewerbern. Fast ein Fünftel der 
Zuwanderer waren Aussiedler (1,6 Millionen). Da diese fast alle in 
Deutschland bleiben, macht ihr Anteil an der Nettoeinwanderung sogar fast 
40% aus; blendet man die Übersiedler ganz aus, beträgt der Anteil nahezu 
50%. 

Die Zuwanderung aus den ehemaligen "Anwerbeländern" für Arbeitsmi-
grantell war im selben Zeitraum relativ gering; für Italiener, Spanier und 
Türken war der Wanderungssaldo sogar leicht negativ (hauptsächlich 
bedingt durch das Rückkehrförderungsgesetz des Jahres I983, das sich 
1984 stark auswirkte). Der Wanderungssaldo aus Südeuropa und der übri-
gen Welt (außer Asylbewerbern) lag im Betrachtungszeitraum bei etwa 
200 000 Personen. 

Von 1984 bis I992 haben I ,38 Millionen Menschen in der Bundesrepu-
blik Deutschland Asyl beantragt (ohne Familienangehörige). Zum Jahres-
ende I992 lebten I ,6 Millionen Flüchtlinge in Deutschland9 : 

230000 Asylberechtige (mit Familienangehörigen) 
83 000 Kontingentflüchtlinge (die im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen m 

29000 
580000 
690000 

die Bundesrepublik Deutschland geholt wurden), 
heimatlose Ausländer, 
Asylbewerber und 
de-facto-Flüchtlinge (abgelehnte Asylbewerber, die aus humanitären, 
politischen oder rechtlichen Gründen nicht in ihr Herkunftsland abge-
schoben werden). 

Einen ungeklärten Status hatten zu diesem Zeitpunkt etwa 20000 Ver-
tragsarbeiter der DDR, denen nur dann ein Daueraufenthalt ermöglicht 
wird, wenn sie ein konkretes Arbeitsangebot vorweisen können. 

Im EU-Europa nimmt die Bundesrepublik Deutschland mit gegenwärtig 
etwa 6 Promille Asylantragsstellungen, gemessen an der Wohnbevölkerung, 
einen Spitzenplatz ein (in den meisten anderen Ländern liegt der Anteil bei 
unter I Promille. Dies gilt auch für den Bestand der "Flüchtlingsbevölke-
rung", der etwa 1 Prozent beträgt (vgl. Velling/Woydt I993, S. I6). 

9 Diese Statistik beruht auf Angaben des Bundesinnenministeriums (vgl. Schulz 
et al. 1993, S. 14). 
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Bei der Beurteilung der Asylbewerber und der Flüchtlingsbevölkerung 
sollte allerdings bedacht werden, daß eine hohe Zahl von noch nicht ent-
schiedenen Anträgen c. p. diese Zahlen erhöht. In der Bundesrepublik liegt 
die durchschnittliche Dauer eines Anerkennungsverfahrens bislang bei über 
zwei Jahren, während sie z. B. in Frankreich und Kanada bei einem Jahr 
liegt (vgl. Velling/Woydt 1993, S. 42). 

Die hohe Zahl der Zuwanderungen in die Bundesrepublik per Asylantrag 
darf auch nicht unmittelbar mit den europaweit großzügigen Sozialleistun-
gen für Asylbewerber in Zusammenhang gebracht werden 10 (vgl. Velling 
1993a, b), da die Sozialleistungen mit grundsätzlich guten Arbeitsmarkt-
chancen (gemessen an den ökonomischen Möglichkeiten in Deutschland 
und anderen europäischen Ländern) zusammentreffen. Gute Arbeitsmarkt-
chancen attrahieren Zuwanderer. Zudem muß auch beachtet werden, daß im 
Falle eines erfolgreichen Asylantrages die Bundesrepublik als Durchgangs-
land benutzt werden kann, dessen gute Sozialleistungen in diesem Falle 
attraktiv sind. So sind von 1984 bis 1990 fast eine Million Polen (Aussied-
ler und Asylbewerber) zugewandert, aber auch 660000 wieder aus Deutsch-
land fortgezogen (vgl. Schu[z et al. 1993, S. 13). 

Neben Zuwanderern, die zumindest vorübergehend ihren Wohnsitz in der 
Bundesrepublik Deutschland nehmen, gibt es eine quantitativ durchaus nen-
nenswerte Zahl von "Einpendlern". Nach Angabe der Bundesvereinigung 
der Deutschen Arbeitgeberverbände (1992, S. 23) summierten sich 1991192 
im Durchschnitt die Zahl der Saison-, Gast-, Werkvertrags- und Grenzar-
beitnehmer auf ca. 250000 Personen. 

Im statistischen Dunkel bleibt naturgemäß die Zahl der illegalen Zuwan-
derungen, von denen ebenfalls unklar ist, ob es sich eher um temporäre 
oder permanente Zuwanderungen handelt. Illegale Zuwanderung dürfte 
allerdings aufgrund der ökonomischen Anreize in Deutschland - im Gegen-
satz zu den USA - nur eine relativ geringe, eher temporäre Bedeutung 
haben, da permanente illegale Zuwanderer ihre Kinder nicht in die Schule 
schicken und keinen Krankenversicherungsschutz erlangen können. Noch 
wichtiger dürfte sein, daß zur Erlangung der deutschen Staatsbürgerschaft 
die Geburt in Deutschland nicht ausreicht, während jedes in der USA gebo-
rene Kind automatisch Bürger der Vereinigten Staaten wird (vgl. Rösseler/ 
Vogel 1993, S. 8). 

Versucht man, die demographische, gesellschaftliche und wirtschaftliche 
Bedeutung der Zuwanderungen in die Bundesrepublik Deutschland abzu-

10 Analysen des Zusammenhanges der Höhe von Sozialleistungen und Zuwande-
rungen in den USA, die eine stabile positive Korrelation zeigen, beziehen auch OS-
Binnenwanderungen ein (vgl. Southwick 1981). Man kann diese Ergebnisse deshalb 
nicht verallgemeinern, da kulturelle und sprachliche Barrieren innerhalb der USA 
keine solche Rolle spielen wie bei länderübergreifenden Fernwanderungen. 
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schätzen, sind historische und internationale Vergleiche nützlich (vgl. für 
das folgende Schmidt!Zimmermann 1992). Mißt man die Brutto- und Netto-
einwanderung an dem Bevölkerungsbestand zu Beginn eines Untersu-
chungszeitraumes, so ergibt sich für Deutschland nach Abschluß der unmit-
telbar kriegsbedingten Wanderungen folgendes Bild, das mit demjenigen 
Zeitraum für die USA verglichen wird, als dort die Einwanderungsquote 
am höchsten war (1901 bis 1910). 

Tabelle 2 

Zuwanderung in die USA und nach Deutschland- Relative Jahresdurchschnitte 

Gebiet/Zeitraum 

USA 

1901- 1910 

BRD 

1962- 1973 
1974- 1988 
1984 - 1992 1) 

1991 - 2000 

Szenario I 
altes Bundesgebiet 
gesamtes Bundesgebiet 

Szenario II 
altes Bundesgebiet 
gesamtes Bundesgebiet 

1 > ohne Übersiedler 

Bruttoeinwanderung 

1,16 

1,42 
0,93 
1,45 

0,57 
0,45 

1,23 
0,97 

-: nicht bekannt; 0 : nicht errechnet 
Quelle: Zimmermann (1992), eigene Berechnungen 

Nettoeinwanderung 
in Prozent der Ausgangs-

bevölkerung 

0,54 
0,13 
0,62 

0 

0 

0 

0 

Im letzten Jahrzehnt war der Zustrom in die Bundesrepublik ungewöhn-
lich stark; allerdings kaum stärker als im Jahrzehnt nach dem Mauerbau, 
als "Gastarbeiter" angeworben wurden. Der Zuwandereranteil liegt in 
beiden Zeiträumen allerdings höher als der in den USA zu Beginn des Jahr-
hunderts, als das Maximum der (legalen) Einwanderung in die USA ver-
zeichnet wurde. Insofern hat die Bundesrepublik Deutschland beachtliche 
Erfahrungen als "Einwanderungsland". 

5 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 222/11 
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Die Szenarien I und II beziehen sich auf abgegrenzte und damit 
"abschätzbare" Zuwanderungsgruppen. Im Szenario I wird angenommen, 
daß alle potentiellen Aussiedler tatsächlich nach Deutschland kommen 
werden. Verteilt sich dieser Strom auf 10 Jahre, liegen die Zuwanderungs-
anteile dieser Gruppe deutlich unter dem Durchschnitt seit 1960. Im Szena-
rio II wird darüber hinaus angenommen, daß zusätzlich die Hälfte des 
Anstiegs der türkischen Erwerbsbevölkerung, wie er vor der Jahrtausend-
wende erwartet wird (8,5 Millionen), nach Deutschland emigrieren wird 
(was bei einem EU-Beitritt der Türkei durchaus denkbar wäre). Auch in 
diesem Falle würden sich Zuwanderungsquoten ergeben, die für Gesamt-
deutschland noch deutlich unter dem Durchschnitt der letzten Jahrzehnte 
liegen. 

In derselben Größenordnung liegen die 300000 Nettozuwanderer p.a., 
die Börsch-Supan (1994) für langfristige Simulationsrechnungen über die 
Auswirkungen der Migration auf die Finanzlage der Sozialversicherungen 
annimmt. Auf die Ergebnisse dieser Simulationen wird im Abschnitt III.3 
unten noch eingegangen. 

Aus demographischer Sicht handelt es sich bei den Zuwanderungen der 
letzten Jahre um zwar beachtliche, aber keineswegs völlig aus den Entwick-
lungspfaden der Bundesrepublik Deutschland hinausführende Größenord-
nungen. Ebenso fällt ins Auge, daß in den letzten Jahren Arbeitskräftewan-
derungen innerhalb der EU eine relativ unbedeutende Rolle gespielt haben. 
Dies kann sich allerdings auch (wieder) ändern. Zum einen können demo-
graphische Entwicklungen in südeuropäischen EU-Ländern bedeutsam 
werden, wie sie in Szenario II oben angedeutet wurden. Zum zweiten 
könnte der EU-Binnenmarkt eine eigene Dynamik entwickeln 11 . Freilich 
dürften die nach wie vor bestehenden kulturellen und insbesondere sprach-
lichen Unterschiede weiterhin als Bremse wirken. Dies gilt auch für Ost-
West-Wanderungen innerhalb Europas. Es ist deswegen wenig wahrschein-
lich, daß zweistellige Millionenzahlen von Osteuropäern in den nächsten 

11 Neben dem bereits bestehenden ökonomischen Gefälle in Europa, das Wande-
rungen induziert, wird mit dem EU-Binnenmarkt, insbesondere dann, wenn er mit 
einer europäischen Währungsunion (EWU) vollendet werden sollte, innerhalb der 
EU die ökonomische Effizienz gefördert. Aus der "Theorie der optimalen Wäh-
rungsräume" (vgl. Flassbeck 1988 für einen deutschsprachigen Überblick) folgt, daß 
es ohne den Schutz flexlibler Wechselkurse dann zu Flexibilität bzw. Mobilität von 
Arbeitskräften kommen muß, wenn die Preise für die Faktoren Kapital oder Arbeit 
starr bzw. nach unten rigide sind. Obwohl man annehmen kann, daß eine EWU die 
Lohnflexibilität erhöhen wird (da innerhalb eines Währungsraumes eventuelle Lohn-
kartelle schwerer durchzuhalten sind als in einem Raum, für den sowohl der Wert 
der Währung als auch die Löhne bestimmt werden; vgl. Sievers 1992), und zusätz-
lich mit EU-Transfers in einkommensschwache Gebiete gerechnet werden kann, 
dürfte sich durch eine europäische Währungsunion gleichwohl ein zusätzlicher Wan-
derungsimpuls ergeben. 
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Jahren nach Westeuropa wandern werden. (Vgl. Nijkamp/Spieß 1994; Münz 
1994). 

II. Sozialpolitik und Zuwanderung 

In diesem Abschnitt werden Ziele und Instrumente der Sozialpolitik im 
Hinblick auf Zuwanderer diskutiert. 

1. Ziele 

Das Ziel "Integration von Zuwanderern" ist keineswegs einfach zu opera-
tionalisieren. "Empirische Zielforschung", die die vorfindliehen Ziele von 
Parteien und anderen gesellschaftlichen Gruppierungen untersucht, hilft nur 
begrenzt weiter, da es angesichts des jahrzehntelangen Konsenses, daß die 
Bundesrepublik kein Einwanderungsland sei, kaum explizite (und schon gar 
keine konsensualen) Ziele gibt, die im Hinblick auf die Integration von 
Zuwanderern formuliert wurden. 

Nach Hauser (1995) kann man drei Grade der Integration unterscheiden: 
Zum ersten vollständige Assimilation der Zuwanderer (die sich wie die Alt-
bürger verhalten würden und von diesen in bezug auf das Verhalten nicht 
mehr unterscheidbar wären). Zum zweiten Integration mit teilweiser 
Bewahrung der Ursprungskultur. Zum dritten - als extremer Gegensatz zur 
Assimilation - eine "multikulturelle Gesellschaft", in der unterschiedliche 
Kulturen - möglichst rein - nebeneinanderleben. 

Gegenwärtig dürfte in Deutschland das "mittlere" Ausmaß an Integration 
(implizit) angestrebt werden. Im folgenden wird diese Integration dahinge-
hend interpretiert, daß eine möglichst weitgehende ökonomische Assimila-
tion von Zuwanderern angestrebt wird, während sie ihre kulturelle Identität 
weitgehend bewahren können (sofern diese nicht dem Grundgesetz wider-
spricht, z. B. in Form von Polygamie). Ein derartiges Ausmaß an ökonomi-
scher Integration läßt sich auch aus den ideengeschichtlichen und histori-
schen Wurzeln der Ziele ableiten, die mit der Sozialpolitik in Deutschland 
verfolgt werden. 

Folgt man Ralf et al. (1988), dann wird mit Sozialpolitik in der Bundes-
republik Deutschland zum einen versucht12, die Gleichheit von Start- (und 
Prozeß-)chancen bei der Ausbildung sowie am Wohnungs- und Arbeits-
markt herzustellen (kurzum: umfassende Chancengleichheit soll erreicht 
werden). Zum zweiten sollen große Lebensrisiken wirksam abgesichert 

12 Diese Ziele gelten weithin in der EU. 

5* 
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werden13, wobei planmäßig Vorsorge bevorzugt wird14, da diese auch öko-
nomische Anreize setzt. Nur in Ausnahmefällen - wenn sowohl die 
Anstrengungen zum Erreichen von Chancengleichheit als auch die planmä-
ßige Vorsorge verfehlt wurden - sollen bedarfsgerechte Leistungen, die der 
Staat gewährt, als "letztes Netz" dienen. Umgekehrt heißt dies, daß keine 
Ergebnisgleichheit angestrebt wird, wie dies in sozialistischen und kommu-
nistischen Vorstellungen von (Sozial-)Politik angelegt ist. 

Welche Konsequenzen ergeben sich für die Gestaltung der Sozialpolitik 
im Hinblick auf Zuwanderer, wenn man die Oberziele "gleiche Startchan-
cen", "wirksame Absicherung von großen Lebensrisiken" und "bedarfsge-
rechte letzte Hilfe" zugrunde legt? 

Bezüglich der Absicherung der Lebensrisiken als auch der bedarfsgerech-
ten Hilfe liegen die Dinge einfach: diese Risiken sind für Immigranten 
ebenso abzusichern wie für Altbürger. Sofern Vorsorge nicht greift, da 
Immigranten zu alt sind, um noch wirksame Vorsorge betreiben zu können, 
kommen als Operationalisierung der Bedarfsgerechtigkeit das Fürsorge-
oder das Versorgungsprinzip zum Tragen. Letzteres, wenn es sich um 
Zuwanderer handelt, die gesellschaftlich als wichtig erachtete Leistungen 
erbracht haben. Diese werden z.B. für Aussiedler angenommen, die für ihre 
Deutschstämmigkeil leiden mußten. 

Bezüglich der Chancengleichheit ist eine Operationalisierung der Ziele 
schwieriger. Es wäre offensichtlich sehr schwer, erwachsenen Zuwanderern 
mittleren und höheren Alters noch dieselben Möglichkeiten zu eröffnen wie 
Kindern, ihre Startchancen ins "bundesdeutsche" Erwerbsleben ihren per-
sönlichen Fähigkeiten entsprechend zu optimieren. Die Kinder von Zuwan-
derern, die nicht illegal im Lande sind, sollten aber unzweifelhaft dieselben 
Chancen wie die Kinder von Altbürgern haben, eine persönlich optimale 
Ausbildung zu erlangen. Da diese Möglichkeiten von den Bildungs- und 
Erwerbsverhältnissen der Eltern stark geprägt werden15, ist es für Eltern-

13 In den letzten Jahren hat die Diskussion einer ökonomisch effizienten Absiche-
rung großer Lebensrisiken im Vordergrund der (sozial)politischen Diskussion ge-
standen. So reduziert z. B. Engels ( 1988, S. 323) die Aufgabe der Sozialpolitik auf 
die staatliche Beseitigung von "Risiken". Gleichwohl darf man das Ziel "Chancen-
gleichheit" nicht vergessen. (V gl. jüngst Schellhaaß 1988 oder Neumann und Scha-
per 1990, S. 204 f.). Zu Beginn des Jahrhunderts wurde Bildungspolitik, die der 
Herstellung von Chancengleichheit dient, noch - selbstverständlich - als integraler 
Teil der Sozialpolitik betrachtet (vgl. Zwiedineck-Südenhorst 1911, später Günter 
1977 und Lampert 1980). Heimann (1929, S. 241 ff.) ging sogar soweit, die bloße 
Beseitigung von monetären Risiken durch die Sozialversicherungen nicht als Sozial-
politik im eigentlichen Sinne zu definieren, da dadurch die Versicherten sich selbst 
helfen, jedoch keine "exogene" Verbesserung ihrer materiellen Lage erfolgt. 

14 Das Primat der Vorsorge ist in Skandinavien und Großbritannien weniger aus-
geprägt. 
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häuser mit niedrigerer Bildungs- und Berufsqualifikation nicht trivial, deren 
Kindem eine ihren persönlichen Fähigkeiten entsprechende Ausbildung 
zukommen zu lassen 16• 

Wenn die Sozial- und Bildungspolitik die Kinder von Zuwanderern im 
selben Ausmaß fördert wie die Kinder von Altbürgem, gegeben das Ausbil-
dungsniveau der Eltern, dann ist diese Förderung mit der in der Bundes-
republik Deutschland realisierten Operationalisierung des Zieles "Chancen-
gleichheit" kompatibel. Es stellt sich allerdings die Frage, ob dies im Falle 
von im Durchschnitt niedrig qualifizierten Zuwanderer-Eltern ausreicht, da 
von niedrig qualifizierten Zuwanderern und deren Kindem Nebeneffekte 
ausgehen können, die die bundesrepublikanische Gesellschaft verändern 
würden. C. p. wird das durchschnittliche Niveau der Berufsabschlüsse in der 
Bundesrepublik dadurch gesenkt17. Kaltefleiter (1993) weist zudem darauf 
hin, daß die vorliegenden empirischen Untersuchungen zur Akzeptanz von 
Zuwanderern zwar spärlich sind, aber vieles darauf hindeutet, daß Zuwan-
derer umso besser von Inländern akzeptiert werden, je besser das Bildungs-
niveau der In- wie Ausländer ist. Aus diesen Überlegungen heraus kann die 
Notwendigkeit überproportionaler sozial- und bildungspolitischer Maßnah-
men für Zuwanderer begründet werden. 

Wenn es der Sozialpolitik nicht gelingt, die von der aufnehmenden 
Gesellschaft gewünschte Angleichung der Startchancen (als Teil der Inte-
gration) der Zuwanderer sicherzustellen, ergibt sich ein für Sozialpolitik 
neuartiges Zielproblem. Wenn man davon ausgeht, daß eine Angleichung 
der Startchancen umso leichter ist, je geringer der Zuwanderungsanteil an 
der Bevölkerung, dann stellt sich die Frage, ob Mechanismen (die auch 
sozialpolitischer Natur sein können) gefunden und etabliert werden sollen, 
die die Zuwanderung begrenzen? Die Beantwortung dieser Frage bedarf 
empirischer Klärung (Stimmen die Annahmen?) und der Setzung von Wert-
urteilen, deren Analyse und Diskussion in der Bundesrepublik erst begon-
nen hat. 

Geht man davon aus, daß Zuwanderungen neben Nutzen für die Aufnah-
megesellschaften auch materielle und immaterielle Kosten verursachen, 

15 So lauten übereinstimmend die Ergebnisse der internationalen empirischen Bil-
dungsforschung; vgl. z.B. Summer und Wolfe (1989), Mayer (1991), Blassfeld 
(1993) sowie Shavit/Blossfeld (1993). 

16 Sozial- und Bildungspolitik hat bisher - trotz großer Anstrengungen - nur 
einen kleineren, wahrscheinlich besonders begabten Teil von Kindern aus niedrigen 
Bildungsschichten erfolgreich höherqualifizieren können. 

17 Im Zusammenhang mit den massiven Zuwanderungen der letzten Jahre wird in 
den USA das hohe Ausbildungs-, Produktivitäts- und Lohnniveau in der Bundesre-
publik Deutschland (und Japan) als erstrebenswertes Ziel diskutiert, das durch Zu-
wanderungen nicht noch stärker verfehlt werden sollte, als es in den USA ohnehin 
schon der Fall ist (vgl. Briggs 1993, S. 33). 
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dann gibt es offensichtlich einen Punkt, an dem die Zuwanderung gestoppt 
werden sollte, da dann die Kosten höher werden als der Nutzen. Die Erfah-
rungen mit empirischen Kosten-Nutzen-Analysen lehren allerdings, daß sich 
der Punkt der optimalen Zuwanderung lediglich theoretisch genau bestim-
men läßt, an dem der gesellschaftliche Grenznutzen der Zuwanderung 
kleiner wird als die gesellschaftlichen Grenzkosten (vgl. z.B. Straubhaar! 
Zimmermann 1992). 

Praktisch kann nur politisch entschieden werden, welches Ausmaß an 
Zuwanderungen eine Gesellschaft haben will. Erst dann kann darüber ent-
schieden werden, wie man die Kosten, die dadurch entstehen, mit Hilfe von 
anreizkompatiblen Instrumenten so verteilt, daß sie minimiert werden. 
Diese Strategie ist auch für den Grenzfall sinnvoll, daß eine Regulierung 
der Einwanderung aus ethischen Gründen heraus völlig abgelehnt würde; 
oder eine Regulierung unterbleiben würde, weil die Chancen auf eine effek-
tive Begrenzung der Zuwanderung sich als aussichtslos erweisen sollten. 
Auf jeden Fall ist es sinnvoll, die Zuwanderer so auf die Bundesrepublik zu 
verteilen und zu integrieren, daß möglichst geringe Kosten entstehen. 

2. Instrumente 

Als "Sozialpolitik" werden in diesem Aufsatz alle staatlichen Maßnah-
men angesehen, die in den Ordnungsrahmen einer Volkswirtschaft als auch 
in das Marktgeschehen selbst eingreifen und unmittelbar auf Menschen 
gerichtet sind 18. Neben den Sozialversicherungssystemen (Kranken- und 
Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung) werden das System des 
Arbeitsschutzes, die Sozialhilfe, die Arbeitsmarkt- und Wohnungspolitik ein-
bezogen. Hinzu kommt - in Teilen - die Tarifpolitik, da diese in der Bun-
desrepublik Deutschland soziale Schutztatbestände garantiert, die in ande-
ren Volkswirtschaften durch staatliche Regelungen verwirklicht werden 
(z.B. Mindestlöhne). Außerdem wird auch die Bildungspolitik betrachtet, 
deren sozialpolitische Bedeutung in den letzten Jahren nahezu vergessen 
wurde. 

Eine derartig weite Abgrenzung der Sozialpolitik ist zweckmäßig, weil 
dadurch die von der Migrationsökonomie definierten "Clubgüter" , die eine 
Gesellschaft herstellt, weitgehend erfaßt werden. Unter "Clubgütem" werden 
sowohl öffentliche wie private Güter verstanden, die der "Club Bundesrepu-
blik" dem einzelnen Bürger zur Verfügung stellt 19. Die Partizipation an den 
Clubgütern einer Gesellschaft stellt das größte Verteilungsproblem dar, das 

18 D.h. daß Subventionen an Unternehmen, selbst wenn diese mit "Beschäfti-
gungssicherung" begründet werden, nicht als Sozialpolitik bezeichnet werden. 

19 Theoretisch werden Clubgüter dadurch definiert, daß bis zum Erreichen der 
optimalen Clubgröße die Durchschnittskosten (pro Kopf-Kosten) fallen (vgl. z. B. 
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sich durch Zuwanderungen ergibt (vgl. Straubhaar 1988). Zum Teil handelt 
es sich um "Güter", die durch einen komplexen gesellschaftlichen Konsens 
erzeugt werden. Beispiele sind unsere Rechtsordnung und das System der 
Tarifverhandlungen. Zum Teil sind die Clubgüter auf Basis von Investi-
tionen in der Vergangenheit entstanden, zu deren Finanzierung Zuwanderer 
definitionsgemäß nichts beitragen konnten: Schulen und Sozialwohnungen 
sind Beispiele. 

Allerdings sind viele Clubgüter keineswegs bereits vollständig finanziert, 
sondern es sind noch immer Zinsen und Tilgung der Investitionskosten auf-
zubringen. Dazu tragen steuerzahlende Immigranten gemäß ihrer Leistungs-
fähigkeit bei20. Solange die Kapazitätsgrenzen von Clubgütern nicht 
erreicht werden, mindern neue Mitglieder auch nicht den Nutzen der Alt-
mitglieder. Dies gilt für viele Clubgüter der öffentlichen Infrastruktur21 • 

Das soziale Sicherungssystem, das in der neueren Migrationsliteratur 
vielfach als Clubgut angesehen wird (vgl. zusammenfassend Meran/Prinz 
1995), ist hingegen nur in Teilen ein solches. Alle Sozialversicherungs-
systeme sowie alle steuerfinanzierten Transfers sind weitgehend umlage-
finanziert (durch Beiträge und/oder Steuererhebung). Zuwanderer tragen im 
Grundsatz ebenso wie andere Erwerbstätige zur Finanzierung bei22. 

111. Auswirkungen der Zuwanderung auf 
die Finanzierung der Sozialpolitik 

In diesem Abschnitt werden zuerst wichtige Teilbereiche der Finanzie-
rung von Leistungen der Sozialpolitik für Zuwanderer diskutiert, um 
abschließend zu einer bilanzierenden gesamtwirtschaftlichen Betrachtung zu 
kommen. Die Finanzierung der sozialpolitischen Leistungen für Zuwanderer 
ist für die Integration wichtig, da Finanzierungsprobleme eine Grenze für 
die Integrationskapazität darstellen können. 

Comes/Sandler 1986, S. 157ff.). Es können also durchaus private Güter sein (d.h. 
ein Ausschluß ist einfach möglich, z. B. bei Schulen), oder quasi-öffentliche Güter, 
bei denen bis zur optimalen Clubgröße ist nur eine partielle Rivalität gegeben ist 
(z.B. für das Straßennetz). 

20 Die Steuerkraft von Zuwanderern hängt von vielen Faktoren ab. Für eine 
Abschätzung der gegenwärtigen Situation in der Bundesrepublik Deutschland vgl. 
Ulrich ( 1992). 

21 Daß in vielen Bereichen, wie z.B. Bundesautobahnen regelmäßig, die Kapazi-
tätengrenze erreicht wird, beweist noch nicht, daß dieses Clubgut vermehrt werden 
sollte. Wenn der Grenzkostenpreis der Nutzung Null beträgt, ist das gelegentliche 
Erreichen der Kapazitätsgrenze nahezu unvermeidlich (vgl. Stobbe 1991). 

22 Im Rahmen von Werkverträgen tätige ausländische "Arbeitnehmer" stellen 
ebenso wie deutsche "Scheinselbständige" ein Problem dar. 
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Kurzfristig sind nur legal Ansässige und legal einreisende Ausländer für 
das soziale Sicherungssystem relevant. Illegale erhalten keinerlei Leistun-
gen; allerdings entstehen dadurch auf der anderen Seite Beitrags- und Steuer-
ausfälle. 

1. Sozialversicherung und Transfers 

In den Sozialversicherungssystemen verursacht die Zuwanderung keine 
gravierenden Probleme. Insbesondere die Rentenversicherung profitiert 
unmittelbar, da die Zahl der Beitragszahler steigt und typischerweise nur 
wenige ältere Zuwanderer ins Land kommen, die zudem für ihre Erwerbs-
biographie im Ursprungsland keine Rentenansprüche in Deutschland gel-
tend machen können23• 

In der Kranken- und Arbeitslosenversicherung ist unklar, inwieweit 
Zuwanderer die Ausgabe- und Einnahmerelationen verschieben. Grundsätz-
lich werden Zuwanderer natürlich auch krank und der Anteil derer, die als 
Asylbewerber und Arbeitslose keine Beiträge zahlen, ist relativ hoch. Auf 
der anderen Seite sind Zuwanderer überdurchschnittlich jung und verursa-
chen deswegen weit unterdurchschnittliche Ausgaben im Gesundheitswesen. 
Ulrich (1992)24 zeigt aber auch, daß einige Jahre nach der Zuwanderung 
das Krankheitsrisiko von Zuwanderer steigt. Ein Teil des höheren Krank-
heitsrisikos von Zuwanderern könnte auf belastende Arbeitsbedingungen 
zurückführbar sein. Die daraus resultierenden überdurchschnittlichen Krank-
heitskosten sind kein "Zuwandererproblem", sondern ein Grundsatzproblem 
fehlender Anreize zur Senkung arbeitsbedingter Erkrankungen bzw. einer 
unzureichenden Internalisierung der Kosten arbeitsbedingter Erkrankung 
(vgl. Neumann 1991, S. 171 ff.). 

Niedrig qualifizierte Ausländer tragen in Deutschland ein überdurch-
schnittlich hohes Arbeitslosigkeitsrisiko (vgl. Ulrich 1992). Dies könnte 
zum Teil ein spezieller "Gastarbeitereffekt" sein. Diese ursprünglich als 
temporär angesehene Zuwanderergruppe könnte die Investitionen in ihr 
Humankapital unterlassen haben, da sie mit einer raschen Rückkehr in ihre 

23 Sieht man von Arbeitsmigranten innerhalb der EU und Aussiedlern ab. Aus-
siedler sind eine Spezialgruppe, die bewußt in die Bundesrepublik Deutschland ge-
holt wurde, deren ältere Mitglieder Renten erhalten, die oft auf "fiktiven" Anwart-
schaften (ähnlich Ersatzzeiten) beruhen. Freilich hat die große Zahl der Zuwande-
rungen in den letzten Jahren ausgereicht, um die Aussiedler-Renten in der 
gesetzlichen Rentenversicherung kostenneutral finanzieren zu können (vgl. Barabas 
et al. 1992). 

24 Hohe Zahnbehandlungskosten zur "Sanierung" eines Gebisses, die in der 
öffentlichen Diskussion immer wieder genannt werden, sind definitionsgemäß nur 
einmal pro Zuwanderer möglich. 
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Heimatländer rechnete. In der Öffentlichkeit spielen insbesondere Fragen 
des Leistungsmißbrauchs der Arbeitslosenversicherung eine große Rolle. 
Zum Problem des Mißbrauchs von Arbeitslosengeld durch Zuwanderer gibt 
es m. W. aber keine methodisch zufriedenstellende wissenschaftliche Unter-
suchung. 

Systemimmanent ist, daß Zuwanderer, die im Durchschnitt mehr Kinder 
als die ansässige Bevölkerung haben25 (oder bekommen werden) und nied-
rigere Haushaltseinkommen, überdurchschnittliches Kinder- und Wohngeld 
beziehen. Ob der an Stammtischen immer wieder diskutierte Mißbrauch 
beim Bezug von Kindergeld überhaupt vorkommt und gegebenenfalls in 
welchem Ausmaß, ist m. W. wissenschaftlich ebenfalls nicht untersucht. 

Mißbräuchliche, nämlich mehrfache Inanspruchnahme der Sozialhilfe 
durch Asylbewerber ist ebenfalls ein beliebtes Stammtischargument Diese 
Möglichkeit des Mißbrauchs des sozialen Sicherungssystems kann nicht 
wegdiskutiert werden; sein Umfang ist freilich auch unbekannt. Dadurch 
entstehen zwar im Bundesdurchschnitt offensichtlich keine untragbaren fis-
kalischen Belastungen, aber die Akzeptanz von Asylbewerbern in der 
Wohnbevölkerung wird selbst durch Einzelfälle gefährdet. 

Insoweit Zuwanderer keine Arbeitsgenehmigung erhalten bzw. keine 
Arbeit finden, müssen sie Sozialhilfeausgaben verursachen. Bei denjenigen 
Zuwanderergruppen, die sofort eine Arbeitserlaubnis bekommen (Aussied-
ler, in der Vergangenheit auch Übersiedler), ist freilich das Arbeitslosig-
keits- und Sozialhilferisiko überraschend gering (vgl. Assenmacher 1993)26 • 

Bezüglich der in der Öffentlichkeit vielbeachteten Belastung der Sozial-
hilfe durch Zuwanderer ist deswegen eine tiefergehende Analyse aufschluß-
reich. Neben dem Mißbrauchsphänomen werden in der Öffentlichkeit insbe-
sondere Informationen registriert, daß das Sozialhilferisiko von Ausländern 
(aktuelle Zuwanderer sind in der Statistik nicht trivial identifizierbar) 
nahezu fünfmal so hoch ist wie das der deutschen Wohnbevölkerung. Zum 
Jahresende 1991 betrug es für Deutsche 2 % und für Ausländer 9,6 % (vgl. 
Hauser/Hübinger 1993, S. 61 ff.)27. Bei derartigen Zahlen sollte auffallen, 

25 V gl. hierzu die differenzierte Studie von Vogel (I 992). 
26 Bei den angeworbenen Gastarbeitern gab es keinerlei kurzfristiges Arbeits-

losigkeitsrisiko, da die Voraussetzung für eine Zuwanderung der Nachweis eines 
Arbeitsplatzes war. Allerdings sei auch hier angemerkt, daß die Anwerbung von 
"temporären" Zuwanderern später mit Problemen verbunden sein kann, wenn diese 
Zuwanderer entgegen ihrer ursprünglichen Absicht nicht zurückwandern und sie 
aufgrund von unzureichenden Humankapitalinvetitionen ein überdurchschnittliches 
Arbeitslosigkeitsrisiko tragen müssen. 

27 Laut amtlicher Statistik gelten für 70 % der ausländischen Sozialhilfeempfän-
ger "sonstige Gründe" als Ursache; hierunter fällt auch die Stellung eines Asyl-
antrages (vgl. Deininger 1992, S. 307). 
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daß das Sozialhilferisiko von Ausländern im Jahre 1975 noch bei 0,9 % lag, 
während es bei Deutschen 3,5 % betrug. Erst Anfang der 80er Jahre stieg 
das Sozialhilferisiko von Ausländern deutlich über das der Deutschen. Seit 
Mitte der 80er Jahre dürfte die Entwicklung des Asylbewerbungsverfahrens 
(Asylverfahrensgesetz und seine "flankierenden Maßnahmen") für diese 
Entwicklung verantwortlich sein28• 

Für Baden-Württemberg liegen Zahlen vor (vgl. Linder 1992), die 
zeigen, daß der Anteil der Asylbewerber (und Asylberechtigten) im Jahre 
1991 60% der ausländischen Hilfeempfänger ausmacht. Die Zahl der 
"Nicht-Asylanten" unter den sozialhilfeabhängigen Ausländern ist von 1980 
bis 1991 von 25000 auf 45000 gestiegen, während die der "Asylanten"29 

von 6000 auf 83 000 gestiegen ist. 

Ab dem Juni 1980 wurde im Zuge des "Sofortprogramms gegen den 
Asylmißbrauch" an Asylbewerber faktisch kaum noch eine Arbeitserlaubnis 
erteilt. Seit dem 1. 7. 1991 können Asylbewerber zwar wieder eine Arbeits-
erlaubnis (AE) erhalten; sie haben allerdings keinen Rechtsanspruch auf 
eine AE und sie wird zum "Schutz einheimischer Arbeitsuchender" nur 
nachrangig gewährt. Dies gilt im Grundsatz auch für geduldete (also abge-
lehnte Asylbewerber) Personen; während Asylberechtigte einen Anspruch 
auf Erteilung einer AE haben. 

Die Auswirkungen der Änderungen bezüglich der Arbeitsberechtigung 
sind bislang nicht analytisch untersucht worden. Die oben zitierten Zahlen 
der Sozialhilfeabhängigkeit von Ausländern deuten auf einen engen Zusam-
menhang der Möglichkeiten zur Erwerbstätigkeit und der Sozialhilfeabhän-
gigkeit hin. Für Bayern berichtet Nees (1982, S. 248), daß vor dem Arbeits-
verbot für Asylsuchende knapp 57% ihren Lebensunterhalt durch Erwerbs-
tätigkeit bestritten haben (30 % auf andere Weise) und nur 14% auf 
Sozialhilfe angewiesen waren. Durch die Rechtsänderungen wurden in den 
80er Jahren fast alle Asylbewerber zu Sozialhilfeempfängem. Praktiker in 
Arbeitsämtern schätzen, daß gegenwärtig nur 10 bis 20% aller Asylbewer-
ber eine Arbeitserlaubnis besitzen. 

Insgesamt dürften sich im Jahre 1990 die Ausgaben öffentlicher Haus-
halte in der Bundesrepublik Deutschland für die Sozialhilfe und die Unter-
bringung von Asylbewerbern auf etwa 9 Milliarden DM belaufen haben. 30 

28 Vgl. Friehe (1981), Nees (1982), Hager (1985), Schuth (1986), Huber (1988) 
und Sieveking (1993). 

29 Dieser juristisch nicht definierte Begriff wird von Linder (1992) als eine 
Sammelbezeichnung für Asylbewerber, Asylberechtigte, abgelehnte Asylbewerber, 
de-facto-Flüchtlinge und Kontingentflüchtlinge verwendet. 

30 Vgl. Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage, Bundesdrucksache 
12/1218. Bei der Betrachtung von Angaben der Belastung öffentlicher Haushalte in 
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Durch das "Asylbewerberleistungsgesetz" sind zum 1. 10. 1993 die Regel-
sätze für Asylbewerber-Haushaltsvorstände auf 360 DM gekürzt worden. 
Angesichts von durchschnittlich 500 DM Sozialhilfeleistungen (einschl. 
Hilfen in besonderen Lebenslagen) dürfte sich dadurch keine signifikante 
Kostenersparnis ergeben. Dies ist nur durch eine Beschränkung der Zahl 
der Asylbewerber oder eine Förderung ihrer Erwerbstätigkeit möglich. 

Da die ökonomische Theorie davon ausgeht, daß es langfristige Erwerbs-
möglichkeiten und nicht kurzfristige Sozialleistungen sind, die die Zuwan-
derungsentscheidung determinieren, läßt sich bezüglich der Sozialhilfeko-
sten ein trade-off konstruieren (dessen empirischer Test freilich noch aus-
steht). Wenn die Sozialhilfekosten für Zuwanderer hoch sind, weil sie keine 
Arbeitserlaubnis erhalten, mag dies gleichwohl mittelfristig auf potentielle 
Zuwanderer abschreckend wirken. Wenn hingegen die Sozialhilfekosten 
niedrig sind, weil die Arbeitsmarktintegration von Zuwanderern leicht 
gemacht wird, mag dies Zuwanderer attrahieren. 

Neben Asylbewerbern sind Aussiedler eine Zuwanderergruppe, die in 
hohem Maße öffentliche Leistungen in Anspruch nehmen (vgl. Marschall 
1991). Im Gegensatz zu den "passiven" Sozialhilfeleistungen handelt es 
sich hier um eine "aktive" Unterstützung, die die rasche Integration der 
Aussiedler in die deutsche Gesellschaft unterstützen soll. Nach Auskunft 
des BMI (Geschäftszeichen 14-933900-2111) summierten sich die "wesent-
lichen Hilfen für Aussiedler aus dem Bundeshaushalt"31 und Ausgaben der 
Bundesanstalt für Arbeit für "Eingliederungsgeld/Sprachförderung" auf 6,0 
Mrd. DM (Ist) im Jahre 1991, 5,4 Mrd. DM (Ist) im Jahre 1992 und 3,4 
Mrd. DM (Soll) im Jahre 1993. 

2. Andere Leistungen und Implikationen für die Sozialordnung 

Die Wohnungsbaupolitik als Teil des sozialpolitischen Aufgabengebietes 
ist von Zuwanderungen unmittelbar betroffen. Afheldt (1993) schätzt, daß 
die Hälfte des gegenwärtigen "Fehlbestandes" an Wohnungen auf die Zu-
wanderung der letzten Jahre zurückzuführen ist. Dies ist ein beachtlicher 
Anteil; er kann jedoch nicht verdecken, daß es auch ohne Zuwanderungen 
einen deutlichen Wohnungsmangel geben würde. Es ist ein grundsätzliches 
Politikproblem in diesem Bereich gegeben. Es wird durch Zuwanderungen 

der Bundesrepublik durch Asylbewerber ist zu beachten, daß nur etwa die Hälfte 
der Ausgaben, die pro Kopf monatlich etwa 1000 DM betragen, durch die Sozial-
hilfe ausgezahlt werden. 40% der Gesamtausgaben entfallen auf die Unterbringung; 
ca. 10% auf sonstige Ausgaben, z. B. Betreuung. 

31 Ohne Ausgaben für "Hilfen in den Siedlungsgebieten", "Aufbau Wolgarepublik" 
bzw. "Unterstützung für deutsche Minderheiten in der ehemaligen Sowjetunion" 
von ca. 150 Millionen DM jährlich. 
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zwar verschärft; aber nach einer Reform wäre wahrscheinlich auch das 
zuwanderungsbedingte Problem kleiner. Darauf kann hier nicht eingegan-
gen werden. Für eine Reformskizze, die sowohl sozialpolitische Ziele als 
auch ökonomische Effizienznotwendigkeiten miteinander verbindet, vgl. 
Pfeif.fer (1993). 

Das Schulsystem wird durch Zuwanderungen mit Fixkosten belastet, falls 
neue Schulen gebaut werden müssen. Angesichts des Geburtenrückganges 
in der Bundesrepublik Deutschland stellen die kurzfristigen Fixkosten - im 
Durchschnitt - ein geringes Problem dar. Variable Kosten entstehen, wenn 
durch steigende Schülerzahlen mehr Lehrerinnen und Lehrer tätig werden 
müssen. Auch bei gleichbleibenden Schülerzahlen32 können Zusatzkosten 
entstehen, wenn die Schule besondere Integrationsleistungen erbringen 
muß. 

Man kann auch die Tarifordnung der Bundesrepublik Deutschland als 
Teil der Sozialordnung begreifen. Für das Tarifwesen gibt es keine unmit-
telbaren Probleme durch Zuwanderungen, da Tariflöhne unabhängig von 
der Nationalität gelten (vgl. auch Lenhardt 1993). Freilich gilt diese Aus-
sage nur so lange, wie die meisten Zuwanderer legale Einreisewege suchen 
und nicht als "Illegale" in die Bundesrepublik schlüpfen. "Werkvertrags-
arbeitnehmer" können die Sozialordnung ebenfalls aushöhlen. Wie beim 
Wohnungsbau gilt aber auch hier, daß Probleme, die durch "Leiharbeit" 
entstehen, keineswegs ein zuwandererspezifisches Problem darstellen. 

3. Bilanzierende Überlegungen 

Für die Beurteilung der Auswirkungen von Zuwanderungen auf die 
Finanzierung der sozialen Sicherung sind kurz- und langfristige Effekte zu 
unterscheiden (vgl. bereits Rahmann!Rürup 1975). 

Die kurzfristigen gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen und sozialpoliti-
schen Finanzierungsfragen hängen - erwartungsgemäß - vor allem von der 
konjunkturellen Lage ab, auf die Zuwanderer treffen. Es erstaunt nicht, daß 
die Zuwanderer, die Ende der 80er Jahre kamen, mehr Beiträge und Steu-
ern zahlten, als sie Sozialleistungen erhielten (vgl. Barabas et al. 1992). In 
einem konjunkturellen Tal dürfte die Bilanz dagegen bestenfalls ausge-
glichen sein (vgl. dazu Franz 1993). Zimmermann (l993a) zeigt zudem, 
daß sich auf Teilarbeitsmärkten in der Bundesrepublik Deutschland auch 
Verdrängungseffekte empirisch nachweisen lassen, wodurch insbesondere 
die Löhne von ungelernten Arbeitern unter Druck geraten sind. Ein ge-

32 Bei Zuwanderungen können sich per Saldo gleichbleibende Schülerzahlen er-
geben, wenn die Kinderzahl der Altbürger abnimmt. 
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ringer Anstieg der Arbeitslosigkeit (vgl. Winkelmann/Zimmermann 1992) 
läßt sich hingegen nicht in allen Untersuchungen nachweisen (vgl. auch 
Pischke/Velling 1994)33. 

In diesem Zusammenhang sei auf eine in der bundesdeutschen Diskus-
sion bislang kaum beachtete Detailvariante der ökonomischen Bedeutung 
von Zuwanderern kurz eingegangen (vgl. Schmidt!Zimmermann 1992, 
S. 227 f.). Es ist bislang unklar, ob die ökonomischen Anstrengungen - und 
damit Beitrags- und Steuerzahlungen - von Zuwanderern größer sind, wenn 
sie permanent bleiben wollen, oder wenn sie (mit einem gewissen Vermö-
gen) in ihr Heimatland zurückkehren wollen34. Permanente Zuwanderer mit 
langfristiger Perspektive können einen größeren Anreiz haben, in ihr 
Humankapital (und das ihrer Kinder) zu investieren. Temporäre Zuwande-
rer könnten einen Anreiz haben, sich stärker "zu verausgaben" und mit 
hohen Sparbeträgen in ihr Heimatland zurückzukehren. Dadurch könnten 
auch mit dem Alter steigende Risiken, wie z. B. Absentismus und Krankhei-
ten, gleichsam "zurückexportiert" werden. Wenn aber aus ursprünglich tem-
porären Migranten später ungeplant permanente Zuwanderer werden, 
können spezifische Arbeitsmarktprobleme entstehen, weil diese Gruppe 
unter Umständen aufgrund ihres geringeren Humankapitalbestands ein 
höheres Arbeitslosigkeitsrisiko aufweist als dies echte Einwanderer haben 
würden, die mehr in ihr Humankapital (und das ihrer Kinder) investiert 
hätten. Die relativ schlechte Arbeitsmarktposition der (ehemaligen) Gastar-
beiter in Deutschland könnte auf diesen Effekt zurückzuführen sein (vgl. 
Zimmermann l993a). 

Grundsätzlich sind Argumente "pro Ausländer", die zu zeigen versuchen, 
daß bestimmte Wirtschaftszweige in der Bundesrepublik Deutschland ohne 
Ausländer nicht mehr existieren könnten, aus ökonomischer Sicht naiv. 
Man kann auch umgekehrt argumentieren, daß die Zuwanderung sozialpoli-
tische Probleme schafft, weil sie eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
in diesen Branchen (z.B. Gießereien) verhindert hat. Ohne leidenswillige 
Ausländer hätten beispielsweise auch die Arbeitsverhältnisse in der Gastro-
nomie längst verbessert werden müssen. Dies mag sogar spill-over-Effekte 
auf die Entwicklung des Arbeitsschutzes in anderen Branchen haben. 

Durch Zuwanderungen kann es nicht nur kurzfristig zu einem Verdrän-
gungseffekt von ungelernten Arbeitskräften des Inlands kommen, es wird 
auch die Gefahr vergrößert, daß in bestimmten arbeitsintensiven Bran-

33 Die größere Aufnahmefähigkeit des OS-amerikanischen Arbeitsmarktes dürfte 
mit Niedriglohnsegmenten erkauft sein, für deren Akzeptanz in Deutschland kein 
Konsensus zu finden ist. 

34 V gl. für einen Überblick Stark (1991) und für eine bundesdeutsche U ntersu-
chung Merkle und Zimmermann (1992). 
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chen Strukturwandel unterbleibt (vgl. Barabas et al. 1992, S. 149). Dadurch 
können in einigen Jahren verschärfte Arbeitslosigkeitsprobleme auftreten 
(sowohl für die Zuwanderer selbst als auch für die zuvor ansässigen 
Erwerbstätigen in diesen Branchen), wodurch die Arbeitslosenversicherung 
belastet werden kann. 

Man kann gegen Zuwanderungen nicht nur das wirtschaftspolitische 
Argument ins Feld führen, daß damit die langfristig notwendige Kapitalin-
tensivierung der Produktion gebremst wird. Auch das sozialpolitische Argu-
ment ist möglich, daß durch Zuwanderungen eine "Modemisierung der 
Alterssicherung" verhindert wird. Denn ohne die Stabilisierung der Alters-
struktur der W ohnbevölkerung, so kann man argumentieren, wäre eine 
Umstellung der Alterssicherung auf kapitalgedeckte Eigenversorgung unum-
gänglich35, deren Befürworter dadurch eine größere Unabhängigkeit der 
Alterssicherung von demographischen und politischen Entwicklungen er-
warten. 

Für den Strukturwandel sind allerdings viele Faktoren verantwortlich. Ob 
ausgerechnet Zuwanderungen einen entscheidenden Einfluß haben, ist ange-
sichts der vergangenen Erfahrungen eher zweifelhaft. Bezüglich des Argu-
mentes, daß Zuwanderungen der Kapitaldeckung der Sozialversicherung 
entgegenstehen, muß festgehalten werden, daß sich auch viele grundsätzli-
che Argumente gegen die Vorteilhaftigkeit dieser "modernen" Finanzie-
rungsart anführen lassen (vgl. z. B. Wagner 1984). 

Gesamtwirtschaftlich sollte man die Verteilungsprobleme, die mit Zu-
wanderungen verbunden sind, nicht überbewerten. Ein etwa einprozentiger 
Zuwandereranteil pro Jahr verursacht am Arbeitsmarkt keineswegs größere 
kurzfristige Veränderungen, als sie aufgrund rein wirtschaftlicher Schwan-
kungen oft auftreten. Diese Überlegungen können aber auch nicht darüber 
hinwegtäuschen, daß es für bestimmte Berufe und soziale Gruppen in 
bestimmten kleinen Regionen zu "Zuwanderungskonkurrenz" kommen 
kann36. Kurzfristig kann es insbesondere im gegliederten sozialen Siche-
rungssystem Probleme geben, da die Kassen getrennt sind: während die 
Sozialversicherungssysteme profitieren, kann es zu Finanzierungsproblemen 

35 Dadurch würde zudem die Entwicklung der Herkunftsländer von Zuwanderern 
nicht durch den Brain-Drain der leistungsfähigsten Köpfe behindert, sondern durch 
Kapitalimport sogar gestärkt (vgl. dazu Ritzen/van Daten 1992). 

36 Man kann es offen aussprechen: Während Gutverdienende, die in Talkshows 
den Nutzen der Einwanderung preisen, auch kurzfristig von Zuwanderern profitie-
ren, weil plötzlich wieder billige "Dienstboten" zur Verfügung stehen (vgl. Ludwig-
Mayerhofer 1993) sowie das gastronomische und kulturelle Angebot breiter wird, 
sehen sich Niedrigverdiener einer zusätzlichen Konkurrenz am Arbeits- und Woh-
nungsmarkt ausgesetzt. 
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bei der Sozialhilfe kommen, die von den Kommunen finanziert werden 
muß37. 

Mittel- und langfristig muß beachtet werden, daß die Zahl der Arbeits-
plätze bzw. das Arbeitsvolumen in einer Volkswirtschaft nicht vorgegeben 
sind. Deswegen "schaffen" sich Zuwanderer in einer Volkswirtschaft, die 
sich im Vollbeschäftigungsgleichgewicht befindet, ihre Arbeitsplätze selbst 
(vgl. z.B. Briggs 1993, FeZderer 1993 b). Dies galt in jüngster Vergan-
genheit selbst für Aussiedler, obwohl diese in Friedenszeiten eine unge-
wöhnliche Zuwandererpopulation darstellen, weil sie nicht selektiv, sondern 
im Familienverbund gewandert sind. D.h. es sind auch ältere Aussiedler 
gekommen, die am Arbeitsmarkt c. p. schwer integrierbar sind. Gleichwohl 
sind die Arbeitslosenquoten der Aussiedler nicht überdurchschnittlich 
(vgl. Assenmacher 1993). Für eine langfristige Einschätzung der Zuwande-
rung muß zudem beachtet werden, daß aufgrund des ökonomischen Kalküls 
von potentiellen Zuwanderern die Migration nachläßt, wenn die Arbeits-
marktlage im potentiellen Zielland schlechter wird (vgl. z. B. Schutz 
1994)38. 

Vor dem Hintergrund der zu erwartenden "Alterung" der derzeitigen 
Wohnbevölkerung zeigen alle vorliegenden Untersuchungen, daß langfristig 
die Effekte der Zuwanderung auf die umlagefinanzierten Sozialversicherun-
gen und steuerfinanzierte Transfers entlastend sind39. Dazu bedarf es aller-
dings einer permanenten Zuwanderung40. Wenn hohe Zuwanderungsraten 
"abebben", kann es zu konjunkturellen, aber auch strukturellen Problemen 
kommen. Wenn schlecht qualifizierte Zuwanderer einige Zeit nach ihrer 
Einwanderung ein überdurchschnittliches Arbeitslosigkeits- und Krankheits-

37 Vgl. für dieses Problem auch Sirnon (1993), der sich kritisch mit Analysen 
auseinandersetzt, die zu negativen Einflüssen von Zuwanderungen auf die US-ame-
rikanische Volkswirtschaft kommen. 

38 Eine Ausnahme vom einfachen ökonomischen Kalkül kann sich durch Wande-
rungen im Familienverbund ergeben. Familiennachzug kann auch dann noch statt-
finden, wenn eine Einzelperson aufgrund einer schlechten Arbeitsmarktlage im Ziel-
land nicht mehr migrieren würde (vgl. Tcha 1993a,b). 

39 Vgl. Dinkel (1993) und insbesondere Börsch-Supan (1993). FeZderer (1993) 
kommt im wesentlichen zu denselben Simulationsergebnissen; er bewertet sie je-
doch in anderer Weise. Da er u.a. untersucht, wie durch Zwanderungen die jetzige 
Altersstruktur der Wohnbevölkerung in den nächsten Jahrzehnten vollständig gleich 
gehalten werden könnte, kommt er angesichts der zum Teil extrem ungleichen Be-
setzung einzelner Altersjahrgänge zu Zuwanderersalden, die zeitweise pro Jahr 5 
Millionen Menschen betragen, und einem daraus resultierenden starken Wachstum 
der Wohnbevölkerung. Börsch-Supan (1993) zeigt hingegen, daß bereits 300000 
Zuwanderer pro Jahr den endogenen Anstieg des Anteils alter Menschen halbieren 
kann. 

40 Dann spielt es auch keine Rolle, wenn die Geburtenhäufigkeiten der Zuwan-
derer rasch auf das deutsche Niveau absinken. In älteren Modellrechnungen konnte 
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risiko haben, belasten sie die Arbeitslosen- und Krankenversicherung, wenn 
es nicht zu einer Kompensation durch neue Zuwanderer kommt (vgl. Ulrich 
1992, S. 206f.). 

Börsch-Supan (1994) zeigt jedoch, daß selbst bei einem überdurchschnitt-
lichen Arbeitslosigkeitsrisiko, wie es gegenwärtig für Ausländer in Deutsch-
land zu beobachten ist, von etwa 300000 Nettozuwanderern pro Jahr in den 
nächsten Jahrzehnten noch signifikant positive Effekte auf die Finanzierung 
der Sozialversicherungssysteme ausgehen würden. 

Zusammenfassend kann man feststellen: Langfristig sind Zuwanderer in 
Deutschland ökonomisch nicht belastend; im Gegenteil, sie helfen die 
Umlagefinanzierung der Sozialversicherung zu stabilisieren. Für die kurze 
Frist lassen sich keine allgemeingültigen Ausagen machen. 

IV. Auswirkungen der Zuwanderung 
auf die sozialpolitischen Sicherungsziele 

In diesem Abschnitt werden (soziale) Sicherungslücken von Zuwanderern 
untersucht. Dabei wird in illegale und legale Zuwanderer unterschieden. 

Grundsätzlich werden illegale Zuwanderer bzw. illegal erwerbstätige Zu-
wanderer durch sozialpolitische Maßnahmen nicht oder nur unzureichend 
erfaßt. Dies gilt mutmaßlich auch für nicht personengebundene Leistungen 
der deutschen Sozialordnung, wie z. B. den Arbeitsschutz, da illegal Tätige 
gegenüber ihrem Arbeitgeber keine effektiven Sanktionsmöglichkeiten 
haben, wenn sie ihren Arbeitsplatz nicht verlieren wollen. "Illegale Zuwan-
derer" könnten auch einen "zweiten Wohnungs- und Arbeitsmarkt" entste-
hen lassen, der auch Diffusionseffekte auf die regulären Märkte haben 
könnte41 . Zudem kann man davon ausgehen, daß nach einer gewissen Auf-
enthaltsdauer die Legalisierung von illegalen Zuwanderern nicht zu umge-
hen ist. Dadurch würden Alterssicherungslücken, die bei Zuwanderern, die 
im mittleren Lebensalter in die Bundesrepublik kommen, ohnehin bestehen, 
noch verschärft. 

Allerdings dürfte die Gefahr massenhafter illegaler Einwanderung, wie 
sie seit Jahren im Süden der USA stattfindet, in der Bundesrepublik 
Deutschland aufgrund des Melde- und Einbürgerungsrechts relativ gering 

selbst bei zeitlich begrenzten Zuwanderungen eine dauerhafte "Verbesserung" der 
Altersstruktur gezeigt werden, wenn das Fertilitätsniveau der Zuwanderer über dem 
der Altbürger liegt. 

41 Durch Illegalität kann auch (spezifische) Kriminalität gefördert werden, die es 
bei legalen Zuwanderern nicht gibt. So weisen Schöck und Gebauer (1991 , S. 58) 
darauf hin, daß "normale Gastarbeiter" seltener straffällig werden als gleichaltrige 
Deutsche. 
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sein. Insbesondere eine permanente illegale Zuwanderung von Familien 
dürfte aufgrund der fehlenden Möglichkeiten zur Versorgung und Ausbil-
dung der Kinder nahezu auszuschließen sein. Außerdem werden in Deutsch-
land geborene Kinder von illegalen Zuwanderern nicht automatisch einge-
bürgert (wie dies z.B. in den USA der Fall ist). 

Eine Reihe von Problemen, die illegal Beschäftigte haben, mögen auch 
für "W erkvertragsarbeitnehmer" auftreten. Das größte Problem, das durch 
sehr billige Werkvertragsarbeitnehmer verursacht wird, ist jedoch nicht 
sozialpolitischer Natur, sondern ein Wettbewerbsproblem zwischen Unter-
nehmen (vgl. auch Pischke/Velling 1993). Inwieweit Werkvertragsarbeit als 
Einreisemöglichkeit für einen späteren illegalen Aufenthalt genutzt wird, ist 
wissenschaftlich völlig ungeklärt. Bislang liegt nur anekdotische Evidenz 
vor (vgl. Böhlefeld 1992). 

Geht man zur Analyse legaler Zuwanderer über, so kann deren Eingliede-
rung in das System der Altersvorsorge schwierig sein, wenn dieses - wie es 
in der Bundesrepublik Deutschland der Fall ist - auf langen Zeiträumen der 
Beitragszahlung beruht. Ältere Zuwanderer können dadurch das planmäßige 
Vorsorgeziel nicht erreichen. Zumindest in den letzten 10 Jahren waren 
20% der ausländischen Zuwanderer42 in die Bundesrepublik Deutschland 
40 Jahre und älter (vgl. Wagner 1992, S. 204). Angehörige dieser Gruppe 
werden im Alter ein Mindestsicherungsproblem haben, sofern sie nicht aus 
EU-Ländern kommen. 

Beitragsfinanzierten Sozialversicherungen (und in Maßen auch steuerfi-
nanzierte Infrastruktureinrichtungen) bereitet Mobilität innerhalb der EU 
keine grundlegenden Probleme. Diese Mobilität stellt für bedarfsabhängige 
Leistungen aber ein Grundsatzproblem dar43. Der "Export" von bedarfsab-
hängigen Leistungen (die gezahlt werden, um Integrationsprobleme bereits 
ansässiger Zuwanderer zu kompensieren), die im Zahlerland nur das Exi-
stenzminimum abdecken, mag in einem anderen Land ein gutbürgerliches 
Auskommen ermöglichen (vgl. auch Hauser in diesem Band).44 Erst in 

42 Also ohne Berücksichtigung der Sondergruppe der Aussiedler. 
43 Vgl. Schulte (1992) für einen breiten Überblick sowie Schmäh/ (1993) und 

Hauser ( 1993) im Hinblick auf die Alterssicherung. 
44 Man mag einwenden, daß Abwanderungen nichts mit der Integration von Zu-

wanderern zu tun hätten. Dies wäre jedoch kurzschlüssig, da es wahrscheinlich ist, 
daß Zuwanderer unterdurchschnittliche Wanderungskosten haben, da sie z. B. noch 
die Sprache ihres Heimatlandes sprechen. Sind die Lebenshaltungsunterschiede 
innerhalb Europas groß, können bedarfsabhängige Leistungen (für die also keine 
persönliche Vorsorge getroffen wurde) zu ökonomisch ineffizienten Wanderungsan-
reizen führen. Diese sind bezüglich Rückwanderung c. p. besonders groß, da die 
nicht-monetären Kosten von Wanderungen in diesem Falle kleiner sind als bei Aus-
wanderungen. In einer bilanzierenden Analyse muß freilich auch bedacht werden, 
daß u. U. auch "schlechte Risiken" für die Krankenversicherung rückwandern. 

6 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 222/ 11 
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einem ausgereiften EU-Binnenmarkt, in welchem Wohlstandsunterschiede 
weitgehend nivelliert wären, gäbe es dieses Problem definitionsgemäß nicht 
mehr45 . 

Bereits vor dem Ruhestand weisen Ausländer in der Bundesrepublik 
Deutschland ein höheres Armutsrisiko auf als Deutsche ( vgl. z. B. Duncan 
et al. 1992). Ob dies für alle Zuwanderer gilt (also einschl. Aussiedler), ist 
gegenwärtig empirisch nicht bekannt. Entscheidend für das Armutsrisiko ist 
die im Vergleich zu deutschen Haushaltsvorständen größere Kinderzahl in 
Haushalten mit ausländischem Haushaltsvorstand. Die Übergangswahr-
scheinlichkeit in Einkommensarmut wird von jedem Kind doppelt so stark 
beeinflußt wie vom Ausländerstatus (vgl. Habich et al. I 991). Dies ver-
weist auf ein grundsätzliches Problem des bundesdeutschen Familienlasten-
ausgleichssystems, das nicht in der Lage ist, alle Kinder wirksam vor Ein-
kommensarmut zu schützen. Freilich spielt auch eine große Rolle, daß die 
untersuchten "Gastarbeiter" ein höheres Arbeitslosigkeitsrisiko tragen, weil 
sie schlechter ausgebildet sind46. Dies gilt auch für die "zweite" und 
"dritte" Zuwanderergeneration der "Gastarbeiter" (vgl. Seifert 1992, Rehrin-
ger et al. 1994)47. Diese Befunde verweisen auf das mittel- und langfristig 
größte sozialpolitische Problem der Zuwanderung: bislang deutet die Ent-
wicklung des deutschen Bildungswesens nicht darauf hin, daß es gelingen 
wird, der zweiten und dritten Zuwanderergeneration eine dem deutschen 
Durchschnitt entsprechende Ausbildung zukommen zu lassen. 

Vergleicht man die Entwicklung der Schulabschlüsse für deutsche und 
ausländische Absolventen (vgl. Jeschek 1993), so ist seit 1970 zwar eine 
deutliche Annäherung festzustellen, jedoch bei weitem keine Angleichung. 
Bezüglich des höchsten allgemeinbildenden Abschlusses (Hochschulreife) 
auf der einen und keinem Schulabschluß auf der anderen Seite zeigen für 
1991 die Abschlußquoten für Deutsche und Ausländer ein spiegelverkehrtes 
Bild: während ca. 30% der deutschen Absolventen Abitur machen und nur 
6 % ohne Abschluß abgehen, erreichen nur 8% der ausländischen Schüler 
das Abitur und 22% verlassen ohne Hauptschulabschluß das Bildungs-
system. 

Entsprechend sind Ausländer im "Berufsvorbereitungsjahr" extrem über-
repräsentiert, wo inzwischen 45 % der Schüler nicht die deutsche Staatsan-

45 Die Diskussion bezieht sich bislang hauptsächlich auf "bedarfsgerechte Alters-
einkommen". In der bundesdeutschen Diskussion wurde bislang kaum gewürdigt, 
daß nach § 119 BSHG nur Deutsche im Ausland Sozialhilfe beziehen dürfen. 

46 Nach der Untersuchung von Seifert (1993) sind ihnen auch innerhalb segmen-
tierter Arbeitsmärkte gehobene Positionen bei gleicher Qualifikation (noch) ver-
sperrt. 

47 Für den engen Zusammenhang zwischen Elternhaus und Ausbildungserfolg 
von Zuwandererkindern in den USA vgl. Borjas (1993). 
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gehörigkeit haben (vgl. Behringer/Jeschek 1993, S. 74). Hingegen sind 
Ausländer bei der Lehrlingsausbildung unterrepräsentiert (obwohl weit 
weniger mit dem Abitur einen Abschluß haben, der eine Lehre überflüssig 
machen kann). Auch vor und nach der eigentlichen Ausbildung sind Aus-
länder in qualifizierenden Bereichen unterrepräsentiert, sowohl im Kinder-
garten (insbesondere türkische Mädchen) als auch bei der beruflichen Wei-
terbildung (vgl. Behringer/ Jeschek I 993, S. 73 f. und 75 f.). 

Die Aufgabe, die zweite und dritte Generation von Zuwanderern ebenso 
wie deutsche Kinder auszubilden, ist gewiß nicht trivial, da es auch für 
Kinder deutscher Eltern, die eine sehr niedrige Qualifikation aufweisen, 
nicht einfach ist, mittlere und obere Qualifikationsniveaus zu erreichen48. 

Gelingen für Zuwandererkinder aber keine besonderen Anstrengungen, wird 
dies nicht nur zu überdurchschnittlichen sozialpolitischen Risiken führen, 
sondern die gewohnte Kohäsion der bundesdeutschen Gesellschaft kann 
dadurch zerstört werden. Die USA, wo es seit 200 Jahren nicht gelingt, die 
(unfreiwilligen) schwarzen Einwanderer insgesamt ordentlich auszubilden, 
sind ein warnendes Beispiel. 

Faßt man die Diskussion der sozialpolitischen Sicherungslücken für 
Zuwanderer zusammen, so überrascht nicht, daß die auf kurzfristigen Bei-
tragszahlungen beruhenden bzw. steuerfinanzierten Sicherungssysteme nicht 
zu problematischen Bereichen gehören. Neben einem spezifischen Alterssi-
cherungsproblem für ältere Einwanderer und den Problemen, die sich aus 
einem allgemeinen Defizit des Familienlastenausgleichs ergeben, gibt es für 
Zuwanderer vor allem ein großes Qualifikationsproblem. 

V. Soziale Sicherung als Hilfe zur Integration von Zuwanderern 

Im folgenden wird davon ausgegangen, daß die Sozialpolitik exogen 
getroffene politische Entscheidungen über das (gewünschte) Ausmaß von 
Zuwanderungen als gegeben hinzunehmen hat.49 Ist auf einer übergeordne-
ten Ebene die Entscheidung über das Ausmaß der Zuwanderung getroffen, 
bleiben für die Sozialpolitik zwei konventionelle und ein spezifischer Pro-
blemhereich offen: 
- die Beeinflussung der gewünschten Zuwanderung durch (sozial)politische 

Maßnahmen ist ein spezielles Problem. Hinzu kommen die "Standard-
probleme" 

- des Aufspürens von Chancennachteilen und von Sicherungslücken von 
Zuwanderern, sowie 

48 Vgl. Mayer (1991), Blossfeld (1993); Müller und Haun (1993). 
49 Allenfalls kann dieser Prozeß durch Hinweise auf (unerwünschte) Nebenwir-

kungen dieser Zuwanderung(spolitik) argumentativ beeinflußt werden. 

6' 
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- die Analyse der Effizienz, d.h. der Sparsamkeit der Mittelverwendung im 
Hinblick auf Sicherungsziele. 

Vorab sei bereits festgehalten, daß eine Abschätzung der finanziellen 
Konsequenzen der im folgenden skizzierten zuwandererspezifischen Sozial-
politik hier nicht sinnvoll ist. Die Kosten hängen nicht nur von der genauen 
Ausgestaltung der Regelungen und der Zahl der Zuwanderer ab, sondern 
darüber hinaus auch von der spezifischen ökonomischen Lage zum Zeit-
punkt ihres Eintreffens. Abschätzungen für die kurze Frist sind sicherlich 
sinnvoll. Da sie jedoch stark situationsgebunden sind, gehen sie über den 
Rahmen dieses Überblickbeitrages weit hinaus. Für die lange Frist gilt das 
oben bereits Ausgeführte: da stetige Zuwanderung hilft, die Finanzierung 
der umlagefinanzierten Sozialversicherungen entscheident zu erleichtern, 
dürfte dieser positive Effekt die zuwanderungsspezifischen Kosten der 
Sozial- und Bildungspolitik überwiegen. 

1. Sozialpolitische Steuerung der Zuwanderuni0 

Es ist an dieser Stelle nicht möglich - und nicht notwendig - alle Mög-
lichkeiten der Steuerung von Zuwanderungen auszubreiten und zu disku-
tieren (vgl. Hauser 1995; Straubhaar/Zimmermann 1992; Zimmermann 
1993 b ). Insbesondere kann hier nicht darauf eingegangen werden, ob und 
inwieweit eine integrierte EU-Zuwanderungspolitik angestrebt werden 
sollte51 • Vielmehr soll nur auf Möglichkeiten eingegangen werden, die 
einen direkten sozialpolitischen Bezug haben. 

Um die mit illegalen Aufenthalten verbundenen Probleme möglichst 
klein zu halten, sollten klare Regelungen gefunden werden, die es ökono-
misch motivierten Zuwanderern erlauben, ihre Einreisemöglichkeiten gut 
kalkulieren zu können (vgl. Straubhaar 1992). Eine Zuwanderungspolitik, 
die Illegalität verhindert, schließt die entsprechenden Sicherungs- und Aus-
bildungslücken (für Kinder von illegalen Zuwanderern) automatisch. 
Ebenso werden negative spill-over-Effekte, z.B. auf den Arbeitsmarkt, 
ebenso wie Sicherheitsdefizite bei Altbürgern durch Kriminalität verhin-
dert. 

Die Verbesserung der Informationslage für Zuwanderer bzw. für poten-
tielle Zuwanderer in deren Heimatländer wäre ein optimales Instrument, um 
Zuwanderungen aufgrund von falschen Erwartungen zu verhindern. Freilich 

50 Sowohl der "öffentlich-rechtliche" als auch der "privatwirtschaftliche" Ansatz 
einer Zuwanderungspolitik, die wachstums- und verteilungspolitische Wirkungen 
außer acht lassen (vgl. Straubhaar 1992), werden hier nicht betrachtet. 

51 Ebenso wie für die Sozialpolitik stellt sich das Problem, daß einheitliche Rege-
lungen in Gebieten, die ökonomisch nicht gleich sind, unterschiedlich wirken. 
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dürfte eine derartige "Propaganda" von offizieller Seite nur begrenzt wirk-
sam sein, da in den Ursprungsländern "schlechte Nachrichten", die regie-
rungsamtlich verkündet werden, nur auf begrenzten Glauben stoßen dürften. 
Wesentlich mehr Glauben wird bereits ausgewanderten Freunden und Ver-
wandten geschenkt (wahrscheinlich auch "Schlepperbanden"), die tenden-
ziell die Lage im Zielland geschönt beschreiben dürften (vgl. Berninghaus/ 
Seifert-Vogt 1991). 

Ein Teil der Integrationsprobleme könnte durch eine Forcierung der 
Erwerbstätigkeit von Grenzgängern, Pendlern und Saisonarbeitnehmern vor-
nehmlich aus Osteuropa gelöst werden (vgl. BDA 1992). Für viele poten-
tielle Zuwanderer könnte dies persönlich die bessere Lösung als eine Aus-
wanderung sein, da Pendeln zwar mit hohen immateriellen Kosten verbun-
den sein kann, aber kein Verlust der kulturellen Identität eintritt. Aber 
selbst wenn die Pendler selbst das Pendeln nicht als (sozialpolitisches) Pro-
blem empfinden, könnte es durch das permanente Einpendeln von niedrig-
qualifizierten Arbeitnehmern, die sich mit schlechten Arbeitsbedingungen 
und niedrigem Lohn zufriedengeben, im Zielland zu unerwünschten Wirt-
schafts- und gesellschaftspolitischen Effekten kommen. 

Eine drastische Reduktion der Sozialhilfe, die an Asylbewerber ausge-
zahlt wird, kann Zuwanderung wahrscheinlich bremsen. Allerdings würde 
dadurch die langfristige ökonomische Attraktivität der BRD für Zuwanderer 
kaum tangiert (vgl. Velling 1993 b, S. 260 f.). Im Interesse von Zuwande-
rern sollten auf jeden Fall Leistungsmißbräuche der Sozialhilfe weitgehend 
verhindert werden, um die Akzeptanz der Zuwanderer bei den Altbürgern 
zu erhöhen. Wer hocheffektive Kontrollmaßnahmen wie die bundesweit 
zeitgleiche Auszahlung der Sozialhilfe an Asylbewerber (niemand kann 
gleichzeitig an zwei Orten sein) als inhuman ablehnt, sollte bedenken, daß 
ein "starker Staat" auf der anderen Seite notwendig ist (und gefordert 
wird), um kriminelle Übergriffe gegen Ausländer zu verhindern. Um 
Leistungsmißbrauch zu minimieren könnten zumindest zentrale Erstaufnah-
meprozeduren in jedem Bundesland eingerichtet werden. Im Hinblick auf 
die Verhinderung von Mißbrauch ist es wahrscheinlich auch hilfreich, mehr 
Sach- statt Geldleistungen zu gewähren. Wie Analysen in einzelnen Kom-
munen (z.B. Bielefeld52) ergeben haben, sind die Verwaltungskosten für 
Sachleistungen c. p. allerdings höher als für Geldleistungen (vgl. auch 
Hecker 1993). 

Von zentraler Bedeutung ist, daß das Aufenthaltsrecht so gestaltet wird, 
daß möglichst rasch geklärt wird, ob ein Zuwanderer einen langfristig 
sicheren Aufenthaltsstatus erhält (vgl. auch Nijkamp/Spieß 1993). Auf 

52 Vgl. Drucksache 4675/Wahlperiode 1989- 1994 des Sielefelder Stadtparla-
ments. 
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Basis eines sicheren Aufenthaltstitels fällt die solide Integration in den 
Arbeitsmarkt leichter, da sowohl der Zuwanderer selbst als auch ein Arbeit-
geber besser disponieren können. Nicht zuletzt die Erfahrungen mit "Gast-
arbeitern" in Deutschland haben gezeigt, daß Zuwanderer, die nur mit 
einem temporären Aufenthalt rechnen und deswegen nicht in ihr Humanka-
pital investieren (ebenso nicht in das ihrer Kinder), ein überdurchschnittlich 
hohes Arbeitslosigkeitsrisiko gewärtigen müssen. Mangelnde Eingliederung 
in den Arbeitsmarkt und ein niedriges Qualifikationsniveau erschweren 
auch die soziale Integration von Zuwanderern. 

2. Herstellung von Chancengleichheit und 
Schließung von Sicherungslücken 

Das marktwirtschaftliche Steuerungsinstrument "Versicherungsprinzip" 
hilft bei der Gestaltung einer zuwandererspezifischen Sozialpolitik nur 
begrenzt weiter, da es nur für die planmäßige Vorsorge bei bekannten Risi-
ken anwendbar ist, jedoch nicht bei Ungewißheit53. Gewisse Elemente des 
Versicherungsprinzips können freilich auch für die Zuwanderungspolitik 
genutzt werden. Nicht von strategischer Bedeutung, aber im Einzelfall sehr 
hilfreich wären Nachentrichtungsmöglichkeiten für Rentenanwartschaften, 
um Altersarmut von Zuwanderern zu verhindern, die erst im mittleren Alter 
in die Bundesrepublik kommen. 

Die Erfahrungen von Einwanderungsländern lehren (vgl. Carmon 1993), 
daß große Zuwanderungswellen den Wohnungsmarkt in der Regel überfor-
dern. Bei Massenzuwanderungen ist eine gezielte staatliche Wohnungsbau-
politik sinnvoll. 

Zur Herstellung von Chancengleichheit für Zuwanderer ist das Ausbil-
dungs- und Schulwesen besonders wichtig (vgl. auch Rehringer et al. 1994). 
Fremdsprachige erwachsene Zuwanderer sollten Pflicht-Sprachkurse erhal-
ten (vgl. Carmon 1993). In Deutschland könnte dies umgesetzt werden, 
indem die Bundesanstalt für Arbeit, die bislang nur für des Deutschen 
unkundige Aussiedler gezielte Sprachkurse anbietet, dies auch für Asyl-
bewerber und andere Zuwanderer täte. 

Erwachsenen Zuwanderern wird man in vielen Fällen keine "Nachquali-
fikation" mehr zukommen lassen können, die ihnen ein Bildungsniveau 
gibt, das ein Altbürger mit gleichen Fähigkeiten erreichen kann. Gleiche 
Startchancen kann man realistischerweise nur für die Kinder der ersten 
Zuwanderergeneration anstreben. Dabei ist ebenso auf eine optimale schuli-
sche Förderung wie soziale Integration zu achten (vgl. auch Afheldt 1993, 

53 Hauser (1988, S. 156 und S. 170ff.) benennt Außenwanderungen ausdrücklich 
als nicht versicherbare Risiken. 
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S. 48). Erfahrungen in den USA deuten an, daß spezielle "Immigranten-
schulen" der falsche Weg sind (vgl. McGuire 1993). Die Segmentierung 
der deutschen Schulen in Haupt- und Gesamtschulen, die teilweise überwie-
gend von ausländischen Kindern besucht werden, und Gymnasien und Pri-
vatgymnasien, wobei letztere weitgehend deutschen Schülern vorbehalten 
sind, deutet derartige Tendenzen jedoch auch in der BRD an (vgl. Wagner 
1995). 

Sowohl für deutsche wie ausländische Eltern, bei denen Vater und 
Mutter, die selbst nur schlecht qualifiziert sind, aus finanziellen Gründen 
vollzeiterwerbstätig sein müssen, ist die optimale Förderung der schulischen 
Leistungen ihrer Kinder ein Problem. Dies dürfte ein wesentlicher Grund 
für das "soziale Versagen" der Bildungsexpansion sein. Ganztagsschulen 
könnten einen Weg darstellen, sowohl die Kinder aus bildungsfernen 
Elternhäusern zu fördern als auch die Integration von Zuwandererkindem 
zu fördern. Um Spachprobleme dieser Kinder bei der Einschulung zu mini-
mieren, ist für ausländische Kinder bereits zuvor die materielle Garantie 
eines Kindergartenplatzes besonders wichtig (vgl. auch Rehringer et al. 
1994, S. 36ff.). 

Das Angebot an lokaler Sozialpolitik (z. B. Kinderbetreuungsmöglichkei-
ten, aber auch später für die soziale Betreuung im Alter54) wird in Gemein-
den solange suboptimal sein, wie ortsansässige Ausländer nicht stimmbe-
rechtigt sind. Ein kommunales Wahlrecht für Ausländer könnte hier weiter-
helfen55. Darüber hinaus könnten "Anti-Diskriminierungsmaßnahmen, wie 
sie beispielsweise in Großbritannien gelten, angezeigt sein (vgl. Oberndör-
fer/Berndt 1993, S. 38 ff.). 

3. Verminderung der direkten und indirekten Kosten 
von (gegebener) Zuwanderung 

Mittellose Zuwanderer müssen nicht zwangsläufig alle Leistungen des 
Staates als Transfers erhalten. Spezielle Kreditprogramme, für die der Staat 
Bürgschaften übernehmen müsste, könnten helfen, Zuwanderern genügend 
Geld für Anschaffungen zur Verfügung zu stellen (vgl. Wagner 1989, 
S. 12). Durch die Rückzahlungspflicht (auch wenn sie realistischerweise in 
vielen Fällen nicht erfüllt werden würde) wäre die Akzeptanz dieser Unter-
stützung bei der bereits ansässigen Wohnbevölkerung wahrscheinlich höher 
als dies bei reinen Transfers erreichbar ist. Als Alternative zu Krediten 

54 Vgl. zu diesem bislang wenig beachteten Problem Samland (1993). 
55 Am einfachsten wäre das Problem der Partizipation am politischen Prozeß 

wahrscheinlich durch die Möglichkeit einer Doppel-Staatsbürgerschaft zu lösen, da 
nicht alle Zuwanderer an einer raschen Einbürgerung interessiert sind. 
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käme eine spezielle "Zuwanderer-Steuer" in Frage. Diese würde nur die 
erfolgreichen Zuwanderer belasten. Eine derartige "Migrations-Abgabe" 
könnte nicht nur zur Finanzierung der "Einbürgerungsprogramme" herange-
zogen werden, sondern aus diesen Mitteln könnten auch die Ursprungslän-
der entschädigt werden56. 

Da mit der Integration von Zuwanderern insbesondere für die aufneh-
mende Gemeinde und ihre Bürger kurzfristig Belastungen verbunden sind57 

(hier wird die Konkurrenz um knappe "Clubgüter" besonders deutlich), ist 
es nicht verwunderlich, daß bloße Appelle für die lokale Akzeptanz von 
Zuwanderern nicht weiterhelfen und eine rein politisch-juristische Zuteilung 
von Zuwanderern zu offensichtlich unbefriedigenden Ergebnissen führt 
(vgl. auch Briggs 1993, S. 33). Geht man an dieses Integrationsproblem aus 
Sicht der theoretischen Volkswirtschaftslehre heran, dann müssen Wege 
gefunden werden, diejenigen, die die Integrationslast zu tragen haben, für 
ihre Nutzenverluste zu entschädigen. 

Straubhaar (1988) schlägt einen "Kopftransfer" als Entschädigung vor. 
D.h., daß jeder ansässige Bürger für jeden Zuwanderer vom Staat eine 
"Zuwandererprämie" gezahlt bekäme. Da diese für· alle gleich hoch wäre, 
würden Niedrigverdiener, die auch im Durchschnitt die höchsten Anpas-
sungslasten zu tragen haben, relativ mehr davon profitieren als Gutverdie-
nende. Freilich stellt sich die Frage, ob eine derartige personenbezogene 
Zuwanderungsprämie etwas nutzt, wenn im Einzelfall aufgrundder Konkur-
renz von Zuwanderern Arbeitslosigkeit und/oder Wohnungsnot eintritt, 
deren Ausmaß weit höher ist als die "Prämie". 

Eine bessere kleinräumige Verteilung der Zuwanderung ist wahrschein-
lich wirkungsvoller als personelle Entschädigungen. Das jetzige Vertei-
lungsverfahren für Asylbewerber, das für die Bundesländer Quoten fest-
setzt, ist aus ökonomisch-sozialer Sicht völlig unsinnig. Bei der intradeut-
schen Allokation der Zuwanderer sollten ökonomische Überlegungen eine 
dominierende Rolle spielen (vgl. auch Schmidt/Zimmermann 1992, S. 227). 
Dies gilt sowohl für den Arbeits- wie für den Wohnungsmarkt. Wobei ein 
besonderes Problem darin liegen dürfte, daß eine gute regionale Arbeits-
marktlage mit einem "engen" Wohnungsmarkt einhergehen kann. Um-

56 Vgl. z.B. Straubhaar (1994). Abgabe-Länder könnten beispielsweise dafür ent-
schädigt werden, daß sie öffentliche Mittel zur Ausbildung aufgewendet haben, die 
sich durch Abwanderung nicht mehr "armortisieren" ("fiskalische Externalität"). 
Theoretisch könnte eine Migrations-Abgabe auch von den Altbürgern verlangt 
werden, wenn diese - z.B. durch verstärktes Wirtschaftswachstum oder niedrigere 
Umlagebeiträge zu den Sozialversicherungen- von der Zuwanderung in Form eines 
positiven externen Effektes profitieren. 

57 Trotz der Übernahme der Kosten, die durch das Asylbewerber-Leistungsgesetz 
den Gemeinden entstehen, durch die Länder. 
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gekehrt werden Wohnungen dort besonders leicht zu finden sein, wo 
Arbeitsplatzmangel herrscht. Es ist deswegen zu überlegen, ob nicht 
"anreizkompatible" Mechanismen gefunden werden können. Aus ökonomi-
scher Sicht handelt es sich um ein ähnliches Problem wie die Förderung 
leistungseingeschränkter Arbeitnehmer. 

Einem Vorschlag von Schellhaaß (1988) zur Förderung leistungsgemin-
derter Arbeitnehmer folgend, könnte pro Zuwanderer der aufnehmenden 
Gemeinde ein Festbetrag gezahlt werden. Dadurch würde für Gemeinden 
und deren Gewerbe, die besonders günstige Ansiedlungsmöglichkeiten auf-
weisen, ein Anreiz gegeben, sich um Zuwanderer zu bemühen. Ein derarti-
ges Anreizsystem würde dazu führen, daß jede Gemeinde bei der Entschei-
dung über die Aufnahme von Zuwanderern gleichermaßen die Engpässe auf 
dem Wohnungs- und Arbeitsmarkt angemessen berücksichtigen würde. 

VI. Schluß 

Faßt man diesen Aufsatz zusammen, so soll an erster Stelle nochmals 
betont werden, daß alle Analysen sich nur auf die Migranten selbst und 
deren "Aufnahmeland" beziehen. Selbst wenn Migration aus dieser Sicht 
positiv zu beurteilen ist, kann beim Einbezug des Ursprungslandes, das 
durch einen "brain drain" Verluste erleidet, die Bewertung anders ausfallen. 

Eine weitere Einschränkung dieses Aufsatzes liegt in der Annahme, daß 
alle Migranten ausschließlich ökonomisch motiviert seien. Damit soll kei-
neswegs unterstellt werden, daß es keine politischen Flüchtlinge gäbe. Aber 
eine gezielte Zuwanderungspolitik kann sich immer nur auf ökonomisch 
motivierte Migranten beziehen. Nur wenn deren Integration zufriedenstel-
lend gelöst wird, werden Flüchtlinge so vorbehaltlos akzeptiert werden, wie 
dies ethischen Grundsätzen entspricht. 

Die Ergebnisse dieses Aufsatzes sollen wie folgt zusammengefaßt 
werden. Wenn man mit Hauser fordert (1993, S. 139), "daß Nichtangepaßt-
heit an das Aufnahmeland als soziales Risiko von Zuwanderern verstanden 
und mit Integrationsprogrammen beantwortet werden" sollte, dann sind 
kurzfristig neue Aufgaben und Ausgaben des sozialen Sicherungssystems 
notwendig. Solange die Zuwanderungen sich jedoch in der Größenordnung 
der letzten Jahre bewegt, dürften diese zuwanderungsspezifischen Ausgaben 
zumindest mittelfristig durch erhöhte Einnahmen kompensiert werden. Dies 
gilt auch langfristig, solange der Zwanderungsstrom nicht unterbrochen 
wird. Freilich ist es aber auch nicht möglich, die "kurzfristige Rentierlich-
keit" der Zuwanderung auszurechnen; beziehungsweise auf der anderen 
Seite deren Kosten für das Aufnahmeland. Von derartigen Rechnungen 
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kann man die Entscheidung über das Ausmaß der - gewünschten - Zuwan-
derung sicherlich nicht abhängig machen. 

Langfristig am wichtigsten ist die Integration der Kinder von Zuwande-
rern. Dies gilt nicht nur in Hinblick auf die wirtschaftliche Entwicklung. 
Der "Ausländeranteil" einer Bevölkerung wird nicht vom Paßbesitz, son-
dern vom faktischen Grad der sozialen Integration bestimmt. Bei hohen 
Zuwandererzahlen ist deswegen eine explizite Integrationspolitik sinnvoll. 
Da die Akzeptanz von Zuwanderern nicht nur von deren eigenem Bildungs-
grad, sondern auch von dem der Inländer abhängig ist, mahnt das Integra-
tionsziel auch daran, sich an die alten sozialpolitischen Forderungen nach 
Chancengleichheit für alle Kinder zu erinnern. 

Chancengleicheit bedeutet nicht nur, daß öffentliche Gelder in das Schul-
wesen und in die Förderung der Aus- und Weiterbildung fließen müssen. 
Dazu gehört zuvor bereits die materielle Garantie eines Kindergartenplat-
zes. Weiterhin ist eine Umstrukturierung der Schulen hin zu Ganztagsschu-
len sinnvoll. Diese Maßnahmen sind nicht nur eine bildungspolitische, son-
dern eine ureigene sozialpolitische Aufgabe. Sozial- und Bildungspolitiker 
sollten deswegen wieder miteinander ins Gespräch kommen. Die Sozial-
politik sollte schließlich auch ganz pragmatisch darauf hinweisen, daß eine 
gute Ausbildung helfen kann, spätere Ausgaben des sozialen Sicherungs-
systems zu vermeiden. 
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Sozialpartnerschaft in einem vereinten Europa 

Eine neo-korporatistische Analyse 

Von Joachim Genosko, Ingolstadt 

I. Zur Abgrenzung der Fragestellung 

Die Arbeiten über das Für und Wider, die Stärken und Schwächen von 
Sozialpartnerschaft, insbesondere von deren Österreichischen Spielart, sind 
Legion (vgl. z.B. Sanmann (1977); Marko (1992), S. 430ff., FN 4). Wenn 
trotzdem in diesem Aufsatz die Thematik erneut aufgegriffen wird, so liegt 
dies an den neuen Dimensionen von Sozialpartnerschaft angesichts "der 
Verwirklichung des Europäischen Binnenmarktes, ... der Schaffung des 
Europäischen Wirtschaftsraumes . . . und dem Aufbruch zur Europäischen 
Wirtschafts- und Währungsunion . .. " (Kleinhenz (1993a), S. 292). Abgese-
hen von dieser eher abstrakt-allgemeinen Begründung für die Beschäftigung 
mit der "Sozialpartnerschaft in Europa", gibt es dafür auch handfeste 
Gründe. Ein erster, mehr forschungsstrategischer Grund besteht darin, daß 
Analysen zu der hier zu betrachtenden Problemstellung vergleichsweise 
spärlich und zudem meist skizzenhaft sind (vgl. Sargent (1985), S. 229; 
Korinek (1991), S. 1). Weit wichtiger sind jedoch zwei andere Gründe: 
Zum einen unternimmt nicht zuletzt die Kommission im Anschluß an 
Art. 118b (EG-Vertrag (EG-V)), der durch die Einheitliche Europäische 
Akte in den Römischen Vertrag eingefügt worden ist, sowie im Rahmen 
der "Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte (Sozialcharta)"1 ver-
stärkt den Versuch, den "Sozialen Dialog" mit den Sozialpartnern auszu-
bauen, dessen zunächst, wie später noch zu erläutern sein wird, eher rudi-
mentäre Form seine rechtliche Basis im Art. 193 des Römischen Vertrages 
hat und dessen institutionelle Manifestation gemäß dem eben erwähnten 
Artikel der "Wirtschafts- und Sozialausschuß der EG" sein soll (vgl. 
Roberts (1992), S. 156; Kleinhenz (1993a), S. 293). Ein zweiter Grund für 
die Aktualität der Thematik ist der nicht mehr allzu ferne Beitritt von Län-
dern wie Österreich oder Schweden zur EG - Länder, die nachgerade als 
"sozialpartnerschaftliche" Paradebeispiele gelten (vgl. Korinek (1991 ), S. 2; 

1 Allerdings hat die Sozialcharta bislang keine rechtliche Bedeutung erlangt (vgl. 
Berie (1993), S. 61 f.). 
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Marko (1992), S. 430, Tab. 1)2. Im Zusammenhang mit dem Beitritt dieser 
Staaten könnte prima facie der "sozialpartnerschaftliche Prozeß" in der EG 
neue Anstöße bekommen. Allerdings wäre auch ein ganz anderes Szenario 
denkbar, bei dem es im "Wettbewerb sozialpartnerschaftlieber Systeme" zu 
einer Angleichung zwischen den Mitgliedsstaaten der EG kommt respektive 
sich auch auf nationaler Ebene neue sozialpartnerschaftliehe Modelle "her-
ausmendeln". Der zuletzt angeführte Punkt wird jedoch im Zuge dieser 
Arbeit nicht weiter verfolgt - er soll lediglich ein Merkposten für weitere 
Forschungen sein. 

Bisher ist der Terminus "Sozialpartnerschaft" so verwendet worden, als 
bestünde über seine inhaltliche Ausgestaltung Konsens. Dies ist beileibe 
nicht der Fall. So führt beispielsweise Tuchtfeldt (1989), S. 390f., insbeson-
dere Abb. 2) die Unterscheidung zwischen immaterieller und materieller 
Sozialpartnerschaft in die Debatte ein. Für ihn ist immaterielle Sozialpart-
nerschaft die Mitwirkung der Arbeitnehmer in Kooperation mit den Arbeit-
gebern an betrieblichen und ( wirtschafts-)politischen Entscheidungen, die 
materielle Sozialpartnerschaft hingegen die Teilhabe der Arbeitnehmer am 
betrieblichen und wirtschaftlichen Erfolg (Stichwort: Vermögensbildung in 
Arbeitnehmerhand). Obwohl immaterielle und materielle Sozialpartner-
schaft letztlich nicht voneinander zu trennen sind, soll dennoch im Rahmen 
dieser Arbeit die immaterielle Sozialpartnerschaft im Vordergrund stehen. 
Aber selbst wenn man sich auf diese Abgrenzung einläßt, bestehen erhebli-
che Unterschiede in den nationalen Ausgestaltungen immaterieller Sozial-
partnerschaft. So wird etwa die Sozialpartnerschaft österreichischer Prove-
nienz als Musterbeispiel für einen liberalen Korparatismus angesehen (vgl. 
Katzenstein (1984), S. 135), auch wenn deren Zukunft nicht über alle Zwei-
fel erhaben ist (vgl. Marin (1985), S. 124f.), während der deutschen Sozial-
partnerschaft allenfalls das Prädikat "aufklärerisch verwässerter Korporatis-
mus" (Lehmbruch (1979), S. 124) zugebilligt wird. Weiter unten wird auf 
die unterschiedliche Einschätzung nochmals zurückzukommen sein, weil sie 
ganz wesentlich für die Beurteilung der Entwicklungsaussichten und des zu 
erwartenden Erfolges von Sozialpartnerschaft auf europäischer Ebene ist. 

Trotz der eben angedeuteten nationalen Unterschiede im Verständnis und 
in der Praxis von Sozialpartnerschaft3, soll ein erster Versuch unternommen 

2 Mit dieser Feststellung soll allerdings nicht der Eindruck erweckt werden, bei den 
Mitgliedsstaaten der EG herrsche in puncto "Sozialpartnerschaft" Fehlanzeige. Länder 
wie die Bundesrepublik Deutschland oder die Niederlande weisen durchaus "sozial-
partnerschaftliche Modelle" auf. Im übrigen sei an dieser Stelle der Hinweis gestattet, 
daß mit der Vereinigung Deutschlands und den damit verbundenen wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten der Gedanke der "Sozialpartnerschaft" neue Impulse erhalten hat 
(vgl. Kleinhenz (1993 a), S. 281 und S. 284 - 289) - auch auf nationaler Ebene. 

3 Nicht zuletzt die unterschiedliche Interpretation der Begriffe "Sozialpartner-
schaft" und "Korporatismus" ist Ursache dafür, warum die Literatur über "Sozial-
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werden, Sozialpartnerschaft zu umschreiben - ein Versuch, der im weiteren 
Gang der Arbeit noch vertieft werden muß. Eine Umschreibung von Sozial-
partnerschaft muß wohl daran ansetzen, daß sich die "soziale Dimension" 
wirtschaftlichen Handeins in Marktwirtschaften4 u.a. im Grad der Sozial-
verträglichkeit ökonomischer Aktivitäten zeigt. Besondere Relevanz für die 
sozialen Beziehungen zwischen wirtschaftenden Menschen besitzen dabei 
die Unternehmens- und Betriebsverfassungen, die die Rechte und Pflichten 
von Kapitaleignem, Management und Arbeitnehmern in einer bestimmten 
Art und Weise verteilen (vgl. Lampert (1992), S. 4ff.). 

Damit hat man sich in einem ersten Schritt dem Begriff "Sozialpartner-
schaft" angenähert. In einem engeren Sinne definiert, heißt "Sozialpartner-
schaft" demnach Vertragspartnerschaft "Die sozialen Beziehungen in der 
Arbeitswelt werden zur Verringerung möglicher Konflikte durch Verträge 
geregelt" (Tuchtfeldt (1989), S. 389). Eine so verstandene Sozialpartner-
schaft setzt Tarifautonomie (Koalitionsfreiheit), ein Kollektivarbeitsrecht 
und - als ultima ratio - ein Arbeitskampfrecht voraus (vgl. ebd., S. 390). 

In einer weiter gefaßten Definition beschreibt "Sozialpartnerschaft" die 
Ordnungsfunktion von Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden in Wirt-
schaft und Gesellschaft (vgl. Tuchtfeldt (1988), S. 57; Genosko (1991), 
S. 97ff.). Anders ausgedrückt, das soziale Partnerschaftsverhältnis be-
schränkt sich in diesem weit verstandenen Sinn nicht nur auf den inner-
betrieblichen Bereich, sondern erstreckt sich auch auf die außer- und über-
betrieblichen Felder des gesellschaftlichen Beziehungsgeflechtes (vgl. San-
mann (1977), S. 52). Sozialpartnerschaft läßt sich demnach als eine Art 
institutionalisierter "Klassenkonflikt" verstehen, der be- und entstehende 
Differenzen durch Kooperation und Ausgleich zu bewältigen versucht (vgl. 
Klose (1983), S. 124). Gerade das erweiterte Verständnis von "Sozialpart-
nerschaft" soll den Schwerpunkt der weiteren Überlegungen bilden5. 

Vor dem Hintergrund der bisherigen Ausführungen stehen wohl zwei 
Fragen im Mittelpunkt: Braucht die angestrebte, vertiefte Integration Euro-
pas Sozialpartnerschaft? M. a. W.: Ist Sozialpartnerschaft eine zentrale 
Bedingung für die Verwirklichung eines vereinten Europas? Und welche 
Erfolgsaussichten bestehen dafür, Sozialpartnerschaft in der EG umzusetzen 

partnerschaft" nur sehr schwer in einen einheitlichen Bezugsrahmen gebracht wer-
den kann (vgl. Streit (1988), S. 606ff.). 

4 An dieser Stelle sollte unterstrichen werden, daß sich Sozialpartnerschaft grund-
sätzlich nur in demokratisch verfaßten, marktwirtschaftliehen Systemen entfalten 
kann. Autoritäre Systeme sind hierfür "ungeeignet" (vgl. Genosko (1991)). 

5 Der Schwerpunkt wird auch deswegen so gesetzt, weil sich Schert (1993) in 
der Frankfurter Sitzung des Sozialpolitischen Ausschusses dem betrieblichen Be-
reich von "Sozialpartnerschaft" auf europäischer Ebene gewidmet hat. Insofern ist 
die vorliegende Arbeit als eine Art Ergänzung zu dem Aufsatz von Schert zu sehen. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-48192-7 | Generated on 2025-10-18 01:07:09



108 Joachim Genosko 

bzw. vorhandene Ansätze zu einer "echten" Sozialpartnerschaft auszu-
bauen? 

Um diese Fragen beantworten zu können, soll zunächst die Diskussion 
über den "Neo-Korporatismus" aufgenommen werden, die seit den 70er 
Jahren vor allem in der Politikwissenschaft intensiv geführt wird6, und so 
etwas wie die "theoretische" Grundlage oder das "Referenzmodell" für die 
weitere Betrachtung von Sozialpartnerschaft in Europa liefern soll. Daran 
anschließend sollen bereits existierende sozialpartnerschaftliehe Ansätze in 
der Gemeinschaft kritisch analysiert werden, um schließlich über die Her-
ausarbeitung sozialpartnerschaftlieber Defizite zu einer Bewertung der Zu-
kunftsaussichten europäischer Sozialpartnerschaft zu kommen. 

II. Zum Neo-Korporatismus7 

1. Der Versuch einer inhaltlichen Klärung 

Wie oben bereits angedeutet, verstehen die Vertreter des Neo-Korporatis-
mus die Sozialpartnerschaft als "korporatistisches Arrangement", und wie 
ebenfalls schon angedeutet, ist es keineswegs klar, was die verschiedenen 
Autoren unter Korparatismus verstanden wissen wollen (vgl. hierzu auch 
Grant (1985), S. 2 und die dort angeführte Literatur). Um zu einer begriff-
lichen Klärung zu kommen, ist es deshalb vielleicht angebracht, fürs erste 
festzuhalten, was "Neo-Korporatismus" nicht ist. Korparatismus darf in 
seiner liberalen oder demokratischen Variante nicht mit Etatismus gleichge-
setzt werden. Korparatismus hat zwar etwas mit staatlichem Interventionis-
mus zu tun, aber die Intervention erfolgt indirekt und nicht direkt im Sinne 
einer unmittelbaren staatlichen Einflußnahme auf Organisationen und deren 
Ziele. Korparatismus im hier verstandenen Sinne ist auch nicht zu verwech-
seln mit "ständestaatlichen Ordnungen", in denen es zu mehr oder weniger 
rigiden Statuszuschreibungen kommt, ähnlich den vorindustriellen Sozial-
strukturen. Schon gar nichts zu tun hat der "Neo-Korporatismus" mit 
faschistischen Vorstellungen des "korporativen Staates", wie er im Italien 
Mussolinis oder im Portugal Salazars verwirklicht wurde. Zu unterscheiden 
ist der "Neo-Korporatismus" auch vom sogenannten "Tripartismus", 

6 Die Auseinandersetzung mit der Sozialpartnerschaft ist übrigens ein gutes Bei-
spiel für die von Lampert vertretene Auffassung, daß eine ausschließlich ökonomi-
sche Theorie der Sozialpolitik "dem multidisziplinären Charakter der Sozialpolitik 
nicht Rechnung trägt" (Lampert (1991), S. 137). Es sei auch noch darauf hingewie-
sen, daß die Ausführungen zum Korporalismus vor allem an der deutschen und 
Österreichischen Sozialpartnerschaft illustriert werden sollen. 

7 "Neo-Korporatismus" steht hier als Synonym für Begriffe wie "liberaler Kor-
poratismus", "demokratischer oder gesellschaftlicher Korporatismus", "Quasi-Korpo-
ratismus" sowie "Tripartismus" (vgl. Grant (1985), S. I). 
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obschon in diesem Falle Staat, Kapital und Arbeit gemeinsam wirtschaft-
liche Makro-Politik diskutieren. Aber sie diskutieren eben nur und tauschen 
in diesem Kontext lediglich Informationen aus. Ein typisches Beispiel für 
"Tripartismus" (falls man die Bundesbank vereinfachend dem staatlichen 
Sektor zuschlägt) war die "Konzertierte Aktion" in der Bundesrepublik, die 
keine echten Entscheidungsfunktionen hatte, sondern als "Gesprächsrunde" 
konzipiert war, der vornehmlich die Funktion des Informationsaustausches 
zugedacht wurde (vgl. zur Negativabgrenzung von "Neo-Korporatismus" 
Lehmbruch (1979), S. 52ff. und 57; Grant (1985), S. 7- 12). 

Nachdem in etwa abgesteckt worden ist, was "Neo-Korporatismus" nicht 
ist, ist es natürlich jetzt von Interesse, welche Merkmale den "Neo-Korpo-
ratismus" charakterisieren. Dabei ist es wichtig zu wissen, daß der "Neo-
Korporatismus" aus der Kritik an den herkömmlichen pluralistischen Theo-
rien über die Demokratie hervorgegangen ist, denen man nicht mehr 
zutraute, "(to) provide an adequate apparatus to handle the changes that 
were taking place in the relationship between the state and interest groups 
based on the division of labour in society: the process by which such 
groups were transformed from representative lobbies into ... ,governing 
institutions"' (vgl. ebd., S. 1). Die fundamentale Kritik an den pluralisti-
schen Erklärungsansätzen richtete sich dabei gegen deren Unterstellung, der 
Staat spiele in dem Beziehungsgeflecht mit Interessengruppen nur eine sehr 
passive Rolle und gegen deren Vernachlässigung des staatlichen Einflusses 
auf die Interessengruppen. Im Zentrum der "Pluralismustheorien" standen 
vielmehr die Interessengruppen als "Lobbies", deren Ziel es ist, durch 
Beeinflussung von Politikern und Bürokraten ihre partikularen Interessen 
durchzusetzen (vgl. ebd. und Daxhammer (1993), S. 20f.). Neben aller son-
stigen Kritik am "Pluralismus" (vgl. ebd., S. 22ff.) waren die "Korporati-
sten" der Meinung, daß pluralistische Erklärungsansätze nicht den Prozeß 
einfangen könnten, durch den " ... merely interest groups crossed the politi-
ca1 threshold and became part of the extended states" (Middlemas (1979), 
S. 373). 

In seinem Aufsatz, der sich kritisch mit dem Korparatismus auseinander-
setzt, interpretiert Streit (1988, S. 608) den Neo-Korporatismus im 
Anschluß an Schmitter wie folgt : 

- Eine begrenzte Zahl von Interessenvereinigungen, die nachweisbar eine 
signifikante Kontrolle in einem (politischen oder gesellschaftlichen) 
Bereich ausüben, der auch Objekt staatlicher Steuerung ist, werden 
formal durch die politischen Entscheidungsträger kooptiert und erhalten 
auf diese Weise eine gewisse Legitimität. 

- Die politischen Entscheidungsträger sind sich ihres Verlustes an Autono-
mie aufgrund der partiellen Bereichskontrolle, die von den Interessenver-
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einigungen ausgeübt wird, bewußt. Sie benutzen daher das Instrument 
der Reziprozität und des politischen Bargaining, um sich die Mitarbeit 
und Loyalität der Interessengruppen zu sichern. 

- Das Steuerungs-Kartell, das durch die staatliche Kooptation von wichti-
gen Interessenvereinigungen entsteht, wird sowohl vor Wettbewerb zwi-
schen den Gruppen wie auch vor Wettbewerb von außen geschützt. Prak-
tisch geschieht dieser Schutz dadurch, daß die Interessenvereinigungen 
entlang funktionaler Grenzen rekrutiert und bewußt mit einem Vertre-
tungsmonopol ausgestattet werden, was - falls erforderlich - bis hin zum 
(staatlichen) Zugeständnis der Zwangsmitgliedschaft in einer solchen 
Interessengemeinschaft gehen kann. 

Lehmbruch (1979) - ein Verfechter des Neo-Korporatismus - formuliert 
dessen Inhalt naturgemäß positiver: Seine erste Grundthese lautet, staatliche 
Steuerungsleistungen bedürfen heute der tendenziellen lnstrumentalisierung 
privater Großorganisationen, in Sonderheit auf wirtschaftspolitischem Ge-
biet. "Stabilisierungs- und Wachstumspolitik erfordern ... eine Koordina-
tion nicht nur zwischen den verschiedenen staatlichen Akteuren .. . , sondern 
auch mit den ,privaten' Großorganisationen (vor allem der Produktions-
sphäre - JG), die auf die Einhaltung ,gesamtwirtschaftlich' orientierter Ziel-
vorgaben verpflichtet werden sollen" (Lehmbruch (1979), S. 51). Die Inter-
essengruppen sind nicht nur an der Durchsetzung, sondern auch an der For-
mulierung der Zielvorgaben beteiligt, wobei die Mitbeteiligung, wie etwa 
im Österreichischen Modell, sogar soweit gehen kann, daß sie zum Kern-
element staatlicher Steuerung wird. Auch wenn die keynesianische Wirt-
schaftspolitik zweifelsohne mit der Globalsteuerung die strukturelle Trans-
formation der (wirtschaftlichen) Interessengruppen begünstigt hat, bedeutet 
gleichwohl ihr Scheitern nicht das Ende korporatistischer Strukturen, denn 
gerade das Versagen der Globalsteuerung und die nachfolgend sich nur als 
begrenzt wirksam erweisende monetaristische Wirtschaftspolitik machen 
eine direkte Verhaltensbeeinflussung eher noch wichtiger. "Die Kooperation 
der Großverbände im liberalen Korparatismus erhält von diesen wirtschafts-
politischen Steuerungserfordernissen ihren kräftigsten Antrieb" (vgl. ebd., 
S. 57). Die Kooperation wird dabei weniger doktrinär als vielmehr pragma-
tisch gestaltet (vgl. z.B. Supper (1981), S. 311), um sich ihre ökonomische 
Flexibilität zu bewahren (vgl. Katzenstein (1984), S. 143 und 154). 

In seiner zweiten Grundthese unterstellt Lehmbruch, daß es bei der kor-
poratistischen Interessenpolitik vornehmlich um die Regulierung von Ver-
teilungskonflikten geht, insbesondere um den "traditionellen" Verteilungs-
konflikt zwischen Arbeit und Kapital. "Der liberale Korparatismus stellt 
primär eine neue Form der staatlich gelenkten Regulierung des Klassen-
konfliktes dar" (Lehmbruch (1979), S. 55). Die liberalen "Korporatisten" 
bestreiten die Existenz von Klassenkonflikten nicht, sie sind "lediglich" der 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-48192-7 | Generated on 2025-10-18 01:07:09



Sozialpartnerschaft in einem vereinten Europa 111 

Meinung, "daß die grundlegenden Ziele der Wirtschafts- und Sozialpolitik 
durch Zusammenarbeit und koordiniertes Handeln der großen gesellschaft-
lichen Gruppen (und des Staates - JG) besser erreicht werden können, als 
durch offene Austragung von Konflikten ... " (Korinek (1991), S. 4; vgl. 
hierzu auch Klose (1983), S. 125). Damit eine Konfliktlösung in der eben 
beschriebenen Art möglich wird, müssen organisierte Arbeit und organisier-
tes Kapital unabhängig voneinander sein, und es muß ein autonomer, d.h. 
staatsfreier Raum vorhanden sein, in dem die Interessengegensätze ausge-
tragen werden können. Des weiteren müssen sich Arbeitgeber und Arbeit-
nehmer als Partner akzeptieren; anders ausgedrückt, sie müssen der jeweili-
gen Gegenseite ihre Existenzberechtigung und folglich die Legitimität ihrer 
Interessen zubilligen. Dies setzt zugleich voraus, daß die "Gegner" zu 
Kompromissen fähig und willens sind, was nur dann der Fall sein dürfte, 
wenn zwischen ihnen "Waffengleichheit" herrscht, d.h., jede Seite mächtig 
genug ist, um die einseitige Interessendurchsetzung der Gegenseite zu ver-
hindem (vgl. Sanmann (1977), S. 55; Klose (1982), S. 73f.; Tuchtfeldt 
(1989), S. 391). 

Eine weitere Grundthese bezieht sich darauf, "daß der liberale Korpara-
tismus nur auf einer Kompensationsbasis funktionieren kann. Er läßt sich 
nicht bloß als Aufklärungsveranstaltung zur Vermittlung von Einsicht in 
kreislauftheoretische Zusammenhänge begründen und stabilisieren, sondern 
muß sozusagen als maßstäbliche Vergrößerung der Tarifverhandlungen mit 
ihrer Logik des Austauschs von Vorteilen auf die Gesamtwirtschaft verstan-
den werden" ( Lehmbruch ( 1979), S. 67). Solche Zugeständnisse werden ins-
besondere dann bedeutsam, wenn etwa von den Gewerkschaften die Hintao-
stellung von bzw. der Verzicht auf verteilungspolitische Zielsetzungen im 
Rahmen der Einkommenspolitik eingefordert wird, wie es bei der Öster-
reichischen Sozialpartnerschaft der Fall ist (vgl. Supper (1981), S. 312). Ein 
Exempel für eine solche kompensatorische Problemlösung liefert ebenfalls 
wieder die Österreichische Sozialpartnerschaft, in der u. a. auch die staatli-
che Steuerpolitik mit den betroffenen Großorganisationen abgestimmt wird, 
beispielsweise der Einkommensteuertarif mit den Gewerkschaften (vgl. 
Lehmbruch (1979), S. 68). 

Neben dem bislang Gesagten bedarf eine "korporatistische" Sozialpart-
nerschaft auch eines entsprechenden organisatorischen Unterbaus, der eine 
umfassende Repräsentation aller maßgeblichen Interessen in optimaler 
Agglomeration garantiert (vgl. Korinek (1991), S. 16)8 . Für die korporative 

8 Daß der "Korporatismus" spezielle organisatorische Voraussetzungen erfordert, 
impliziert bereits die oben vorgestellte Streitsehe Interpretation dieses Gesellschafts-
konzeptes. Im übrigen ist die Offenlegung der organisatorischen Anforderungen kor-
poratistischer Ordnungen auch deswegen notwendig, weil sie, wie später gezeigt 
wird, ein wesentlicher Ansatzpunkt für die Kritik korporatistischer Ordnungen ist. 
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Ordnung der Österreichischen Sozialpartnerschaft formuliert Marko ( 1992, 
S. 435 - 451) folgende organisatorische Voraussetzungen: Zum ersten ist 
eine verbandliehe Konzentration auf wenige Großorganisationen notwendig, 
die in Österreich durch die drei Kammerorganisationen Bundeswirtschafts-
kammer, Bundesarbeitskammer und Präsidentenkonferenz der Österreichi-
schen Landwirtschaftskammern sowie durch den Österreichischen Gewerk-
schaftsbund gegeben ist, wobei der ÖGB im Gegensatz zum DGB "Anord-
nungsbefugnisse" gegenüber den nach Industriegruppen orgams1erten 
Einzelgewerkschaften hat. An dieser Stelle wird im übrigen deutlich, wie 
wichtig eine Einheitsgewerkschaft für eine korporatistische Ordnung ist, 
d.h. ein Gewerkschaftssystem, das frei ist von Richtungsorganisationen und 
rivalisierenden parteipolitischen Affinitäten (vgl. Lehmbruch (1979), S. 63; 
Hirsch/Addison/Genosko (1990), S. 84). 

Die öffentlich-rechtliche Zwangsmitgliedschaft in einigen Kammerorgani-
sationen und der hohe Organisationsgrad in den Arbeiterkammern und im 
ÖGB, wobei letzterer die ersteren kontrolliert9 , führen dazu, daß faktisch 
fast (alle) ökonomischen Interessen im System der Totalrepräsentation 
erfaßt sind. In diesem Zusammenhang sind zwei weitere Dinge wichtig: 
Zum einen machen es die autoritativ festgelegte Zwangsmitgliedschaft im 
Kammersystem und die mangelnde Alternative zum ÖGB den Mitgliedern 
unmöglich, auszutreten, wodurch den Verbänden personelle und finanzielle 
Ressourcen gesichert bleiben. Außerdem können die Mitglieder ihre Inter-
essen nur vermittelt über die jeweiligen Verbände gegenüber dem Staat arti-
kulieren, was den Verbänden das Repräsentationsmonopol sichert. Zum 
anderen "überlagert" in der arbeitsteilig organisierten Interessenvertretung 
unter Führung von Bundeswirtschaftskammer und ÖGB der Interessenge-
gensatz von Kapital und Arbeit alle anderen, nämlich konfessionelle, ethni-
sche oder regionale Konfliktzonen. 

Parallel zum eben beschriebenen Prozeß der korporativen Karteliierung 
erfolgte verbandsintern eine Zentralisierung, Bürokratisierung und Profes-
sionalisierung, durch die Verbandsmacht auf- und ausgebaut worden ist. 
Dies führt zum strategischen Primat der Verbandsführung gegenüber der 
Artikulation von Mitgliederforderungen. 

Organisatorische Grundlagen der innerverbandliehen Zentralisation sind 
das Delegationsprinzip bei der Wahl der Organe, das freie Mandat, das 
Interessenorganisation und -aggregation sicherstellt, sowie das Mehrheits-
prinzip bei Beschlußfassungen. 

9 Marko (1992, S. 452) verweist darauf, daß die Arbeitnehmerseite durch Arbeits-
kammer und ÖGB deswegen doppelt vertreten ist, um die Parität in der Österreichi-
schen Sozialpartnerschaft, in Sonderheit in derem Kernelement, nämlich der Paritäti-
schen Kommission zu wahren. Die Bundeswirtschaftskammer und die Präsidenten-
konferenz sind in dieser Parität die Vertreter der "wirtschaftlichen Interessen". 
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Des weiteren handelt es sich bei allen Verbänden der Österreichischen 
Sozialpartnerschaft um repräsentative Organisationsmodelle, da Instrumente 
der direkten Demokratie zur kollektiven Interessenartikulation der Mitglie-
der allenfalls rudimentär vorgesehen sind. Dies hat zur Folge, daß Inter-
essen selektiv vertreten werden 10• Lehmbruch (1979) S. 64) weist jedoch in 
diesem Kontext zurecht darauf hin, daß z.B. der Gewerkschaftsführung bei 
der Interessenselektion Grenzen gesetzt sind; sie muß vielmehr in der 
Regel einen schwierigen Balanceakt zwischen Führungskompetenzen einer-
seits und Basisbeteiligung andererseits vollziehen, wenn sie garantieren 
will, daß einmal getroffene Abmachungen von den Mitgliedern auch gebil-
ligt und umgesetzt werden. 

Mit dem Prozeß der Zentralisierung der verbandsinternen Willensbildung 
auf die Verbandsspitzen geht auch eine Bürokratisierung und Professionali-
sierung der Verbandsapparate einher, was dazu führt, daß die Apparate das 
Primat über die Formulierung der Verbandspolitik gewinnen und die demo-
kratisch-politische Dimension der Verbände nur mehr der Legitimations-
beschaffung dient. 

Wesentliche funktionale Voraussetzung für eine sektorübergreifende Kon-
zertierung der Verbände ist zudem die Verlagerung der Interessenaggrega-
tion und -transformation in die Verbände hinein. Damit wird der sozialpart-
nerschaftliehe "Überbau" von dieser Funktion entlastet. Besonders deutlich 
wird dies im Falle des ÖGB, denn nicht nur Arbeitskampfmaßnahmen (die 
allerdings in Österreich kaum vorkommen (vgl. Genosko (1993), S. 4 und 
die dort angegebene Literatur)) bedürfen der Genehmigung durch die ÖGB-
Führung, sondern auch die Tarifforderungen der Einzelgewerkschaften; 
damit ist dem eigentlichen "Verfahren der Sozialpartnerschaft" bereits 
ein gewerkschaftsinternes Clearing vorgeschaltet ( vgl. Lehmbruch (1979), 
S. 60). 

Nicht zuletzt ist aber von ganz wesentlicher Bedeutung die Tatsache, daß 
die Österreichische Sozialpartnerschaft eine ganze Reihe informeller Gre-
mien kennt, in denen unter Ausschluß der Öffentlichkeit einstimmig Kom-
promisse erarbeitet werden (vgl. Korinek (1991), S. 12; Marko (1992), 
S. 455). Marko (1992, S. 455) faßt die "Faktoren", die den "Erfolg" der 
Österreichischen Sozialpartnerschaft ausmachen, folgendermaßen zusam-
men: "Doppelte Parität, Informalität, der kleine Kreis von entscheidungsbe-
vollmächtigten Vertretern . . . , die Freiwilligkeit des ,gentlemen agreements', 

10 In der ökonomischen Gewerkschaftstheorie wird die Interessenselektion durch 
das "median voter"-Modell abgebildet (vgl. Hirsch/Addison/Genosko (1990), 
S. 28 ff.). Allerdings laufen Gewerkschaften bei einer ausschließlichen Orientierung 
an den Präferenzen des "median voter" Gefahr, daß sie den Präferenzen jüngerer 
und mobilerer, also marginaler Arbeitnehmer, nicht gerecht werden und sie deshalb 
als Mitglieder verlieren (vgl. ebd., S. 33). 

8 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 222/11 
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das als wirksamstes Drohpotential . . . auch das ,agreement to disagree' 
umfaßt, sowie das Einstimmigkeitsprinzip als Ausfluß der Parität und als 
vielleicht bedeutendster Ausdruck österreichischer Konkordanzdemokratie 
wirken als Fähigkeit und Zwang zum Kamprarniß zusammen, das für die 
,erfolgreiche' korporatistische Politikgestaltung mit ihrer Orientierung an 
gesamtwirtschaftlichen Zielen notwendig ist". Dem ist nichts hinzuzufügen, 
denn dieses Zitat beschreibt nicht nur die "Erfolgsgrundlagen" österreichi-
scher Sozialpartnerschaft, sondern neo-korporatistischer Politikformulierung 
generell11 • Zugleich wird jedoch klar, daß korporatistische Sozialpartner-
schaft mehr ist als Tarifpartnerschaft 

2. Zu den geistigen und konzeptionellen Wurzeln 
von Korparatismus und Sozialpartnerschaft 

Neben den eben behandelten organisatorischen Voraussetzungen bedarf 
Sozialpartnerschaft auch einer geeigneten geistigen und politisch-kulturellen 
Basis (vgl. Korinek (1991), S. 15f.), d.h. einer positiven Grundeinstellung 
von Gesellschaft, Staat und Verbandsfunktionären gegenüber dem Gedan-
ken der Sozialpartnerschaft Es ist deshalb sinnvoll, sich den Wurzeln von 
Korparatismus und Sozialpartnerschaft zuzuwenden. 

Ehe dies geschieht, sei allerdings noch der Hinweis erlaubt, daß die Geg-
nerschaft von Korparatismus und Sozialpartnerschaft aus einer ganz merk-
würdigen Allianz besteht. Marxisten kritisieren die korporative Sozialpart-
nerschaft als Disziplinierungsinstrument des Kapitals und damit als "Ret-
tungsanker" des Kapitalismus (vgl. z.B. Huffschmid (1969); Katzenstein 
(1984), S. 144). Mit ihrem Versuch, Interessengegensätze durch Koopera-
tion friedlich auszugleichen, steht die korporative Sozialpartnerschaft im 
diametralen Gegensatz zur marxistisch-leninistischen Doktrin vom Antago-
nismus zwischen Arbeit und Kapital, dessen Auflösung des Klassenkampfes 
bedarf (vgl. Genosko (1993), S. 4). Neu-Liberale üben Kritik am Korpora-
tismus, weil er ihrer Vorstellung vom "neutralen, gemeinwohlorientierten 
Staat" zuwiderläuft sowie (staatlicher) Regulierung Tür und Tor öffnet (vgl. 
z.B. Streit (1988)). Verständlich wird diese Allianz vielleicht dann, wenn 
man sich vor Augen hält, daß es sich bei beiden Kritikkategorien um "fun-
damentalistische" Positionen handelt, die gerade nicht zur Konsensbereit-

11 Diese Beschreibung erfolgreicher korporatistischer Politikgestaltung liefert ge-
nau den Grund, warum Lehmbruch (1979, S. 57ff.) zu seiner eingangs zitierten 
Feststellung gelangt, in Deutschland sei der Korporalismus "verwässert" . Korpara-
tismus findet sich aber nicht nur auf der nationalen (der Makro-)Ebene, sondern 
auch auf der Meso- und Mikroebene (vgl. z.B. die Aufsätze von Cawson (1985), 
King (1985) oder Shaw (1993)). Ob er sich auf supranationaler Ebene ebenfalls als 
tragfähig erweist, wird noch zu prüfen sein. 
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schaft und zum Augenmaß neigen, ohne deren Vorhandensein Sozialpart-
nerschaft aber nachgerade unmöglich wird 12. 

Wenn man sich auf die Suche nach den (geistigen) Wurzeln von Kar-
poratismus und Sozialpartnerschaft begibt, stößt man zweifelsohne zunächst 
auf die katholische Soziallehre. Mit der berühmten Enzyklika Rerum Nova-
rum, die Papst Leo XIII. 1891 veröffentlichte, unternahm die römisch-
katholische Kirche den Versuch, eine eigenständige Antwort auf die sich 
ausbreitende Arbeiterbewegung und das entstehende Gewerkschaftswesen 
zu geben. Leo XIII. beklagt in Rerum Novarum den Umstand, daß die 
Arbeiter schutzlos der Hartherzigkeit der Arbeitgeber und der Gier des 
ungebremsten Wettbewerbes ausgesetzt sind. Als Problemlösung schlägt er 
eine Form von "bargained corporatism" (Grant (1985), S. 5) vor, indem er 
Arbeitgeber und Arbeiter aufruft, sich in Assoziationen und Organisationen 
zusammenzufinden, die die beiden Klassen zueinander führen. Leo XIII. 
diskutiert deshalb relativ detailliert in seinem Sendschreiben die Bildung 
katholischer Gewerkschaften, wobei er den programmatischen Satz 
schreibt: "So wenig das Kapital ohne die Arbeit, so wenig kann die Arbeit 
ohne das Kapital bestehen" (vgl. Tuchtfeldt (1989), S. 392). Programma-
tisch ist dieser Satz insofern, weil darin fokussiert der Anstoß deutlich 
wird, den Rerum Novarum für viele nachfolgende Versuche, einen "Dritten 
Weg" zwischen Kapitalismus und Sozialismus zu finden, gegeben hat. In 
Quadragesima Anno aus dem Jahre 1931 führt Pius XI. die Gedanken von 
Rerum Novarum fort, indem er "ständische Organisationen" 13 als "natur-
gesetzlich" für eine "zivilisierte" Gesellschaft ansieht14 (vgl. Grant (1985), 
S. 5). Die korporative sozialpartnerschaftliehe Linie, wenn auch nicht mehr 
"ständisch" begründet, läßt sich in der katholischen Soziallehre bis heute 
verfolgen (vgl. z.B. Wallraff (1988), S. 445). 

Anstöße für partnerschaftliebes Verhalten kamen aber nicht nur von der 
katholischen Soziallehre, sondern auch von der protestantischen Sozialethik. 
So wurden in Deutschland die "Gesellschaft für soziale Reform" und in 
England die "lndustrial Co-Partnership Association" der Quäker gegründet, 
die beide die Förderung der Menschenwürde in der Arbeitswelt zum Ziel 

12 Allerdings ist nicht jede liberale Kritik am Korparatismus von der Hand zu 
weisen, wie später noch zu zeigen sein wird. 

13 Unter "ständischen Organisationen" versteht Quadragesima Anno die Bildung 
"wohl gefügter Glieder des Gesellschaftsorganismus von Ständen, denen man nicht 
nach der Zugehörigkeit zu den Arbeitsmarktparteien, sondern nach der verschiede-
nen gesellschaftlichen Funktion des Einzelnen" angehört (Klose (1970), S. 26 f.). 

14 Der "ständestaatliche Teil" von Quadragesima Anno hat Pius XI. m.E. zu Un-
recht erhebliche Kritik eingebracht, weil er als Unterstützung des "korporativen 
Staatsmodells" Mussolinis (miß-)verstanden wurde. Nicht zu bestreiten ist jedoch 
der enge Konnex zwischen dem "Ständestaat" der Ersten Republik in Österreich 
und Quadragesima Anno (vgl. Klose (1970), S. 27). 

8* 
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hatten (vgl. Tuchtfeldt (1989), S. 392). Grant (1985, S. 6) hält die christli-
chen Wurzeln für politisch enorm wichtig, weil dadurch der Neo-Korpora-
tismus auch für christdemokratische Parteien akzeptabel geworden ist (vgl. 
hierzu auch Klose (1970), S. 32). Grant sieht sich in seiner Ansicht dadurch 
bestätigt, daß die Zurückdrängung katholischen Gedankenguts in den 70er 
und 80er Jahren und dessen zunehmende Ersetzung durch neu-liberale 
Ideen auch die Unterstützung des Neo-Korporatismus durch das politische 
Mitte-Rechts-Spektrum abbröckeln ließ. " ... it is this erosion of support 
towards the Right of the political spectrum that provides one of the most 
important contemporary challenges to the survival of corporatist arrange-
ments" (Grant (1985), S. 6). 

Ein Teil der Sozialdemokraten, keineswegs jedoch alle, sahen im Neo-
Korporatismus immer schon einen "natürlichen" Bundesgenossen, weswe-
gen sie in Theorie und Praxis erheblich zur Verbreitung korporatistischer 
Systeme beigetragen haben. Nicht zuletzt der Flügel der Österreichischen 
Sozialdemokratie um Renner hatte einen großen Anteil daran ( vgl. ebd.; 
Klose (1970), S. 25). 

Uni sono sind jedoch Klose und Grant der Meinung, daß noch wichtiger 
als die aufgezeigten Traditionen, die Kriegs- und Nachkriegserfahrungen 
insbesondere der kleinen Länder für die Entwicklung der korporativen 
Sozialpartnerschaft waren. Die große Aufgabe des Wiederaufbaus brachte 
neue Bereitschaft mit sich, zwischen den unterschiedlichen Interessen von 
Kapital und Arbeit eine Brücke zu schlagen (vgl. Klose (1970), S. 30 und 
Grant (1985), S. 6). 

Politisch hatte dies, nicht nur in Österreich, zur Folge, daß die Idee des 
Neo-Korporatismus und der mit ihm verwandten Sozialpartnerschaft zumin-
dest in der unmittelbaren Nachkriegszeit von den beiden großen politischen 
Lagern uneingeschränkt getragen worden ist, was sicherlich der Grund für 
den Auf- und Ausbau korporativer Sozialpartnerschaft war. Dies bedeutet 
allerdings keineswegs, daß sich Form und Gestalt korporativer Sozialpart-
nerschaft nicht von Land zu Land unterscheiden 15 (vgl. Grant (1985), S. 7; 
Lehmbruch (1979), S. 60 - 65). Auffallend ist im internationalen Vergleich 
jedoch, daß sich der Neo- oder liberale Korparatismus vor allem in den 
kleineren europäischen Ländern durchgesetzt hat. Ein Grund mag darin 

15 Nach Lehmbruch (1979, S. 65) haben sich jedoch korporatistische Strukturen 
nur in Europa in nennenswerter Weise durchgesetzt (vgl. hierzu auch Hirsch/Addi-
son/Genosko (1990), Kap. 9). Hinsichtlich korporatistischer Strukturen zeigt die 
Bundesrepublik Deutschland ein ambivalentes Gesicht. Einerseits war zwar während 
der Kanzlerschaft Erhards das diffuse Schlagwort von der "formierten Gesellschaft" 
gängige politische Rhetorik, andererseits blieb, auch zu Zeiten der sozialliberalen 
Koalition, der liberale Korparatismus auf den engeren Bereich der Einkommenspoli-
tik beschränkt (vgl. Lehmbruch (1979), S. 66 und 69), war also im eigentlichen 
Sinn Tarifpartnerschaft 
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liegen, "daß in kleineren Ländern die innergesellschaftlichen Kommunika-
tionsnetze enger, (die) Rollenkumulation in Organisationen häufiger und die 
persönlichen Kontakte dichter sind" ( Lehmbruch (1979), S. 61 ), ein ande-
rer, daß kleine Länder einen besonderen Anreiz für die Zusammenarbeit 
von Staat, Arbeit und Kapital haben, weil ihre Prosperität von der Erobe-
rung spezieller Nischen auf den Exportmärkten abhängt und weil diese Pro-
sperität auf Dauer nur erhalten werden kann, wenn diese Länder den konti-
nuierlichen Prozeß der wirtschaftlichen Anpassung durch die innergesell-
schaftliche Kooperation begünstigen (vgl. Zysman (1983), S. 317f.; 
Katzenstein (1984, S. 154) sieht diesen Punkt als ganz zentral für die Ent-
wicklung der schweizerischen Variante des Korparatismus an). 

Obwohl zwar die bislang freigelegten theologischen, politik- und sozial-
wissenschaftlichen Wurzeln der Entwicklung von Korparatismus und 
Sozialpartnerschaft von erheblicher Bedeutung sind, dürfen für den weite-
ren Fortgang der Überlegungen die wirtschaftswissenschaftlichen "Fakto-
ren", die die Entwicklung von Korparatismus und Sozialpartnerschaft 
bestimmen, nicht außer acht gelassen werden. Ohne eine wirtschaftswissen-
schaftliche Fundierung bliebe der "Überbau" von Korparatismus und 
Sozialpartnerschaft wohl weitgehend wirkungslos. 

Betriebswirtschaftlich basiert die Idee der korporativen Sozialpartner-
schaft auf dem Treuhänder-Modell der Firma, das im Laufe der Zeit zu den 
heute gängigen Vorstellungen der "Corporate ldentity" und der "Corporate 
Culture" weiterentwickelt worden ist. Die charakteristischen Merkmale des 
Treuhänder-Modells bestehen darin, daß es danach nicht nur eine Unterneh-
merische Führungsgruppe (Entscheidungsinstanz) ergänzt um ein Aufsichts-
organ gibt, sondern daß zusätzliche Gruppierungen wie Lieferanten, 
Kunden oder Mitarbeiter, ja die gesellschaftliche Umwelt in toto, Berück-
sichtigung im Unternehmerischen Kalkül zu finden haben (vgl. Tuchtfeldt 
(1988), s. 62 - 73). 

Volkswirtschaftlich wird die korporative Sozialpartnerschaft durch den 
Hinweis auf Effizienz und Verteilung, auf die "Sozialpolitik als Produktiv-
kraft" gestützt (vgl. hierzu Rürup/Lenk/Schubert (1990)). Die Sozialpart-
nerschaft senkt die Transaktions- und Konfliktkosten zwischen Arbeitge-
bern und Arbeitnehmern und erhöht per Saldo die gesamtwirtschaftliche 
Produktivität16 (vgl. Hirsch/Addison/Genosko (1990), Kap. 7; Franz 
(1991), S. 241 ff.). 

16 Da die wirtschaftswissenschaftliche Begrundungen korporativer Sozialpartner-
schaft (hierzu gehören auch die obigen Ausführungen zu Korparatismus und wirt-
schaftlicher Anpassungsfähigkeit) bereits in die "Stärken-Schwächen-Analyse" die-
ser gesellschaftlichen Konzeption hinüberreichen, wird an späterer Stelle darauf 
nochmals detaillierter eingegangen werden müssen. 
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Die in den Abschnitten 11.1. und 11.2. vorgestellten (ordnungs-)politischen, 
organisatorischen und politisch-kulturellen Merkmale bilden sozusagen die 
Staffage in oder vor der die Akteure in korporatistischen Systemen bzw. Pro-
zessen handeln. (Durch den Hinweis auf das Prozeßhafte soll nochmals unter-
strichen werden, daß sich der Neo-Korporatismus nicht als statische, sondern 
als dynamische "Veranstaltung" versteht.) Die "Inszenierung" Neo-Korpora-
tismus wäre jedoch sicherlich nicht vollständig beschrieben, ließe man die 
"Schatten" außer acht, die auf der "Bühne" trotz aller "Lichtquellen", oder 
auch gerade deswegen, durch korporatistisches Agieren geworfen werden. 
Profaner ausgedrückt, zum "Referenzmodell Neo-Korporatismus", an dem 
die Sozialpartnerschaft in Europa gemessen werden soll, gehören untrennbar 
auch seine Schwachstellen. Indem man die Schwächen benennt, analysiert 
und diskutiert, relativiert man zugleich die später noch darzustellenden Stär-
ken dieses gesellschaftlichen Modells und macht sie um so glaubwürdiger. 

3. Die Kritik am.Neo-Korporatismus 

Trotz des "Lobes der korporativen Sozialpartnerschaft"17 sind ihre Pro-
bleme nicht zu übersehen. Sie lassen sich auf der mikro-, meso- und makro-
ökonomischen Ebene sowie auf politischem Feld ausmachen. 

So muß zunächst festgestellt werden, daß die empirischen Untersuchun-
gen über die effizienz- und produktivitätssteigemden Wirkungen der Sozial-
partnerschaft, über die noch genauer zu sprechen sein wird, zumindest nicht 
eindeutig ausfallen, ja tendenziell eher gegen einen solchen Effekt sprechen 
(vgl. Franz (1991), S. 236; Addison!Genosko/Schnabel (1989), S. 114). 
Dies spricht an sich noch nicht gegen die korporative Sozialpartnerschaft, 
denn zum einen sind die Daten für den Test der Wohlfahrtseffekte von Sozial-
partnerschaft unzureichend (vgl. Mainusch (1991 ), S. 228 f.), zum anderen 
liefern empirische (ökonometrische) Untersuchungen aus methodologischer 
Sicht noch keinen "Beweis" für oder gegen etwas. Trotzdem ist dieses 
Faktum nicht einfach vom "Tisch zu wischen" , weil Streit (1988, S. 613) 
es unter Berufung auf die o.g. "Kompensations"-Grundthese für sehr plausi-
bel hält, daß zum einen der politische Verhandlungsprozeß zwischen Staat 
und Interessengruppen den Allokationsmechanismus "Preis" erodiert 18 und 
daß zum anderen als Kompensation den Gruppen die "Befreiung" von öko-
nomischen Ordnungsregeln zugestanden wird, die ihnen "rent seeking" 
möglich macht. Ein weiteres allokatives Argument gegen den Korparatis-
mus bezieht sich darauf, daß Bargaining-Prozesse Ressourcen verbrauchen, 

17 Markovits (1986) sieht in der Sozialpartnerschaft ein, wenn nicht sogar das 
Geheimnis des deutschen Wirtschaftswunders. 

18 Dabei wird der Preis per se allen anderen Allokationsmechanismen gegenüber 
als überlegen angesehen, was aber angesichts der "öffentlichen Güter", die korpora-
tistische Systeme produzieren sollen, keineswegs als gesichert gelten kann. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-48192-7 | Generated on 2025-10-18 01:07:09



Sozialpartnerschaft in einem vereinten Europa 119 

was ceteris paribus zu einer Abweichung von der (gesellschaftlichen) Pro-
duktionsmöglichkeitengrenze führen muß. Folglich werden c. p. der Gesell-
schaft weniger Güter und Dienste für den Konsum zur Verfügung stehen 
(vgl. Vieler (1986), S. 93). In enger Verbindung mit dem eben Ausgeführ-
ten steht ein weiteres, vielleicht noch schwerwiegenderes Problem. Ausge-
hend von der Neuen Politischen Ökonomie werden sich die Vertreter von 
Interessengruppen nur dann in die korporatistische Kooperation einbinden 
lassen, wenn sie mit signifikanten Netto-Vorteilen für ihre Gruppen rechnen 
können. Dies macht es notwendig, daß die Kosten der Privilegien möglichst 
weit gestreut bzw. vollständig solchen Gruppen auferlegt werden, die nicht 
im korporatistischen Steuerungs-Kartell vertreten sind (vgl. Streit (1988), 
S. 613). Die Sozialpartnerschaft kann dann leicht zu einer "gegenseitigen 
Vorteilsmaximierung zu Lasten Dritter" (Marko (1992), S. 473) entgleiten. 
"Indem der Staat durch konkludentes Handeln oder gar durch explizite 
Erklärung seine Absicht kundtut, um des Vollbeschäftigungsziels willen 
Beschäftigungseinbrüche jedenfalls auf Dauer nicht hinzunehmen, ... schafft 
er auf den Arbeitsmärkten Lohnerhöhungsspielräume und auf den Güter-
märkten Preiserhöhungsspielräume, deren Ausnutzung durch die Sozialpart-
ner inflatorische Arbeitskosten- und Preissteigerungen hervorruft und doch 
zugleich für die Sozialpartner folgenlos bleibt. Tarifverträge werden so Ver-
träge zu Lasten Dritter" (Sanmann (1977), S. 58). Der beschriebene Sach-
verhalt wird noch verschärft, wenn einer der oder beide Sozialpartner "rent 
seeking" betreibt bzw. betreiben (vgl. Franz (1991), S. 241). Allerdings 
kann Schnabel (1989, S. 76- 89) theoretisch belegen und das auch empi-
risch stützen, daß die Behauptung, Inflation käme aus einem gewerkschaft-
lichen Lohndruck zustande, auf schwachen Füßen steht (vgl. hierzu auch 
lbler (1986), Kap. 4). Demzufolge muß das "Outsider"-Argument gegen 
den Neo-Korporatismus zumindest relativiert werden. 

Ein zusätzliches mikrotheoretisches Gegenargument bringt Roberts 
(1992, S. 158) ein mit seiner Feststellung, der Korparatismus und die 
Sozialpartnerschaft führten zu einem rigiden Muster der Arbeitsbeziehun-
gen. In einer Zeit, in der Flexibilität auf der Agenda des Managements 
stehe, sei eine solche Art der "industrial relations" verfehlt. Roberts sieht 
sich durch den Mitgliederschwund bei den Gewerkschaften, den er jedoch 
nicht belegt, und durch Forschungsarbeiten über die Einstellung der Arbeit-
nehmer zu den Gewerkschaften in seiner Ansicht bestätigt, weil danach 
unvermittelte Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Management eine 
größere persönliche Befriedigung bieten als die vermittelten (strukturierten) 
Systeme der Konsultation und der Kollektivverhandlungen 19. Auch diese 

19 Im diametralen Gegensatz zu Roberts begründen Freeman/Medoff (1984, 
S. 7ff.), warum erst Gewerkschaften ("collective voice") den Arbeitnehmern Kom-
munikationsmöglichkeiten mit den Arbeitgebern eröffnen. 
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Behauptung ist wiederum zu relativieren, da die heute aktuellen Konzepte 
des "Lean Management" und der "Lean Production" in ihrem umfassenden 
Sinn verstanden, gerade auf die Mitarbeit bei und die Mitwirkung an unter-
nehmefischen Entscheidungen durch die Beschäftigten setzen. 

Streit (1988, S. 611 f.), der die Sozialpartnerschaft aus theoretischer Sicht 
als "kooperatives Spiel" betrachtet20, identifiziert vor diesem Hintergrund 
weitere mikrotheoretische Probleme, die sich ganz allgemein mit dem 
Stichwort "opportunistisches Verhalten" umschreiben lassen. "Opportuni-
stisches Verhalten" wird nach Streit deswegen geübt, weil unter realisti-
schen Annahmen solche Spiele keine stabile Lösung haben. Als Folge 
kommt es zu strategischen Verzerrungen beim Informationsaustausch, Irre-
führung und Drohung werden zu potentiellen strategischen Instrumenten 
und exzessive Forderungen lassen sich kaum revidieren, weil der Rückzug 
eines Partners kaum möglich ist bzw. Drohungen in diesem Fall sofort exe-
kutiert werden. Streit zeichnet hier allerdings ein Szenario, das jeglicher 
empirischer Erfahrung mit der Österreichischen Sozialpartnerschaft, einer 
der wohl "reinsten" Formen von Neo-Korporatismus, eklatant widerspricht. 
"Vertrauen und Vertrauensvorschuß, enge Kontakte, gegenseitige Wert-
schätzung der Spitzenfunktionäre und Imagebildung der Verbände sind 
dagegen wichtige Faktoren, die ... zu einer , Vertragstreue ohne Vertrag' 
führen" (Supper ( 1981 ), S. 315; zu einer ähnlichen Schlußfolgerung 
kommen Marko (1992, S. 455), der im übrigen die Kooperation durch die 
heutige FPÖ nicht gefährdet sieht (vgl. ebd., S. 439 ff.), Katzenstein (1984, 
S. 139 und Klose (1970), S. 39f.). 

Diese mikrotheoretische Kritik am Neo-Korporatismus findet sich auf der 
Meso-Ebene wieder. Hier wird argumentiert, korporative Sozialpartner-
schaft respektive Sozialpartnerschaft generell könnten deswegen problema-
tisch sein, weil sie die Sozialverträglichkeit (Wirtschafts-)politischer Maß-
nahmen in den Mittelpunkt stellen und auf diese Weise den sektoralen 
Strukturwandel und den technischen Fortschritt behindern. Außerdem könn-
ten Entscheidungsprozesse durch die Einschaltung der organisierten Arbeit 
verlangsamt werden (vgl. hierzu Franz (1991), S. 242). Gegen das "so-
ziale" Argument läßt sich einwenden, daß es nur im Falle eines engen 
"ökonomischen Effizienzbegriffes" richtig ist, während gegen das "Ver-
langsamungs-Argument" Befragungsergebnisse ins Feld geführt werden 
können, die diesem zumindest keine allgemeine Gültigkeit zumessen. Die 
Befragungen verdeutlichen u. a., daß Arbeitnehmervertreter durchaus über-
betrieblichen und gesamtwirtschaftlichen Überlegungen zugänglich sind, 

20 Supper (1981, S. 315) hält hingegen die korporative Sozialpartnerschaft für 
kein kooperatives Spiel, weil nicht alle ihre Vereinbarungen durch rechtliche Sank-
tionen erzwingbar sind. 
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daß sie keineswegs das Rentabilitätsstreben in Frage stellen und daß sie 
durchaus auch Rationalisierungsmaßnahmen, wenn sie davon überzeugt 
werden können, mittragen21 (vgl. Lampert (1991), S. 305). 

Auf makroökonomischer Ebene stehen bei den Kritikern des Neo-Kor-
poratismus insbesondere verteilungspolitische Ablehnungsgründe im Brenn-
punkt. So wird etwa auf die Problematik des Verhältnisses zwischen Mit-
bestimmung (als wesentlicher Komponente der Sozialpartnerschaft) und 
Eigentumsgarantie hingewiesen22. In Deutschland war es gerade dieser 
Punkt, der die Arbeitgeber gegen das Mitbestimmungsgesetz von 1976 hat 
klagen lassen. Das Bundesverfassungsgericht wies aber die Klage mit der 
Feststellung ab, daß damit die Grenzen der Sozialbindung des Eigentums 
nicht überschritten sind (vgl. ebd., S. 306). 

Eine ganz andere Kritik denunziert die korporative Sozialpartnerschaft 
als "Schönwetter-Veranstaltung". In der Tat scheint aufgrundaktueller Rhe-
torik diese Behauptung nicht ganz von der Hand zu weisen zu sein (vgl. 
Marko (1992), S. 432). In wirtschaftlich schwierigen Zeiten droht das insti-
tutionelle Gefüge der Sozialpartnerschaft, das essentiell auf Freiwilligkeit 
basiert, auseinanderzubrechen. Wenn das Wirtschaftswachstum gegen Null 
tendiert oder gar negativ wird, dann könnten Verteilungskämpfe die Sozial-
partnerschaft, die wesentlich auf Kooperation angewiesen ist, in "rauhe 
See" bringen, denn, wie erwähnt, liegt im Bereich der Verteilung der zen-
trale Interessengegensatz zwischen den Sozialpartnern (vgl. Sanmann 
(1977), S. 52). Gleichwohl, und deshalb sind die Aussagen zu diesem 
Punkt auch konjunktivisch formuliert, ist diese Gefahr für die Sozialpartner-
schaft eher gering einzuschätzen. Nicht zuletzt die o. g. Ergebnisse von 
Schnabel über das Verhalten der (deutschen) Gewerkschaften rechtfertigen 
diesen Optimismus, auch wenn man vielleicht angesichts der heutigen 
Situation nicht ohne weiteres vergangene Erfahrungen in die Zukunft extra-
polieren kann. 

Auf politisch-demokratischem Gebiet fokussiert sich die Kritik auf zwei 
Punkte: 

- Zum ersten wird festgestellt, die Sozialpartnerschaft weise eine Repräsen-
tationslücke auf. Damit ist gemeint, daß wichtige (politische) Fragen 
nicht auf ihrer Tagesordnung stehen. Zu denken ist hierbei in erster Linie 
an das Spannungsverhältnis zwischen Ökonomie und Ökologie, aber auch 

21 Insofern läßt sich, positiv gewendet, die organisierte Arbeit als zusätzlicher 
"Filter" verstehen bei der Prüfung von Investitionsentscheidungen. M. a. W.: Unter-
nehmer müssen nicht nur ihre Kapitalgeber, sondern auch ihre Mitarbeiter von der 
Sinnhaftigkeit von Investitionen überzeugen. 

22 Genau dieser Punkt ist gemeint, wenn eingangs von einem möglichen Wettbe-
werb sozialpartnerschaftlicher Systeme gesprochen wird. 
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an die "consumerism"-Bewegung, wie sie aus den USA bekannt ist (vgl. 
Marko (1992), S. 469ff.)23. 

- Zum zweiten wird die Hypothese aufgestellt, in liberal-demokratischen 
Industrienationen gäbe es einen "säkularen Trend" zum Korparatismus 
hin (vgl. Lehmbruch (1985), S. 285, FN 4). Kritiker befürchten im 
Gefolge dieser Entwicklung ein Demokratiedefizit (vgl. Streit (1988), 
S. 610). Gerade dieses Demokratiedefizit, sowohl innerhalb der beteilig-
ten Verbände, die ihren Unterbau bilden, wie auch im Sozialpartner-
schaftlichen Überbau, braucht aber die korporative Sozialpartnerschaft, 
denn nur so werden Interessenaggregation und -transformation möglich, 
die eine sozialpartnerschaftliehe Problemlösung gestatten. Es kann des-
halb zu einer oligarchischen Verflechtung zwischen den Verbänden 
untereinander und mit dem staatlichen Bereich (Politik, Bürokratie) 
kommen, die letztlich zur viel beschworenen "Filzokratie" führen (vgl. 
sinngemäß Sanmann (1977), S. 58; Marko (1992), insbesondere Ab-
schnitte III und IV). Unter allen genannten Kritikpunkten dürften die 
"politischen" Gegenargumente die überzeugendsten und für die korpora-
tive Sozialpartnerschaft letztlich die gefährlichsten sein. M.a. W.: Soll die 
korporative Sozialpartnerschaft nicht verkommen, muß man auf den sen-
siblen Bereich ihrer Demokratiedefizite das Hauptaugenmerk richten und 
gegebenenfalls konsequent gegensteuern, auch wenn dadurch die korpora-
tive Sozialpartnerschaft an Effektivität einbüßt. 

111. Zur Sozialpartnerschaft auf Gemeinschaftsebene -
Der Versuch einer Rechtfertigung 

Eingangs ist die Frage aufgeworfen worden, ob überhaupt die (korpora-
tive) Sozialpartnerschaft für das Gelingen des Projektes "Vereintes Europa" 
wichtig ist, und wenn ja, wie wichtig sie dafür ist. Etwas anders formuliert, 
ist dies nichts anderes als die Frage nach den Vorteilen oder Stärken der 
(korporativen) Sozialpartnerschaft 

1. Eine allgemeine theoretische Anmerkung 

In der gängigen theoretischen Argumentation wird davon ausgegangen, 
daß die Gewerkschaften mit den Arbeitgebervertretern per Kollektivver-

23 Manche Kritiker der (österreichischen) Sozialpartnerschaft sprechen sogar von 
einer doppelten Repräsentationslücke, weil von ihr weder neue noch traditionelle 
gesellschaftliche Fragen und Interessen aufgegriffen werden. An "traditionellen" 
Interessen werden z. B. die Probleme der (Langzeit-)Arbeitslosen nicht behandelt. 
Damit steht diese Behauptung im engen Zusammenhang mit dem weiter oben 
angeführten "Outsider"-Argument. 
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handJung den Lohnsatz festsetzen. Die Unternehmen legen dann Im 
Anschluß daran das Beschäftigungsniveau fest, und zwar so, daß ihr 
Gewinn maximiert wird24. Weil die Gewerkschaften wissen, daß der durch-
gesetzte Lohnsatz zu Lasten der Beschäftigung ihrer Mitglieder gehen kann, 
lassen sie nichts unversucht, den Beschäftigungsspielraum der Unternehmen 
einzuschränken, oder anders ausgedrückt, die Nachfrage nach organisierter 
Arbeit zu steigern bzw. zu halten. Welche Maßnahmen hierzu den Gewerk-
schaften zur Verfügung stehen, braucht nicht näher erörtert zu werden, weil 
sie für die Überlegungen dieser Arbeit nicht von Relevanz sind. 

Während bislang der "Fall auf der Arbeitsnachfragekurve" behandelt 
worden ist, beschäftigt sich die Arbeitsökonomik auch mit dem Fall, bei 
dem Gewerkschaften und Unternehmen gleichzeitig über Lohn und 
Beschäftigungsniveau verhandeln. Es handelt sich dabei um den "Fall 
abseits der Arbeitsnachfragekurve", d.h., die Unternehmen setzen nach den 
Lohnverhandlungen nicht mehr allein die Beschäftigungshöhe fest. Theore-
tische wie empirische Untersuchungen zeigen nun, daß der "Fall abseits der 
Arbeitsnachfragekurve" für beide Seiten von Vorteil sein kann. Auf eine 
detaillierte Darstellung des Zustandekommens dieses Ergebnisses soll ver-
zichtet werden; wichtig ist nur die Tatsache, daß bei gleichzeitiger Ver-
handlung über Lohn und Beschäftigung sich beide Seiten besser stellen 
können, als bei alleinigen Verhandlungen über den Lohn (zu den bisherigen 
Ausführungen des Abschnittes III.l. vgl. Hirsch/ Addison/Genosko (1990), 
S. 12- 21). 

Obwohl die bisherige Darstellung ihrer Natur nach mikrotheoretisch ist 
(es geht um die Gestaltung des Bargaining-Prozesses), läßt sie sich auf die 
(korporative) Sozialpartnerschaft übertragen. Denn in der korporativen 
Sozialpartnerschaft wird, wenn auch nicht ausschließlich, über die Einkom-
menspolitik diskutiert, über eine Einkommenspolitik, die sich möglichst 
wenig auf die Investitionsneigung und folglich auf das Beschäftigungsni-
veau ungünstig auswirkt (vgl. Lehmbruch (1979), S. 56). 

Bereits aus diesen allgemeinen theoretischen Überlegungen läßt sich auf 
die Vorteilhaftigkeit korporativer Sozialpartnerschaft schließen. Die eben 
angestellten Überlegungen sollen nun noch vertieft werden. 

24 In der Literatur wird damit das "Insider-Outsider"-Problem von Lohnverhand-
lungen verbunden. Die Gewerkschaften versuchen nach dieser Hypothese, die 
Löhne für ihre Mitglieder ohne Rücksicht auf mögliche Beschäftigungsnachteile 
(Arbeitslosigkeit) möglichst hoch zu setzen (vgl. z.B. Franz (1991), S. 293). 
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2. Einige spezielle Anmerkungen 

Implizit sind eine Reihe von Vorteilen (Nutzen) der Sozialpartnerschaft 
korporatistischer Natur schon früher genannt worden. Dies gilt z.B. für den 
Hinweis, daß Interessen und Konflikte real existieren und daß sie nicht 
beseitigt, sondern allenfalls geregelt werden können. Wenn dem so ist, 
dann können Verbände und Staat (Regierung, Parteien, Bürokratie) das 
System durch die Kanalisierung von Konflikten stabilisieren. Indem sie die 
Konflikte kanalisieren, werden sie entschärft (vgl. Vieler ( 1986), S. 107). 
Auf die Konfliktkanalisierung wird noch vertiefter einzugehen sein. 

Die Nutzen korporativer Sozialpartnerschaft lassen sich in direkte und 
mittelbare kategorisieren. Die direkten Nutzen umfassen die Information 
durch die Verbände, die eben genannte Kanalisierung von Konflikten und 
die inhaltliche Bestimmung gesellschaftlicher Entscheidungen im Bargain-
ing-Prozeß. 

Die Gewinnung, Verarbeitung und Weitergabe von Informationen erhöht 
die Allokationseffizienz einer Gesellschaft. Dies ist deswegen der Fall, weil 
sowohl alle Entscheidungskörper, die die Rahmenbedingungen des Wirt-
schaftens festlegen, wie auch alle wirtschaftlichen Akteure selbst ständig 
unter Unsicherheit handeln müssen. Aus dieser Unsicherheit heraus ergeben 
sich die folgenden Informationsbedürfnisse: die Beschreibung der relevan-
ten Umwelt, die Erklärung von Umweltveränderungen, die Erfassung von 
Eingriffsvariablen und deren Wirksamkeit zur Steuerung der Umwelt, die 
Unterrichtung darüber, wie andere Entscheidungseinheiten die Lage beurtei-
len, sowie die Unterrichtung über deren Handlungsmaximen und schließlich 
die Kenntnis eigener Werte und Ziele, die sich oftmals erst durch die Inter-
aktion und Kommunikation mit anderen Akteuren klären. 

Die Verbände verfügen zuverlässig, aggregiert und verwendbar aufberei-
tet über solche Informationen, da sie in einer wechselseitigen Kommunika-
tion mit ihren Mitgliedern stehen. Der Staat bzw. die Parteien werden 
dadurch über die Präferenzen der Verbandsmitglieder unterrichtet, die ja 
auch die potentiellen Wähler sind. Die Verbände stellen ihre Informationen 
freiwillig zur Verfügung, da sie ihre Forderungen durchsetzen wollen. 
Natürlich werden die Verbände versuchen, ihre Informationen gezielt einzu-
setzen, also Neben- oder Gegenwirkungen für Betroffene zu verheimlichen. 
Da aber verschiedenartige Verbände Informationen einspeisen, dürfte sich 
für den Staat eine einigermaßen objektive Informationsbasis ergeben. 

Umgekehrt können Verbände ihre eigene Vorgehensweise entsprechend 
ausrichten, wenn sie der Staat über seine eigenen Absichten informiert und 
sie erfahren, wie andere Verbände sich zu verhalten beabsichtigen. 
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Die allokative Verbesserung via Informationsbereitstellung (d.h. via Ein-
bezug der Verbände in die staatlichen Steuerungsleistungen) ergibt sich 
zum einen aus einer an individuellen Interessen ausgerichteten wirtschafts-
und gesellschaftspolitischen Zielfindung, zum anderen aus der verbesserten 
technischen Qualität der getroffenen Entscheidungen (vgl. Boettcher (1974), 
S. 39). Die verbandliehen Informationen werden um so wichtiger, je kom-
plexer die zu bearbeitenden Problemstellungen sind. Selbstredend könnte 
die Informationsbereitstellung auch auf "pluralistischem" Wege erfolgen, 
aber ein direkter Einbezug der Verbände, also der "korporatistische" Pfad, 
wird die Informationswirkung stärker zur Geltung bringen (vgl. Vieler 
(1986) S. 157f.), nicht zuletzt deswegen, weil in einem korporatistischen 
System die Verbände auch an der Umsetzung und Durchführung der politi-
schen Maßnahmen beteiligt werden25. 

Indem Verbände in ein System geregelter Aushandlung inkorporiert 
werden, folgt daraus eine Kanalisierung politischer und sozialer Konflikte. 
Wie gleich noch zu zeigen sein wird, führt dies zu einem bzw. verbessert 
den sozialen Nutzen. Verbände und Staat können bestehende Konflikte, wie 
erwähnt, lediglich regeln, nicht aber überbrücken. Verbände haben dabei 
die Aufgabe, dies wurde ebenfalls schon beschrieben, Interessen zu aggre-
gieren und zu transformieren sowie die einmal gefundenen Kompromisse 
bei ihren Mitgliedern durchzusetzen. Die Kanalisierung von Konflikten 
kann u. U. den Verbänden auch eine Disziplinierung der Mitglieder abver-
langen, da es in der Natur von Kompromissen liegt, daß sie nur durch das 
Nachgeben beider Streitteile zustande kommen (vgl. Klose (1983), S. 72). 
Die Disziplinierung muß dabei auf einer zumindest formal existierenden 
innerverbandliehen Demokratie fußen, weil so am ehesten gesichert werden 
kann, daß sich die Mitglieder der Disziplinierung nicht entziehen und die 
bestehenden Konflikte außerhalb der gebotenen Kanäle zu lösen versu-
chen26. 

Die Kanalisierung von Konflikten, oder anders formuliert, die geregelte 
Konfliktaustragung, verringert die sozialen Kosten von gesellschaftlichen 
(Verteilungs-)Konflikten und vermindert folglich die damit verbundene 
Ressourcenverschwendung. Bei der Kanalisierung von Konflikten ist die 
Bereitstellung von Informationen günstiger zu beurteilen als der Einsatz 
von Marktmacht (vgl. Vieler (1986), S. 159f.; Boettcher (1974), S. 40f.). 
Auch hier wird sich die Inkorporierung der Verbände wieder vorteilhaft 

25 Auch das spricht im übrigen dafür, daß sich Verbände hüten werden, ihre In-
formation zu sehr strategisch einzusetzen. 

26 An dieser Stelle wird die Gratwanderung der Verbandsspitzen ganz deutlich, 
denn einerseits geht es ohne innerverbandliehe Demokratie nicht ab, andererseits 
brauchen die Verbandsspitzen gewisse "diktatorische" Vollmachten, um korporatisti-
sche Abmachungen treffen zu können. 
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auswirken, weil sie damit davon abgehalten werden, aus der geregelten 
Konfliktaustragung auszubrechen. Ein weiterer Vorteil des Korporalismus 
besteht darin, "daß die aus einem Konsens zwischen verschiedenen Verbän-
den sich ergebenden Entscheidungsinhalte zu einem sozialen Nutzen 
führen" (Vieler (1986), S. 160). Der Grund hierfür ist, daß sich die Par-
teien, die den Staat bilden, in ihren Forderungen gemäß den Erkenntnissen 
der Neuen Politischen Ökonomie an den Interessen der großen Masse der 
Wähler orientieren, was zu verschwommenen Parteiprogrammen führt. In 
einem korporatistischen System stehen ihnen jetzt aber Verbände gegen-
über, die in Sonderheit auch den Interessen kleiner Gruppen zur Berück-
sichtigung verhelfen. In gewisser Weise läßt sich also Politikversagen 
dadurch kompensieren, daß Parteien und Verbände Interessen komplemen-
tär vertreten und sie in ein korporatistisches Aushandlungsverfahren ein-
bringen. Dadurch wird die demokratische Legitimationsbasis erhöht, und 
individuelle Präferenzen können weitestgehend berücksichtigt werden. 
Allerdings ist dieser Sachverhalt an eine Reihe von Voraussetzungen (freier 
Marktzugang für alle Verbände, Ausgleichszahlungen und fein abgestufte 
Berücksichtigung der Präferenzen durch freien Stimmentausch) gebunden, 
die in der Realität nicht bzw. nicht vollständig gegeben sind. Trotzdem lie-
fert der korporatistische Aushandlungsprozeß im Prinzip ein differenzierte-
res Abbild individueller Präferenzen als dies bei einer Präferenzenaggrega-
tion durch die Parteien allein möglich wäre (vgl. ebd., S. 161 f.). 

Des weiteren erleichtert, wie ebenfalls schon einmal festgestellt, ein kor-
poratistisches System die wirtschaftliche Anpassungsfähigkeit und den tech-
nischen Fortschritt, weil es Spezialwissen (aus verschiedenen Verbänden 
und Staatselementen) einbringt und zudem durch die bessere Berücksichti-
gung individueller Präferenzen vorhandene Widerstände abbaut. Dies senkt 
sowohl die privaten wie die sozialen Kosten des technischen und wirt-
schaftlichen Fortschritts (vgl. sinngemäß Boettcher (1974), S. 41 f.). 

Zieht man ein Zwischenresümee, so fördert ein liberal-korporatistisches 
System prinzipiell die Allokationseffizienz einer Volkswirtschaft, indem es 
Unsicherheit vermindert, den sozialen Nutzen erhöht, soziale und private 
Kosten verringert sowie den individuellen Präferenzen besser Geltung ver-
schafft. Allerdings müssen die Ressourcenaufwendungen für korporatisti-
sche Systeme gegengerechnet werden. Das saldierte Ergebnis oder der 
Netto-Effekt müssen der empirischen Forschung überlassen bleiben, die bis-
lang nur indirekt auf eine positive Netto-Wirkung schließen läßt (vgl. 
Genosko (1993), S. 4 und die dort zitierte Literatur sowie Vieler (1986), 
S. 166, Tab. 2). 

Wie zu Anfang dieses Abschnittes gesagt, gibt es auch noch mittelbare 
Nutzen korporatistischer Syteme respektive des Verbandseinflusses in sol-
chen Systemen. Zu nennen wäre hier u. a. eine gewisse Flexibilität in der 
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gesellschaftlichen Verteilungsordnung, die mittel- und langfristig die dyna-
mische Stabilität einer Volkswirtschaft sichert. Dies kommt zum Ausdruck 
in einer stetigen, niemals abrupten Weiterentwicklung des Ordnungsrahmens 
bei gleichzeitiger Kontinuität gesellschaftlicher Entscheidungen. Eine viel-
fältige und -gestaltige Verbändestruktur, die sich in verschiedenen Entschei-
dungsgremien zusammenfindet, ermöglicht diese Korrekturkraft; sie kann 
Schwachstellen selbst kompensieren und Fehlentscheidungen korrigieren, 
weil sich immer Verbände und Staatselemente mit ganz unterschiedlichen 
Fordefll,ngen gegenüberstehen (vgl. Herder-Dorneich (1973), S. 179 ff.). 
Selbst wenn innerhalb eines korporatistischen Systems ein Verband seine 
Haltung radikal ändern sollte, bleibt die Auswirkung auf die Gesellschaft 
wegen der erwähnten Korrekturkraft gering. M.a.W.: Verbände disziplinie-
ren nicht nur ihre Mitglieder, sondern sich auch gegenseitig. 

Die durch diese Korrekturkraft bewirkte (dynamische) soziale und politi-
sche Stabilität baut ebenfalls die Unsicherheit über die künftige Entwick-
lung ab und ist in diesem Sinne selbstverstärkend. Die wirtschaftlichen 
Akteure sind keinem großen Risiko ausgesetzt angesichts eines sich ledig-
lich langsam wandelnden Ordnungsrahmens: Zum einen wird dadurch die 
Risikoprämie auf Zukunftsprojekte kleiner, zum anderen werden langfri-
stige Projekte rentabler. Eine wichtige Voraussetzung für eine solche stetige 
Entwicklung und Stabilität ist u.a. das Gleichgewicht der Verhandlungs-
positionen27 (vgl. Boettcher (1974), S. 91; Vieler (1986), S. 163ff.). 

Die in diesem Abschnitt skizzierten Vorteile korporativer Sozialpartner-
schaft scheinen auf Gemeinschaftsebene besonders nachdrücklich herausge-
stellt werden zu müssen. Hierfür sprechen mehrere Gründe: Zum ersten ist 
die demokratische Legitimationsbasis der Gemeinschaft nicht sehr breit, da 
der Ministerrat überhaupt nicht und die Kommission nur sehr eingeschränkt 
einer demokratischen Kontrolle auf EG-Ebene unterliegt; die Rechte des 
Europäischen Parlaments sind relativ bescheiden. Zum zweiten, und dies ist 
mit dem ersten Hinweis eng verbunden, werden die individuellen Präferen-
zen nur sehr vermittelt in den politischen Prozeß der Gemeinschaft einge-
bracht. Zum dritten ist wegen der großen Zahl an politischen Entschei-
dungsträgem die Unsicherheit über die Ergebnisse des Entscheidungspro-
zesses relativ groß. Schließlich ist im vorhergehenden Abschnitt angedeutet 
worden, daß korporative Sozialpartnerschaft grundsätzlich, indem gleichzei-
tig über Lohn und Beschäftigung zwischen den Partnern gesprochen wird, 
zu einer pareto-optimaleren gesamtwirtschaftlichen Lösung führen kann, 
wenn auch nicht notwendigerweise muß. 

27 Vieler (1986, S. 165) fordert in diesem Zusammenhang sogar eine staatliche 
Förderung schwach organisierter Bereiche. Eine Alternativforderung ist die Öffent-
lichkeit korporatistischer Verhandlungen. Der letztere Vorschlag Vielers dürfte je-
doch im Hinblick auf die korporative Sozialpartnerschaft eher kontraproduktiv sein. 
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Die angeführten Mängel mag man zwar im Moment bedauern, aber noch 
nicht für sehr gravierend halten. Spätestens jedoch mit der, trotz aller 
gegenwärtigen Widrigkeiten anstehenden Europäischen Wirtschafts- und 
Währungsunion werden die Forderungen nach einer weitgehenden Beseiti-
gung der sozialpartnerschaftliehen Defizite virulent. Sicherlich ist in dieser 
Beziehung seit Gründung der EG bereits einiges geschehen, der nächste 
Abschnitt ist dem gewidmet, aber von einer "echten" korporativen Sozial-
partnerschaft, die die Wirtschafts- und Währungsunion "sozialverträglich" 
gestaltet und mehr ist als Tarifpartnerschaft, dürfte man noch ein gutes 
Stück Weg entfernt sein. 

IV. Sozialpartnerschaftliehe Ansätze in der Gemeinschaft 

Sucht man nach sozialpartnerschaftliehen Ansätzen auf Gemeinschafts-
ebene, so wird man allein aus historischen Gründen zunächst auf den Wirt-
schafts- und Sozialausschuß der EG (WSA) stoßen. Der WSA ist bereits 
mit den Römischen Verträgen eingerichtet worden. Mit ihm soll die Vertre-
tung organisierter Interessen im europäischen politischen Willensbildungs-
prozeß institutionalisiert werden. Rechtlich ist der WSA als eine Art 
"Stände- oder zweite" Kammer neben dem Europäischen Parlament gestal-
tet, ähnlich dem Bayerischen Senat. Ebenso wie dieser handelt es sich bei 
dem WSA um eine beratende Versammlung. Der WSA umfaßt 189 Mitglie-
der, die drei Gruppen angehören. Die Verbände der Arbeitgeber bilden die 
Gruppe I, die der Arbeitnehmer die Gruppe II und die verschiedenen sonsti-
gen Interessen die Gruppe III. Generell sollen im WSA die organisierten 
Interessen des sozialen und wirtschaftlichen Lebens der Mitgliedsstaaten 
vertreten sein, wobei sich die Mitgliederzahl je Mitgliedsland an der jewei-
ligen Bevölkerungszahl orientiert. Die Mitglieder des WSA werden auf 
Vorschlag der nationalen Regierungen vom Rat ernannt und sind an keine 
Weisungen gebunden. Der WSA kann den Rat und die Kommission bera-
ten. Rat und Kommission sind zur Konsultation des WSA verpflichtet bei 
allen Maßnahmen zur Herstellung der Freizügigkeit und des freien Dienst-
leistungsverkehrs im Gemeinsamen Markt, bei der Gemeinsamen Agrarpoli-
tik sowie bei Maßnahmen zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungs-
vorschriften für die Schaffung und das Funktionieren des Binnenmarktes, 
bei der Zusammenarbeit in sozialen Fragen, bei der Aufgabenstellung und 
Arbeit des Europäischen Sozialfonds, bei der Effizienz des Strukturfonds, 
bei den Grundsätzen einer gemeinsamen Politik der Berufsausbildung, bei 
den Rahmenprogrammen der Forschungs- und Technologiepolitik und 
schlußendlich bei der Umweltpoltik der Gemeinschaft. Seit 1972 kann der 
WSA bei Stellungnahmen selbst initiativ werden (vgl. EG-V Art. 198). 

Seine Arbeit erledigt der WSA mittels spezialisierter Ausschüsse (vgl. 
EG-V Art. 197), von denen neun ständige "Fachgruppen" zu den Haupt-
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arbeitsgebieten der EG die wichtigsten sind. Die Ergebnisse aus der Arbeit 
der Fachgruppen (ihrer Unterausschüsse oder Projektgruppen) werden in 
Stellungnahmen zusammengefaßt und nach Verabschiedung durch das 
Plenum des WSA an den Rat oder die Kommission weitergeleitet und im 
Amtsblatt der EG veröffentlicht. Die Stellungnahmen und die Berichte über 
die Beratungen sind das eigentliche Instrument, mit dem der WSA am euro-
päischen politischen Integrationsprozeß mitwirkt. Allerdings haben die Stel-
lungnahmen des WSA weder für die Kommission noch für den Rat eine 
bindende Wirkung. Zwar ist der WSA das vertraglich institutionalisierte 
Organ des "Sozialen Dialogs" in der EG, aber an der supranationalen Hand-
lungskompetenz der EG hat der WSA keinen Anteil (zur Organisation und 
Arbeitsweise des WSA vgl. Kleinhenz (1993b), S. 375ff.; Roberts (1992), 
S. 142). 

Weil dem so ist, bevorzugen vor allem die Arbeitsmarktverbände andere 
Wege der Einflußnahme. Einer dieser Wege war der direkte Zugang zur 
Kommission, der durch das Sozialpartner-Büro, das direkt dem Sekretariat 
des Kommissionspräsidenten zugeordnet war, institutionalisiert wurde.28 

Über dieses Büro haben die führenden Funktionäre der "Union of Industries 
of the EEC (UNICE)" und des Europäischen Gewerkschaftsbundes (EGB) 
unmittelbaren Zugang zum Kommissionspräsidenten, zu den Kommissaren 
und deren Kabinetten (vgl. Roberts (1992), S. 156) gehabt. 

Obwohl mit dem WSA und dem Sozialpartner-Büro a priori der Ein-
druck entstehen könnte, es handle sich hier um Institutionen korporativer 
Sozialpartnerschaft; ist dem keineswegs so. Bezüglich des WSA spricht 
bereits sein Aufbau und seine Organisation gegen eine derartige Einschät-
zung. Schon die Tatsache, daß es sich bei dem WSA um eine institutionali-
sierte Einrichtung handelt, spricht gegen seine sozialpartnerschaftliehe 
Funktion im Sinne einer korporatistischen Veranstaltung. Erfolgreiche kor-
porative Sozialpartnerschaft bedarf nämlich, wie bereits früher beschrieben, 
einer informellen und pragmatischen Struktur, um schnell und flexibel auf 
wirtschaftliche und soziale Herausforderungen reagieren zu können. Dem 
wird allein schon die Größe des WSA nicht gerecht29. Darüber hinaus ist, 
wie oben ausgeführt, der WSA auch nicht an der Handlungskompetenz der 
EG beteiligt. Dies läßt sich auch durch eine möglicherweise vorhandene 
Rollenkumulation nicht heilen, da das Europäische Parlament allenfalls 

28 Nach dem neuen Organisationsplan der Kommission der Europäischen Ge-
meinschaften vom Mai 1993 existiert das Sozialpartner-Büro nicht mehr. Für den 
sozialen Dialog auf Gemeinschaftsebene ist jetzt die Generaldirektion V innerhalb 
der Kommission zuständig. 

29 Der "Paritätischen Kommission", dem Kernelement der Österreichischen Sozial-
partnerschaft, gehören etwa 30 Personen an. Zudem werden die wichtigen Entschei-
dungen bereits in der "Präsidentenvorbesprechung", einem völlig informellen Gre-
mium, getroffen (vgl. Marko (1992), S. 454 und 452). 

9 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 222/11 
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begrenzte politische Einflußmöglichkeiten hat, die eher auf "moral suasion" 
denn auf faktischer Macht beruhen. Außerdem ist auch bei dem WSA das 
Problem seiner sinnvollen und ausgewogenen Zusammensetzung nicht 
gelöst. "Die Zersplitterung der Repräsentation insbesondere der Interessen 
auf Unternehmerseite (worauf noch zurückzukommen sein wird - JG) und 
die ganz unterschiedliche Breite der Palette der repräsentierten Interessen, 
die unterschiedlich intensive Verbandsbindung der Repräsentanten im WSA 
und die heterogene Struktur der in der dritten Gruppe des WSA zusammen-
gefaßten Mitglieder bewirken, daß der WSA als ein Beratungsorgan mit ... 
reichem und differenziertem Sachverstand wirken kann, aber nicht geeignet 
ist, das an Sozialpartnerschaft zu leisten, was wir von einer Sozialpartner-
schaft ... erwarten müßten" (Korinek (1991), S. 23f.). Aufgrund seiner 
Struktur dürfte der WSA daher auch ·nicht in der Lage sein, wenn schon 
nicht formal, so doch wenigstens informell an der Handlungskompetenz auf 
EG-Ebene teilzuhaben. 

Eine informelle Teilhabe an der Handlungskompetenz hätte hingegen 
vom Sozialpartner-Büro erwartet werden können. Dagegen spricht aber zum 
einen, daß dieses Büro nur den direkten Zugang zu einem Entscheidungs-
gremium der Gemeinschaft, nämlich der Kommission, eröffnet hatte. Den 
Zugang zum Rat verschaffen sich die Sozialpartner naturgemäß über die 
nationalen Organe (vgl. Kleinhenz (1993 b ), S. 377). Zum anderen zeigen 
die empirischen Erfahrungen, daß das Sozialpartner-Büro eher für die 
Durchsetzung partikularer Interessen, also als "pluralistische" Institution, 
denn als "korporatistische" Einrichtung genutzt wird (vgl. Roberts (1992), 
S. 156f.). 

Bereits im Zitat von Korinek klingt an, daß der Mangel an korporativer 
Sozialpartnerschaft in der Gemeinschaft möglicherweise tiefere Ursachen 
hat als lediglich die Organisation und Zusammensetzung des WSA an sich 
sowie die Funktionsweise des Sozialpartner-Büros. Sargent (1985, S. 232) 
lenkt in diesem Zusammenhang den Blick auf die Interessenmediation auf 
europäischer Ebene und gelangt zunächst zur gleichen Feststellung wie 
Korinek (1991, S. 19f.), daß es nämlich am strukturell-organisatorischen 
Unterbau für eine europäische korporative Sozialpartnerschaft hapere. Wie 
schon oben festgestellt, wird das bereits in der Zersplitterung der Repräsen-
tation sichtbar. So zählt Sargent (1985, S. 232ff.) allein über 400 europäi-
sche Interessenvertretungen des Kapitals, die die Industrie, den Handel und 
verschiedene Handwerksbereiche repräsentieren. Von diesen 400 Verbänden 
sind nahezu 300 dem industriellen Bereich zuzurechen. Diese Vertretungen 
agieren zumeist unkoordiniert nebeneinander und sind praktisch in keine 
hierarchische Ordnung der Vertretung der europäischen Kapitalinteressen 
eingebunden. Anders ausgedrückt, das europäische Kapital spricht in Brüs-
sel mit vielen Zungen; die Polyphonie des Kapitals dient in erster Linie der 
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partikularen Interessendurchsetzung. Zwar gibt es z.B. das Employer' s Liai-
son Committee (ELC), das insbesondere die Arbeitgeber-Standpunkte hin-
sichtlich der sozialen Fragen koordinieren will, aber die Mitgliedschaft im 
ELC hebt keineswegs die Autonomie einer europäischen Interessenvereini-
gung auf; zudem ist die Mitgliedschaft im ELC gänzlich freiwillig. 

Zusammenfassend läßt sich demnach festhalten, daß das organisierte 
Kapital auf europäischer Ebene die "pluralistische" Interessenvertretung der 
"korporatistischen" vorzieht, möglicherweise auch deswegen, um sich so 
nationalen "korporatistischen" Fesseln zu entziehen. 

Auf der Seite der organisierten Arbeit ist die Situation ähnlich gelagert 
(vgl. ebd., S. 235). Es gibt dort zwei Arten von Interessenvertretungen: 
zum einen den EGB als Dachverband der nationalen Gewerkschaftsbünde, 
zum anderen 14 Europäische Industriegruppen-Komitees, in denen sich die 
jeweiligen nationalen Industriegewerkschaften organisieren. Der EGB 
erkennt zumindest einen Teil dieser Komitees an und verfaßt mit ihnen 
auch gemeinsame Stellungnahmen gegenüber der EG, aber der EGB hat 
keine Anordnungsbefugnis gegenüber diesen Komitees, d.h., die Zusam-
menarbeit erfolgt hier ebenfalls völlig freiwillig. 

Aber auch der EGB selbst ist in seiner Struktur einer korporativen 
Sozialpartnerschaft nicht förderlich, da er als Dachorganisation keine für 
die nationalen Organisationen bindenden Beschlüsse herbeiführen kann; 
sein Verhältnis zu den nationalen Organisationen ist ähnlich dem des DGB 
zu seinen Mitgliedsgewerkschaften. Außerdem ist der EGB 1973 in Reak-
tion auf die Entstehung und das Wachstum der multinationalen Unterneh-
men entstanden. Folglich ist er essentiell aus der kollektivistischen Philoso-
phie der organisierten Arbeit hervorgegangen und nicht aus deren korporati-
stischem Anspruch. M. a. W.: Der EGB orientiert sich mehr am Modell der 
Tarif- als am Modell der Sozialpartnerschaft 

Obwohl aufgrund der bisherigen Ausführungen die Interessenvertretung 
der und durch die Sozialpartner auf europäischer Ebene im Prinzip als plu-
ralistisch bezeichnet werden muß, gibt es gleichwohl gewisse, wenn auch 
wenig ausgereifte korporatistische Ansätze (vgl. ebd., S. 240ff.), die nicht 
zuletzt auf Initiative von EG-Gremien entstanden sind. Sie lassen sich in 
der Vielzahl von beratenden Ausschüssen (sogenannten "Euroquangos") 
finden, die in engeren Wirkungsbereichen (als der WSA) meist sachkundige 
Beratung, in seltenen Fällen auch Interessenclearing leisten. Diese Beiräte 
sind in der Regel bei der Kommission bzw. deren Generaldirektionen einge-
richtet. Sie sind ganz unterschiedlich zusammengesetzt. Neben der Drittel-
parität (Mitgliedsstaaten-Unternehmer-Arbeitnehmer) findet man auch die 
Struktur der fünf Gruppen (Industrie-Handel-Landwirtschaft-Arbeitnehmer-
Konsumenten) oder eine paritätische Zusammensetzung von Arbeitgeber-
und Arbeitnehmervertretern (vgl. Korinek (1991), S. 24f.; Sargent (1985), 

9* 
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S. 242). Aus korporatistischer Sicht besonders nachteilig dürfte sein, daß in 
den "Euroquangos" häufig nationale und europäische Interessengruppen 
gleichzeitig vertreten sind, ohne daß es zwangsläufig zu einer Abstimmung 
zwischen ihnen kommt. 

Es gibt zwei "Euroquangos", in denen de jure die nationalen Vertreter 
von Arbeit und Kapital an der Politikformulierung beteiligt sind - das 
Europäische Zentrum für die Entwicklung der Berufsausbildung und die 
Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingun-
gen in der EG. Obzwar am Management dieser Gremien gleichberechtigt 
Vertreter der Kommission, der Mitgliedsstaaten und der nationalen Gewerk-
schaften sowie Arbeitgebervereinigungen beteiligt sind, sind diese Beispiele 
einer korporativen Partnerschaft nicht recht überzeugend, weil sie sich eher 
mit Randaspekten der Gemeinschaftsaktivitäten beschäftigen. 

Daneben gibt es "Euroquangos", in denen de facto korporative Gruppen 
an der Entscheidungsfindung teilnehmen. Ein Beispiel hierfür ist der Beirat 
für den Europäischen Sozialfonds. Zwar ist dieser Beirat offiziell auf die 
Beratung beschränkt, in der Praxis hat er aber einen nicht unerheblichen 
Einfluß auf die Zuteilung der Gelder. 

Ein weiteres Beispiel ist das "European Strategie Programme for 
Research in Information Technologies (ESPRIT)", bei dem allerdings die 
korporatistische Struktur aus der Zusammenarbeit zwischen der Kommis-
sion und einzelnen Großunternehmen erwächst. Anders ausgedrückt, es han-
delt sich hierbei um keine eigentliche korporative Zusammenarbeit im 
Sinne des Neo-Korporatismus (vgl. Sargent (1985), S. 243 f.). 

Wie erwähnt, hat anfänglich besonders die Kommission auf korporatisti-
sche Strukturen gedrängt, weil sie in den nationalen Sozialpartnern natürli-
che Bündnispartner für die Umsetzung ihrer Politik gesehen hat. In ihren 
Augen waren die nationalen Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter gute 
"pressure groups" gegenüber den nationalen Regierungen. In jüngster Zeit 
setzt die Kommission allerdings auf das Europäische Parlament als Bünd-
nispartner. Hinter der veränderten Haltung der Kommission korporatisti-
schen Strukturen gegenüber vermutet Sargent (1985, S. 242 und 246) zum 
ersten die Angst der Kommission, ihre vergleichsweise geringe politische 
Macht noch mit anderen teilen zu müssen, und zum zweiten, daß die Kom-
mission im jetzt direkt gewählten Europäischen Parlament eine alternative 
und verläßlichere Quelle der Legitimität sieht als in den in organisatori-
scher, repräsentativer und finanzieller Hinsicht relativ schwach ausgebilde-
ten europäischen Interessenvereinigungen (vgl. hierzu auch Korinek (1991), 
S. 20ff.). Ein "europäischer" Neo-Korporatismus wird danach nicht nur 
durch mangelnde (organisatorische) Strukturen behindert, sondern auch 
durch fehlende politische Unterstützung. So hat der eingangs zitierte 
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Art. 118 b EG-V noch keine überragende Bedeutung erlangt. Auch zu den 
"vertraglichen Beziehungen" ist es nach diesem Vertrag noch nicht gekom-
men. Bislang konnte sich der "Soziale Dialog" allenfalls auf einige 
"Gemeinsame Stellungnahmen" verständigen (vgl. Berie (1993), S. 63). Die 
in unserem Kontext wichtigste der "Gemeinsamen Stellungnahmen" ist 
die über eine kooperative Wachstumsstrategie (vgl. Hofmann (1993), 
S. 120ff.)30 

Eine weitere Ursache, die einer korporativen Sozialpartnerschaft wenig 
förderlich ist, ist das Defizit an einer einschlägigen politisch-kulturellen 
Basis. Auch in diesem Bereich hat sich eine Entwicklung vollzogen. 
Anfang der 70er Jahre war die Mehrheit der Mitgliedsstaaten sozialistisch 
respektive sozialdemokratisch regiert, also durch Parteien, die, wie darge-
stellt, eine "natürliche" Affinität zum Neo-Korporatismus hatten bzw. 
haben. In der Gegenwart ist der Liberal-Konservatismus (Neu-Liberalis-
mus), auch bei christdemokratischen Parteien, die vorherrschende Ideologie, 
die dem Neo-Korporatismus wenig geneigt ist und demzufolge auch der 
korporativen Sozialpartnerschaft (vgl. Sargent (1985), S. 245). Abgesehen 
davon, existieren zwischen den Mitgliedsstaaten der EG erhebliche Unter-
schiede in der politischen Kultur, aber auch in den Arbeitsmarktinstitutio-
nen, in den gesetzlichen Regulierungen und in den zentralisierten nationa-
len Interessengruppen (vgl. Roberts (1992), S. 158) - Unterschiede, die 
durch die beitrittswilligen Länder noch verstärkt werden dürften. Um die 
Unterschiede zu verdeutlichen, sei nur ein Beispiel herausgegriffen: Wäh-
rend im Norden der Gemeinschaft mehr das zentralisierte Gewerkschaftssy-
stem dominiert, ist die Mitte und der Süden durch dezentralisierte Gewerk-
schaftssysteme charakterisiert mit nicht unerheblichen anarcho-syndikalisti-
schen Einflüssen, die korporativen Partnerschaften fast genau so diametral 
entgegenstehen wie marxistisch-leninistisch geprägte Gewerkschaften. 

Summa summarum wird man deshalb hinsichtlich der Aussichten für 
eine korporative Sozialpartnerschaft in der EG in absehbarer Zeit nicht 
umhin können festzustellen: "The development of a corporatist mode of 
policy-making at Community Ievel has been constrained by, among other 
things, the inability of most interest organisations to act as pillars of corpo-
ratism, the attitude of European capital and EEC member states govem-
ments towards the development of corporatism at Community Ievel, and the 
development of a parliamentary mode of policy-making at that Ievel ... " 
(Sargent (1985), S. 246). 

30 Trotz aller Enttäuschungen beim und Schwierigkeiten mit dem "Sozialen Dia-
log" ist jedoch Hofmann (1993, S. 127) uneingeschränkt zuzustimmen, wenn er 
schreibt: "Durch eine enge Einbeziehung der Sozialpartner in den wirtschaftspoliti-
schen Dialog . . . schafft dies Perspektiven und das Vertrauen für ein besseres Klima 
der Kooperation". 
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V. Einige Schlußbemerkungen 

Schon zu Beginn der vorliegenden Arbeit, noch mehr aber im Verlauf 
der geführten Diskussion, hat sich der Begriff "Sozialpartnerschaft" inhalt-
lich als recht vielgestaltig und schillernd erwiesen. Ordnet man den Inhalt 
dieses Begriffes auf einem Spektrum an, so steht an dessen einem Ende die 
"einfache" Tarifpartnerschaft (der "Kollektivismus"), an dessen anderem 
Ende die Sozialpartnerschaft österreichischer Provenienz (der "Korporatis-
mus"), bei der es zum "Tripartismus" zwischen Staat, Kapital und Arbeit 
kommt und bei der die Sozialpartner an der Formulierung und Durchset-
zung einer breiten Palette von Politikfeldern (formal und informell) betei-
ligt werden. Dazwischen gibt es viele "immaterielle" Formen der Zusam-
menarbeit zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Je nachdem welchen 
Punkt man auf diesem Spektrum als Referenzpunkt wählt, wird das Urteil 
über die Gegenwart und Zukunft der Sozialpartnerschaft in einem vereinten 
Europa verhalten optimistisch (vgl. Kleinhenz (1993 a), S. 292 ff.) oder 
uneingeschränkt pessimistisch (vgl. Roberts (1992), S. 158) ausfallen. Wie 
im Zitat am Ende des Abschnittes 4. anklingt, neigt dieser Aufsatz in seiner 
Tendenz mehr der pessimistischen Einschätzung zu. 

An dieser Stelle sollen zwei Feststellungen von Kleinhenz aufgegriffen 
werden, weil sie die Gelegenheit bieten, die Überlegungen zur Sozialpart-
nerschaft in Europa in die Zukunft hinein "zu verlängern" . Kleinhenz 
(1993a, S. 293) moniert prima facie zu Recht, "angesichts der mehrstufigen 
Auswahl der Repräsentanten auf europäischer Ebene kann diese Sozialpart-
nerschaft auch kaum als Verstärkung eines demokratischen Elements unmit-
telbarer Interessenvertretung der Bürger interpretiert werden". Bei näherer 
Betrachtung wird eine europäische Sozialpartnerschaft dieses "Demokratie-
defizit" hinnehmen müssen, soll sie zu einem schlagkräftigen Instrument in 
den Händen der Sozialpartner werden. Wie an der Österreichischen Sozial-
partnerschaft illustriert worden ist, ist das Delegationsprinzip für die Interes-
senaggregation und -transformation wie auch für das Gewicht der Verbands-
spitzen unablässig. Zweifellos wird man allerdings zugestehen müssen - und 
dies wurde auch in dieser Arbeit herauszuarbeiten versucht -, daß es dabei 
einer Gratwanderung zwischen innerverbandlieber Demokratie und Oligar-
chie bedarf. Aber selbst eine Sozialpartnerschaft mit "Demokratiedefiziten" 
kann die Legitimationsbasis für die EG-Politik erhöhen, nicht zuletzt ange-
sichts eines bislang politisch schwachen Europäischen Parlaments. 

Zum zweiten weist Kleinhenz (1973, S. 216 ff. und 229 ff., 1990 und 
1992, S. 293) darauf hin, daß die "tatsächliche Bedeutung der Beteiligung 
der Sozialpartner an der Europäischen Willensbildung und für den sozialen 
Fortschritt in Europa ... durch die eingeschränkte Kompetenz der EG in 
den Bereichen Arbeit und Soziales relativiert (wird)". Auch das ist richtig 
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und ist ebenfalls an früheren Stellen dieser Arbeit angedeutet worden. 
Gleichwohl sollte eine korporative Sozialpartnerschaft nicht auf die "klas-
sischen" sozialpartnerschaftliehen Bereiche beschränkt, sondern zumindest 
auf weite Bereiche der Wirtschaftspolitik ausgedehnt werden (vgl. z.B. 
Kleinhenz (1973), S. 230; sinngemäß Hofmann (1993), S. 127). 

Eine solche Forderung wird vermutlich die Kritiker von "Maastricht" 
alarmieren, denn sie werden in einer (korporativen) europäischen Sozial-
partnerschaft einen Herd der Inflation ausmachen, weil sie die Gefahr 
sehen, daß die rasche Angleichung der Arbeitseinkommen ohne Rücksicht 
auf regionale und Sektorale Produktivitätsunterschiede, die sie schon bei der 
Währungsunion befürchten, durch sozialpartnerschaftliehe Machtteilhabe 
verstärkt wird (vgl. Scharrer (1991), S. 503). Neben der Haushalts- und 
Finanzpolitik wird dann ihrer Meinung nach auch die Lohn- und Einkom-
menspolitik wirtschaftlich destabilisierend wirken (vgl. Jansen (1992), 
S. 575). Diese Gefahr wird zweifelsohne virulent, wenn sich Sozialpartner-
schaft in Europa auf das schwedische Modell zentralisierter Tarifverhand-
lungen (vgl. Lehmbruch (1979), S. 61) beschränken sollte. Aber dann wäre 
Sozialpartnerschaft eben "lediglich" Tarifpartnerschafe 1. 

Eine "echte" Sozialpartnerschaft, in der die Sozialpartner zusammen mit 
den staatlichen Organen bei der Formulierung und Durchsetzung Wirt-
schafts- und sozialpolitischer Maßnahmen kooperieren, könnte dagegen die 
beschworenen Gefahren für die ökonomische Stabilität eher eindämmen. 
Zumindest das deutsche und das Österreichische Beispiel zeigen, daß 
Gewerkschaften durchaus zu einem "gesamtwirtschaftlich rationalen" Ver-
halten und damit auch zu "Opfern" bereit sind, wenn sie frühzeitig in den 
Politikprozeß eingebunden werden; und "Opfer" werden vor allem die 
Gewerkschaften bringen müssen, wenn die Europäische Wirtschafts- und 
Währungsunion nicht zum Scheitern verurteilt sein soll. In diesem Kontext 
wäre es beispielsweise durchaus vorstellbar, daß die Sozialpartner in einem 
Beirat der zu gründenden Europäischen Zentralbank (EZB) kooptiert 
werden, der den Beiräten der deutschen Landeszentralbanken ähnelt (vgl. 
Sanmann (1977), S. 56f.). Natürlich darf ein solcher Beirat nicht so gestal-
tet sein, daß dadurch die angestrebte Unabhängigkeit der EZB ausgehebelt 
wird. So gesehen, könnte eine korporative Sozialpartnerschaft in einem ver-
einten Europa eher zur Chance denn zu einer Gefahr für "Maastricht" 
werden. 

31 Allerdings zeigt Mieth (1992, S. 137f. und 146ff.), daß in einem einheitlichen 
Wirtschafts- und Währungsraum die Vorstellung einer allmählichen Lohnanglei-
chung, die an der Entwicklung der Arbeitsproduktivität ausgerichtet ist, kaum der 
Realität entsprechen dürfte. 
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Familienpolitik in der Europäischen Union 

Sozialökonomische Befunde und 
gesellschaftsordnungspolitische Probleme 

Von Max Wingen, Bonn 

I. Familienpolitik in Europa und europäische Familienpolitik 

Für eine gedankliche Auseinandersetzung mit dem politischen Hand-
lungsfeld, das über die nationalen Grenzen hinweg unter "Familienpolitik" 
gefaßt werden kann, gilt es vorweg zu unterscheiden zwischen der Fami-
lienpolitik in der Europäischen Union (bis zum Inkrafttreten des Maastrich-
ter Vertrages am l. 11. 1993 Europäische Gemeinschaft) bzw. in Europa 
und demgegenüber einer Familienpolitik der Union (bzw. einer "europäi-
schen" Familienpolitik). In den einzelnen Mitgliedstaaten der Union wie 
auch darüber hinaus hat sich in den vergangeneu Jahrzehnten ein Bündel 
von Maßnahmen herausgebildet, für das sich erst nach dem Zweiten Welt-
krieg der Begriff Familienpolitik fester eingebürgert hat. Im Blick auf die 
Mitgliedstaaten der Union läßt sich feststellen, daß nicht selten sehr fami-
lienrelevante Maßnahmen getroffen werden, die offizielle Politik jedoch 
deutlich zögert, dies "Familienpolitik" zu nennen. Hier wirken sich nicht 
nur unterschiedliche sozialpolitische Traditionen in den heutigen Mitglied-
staaten der Union, sondern auch fehlende einheitliche Zielfunktionen in den 
familienbezogenen Politiken aus. 

Unter Familienpolitik kann verstanden werden das bewußte und planvoll-
ordnende, zielgerichtete Einwirken von Trägern öffentlicher Verantwortung 
auf Struktur und Funktionen (Aufgaben und Leistungen) von Eltern-Kinder-
Gemeinschaften, die in unserer Kulturordnung herkömmlicherweise auf Ehe 
beruhen oder- wie bei Einelternfamilien (bei Scheidung und Verwitwung, 
nicht mehr bei nichtehelicher Mutterschaft) - daraus abgeleitet sind. Der 
Begriff hat sich vornehmlich im Zusammenhang mit der Sicherung und erfor-
derlichenfalls Korrektur der äußeren, insbesondere wirtschaftlichen und 
sozialen Lebensbedingungen der Familien herausgebildet. In einer freiheit-
lichen Grundordnung steht zwar eine indirekte Einwirkung im Vordergrund, 
wie sie sich in der Gestaltung der Lebensbedingungen von Familien nieder-
schlägt; es gibt aber auch Formen der direkten Einflußnahme, so vornehmlich 
über die Familienrechtsgestaltung, die zur Familienpolitik in einem um-
fassenderen Sinne gehört. (Auf die Regelung familialen Zusammenlebens 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-48192-7 | Generated on 2025-10-18 01:07:09



140 Max Wingen 

gerichtetes staatliches Handeln hat im übrigen im Bereich der Rechtsbeziehun-
gen eine sehr alte Tradition.) Im Rahmen einer systematischen Familien-
politik haben auch die vielfältigen Aufgaben auf dem Gebiete der Erzie-
hungs- und Bildungshilfen an die Familien ihren Platz; daraus folgt der fami-
lienpolitische Aspekt der Kultur- und Bildungspolitik. Für das Verständnis 
einer umfassenderen Familienpolitik gilt es im übrigen zu sehen, daß ver-
schiedene Maßnahmen, etwa im Bereich der Eltern- und Familienbildung, der 
Beratungshilfen und der sozialen Dienste, in der Praxis schon eine längere 
Tradition aufweisen; ihre gedankliche und konzeptionelle Integration in eine 
Familienpolitik erfolgte indessen erst in jüngerer Zeit - entsprechend neueren 
politisch-institutionellen Strukturen wie auch der allmählichen Einbeziehung 
des pädagogischen Ansatzes in die allgemeine Sozialpolitik. Damit wurde 
zugleich die Verschränkung dieser Eltern- und Familienhilfen mit wirtschaft-
lichen Maßnahmen einer Familienpolitik deutlicher sichtbar. 

In einzelnen Teilbereichen der Gestaltung der Lebensbedingungen von 
Familien, so im Bereich der Einkommenspolitik, finden sich relativ früh 
auch auf der nicht-staatlichen, in diesem Falle lohnpolitischen Ebene der 
Betriebe (bzw. Tarifpartner) Ansätze für eine familiengemäße Einkommens-
gestaltung. In Deutschland - wie auch in Frankreich - gab es schon vor 
dem Ersten Weltkrieg unternehmensehe Initiativen zur Zahlung von fami-
lienbezogenen Lohnergänzungen. Diese sozialpolitische Tradition fand in 
der Bundesrepublik anfänglich noch ihren Niederschlag in dem ersten Kin-
dergeldgesetz, auf dessen Grundlage aus Umlagen der Arbeitgeber (und der 
Selbständigen) finanzierte Familienausgleichskassen gebildet wurden, die 
bis Anfang der 60er Jahre für die Zahlung eines Kindergeldes (ab dem drit-
ten Kind) zuständig waren. 

Europäische Familienpolitik meint demgegenüber nicht die Familienpolitik 
in europäischen Ländern, sondern die auf europäischer, d.h. übernationaler 
Ebene betriebene Familienpolitik. Eine solche supranationale Familienpolitik 
setzt einen institutionellen Träger mit Rechtsetzungsbefugnis voraus; daher 
kann es sich bei einer "europäischen Familienpolitik" im präzisen Sinne 
gegenwärtig praktisch nur um eine solche auf EU-Ebene handeln, und auch 
dies bisher nur in allerersten Ansätzen wegen der dafür fehlenden rechtli-
chen Kompetenzen der Kommission in Brüssel. Gleichwohl sind die inter-
nationalen Entwicklungen auch über die EU hinaus (insbesondere auf der 
Ebene des Europarats) in einem größeren europäischen Raum für die Ent-
wicklung einer europäischen Familienpolitik im engeren Sinne wie auch für 
die Weiterentwicklung der familienpolitischen Maßnahmen und Einrichtun-
gen in den Regionen der Gemeinschaft wichtig und beim Überdenken der 
familienpolitischen Positionen innerhalb der Union mit zu berücksichtigen. 

Eine systematische und konsistente Familienpolitik bedarf eines klaren 
Bildes ihres Gegenstandes. Sie wird sich angesichts des raschen sozialen 
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Wandels gerade auch in den Mitgliedstaaten der Union ihres Gegenstandes 
immer wieder neu vergewissem müssen. Im Unterschied zum Begriff der 
Ehe gibt es nicht nur einen einzigen Familienbegriff. In einer sehr weiten 
Bedeutung kann Familie die Gruppe von Menschen bezeichnen, die mitein-
ander verwandt, verheiratet oder verschwägert sind, gleichgültig ob sie 
zusammen oder getrennt leben, ob die einzelnen Mitglieder noch leben oder 
bereits verstorben sind (Vierter Familienbericht, 1986, S. 14.) Ein solcher-
auch um die dritte Generation der alten Menschen - erweiterter Familienbe-
griff geht deutlich über den der statistisch erlaßbaren zusammen wohnenden 
und wirtschaftenden Familie i.S. der Eltern-Kinder-Gemeinschaft hinaus.' 

Noch weiter ist ein Familienbegriff gefaßt, bei dem unter "erweiterter 
Familie" das gesamte soziale Netzwerk zu anderen Lebensformen gefaßt 
wird, die nicht auf der Kernfamilienstruktur und/oder auch nicht auf Ver-
wandtschaft und Verschwägerung basieren. Welcher Familienbegriff zu 
Grunde gelegt werden sollte, hängt nicht zuletzt vom Untersuchungsziel ab. 
Bei internationalen Übersichten bleiben die unterschiedlichen Familien-
strukturen besonders zu bedenken. Im übrigen gilt auch hier die allgemei-
nere Einsicht, daß je nachdem, wie die begrifflichen Netze geknüpft 
werden, unterschiedliche Teile der einen Wirklichkeit eingefangen werden. 
Aus einem oft auch im internationalen Dialog gegebenen politisch-ideolo-
gisch mitbestimmten ("vorwissenschaftlichen") Interesse an der Erfassung 
bestimmter Aspekte von Wirklichkeit erklärt sich sicherlich auch das 
immer wieder anzutreffende Ringen um die "Definitionsmacht". 

Für eine inhaltliche Bestimmung des Verständnisses von Familie 
erscheint es zweckmäßig, zwischen der Ebene der familialen Lebenswirk-
lichkeit und der Ebene der Institution Familie zu unterscheiden, die beide 
gleichermaßen in einem Gesamtkonzept von Familienpolitik in Europa zu 
berücksichtigen sind. Erst recht auf der Ebene der Lebenswirklichkeit im 
Familienalltag gibt es nicht die Familie, vielmehr eine Pluralität von Fami-
lienformen: vollständige Familien und Alleinerziehende mit Kindern; Zwei-
Generationen-Kleinfamilien und - in einigen anderen Mitgliedstaaten der 
Union keineswegs zahlenmäßig so reduziert wie inzwischen im eigenen 
Land - Drei-Generationen-Großfamilien; Familien in unterschiedlichen 
Phasen des sog. Familienzyklus mit höchst unterschiedlichen demographi-
schen, wirtschaftlichen und sozialen Strukturen; Familien von Deutschen 
und Ausländern. Insoweit es um das gemeinsame Wohnen und Wirtschaf-
ten der Familienmitglieder geht, spricht man vom (Familien-)Haushalt. 

1 Selbst der Begriff der Zwei-Generationen-"Kernfamilie" wird in der familien-
soziologischen Literatur gelegentlich unterschiedlich weit gefaßt: Eltern mit ihren 
Kindern unterschiedlichen Alters ; Eltern mit heranwachsenden, noch unmündigen 
Kindern; Eltern mit kleinen Kindern, die noch keinen weiteren Sozialisationsinstan-
zen "ausgesetzt" sind. 
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Auf der institutionellen Ebene ist das Sozialgebilde Familie wesentlich 
dadurch charakterisiert, daß es sich bei seinen Mitgliedern um Angehörige 
von - wenigstens zwei - verschiedenen Generationen (Eltern und Kinder) 
handelt und daß es als solches gesellschaftlich anerkannt ist. Die herkömm-
liche Form dieser gesellschaftlichen Anerkennung bildet die Verbindung 
der Eltern durch das Rechtsinstitut der Ehe. Im eigenen Land ist im Blick 
auf das verfassungsrechtliche Familienverständnis ein betont personaler 
Bezug der Institutsgarantie unverkennbar. Das institutionelle Element ist 
dabei nicht eine bloße "Äußerlichkeit"; mit der institutionellen Seite 
werden bestimmte Sinngehalte bejaht (oder verneint), anerkannt (oder abge-
lehnt), werden rechtlich verbindliche und in diesem Sinne öffentlich verläß-
liche Verpflichtungen eingegangen. Hier liegt offensichtlich ein tieferer 
Grund für die im nationalen wie erst recht im internationalen Kontext anzu-
treffenden politischen Auseinandersetzungen über das Verständnis von 
Familie als dem Adressaten einer Familienpolitik. Von daher wird es im 
übrigen verständlich, daß auch dort, wo die ehebezogene Familie - zumin-
dest in ihrem "Monopolanspruch" - abgelehnt wird, gesellschaftliche Aner-
kennung auf anderem Wege gesucht wird. Ist schon innerhalb der eigenen 
Gesellschaft das Verständnis von Familie nicht mehr einheitlich (wenn es 
dies denn je war), so gilt dies erst recht zwischen den in unterschiedlichen 
kulturellen Kontexten stehenden Mitgliedstaaten der Union. 

Das Verständnis von Familie erweist sich als eine Voraussetzung und ein 
Ergebnis der Familienpolitik zugleich. Die spezifische Ausgestaltung des 
Systems familienpolitischer Ansprüche und Leistungen bestimmt maßgeb-
lich mit darüber - u. U. mehr oder weniger unreflektiert -, was in einem 
Gemeinwesen als Familie gilt. Familienpolitische Maßnahmen können ihrer-
seits einen Wandel der Familie auslösen oder fördern. Sie dürfen nach dem 
Grundverständnis unserer Sozialordnung ihrerseits nicht an eine bestimmte 
soziale Binnenstruktur der Familien (z.B. hinsichtlich der Art der Arbeitstei-
lung zwischen den Ehepartnern) gebunden sein. Diese muß vielmehr der 
freien und selbstverantwortlichen Gestaltung insbesondere der Ehepartner, 
mit zunehmenden Alter auch dem wachsenden Entscheidungsspielraum der 
Kinder überlassen bleiben. Innerhalb der Union bestehen hier noch deutliche 
traditionsbedingte kulturspezifische Unterschiede, die auch für die Frage 
von Bedeutung sind, welche (teils unterschiedlichen) Aufgabenfelder von 
Familien in den einzelnen Ländern erfüllt werden. Eine so weitreichende 
Fragestellung, die zugleich den tatsächlichen "Erfolg" dieser familialen 
Leistungen einbeziehen würde, kann hier nicht behandelt werden. 

Die folgenden Anmerkungen und Ansätze zu einer vergleichenden Ana-
lyse wirtschaftlicher Maßnahmen der Familienpolitik der einzelnen Länder 
beschränken sich im wesentlichen auf die Mitgliedstaaten der Union. (Nur 
in Ausnahmefällen wird auf westeuropäische Länder außerhalb der EU ver-
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wiesen, wenn dies für das Gesamtverständnis exemplarisch wichtig 
erscheint.) Im übrigen hat der europäische Aspekt in jüngster Zeit noch 
eine Ausweitung in Richtung einer gesamteuropäischen Entwicklung ein-
schließlich Ost-Europas erfahren ; diese Dimension wird jedoch nicht weiter 
berücksichtigt, zumal weil sich die Familienpolitik vorerst im Kontext einer 
Vertiefung der bisherigen europäischen Integration zu orientieren haben 
wird. (Stand der Darstellung: Herbst 1993.) 

II. Vergleichende Übersicht über familienpolitische Maßnahmen 
in den Mitgliedstaaten der EU Ia 

1. Zusammenfassender Überblick über Strukturmerkmale 
der Familienpolitik in den einzelnen Ländern 

In den letzten Jahren haben familienbezogene Maßnahmen u.a. im sozial-
politischen Handlungsfeld in den Mitgliedstaaten der Union durchweg an 
Aufmerksamkeit und Stellenwert gewonnen. Dies schließt freilich nicht aus, 
daß nicht selten Elemente einer "verbalen Politik", gekennzeichnet durch 
Absichtserklärungen (vor und nach Wahlen), gelegentlich auch Elemente 
einer eher "symbolischen" Politik anzutreffen sind. Eine auf die Verbesse-
rung von familialen Lebensbedingungen ausgerichtete Politik steht immer 
wieder in Konkurrenz zu anderen Politikfeldem, was insbesondere in Zeiten 
finanzieller Engpässe zu oft nur kleinen Verbesserungen, gelegentlich auch 
Widersprüchen führt. Nicht selten läßt sich der Eindruck gewinnen, daß 
programmatisch sehr positive Äußerungen abgegeben werden, eine Umset-
zung in praktisch-politische Maßnahmen jedoch eher zögerlich erfolgt. 

In einer Reihe von Ländern ist ein mehr oder minder ausformuliertes 
Verständnis von Familienpolitik anzutreffen (wie in Belgien, Deutschland, 
Frankreich und Luxemburg) oder besteht sogar ein besonderes für familien-
politische Fragen zuständiges Ministerium (wie in Deutschland und Luxem-
burg sowie für den flämischen Teil von Belgien), so daß man in diesen 
Fällen auch von einer "expliziten Familienpolitik" sprechen kann (W. 
Dumon, 1989; zur Entwicklung im eigenen Land siehe auch die Darstel-
lung "Vierzig Jahre Familienpolitik in Deutschland - Momentaufnahmen 
und Entwicklungslinien (zugleich ein Beitrag zu 40 Jahren Bundesfamilien-
ministerium), M. Wingen, 1993). Andere Länder kennen eine solche expli-
zite Familienpolitik i.S. einer mit ausformulierten Zielsetzungen verbunde-
nen Familienförderung nicht (wie z.B. das Vereinigte Königreich, die 

Ia Die Daten beziehen sich entsprechend der Präsentation in der Ausschußsitzung 
auf den Stand Mitte 1993. Neuerungen wie z.B. die Beschlüsse zur Neuordnung des 
FLA in Deutschland (Jahressteuergesetz 1996) sind - auch aus Vergleichsgründen -
nicht berücksichtigt. 
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Niederlande, Italien und Griechenland); dies bedeutet dann aber nicht, daß 
keine "familienbewußte" im Sinne einer in ihren Auswirkungen auf Familie 
gesehenen Politik vorläge. Es gibt auch in diesen Ländern eine Reihe von 
gesetzlichen Maßnahmen, politischen Initiativen und Bestrebungen, die 
Lebenslagen von Familien und die Lebensbedingungen der einzelnen Fami-
lienmitglieder zu beeinflussen. Verschiedentlich wird im letzteren Fall von 
einer eher "impliziten Familienpolitik" gesprochen. Dahinter kann die Auf-
fassung stehen, die politischen Maßnahmen hätten sich weniger an einem 
ohnehin schwer zu definierenden Wohlergehen der Familie als ganzer als 
vielmehr an den Lebensbedürfnissen und Interessenlagen der einzelnen 
Menschen in den Familien, der Kinder, aber auch der Frauen (oder 
Männer) zu orientieren. Aber auch insoweit ist die Entwicklung im Fluß; 
so sind in Italien in jüngerer Zeit politische Anzeichen einer wachsenden 
Anerkennung der Versorgungsrolle der Familie und einer zunehmenden 
Bereitschaft seitens der Politik auszumachen, die Familien zu unterstützen, 
vielleicht sogar als Ausdruck eines umfassenderen Programms, das die 
Familie als eigenen Gegenstand sozialpolitischer Intervention versteht. 

Bei näherem Zusehen lassen sich eine Reihe von Übereinstimmungen in 
den Grundtendenzen familienbezogenen politischen Handeins und auch 
Gemeinsamkeiten in Entwicklungstendenzen beobachten. Dem stehen aller-
dings auch teilweise deutliche Unterschiede, zum Teil sogar gegenläufige 
Entwicklungstendenzen gegenüber, die es bisher (noch) nicht erlauben, von 
einer einheitlichen, in ihren Schwerpunkten übereinstimmenden und kohä-
renten Familienpolitik in der Union zu sprechen. 

Zu den Gemeinsamkeiten gehören verbreitete Bestrebungen und Maßnah-
men in den einzelnen Ländern, die darauf gerichtet sind, in die auf die 
Familie und ihre Lebenslage gerichtete Politik gerade auch die verschiede-
nen Problemlagen einzubeziehen, wie sie in Familien durchweg mit unter-
schiedlichen Familienphasen verbunden sein können (z. B. junge Familien 
mit Kleinkindern; Familien mit in Ausbildung befindlichen Kindern). Zum 
anderen finden sich weithin Maßnahmen und Regelungen, die auf spezifi-
sche Problemlagen von bestimmten Gruppen von Familien ausgerichtet sind 
(z.B. Einelternfamilien; Familien mit behinderten Angehörigen), die dann 
Hilfen entsprechend den außergewöhnlichen Belastungssituationen nahe 
legen. In der deutschen Diskussion hat es sich eingebürgert, in diesem 
Zusammenhang von einer "familienphasenspezifischen" bzw. von einer 
"adressatenspezifischen" Ausgestaltung der Familienpolitik zu sprechen. 

Zu den Zielsetzungen, die weithin in den Mitgliedstaaten zu verwirk-
lichen versucht werden, gehören die wirtschaftliche Absicherung eines Min-
destversorgungsniveaus von Familien unterschiedlicher Größe (wobei 
Ursprünge in eine vorausgegangene "Armenpolitik" zurückreichen) und 
- darüber hinausgehend - ein gewisser Ausgleich der ökonomischen 
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Benachteiligung von Familien mit Kindem in der (marktmäßigen) Einkom-
mensverteilung, ferner in wachsendem Maße die bessere Vereinbarung von 
(im übrigen unbezahlter, in der jeweiligen "Rentenbiographie" besser zu 
berücksichtigenden) Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit bis hin zu einer 
größeren Anerkennung der Familienarbeit und des sozialen Wertes von 
Elternschaft. Letzteres gilt besonders ausgeprägt in Italien, wo dieser 
Aspekt in Ansätzen als Orientierungspunkt für gesetzgebensehe Initiativen 
genommen wurde. In diesem Zusammenhang drängt sich die Frage auf, ob 
eine solche politische Reaktion besonders mit ausgelöst ist durch den 
gerade in Italien ungewöhnlich stark ausgeprägten Geburtenrückgang in den 
letzten Jahren. (Italien steht zusammen mit Spanien inzwischen bekanntlich 
am untersten Ende der Geburtenhäufigkeit innerhalb der EU.) In einer 
Reihe von Mitgliedstaaten der Union finden sich auch ähnlich ausgerichtete 
Tendenzen einer betont kindzentrierten Politik, wie in Dänemark, aber auch 
in Frankreich, wo mehrere Gesetzentwürfe vom Beginn der 90er Jahre als 
exemplarisch dafür angesehen werden können. 

In Einzelfeldern finden sich immer wieder auch voneinander abwei-
chende Tendenzen und Akzente. Während die Kindergeldleistungen gegen-
wärtig durchweg einkommensteuerfrei bleiben, gibt es in Griechenland 
Ansätze, die Kinderzulagen zu besteuern; dort wurde 1991 eine 10%-ige 
Steuer auf (zuvor erhöhte) Kinderzulagen für Familien mit drei und mehr 
Kindem gelegt. In Frankreich wird eine solche Besteuerung der Familien-
zulagen ebenfalls als möglicherweise unvermeidbar angesehen. (Dies ent-
spricht Vorschlägen, wie sie für Deutschland von R. Hauser für die Sozial-
leistungen überhaupt gemacht worden sind.) 

Keineswegs eindeutig sind die Entwicklungstendenzen auch im Bereich 
der Finanzierung der allgemeinen Kindergeldleistungen. Diese werden 
gegenwärtig in einer Reihe von Ländern aus allgemeinen Haushaltsmitteln 
aufgebracht. Während nun in Frankreich, das bisher noch ein Finanzie-
rungssystem mit Arbeitgeberbeiträgen kennt, ernsthaft darüber nachgedacht 
wird, bis zum Ende des Jahrzehnts die Leistungen auf den allgemeinen 
Staatshaushalt zu übernehmen, tauchen in Deutschland in jüngster Zeit 
(innerhalb der SPD) Pläne auf, nach denen die Kindergeldleistungen gerade 
aus dem allgemeinen Staatshaushalt herausgenommen und statt dessen über 
eine aus einkommensbezogenen Beiträgen aller Einkommensbezieher finan-
zierte "Kinderkostenausgleichskasse", also im Rahmen einer parafiskali-
schen Lösung, gewährt werden sollten. 

Für sonstige familienbezogene Maßnahmen gilt im übrigen, daß ihre 
Abgrenzung nach Trägerschaft für vergleichende Analysen nur sehr bedingt 
geeignet ist, weil die organisatorischen Voraussetzungen für die Familien-
politik in den einzelnen Mitgliedstaaten der Union bisher noch sehr vonein-
ander abweichen. 

10 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 222/ 11 
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Zum Befund der EU-weiten Situation gehört die Feststellung, daß das 
Verständnis von Familienpolitik und demgemäß das familienpolitische Han-
deln - mehr mittelbar - zugleich durch implizite Zielvorgaben mit geprägt 
wird, in denen verbreitete Vorstellungen und normative Erwartungen, die 
das Bild von Familie in der jeweiligen Gesellschaft prägen, aber i.a. 
schwieriger festzustellen sind als etwa rechtlich relevante Kriterien des 
Familienbegriffs, ihren Niederschlag finden. E. Neubauer u.a. (1992) 
machen auf die Tragweite solcher Vorstellungen über das Familienideal, 
die mütterliche Rolle bei der Erziehung der Kinder, die Bewertung alterna-
tiver Familienstrukturen oder die Einschätzung des Verhältnisses der Gene-
rationen zueinander für die jeweiligen Maßnahmen der Familienförderung 
aufmerksam, (ohne darauf allerdings näher einzugehen). 

Ein schon aus der Vergangenheit her bekannter wichtiger Einfluß auf das 
familienpolitische Leistungsspektrum, insbesondere die Leistungen zum Aus-
gleich der Familienlasten, kann von bevölkerungspolitischen Zielsetzungen 
(i. S. einer angestrebten Beeinflussung des generativen Verhaltens) ausgehen, 
wie dies besonders ausgeprägt zeitweilig in Frankreich der Fall war und ten-
denziell noch ist ("Politik für das dritte Kind"). Dort wurden unter dem Ein-
druck der schon zu Beginn des Jahrhunderts unterhalb der Sterblichkeitsraten 
liegenden Geburtenraten umfassendere familienpolitische Maßnahmen ent-
wickelt, die dann 1939 in den "code de Ia famille" einmündeten. 

Hier mag sich die Frage stellen, inwieweit in solchen Fällen von einer 
"Instrumentalisierung" der Familienpolitik, in diesem Falle im Dienste 
demographischer Zielsetzungen, gesprochen werden kann. Diese Frage ist 
jedoch um so weniger zu bejahen, je klarer solche demographischen Ziele 
ausgewiesen und in die Zielfunktion der familienbezogenen Politik inte-
griert werden; in Frankreich wurde demgemäß auch über lange Zeit förm-
lich von einer "Familien- und Bevölkerungspolitik" gesprochen. Tendenzen 
solcher tatsächlichen oder vermeintlichen "Instrumentalisierungen" sind 
nicht selten zu beobachten. War eine solche schon in der ehemaligen DDR 
insofern anzutreffen, als die Familienpolitik der Beschäftigungspolitik 
untergeordnet wurde, finden sich in jüngerer Zeit in Frankreich auch im 
Zusammenhang mit einer Politik der Schaffung von "Familienarbeitsplät-
zen" Tendenzen, die Familienpolitik - wie die Sozialpolitik überhaupt -
auf ein prioritäres Ziel der Arbeitsplätze hin in Dienst zu nehmen 
("Observatorium", Bericht für 1991, S. 19). Hier kann sich zugleich ein 
Einfluß übergeordneter gesellschaftspolitischer Wertentscheidungen nieder-
schlagen, wie dies z.B. in den Niederlanden bei Maßnahmen der Fall ist, 
mit denen durch Vorkehrungen für größere Chancengleichheit einem Ziel 
wie der Emanzipation der Frau entsprochen werden soll. 

Unterschiede in den Zielelementen einer Familienpolitik können aber 
auch innerhalb eines Landes je nach politisch-ideologischen Vorgaben auf-
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treten. Dies gilt dann z.B. für die Alternative: ehebezogene Familie versus 
nichteheliche Familie. So ging z.B. ein in Italien noch von der christlich-
demokratischen Partei vorgelegtes Konzept davon aus, daß eine Familie nur 
zu unterstützen sei, wenn sie auf Ehe und/oder Kindem beruhe. Die sozia-
listische Partei und die linksdemokratische Partei traten demgegenüber 
dafür ein, daß es angesichts verschiedenartiger Lebensgemeinschaften einen 
allgemeineren Schutz geben müsse, der sich auch auf de-facto-Familien 
bezieht. Solche grundlegendere Auffassungsunterschiede schlagen erfah-
rungsgemäß auf die internationale Diskussion durch. 

Nicht zuletzt verdient Erwähnung, daß sich höchst richterliche Entschei-
dungen für die Entwicklung der Familienpolitik zunehmend als sehr wirksam 
erweisen. Ein eindrucksvolles Beispiel sind in Deutschland die Entscheidun-
gen des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) aus den Jahren 1990 und 1992, 
die auch schon außerhalb des eigenen Landes Beachtung gefunden haben. 
Durch diese Entscheidungen ist einmal festgelegt worden, daß die Unterhalts-
aufwendungen für Kinder mindestens in Höhe des Existenzminimums von 
der Einkommenbesteuerung auszunehmen sind. Zum anderen ist für den 
Bereich der gesetzlichen Rentenversicherung entschieden worden, daß die 
Ausgestaltung der sozialen Rentenversicherung - wenn auch schrittweise und 
in Abstimmung mit den finanziellen Möglichkeiten - noch stärker als bisher 
familienpolitischen Gesichtspunkten Rechnung zu tragen hat. Auf diesem 
Hintergrund kann fast der Eindruck entstehen, als ob das BVerfG zeitweilig 
ein mindestens ebenso großes Gewicht für die Fortentwicklung der Familien-
politik erhalten hat wie die politischen Entscheidungsträger in den Parlamen-
ten. Ein weiteres Beispiel für solche politikwirksamen Einflüsse bilden übri-
gens eine Reihe von Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) 
aus den letzten Jahren im Blick auf das Nichtehelichenrecht wie auch die 
Gleichbehandlung von Frauen und Männern. Der EuGH hat hier in der Ver-
gangenheit mit über 50 Urteilen maßgeblich zur konsequenten Einhaltung der 
Gleichbehandlung von Frauen und Männem vor allem im Arbeitsleben in den 
Mitgliedstaaten der Union beigetragen. Damit werden insgesamt bemerkens-
werte Entwicklungstendenzen sichtbar, die das Zusammenwirken von Legis-
lative und dritter Gewalt betreffen. 

2. Wirtschaftliche Familienhilfen 

Im folgenden sollen mehrere Maßnahmen international vergleichend 
gegenübergestellt werden, und zwar jeweils eine Maßnahme beispielhaft für 
einen generalisierenden Ansatz der Familienpolitik (allgemeiner Familien-
lastenausgleich im engeren Sinne), für einen familienphasenspezifischen 
Ansatz (Erziehungsgeld/Erziehungsurlaub) und für einen adressatenspezifi-
schen Ansatz (besondere Hilfen für Eineltemfamilien). Realtransfers wie 
etwa im Bereich der Kinderbetreuung bleiben ebenso unberücksichtigt wie 

10* 
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eine Ausbildungsförderung oder Maßnahmen des Jugendschutzes, obwohl sie 
für das Gesamtbild einer familien-und kindbezogenen Politik wichtig sind. 

a) Familienlastenausgleich (i. e. S.) als Beispiel für eine 
generalisierende Familienpolitik 

Der Familienlastenausgleich (FLA) im engeren Sinne zielt auf eine Kor-
rektur der marktmäßigen Einkommensverteilung im Hinblick auf den 
Bedarf unterschiedlich großer Familien ab und bewirkt im ökonomischen 
Ergebnis eine tendenzielle Nivellierung der frei verfügbaren Pro-Kopf-Ein-
kommen innerhalb einer Einkommensschicht, wobei horizontale und verti-
kale Umverteilungseffekte eng ineinander verschränkt sind. Die Differen-
zierung des verfügbaren Einkommens entsprechend der Zahl der heran-
wachsenden Kinder kann über direkte Kindergelder und/oder Einkommen-
steuerermäßigungen für Kinder erfolgen. Insofern können Leistungen eines 
FLA nur beurteilt werden, wenn beide Instrumente in ihrem Zusammenwir-
ken betrachtet werden (s. dazu unten III.). 

Direkte Kindergeldleistungen finden sich praktisch in allen Mitgliedstaaten 
der Union. (Eine gewisse Einschränkung gilt für Italien, wo die Zahlung der 
auf Lohnempfänger beschränkten und vom Familieneinkommen abhängigen 
Familienbeihilfen die Zahl der Familienmitglieder des Haushalts (nicht nur 
der Kinder) berücksichtigt.) In fast allen Ländern der Union sind prinzipiell 
alle Kinder der verschiedenen sozioökonomischen Gruppen der Bevölkerung 
in die Kindergeldgewährung einbezogen. Entsprechend seiner Herkunft als 
Lohnergänzung ist das Kindergeld jedoch auch heute noch in einigen Ländern 
nach dem beruflichen Status der Eltern (meist des Vaters) unterschiedlich aus-
gestaltet. Die Beträge, durchgängig steuerfrei (mit Ausnahme einiger Leistun-
gen in Griechenland), weisen bisher zwischen den Mitgliedstaaten der Union 
in ihrer Höhe (vereinzelt auch vom elterlichen Einkommen abhängig) deutli-
che Unterschiede auf, teils sind sie unabhängig von der Rangzahl des Kindes 
in der Familie gleich hoch, teils steigen sie mit der Rangzahl des Kindes in der 
Familie (in etwa der Hälfte der Mitgliedstaaten der Union), im Vereinigten 
Königreich sind sie zwischen dem ersten Kind und den folgenden Kindem 
umgekehrt degressiv bemessen, in einigen Ländern steigen sie mit dem 
Lebensalter des Kindes an, in anderen nicht (in Dänemark sind sie sogar für 
ältere Kinder niedriger). Von Bedeutung für den Realwert der Kindergeldlei-
stungen ist die Anpassung an die Preis- bzw. Einkommensentwicklung, die in 
fünf Mitgliedstaaten automatisch erfolgt, in anderen Ländern durch (meist 
jährliche) politische Entscheidungen über eine Anpassung in Orientierung an 
der Preissteigerungsrate. Wie sehr dies bei unterlassenen Anpassungen zu 
Realwerteinbußen führen kann, mag das Kindergeld für das erste Kind in 
Deutschland zeigen, das von 1975 bis 1992 unverändert blieb (50,- DM) und 
damit in diesem Zeitraum um rund 40% an realer Kaufkraft verlor. 
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Die organisatorische Durchführung der Kindergeldzahlung, die eng mit 
der Finanzierungsweise zusammenhängt, ist ebenfalls bisher unterschiedlich 
geregelt: In einer Reihe von Ländern werden die Kindergeldleistungen im 
Rahmen von sozialversicherungsrechtlichen Systemen mit Finanzierung 
durch Beiträge insbesondere der Arbeitgeber (wie in Frankreich, teilweise 
in Belgien, Spanien, Griechenland, Italien, Portugal, Großbritannien) ausge-
richtet, in anderen Mitgliedstaaten durch aus dem Steueraufkommen finan-
zierte Systeme (so in Deutschland, Dänemark, den Niederlanden, Irland und 
zum Teil in Belgien und Luxemburg). 

Damit ergibt sich insgesamt ein recht buntscheckiges Bild der Kinder-
geldleistungen in der Union, sowohl was die Einkommenswirkung in den 
Familienhaushalten angeht (s. dazu auch 111. 2.a)) als auch was die volks-
wirtschaftlichen Belastungswirkungen durch diesen Zweig der sozialen 
Sicherungspolitik angeht (s. dazu auch 111. 2.b)). Bisher ist kein einheitliches 
Gestaltungsprinzip zu erkennen. Für die auf längere Sicht anstehende Frage 
einer sozialen Harmonisierung erscheint es wichtig, dies besonders festzu-
halten. Daneben verdient ein Aspekt Hervorhebung, der mit der in jüngerer 
Zeit stärker betonten Position des Kindes als eines Trägers eigener Rechte 
zusammenhängt: Auf diesem Hintergrund deuten sich Verschiebungen im 
Referenzsystem für die Kindergeldzahlungen von den Eltern auf die Kinder 
an, die sich damit in Tendenzen einer "kinderzentrierten Familienpolitik" 
einordnen. Es kann allerdings zweifelhaft sein, ob derartige Tendenzen dort 
eine zusätzliche Unterstützung erfahren (wie das "Europäische Observato-
rium für nationale Familienpolitik" in seinem Bericht für 1991 feststellt), 
wo in der sozialpolitischen Diskussion ein einheitlich hohes Kindergeld für 
Kinder unabhängig von ihrem Alter und ihrer Rangzahl in der Familie 
gefordert wird. 

Besondere Vorsicht ist auch dort geboten, wo eine progressive Ausgestal-
tung der Kindergeldleistungen mit steigender Rangzahl des Kindes in der 
Familie vorschnell als Ausdruck bevölkerungspolitischer Zielsetzungen ver-
standen wird. Wenn auch das erste Kind im allgemeinen die relativ höch-
sten Aufwendungen bedingt (im Vergleich zu folgenden Kindern), nimmt 
das Pro-Kopf-Einkommen in der Familie jedoch mit jedem weiteren Kind 
in dem Maße weiter ab, in dem Ausgleichsleistungen hinter den Mindest-
aufwendungen für Kinder zurückbleiben. Dies ist durchweg der Fall ; daher 
bedeutet jedes weitere hinzutretende Kind in der Familie eine weitere 
Absenkung des realen Lebensniveaus, und progressiv ausgestaltete Kinder-
geldleistungen mit steigender Rangzahl des Kindes in der Familie, die 
diesen Rückgang abfedern, können insoweit nicht als Ausdruck bevölke-
rungspolitischer Zielsetzung angesehen werden. Die nachstehende Über-
sicht vermittelt ein Bild von der Ausgestaltung der Kindergeldleistungen in 
den Mitgliedstaaten der Union. 
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Ergänzend zu den direkten Transferleistungen für Kinder sind die Steuer-
ermäßigungen für Kinder mit in Betracht zu ziehen (für die Beurteilung der 
Einkommenswirkung zusammen mit Kindergeldleistungen s. III.). Im Ver-
gleich zwischen den einzelnen Mitgliedstaaten bleibt hierzu festzuhalten, 
daß eine Minderheit der Länder (Vereinigtes Königreich, Dänemark, Irland 
und praktisch die Niederlande) keine besonderen Steuerermäßigungen für 
Kinder kennen. In der Mehrheit der Mitgliedstaaten findet sich eine - im 
einzelnen unterschiedlich ausgestaltete - Berücksichtigung von Kindem in 
der Einommenbesteuerung, sei es in Form von Abzügen vom zu versteuern-
den Einkommen (Steuerbemessungsgrundlage) wie in Belgien, Deutschland 
und Luxemburg, sei es als Abzug von der Steuerschuld wie in Italien, Spa-
nien und Portugal. In Frankreich werden Kinder zusätzlich neben dem Ehe-
partner in einem "Familiensplitting" dadurch berücksichtigt, daß die Kinder 
in den Familienquotienten eingehen. Zu diesen allgemeinen Einkommen-
steuerermäßigungen für Kinder tritt verschiedentlich noch die Berücksichti-
gung von nachgewiesenen Kosten für Kinder (insbesondere für Kinderbe-
treuung) in der Einkommenbesteuerung. 

Auch die einkommensteuerpolitischen Regelungen im Hinblick auf den 
Unterhalt von Kindem berühren verteilungspolitische Fragen, deren Klä-
rung im Rahmen einer weiteren sozialen Integration der Union dringlich 
erscheint. Wie eine nähere Analyse der unterschiedlichen Steuerermäßigun-
gen für Kinder ergibt, findet sich bisher in keinem anderen Mitgliedstaat 
der Union eine Regelung, nach der die gesamten sozialkulturellen Mindest-
aufwendungen für ein Kind von der Einkommenbesteuerung freigestellt 
sind (oder ein äquivalenter absoluter Betrag von der Steuerschuld abgezo-
gen wird). Für Deutschland ist eine solche Regelung durch Auflagen des 
BVerfG (Entscheidungen von 1990) dem Gesetzgeber zur Verwirklichung 
aufgegeben; tatsächlich wird diese Vorgabe durch die inzwischen weiter 
erhöhten steuerlichen Kinderfreibeträge zusammen mit - in fiktive Steuer-
freibeträge umgerechneten - Kindergeldleistungen in etwa erreicht. Damit 
ist allerdings der "eigentliche" Familienlastenausgleich als Einkommensum-
verteilung zwischen kinderlosen und kinderarmen Einkommensbeziehern 
einerseits und Einkommensbeziehern mit mehreren Kindem andererseits 
noch nicht erreicht. Nach Verwirklichung der Steuergerechtigkeit, wie sie 
nach der Entscheidung des BVerfG zu gewährleisten ist, beginnt im Grunde 
erst die Verwirklichung der Bedaifsgerechtigkeit für größere Familien. 
Diese auch in Deutschland noch wenig geläufige Sichtweise ist erst recht 
im internationalen Vergleich bisher noch keineswegs konsensfähig. Auch 
an dieser Stelle zeigt sich, welche Schritte hin auf ein gemeinsames Kon-
zept einer familiengemäßen Einkommensgestaltung in der Gemeinschaft 
noch zu tun sind. (Zur Wirkung der Leistungen auf die Einkommenslage 
unterschiedlich großer Familien siehe unten Abschnitt III. 2.a), über mikro-
ökonomische Aspekte.) 
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154 Max Wingen 

b) Erziehungsurlaub und Erziehungsgeld als Beispiel 
für phasenspezifische Familienpolitik 

Der folgende vergleichende Überblick für den Bereich der Förderung der 
frühkindlichen Erziehung beschränkt sich auf Regelungen, die über die 
"klassische" (arbeitsschutzrechtlich seit geraumer Zeit etablierte) Regelung 
des Mutterschaftsurlaubs vor und nach der Entbindung unter Zahlung 
eines Lohnersatzes während dieser Zeit (Mutterschaftsgeld) hinausgehen. 
Für die letztgenannten Leistungen gibt es inzwischen im übrigen eine (im 
Oktober 1992 vom EU-Ministerrat gebilligte) Richtlinie über den Schutz 
von Schwangeren und Wöchnerinnen am Arbeitsplatz (92/85/EWG vom 
19.10.1992), die bestimmte Mindestregelungen vorsieht, die nach dem 
Stand von Ende 1991 von der Hälfte der Mitgliedstaaten der Union voll 
erfüllt bzw. durch günstigere Regelungen übertroffen werden, während in 
den übrigen sechs Mitgliedstaaten noch mehr oder weniger große Anpas-
sungsmaßnahmen vorgenommen werden müssen. 

Wenn im folgenden von Erziehungsurlaub bzw. Erziehungsgeld gespro-
chen wird, so sind damit Regelungen gemeint, die über den medizinisch 
gebotenen Arbeitsschutz erwerbstätiger Frauen hinausgehen (wenngleich 
auch hier die Grenzen fließend sind, wie etwa der in Dänemark angebotene 
bezahlte Vaterschaftsurlaub von zwei Wochen bei der Geburt eines Kindes 
zeigt) und im Interesse der frühkindlichen Sozialisation spezielle familien-
politische Leistungen während der ersten Lebensjahre des Kindes vorsehen, 
Leistungen, die dann neben der Mutter auch den Vater einbeziehen können 
und - formalrechtlich - tatsächlich weithin einbeziehen. 

Wenn man das Stichwort "Erziehungsurlaub" sehr weit faßt einschließ-
lich bestehender Möglichkeiten der Unterbrechung der Erwerbstätigkeit, so 
lassen sich für die meisten Mitgliedstaaten der Union mit Ausnahme vom 
Vereinigten Königreich und praktisch auch Irland Formen einer solchen 
Freistellungsmöglichkeit (vereinzelt begrenzt auf den öffentlichen Dienst) 
ausmachen, die teilweise auf einen förmlichen Erziehungsurlaub hinauslau-
fen, der seinerseits dann an den Mutterschaftsurlaub anschließt. Unterbre-
chungen der Erwerbstätigkeit können auch aus anderen familienbezogenen 
Gründen oder mit Rücksicht auf größere Kinder eingeräumt werden. Die 
nachstehende Übersicht vermittelt ein zusammenfassendes Bild der im ein-
zelnen unterschiedlichen Regelungen. Diese können, was den Umfang der 
Anspruchsberechtigung angeht, auch dahin eingeschränkt sein, daß sie nur 
für Unternehmen mit mehr als 100 Beschäftigten gelten (z. B. Griechen-
land) oder daß Personen in Spitzenpositionen keinen solchen Anspruch 
haben (wie z.B. in Portugal). 

Gerade im Bereich der Freistellung für die vorrangige W ahmehmung von 
Erziehungsaufgaben bietet sich naturgemäß die Gelegenheit, die Ausgestal-
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tung der Regelungen so vorzunehmen, daß die praktische Gleichberechti-
gung der Geschlechter begünstigt wird. Dieser Aspekt der Berücksichtigung 
übergeordneter gesellschaftspolitischer Wertentscheidungen im bereichsspe-
zifischen Feld der Familienpolitik wird in fast allen Ländern berücksichtigt. 
In Deutschland ist bekanntlich während des Erziehungsurlaubs ein dreimali-
ger Wechsel zwischen Mutter und Vater möglich; tatsächlich wird von sol-
chen Möglichkeiten bisher seitens des Vaters jedoch nur äußerst begrenzt 
Gebrauch gemacht. Die Quote der Inanspruchnahme des Erziehungsurlaubs 
durch junge Väter ist bisher (1991) äußerst gering (Väter allein: ca. 1% 
aller Personen, die Erziehungsurlaub in Anspruch nehmen; Väter im Wech-
sel mit Müttern: 0,4%), was neben den nur allmählich sich durchsetzenden 
veränderten Rollenvorstellungen von Mann und Frau auch durch gegebene 
Einkommensunterschiede zwischen beiden bei gleichzeitigem Ziel der 
Minimierung des Einkommensausfalls bedingt ist. 

Außerhalb der EU verdient in diesem Zusammenhang eine Regelung in 
Schweden Beachtung, nach der der (auch dort noch vorhandenen) Rollen-
verteilung im Elternurlaub entgegengewirkt werden soll. Künftig sollen die 
Eltern nicht mehr gemeinsam über 12 Monate, sondern Vater und Mutter 
über je sechs Monate Elternurlaub verfügen. Wenn der Vater zusätzliche 
Zeiten seines Urlaubsanteils an die Mutter abtritt, verringert sich das sog. 
Elterngeld (Erziehungsgeld); der letzte Monat soll sogar überhaupt nicht 
übertragen werden können, sondern verfällt, wenn er - bis zum achten 
Lebensjahr des Kindes - nicht in Anspruch genommen ist. Durch diese 
Ausgestaltung des Elternurlaubs, die nicht für alleinerziehende Eltern gilt, 
soll auf eine gleichmäßigere Arbeitsteilung zwischen Männern und Frauen 
hingewirkt werden, und zwar auch im Blick auf die Einstellung von Arbeit-
gebern. Es mag fraglich erscheinen, ob solche Regelungen mit dem Postu-
lat grundsätzlicher Wahlfreiheit der Eltern noch vereinbar sind; sie sind 
allerdings Ausdruck einer u. U. bestehenden Dominanz übergeordneter 
gesellschaftspolitischer Wertentscheidungen, die hier dann in eine einzelne 
familienpolitische Regelung durchschlagen, und lassen die besonders hohe 
Gewichtung erkennen, die den mit solchen Regelungen verbundenen 
"Nebeneffekten" beigemessen wird. 

In eine solche grundsätzlich familienphasenspezifisch angelegte Regelung 
können im Einzelfall auch adressatenspezifische Akzente integriert werden, 
wie dies z.B. in Italien in einem neuen Gesetz (v. Februar 1992) über die 
Hilfen und soziale Integration von Behinderten geschehen ist. Danach 
haben Eltern das Recht, den generell auf maximal ein Jahr beschränkten 
Erziehungsurlaub auf bis zu drei Jahre zu verlängern, sofern das Kind nicht 
in einem Heim untergebracht ist. 

Von besonderer einkommenspolitischer Bedeutung ist die Frage, inwie-
weit mit dem Erziehungsurlaub flankierend der Bezug eines Erziehungsgel-
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des verbunden ist oder auch bei nicht vorausgehender Erwerbstätigkeit in 
den ersten Lebensjahren des zu versorgenden Kindes eine solche Erzie-
hungsgeldleistung gewährt wird, die eine (Teil-)Antwort auf die bekannten 
Aspekte der "Opportunitätskosten" darstellen möchte, die mit einer vorran-
gigen Hinwendung eines Elternteils zur Kinderbetreuung verbunden sind. 
Hier hat das Problem des Ausgleichs der kinderbedingten Belastungen, 
noch ehe der allgemeine FLA eine wirklich befriedigende Ausgestaltung 
gefunden hat, längst eine neue Dimension hinzugewonnen. Eine im Grund-
ansatz besonders problemangemessene Lösung ist in den vergangeneu 
Jahren in Deutschland gefunden worden, wo inzwischen über zwei Jahre 
hinweg ein Erziehungsgeld gewährt wird (nunmehr auch in den ersten 
sechs Monaten wie in den folgenden 18 Monaten eltemeinkommensabhän-
gig), das in einer Reihe von Bundesländern gegebenenfalls noch durch ein 
anschließendes Landeserziehungsgeld ergänzt werden kann. Voraussetzung 
für den Bezug des Erziehungsgeldes ist nicht ein vollständiger Verzicht auf 
Erwerbstätigkeit; eine bis zu 19-Wochen-Stunden umfassende Erwerbstätig-
keil ist für den Bezug unschädlich. Vorausgehende Erwerbstätigkeit ist 
ebenfalls nicht Voraussetzung für den Erziehungsgeldbezug, so daß auch 
vorher nicht erwerbstätige Elternteile, die bereits wegen der Versorgung 
von Kleinkindem auf Erwerbstätigkeit verzichtet haben, nach der Geburt 
eines weiteren Kindes das Erziehungsgeld erhalten können. Diese spezifi-
sche familienpolitische Leistung wird von der weitaus überwiegenden 
Mehrheit der jungen Familien nach der Geburt eines Kindes in Anspruch 
genommen; im Jahre 1991 waren dies 96,5 %, davon über 9110 noch über 
den sechsten Monat hinaus, knapp 1/10 nur bis zum sechsten Monat. Etwas 
mehr als die Hälfte (53%) der Erziehungsgeldempfänger war vorher 
erwerbstätig. 

Eine dem deutschen Erziehungsgeld vergleichbare Leistung besteht inner-
halb der EU lediglich in Luxemburg, wo ebenfalls für alle Mütter und 
Väter, die sich unter Verzicht auf Erwerbstätigkeit der Betreuung ihres 
Kindes widmen, und für einkommensschwache Familien, bei denen 
zugleich eine Erwerbstätigkeit möglich ist, eine Erziehungszulage (von 
umgerechnet 230 ECU im Monat) maximal zwei Jahre lang gezahlt wird. 
Einige wenige andere Mitgliedstaaten der Union kennen dagegen eine Ein-
kommensleistung während des Elternurlaubs bzw. einer Unterbrechung der 
Erwerbstätigkeit für vorher erwerbstätig gewesene Mütter oder Väter. So 
erfolgt ein gewisser Ausgleich für den Einkommensausfall in Belgien sowie 
in Frankreich (nur bei drei und mehr Kindern). Im Vereinigten Königreich, 
wo ähnlich wie in den südeuropäischen Staaten bisher im Bereich von 
Erziehungsurlaubs- und Erziehungsgeldregelungen besonders großer Nach-
holbedarf besteht, sind einige tarifvertragliche Regelungen anzutreffen, die 
exemplarisch auf die längst mit in die familienpolitische Verantwortung 
gerückten Tarifpartner verweisen. 
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Letzteren ist vom Staat eine partielle Rechtsetzungsbefugnis (im Bereich 
des Tarifrechts) delegiert; sie gehören mit zu der "staatlichen Ordnung" 
unter deren besonderem Schutz in Deutschland Ehe und Familie gemäß 
Artikel 6 Abs. l GG stehen. Noch gehört dieser Aspekt einer sich als 
Gesellschaftspolitik verstehenden Familienpolitik zu einem weithin noch 
neuartigen Verständnis von Familienpolitik in der Gemeinschaft, wenn-
gleich in der Vergangenheit die Tarifpartner in einigen Ländern vor Ein-
richtung umfassender gesetzlicher Kindergeldregelungen Vorreiterdienste 
im Bereich tarifvertraglich vereinbarter kinderbezogener Lohnergänzungen 
geleistet haben. 

c) Hilfen für Einelternfamilien als Beispiel für 
adressatenspezifische Familienpolitik 

Der vielfältig beschriebene Strukturwandel der Familien hat dazu geführt, 
daß Einelternfamilien zunehmend an Bedeutung gewonnen haben, und zwar 
sowohl hinsichtlich der gesellschaftlichen Relevanz der Lebensbedingungen 
der in diesen Familien lebenden Erwachsenen und Kinder (die weit über-
wiegende Zahl der Einelternfamilien besteht aus alleinerziehenden Müttern 
mit Kindern) als auch hinsichtlich der Entwicklung eines Instrumentariums 
für familienpolitische Interventionen. Nicht nur in Deutschland, sondern 
auch in den übrigen Mitgliedstaaten der Union hat das zahlenmäßige 
Gewicht von Einelternfamilien in den letzten Jahren deutlich zugenommen; 
dies gilt besonders für die Länder mit weit überdurchschnittlichen Raten an 
nichtehelichen Geburten wie Dänemark ( 1989: 46%) und das Vereinigte 
Königreich ( 1989: 27% ). Daneben wirken sich die in einigen Ländern rela-
tiv hohen Scheidungsraten aus. Nach der ersten gesamtdeutschen Umfrage 
über Alleinerziehende gab es im April 1991 rund 2,5 Millionen alleinerzie-
hende Männer und Frauen in Deutschland; davon betreuten I ,5 Millionen 
Alleinerziehende Kinder unter 18 Jahren (was einem Anteil von annähernd 
einem Fünftel aller Familien mit Kindem in Deutschland entspricht). Meist 
sind die problemverschärfenden Lebensbedingungen zeitlich auf einige 
Jahre befristet2, fordern gleichwohl eine systematische Familienpolitik zu 
besonderen Anstrengungen heraus. 

2 Der statistische Zugang ist deshalb erschwert, weil die betreffenden Erwachse-
nen gleichwohl nach einiger Zeit wieder mit einem Partner in einer nichtehelichen 
Lebensgemeinschaft leben können und von daher nicht mehr "alleinstehen". Zur 
Situation in Deutschland siehe im übrigen den Beitrag des Verf.: Scheidungswaisen 
im Spiegel der amtlichen Statistik. Befunde zur Lebenslage der Scheidungswaisen 
aus sozialwissenschaftlich-statistischer Sicht mit einigen familienpolitischen Schluß-
folgerungen, in : 0 . Kraus (Hrsg.), Die Scheidungswaisen, Göttingen 1993, S. 17ff.; 
hier insbesondere die Abschnitte über: Scheidungswaisen - ein differenziertes 
"Mengengerüst" (S. 29ff. ) sowie über: Sozialökonomische Situation: Einkommens-
lage und Quellen des Lebensunterhalts (S. 31 ff.). 
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Gezielte familienpolitische Hilfen, die auf spezifische Bedürfnisse und 
Problemlagen dieser Bevölkerungsgruppe ausgerichtet sind, stellen sich im 
Rahmen eines familienpolitischen Gesamtkonzepts als ein wesentlicher Teil 
einer adressatenspezifisch ausgestalteten Familienpolitik dar. 

Dabei ist vorweg daran zu erinnern, daß in der Bundesrepublik Deutsch-
land alleinerziehende Elternteile mit Kindem seit jeher nach dem verfas-
sungsrechtlichen Verständnis zu den Familien im Sinne des Artikel 6 Abs. 1 
GG gehören. 

Auch wenn die Unterhaltspflicht gerichtlich anerkannt ist, kann sich 
lediglich ein (kleiner) Teil der sorgeberechtigten alleinerziehenden Mütter 
auf regelmäßige Unterhaltszahlungen abstützen, wobei tendenziell eher die 
Unterhaltsleistungen für Kinder als die für die Mutter erbracht werden. 
Dies bedingt in diesen Familien durchweg eine spezifische Einkommens-
problematik, die vor allem durch Unsicherheit des Einkommensbezugs 
gekennzeichnet ist. Demgemäß beziehen praktisch in allen Ländern der 
Gemeinschaft Alleinerziehende überproportional häufig Sozialtransfers (zur 
vollen oder ergänzenden Abdeckung eines - unteren - Lebensbedarfs) ; in 
Deutschland liegt der Anteil der Haushalte von Alleinerziehenden mit Kin-
dem an der Gesamtzahl der Haushalte von Beziehern von Hilfe zum 
Lebensunterhalt (HLU) i.J. 1991 bei 18%, bezogen auf die HLU beziehen-
den Personen liegt der Anteil sogar bei 26%. Aus den Niederlanden wird 
für 1990 ein Anteil von über 60% Alleinerziehenden an allen Personen, die 
Sozialhilfe beziehen, gemeldet; von allen Alleinerziehenden waren dies 
mehr als ein Viertel. Alleinerziehende Elternteile, insbesondere wenn sie 
nicht erwerbstätig sind (sein können), befinden sich damit weit überdurch-
schnittlich in einer wirtschaftlichen "Bedrängniszone", was insbesondere 
den Sozialisationsprozeß der Kinder beeinträchtigen kann. 

Bei einem Überblick über die sozial- und familienpolitischen Interventio-
nen im Blick auf die besondere Problemlage von Einelternfamilien lassen 
sich neben den herkömmlichen Regelungen im Rahmen von Witwenversor-
gungen im System der sozialen Sicherung vor allem folgende Ansatzpunkte 
ausmachen: 
- Bei der Einkommenbesteuerung finden sich vielfach spezielle Regelun-

gen, die sich günstig auf die Einkommenslage von Einelternfamilien aus-
wirken. Solche Regelungen bestehen außer in Deutschland (Sonderfrei-
betrag von 5616 DM im Jahr) auch in Belgien, Frankreich, dem Ver-
einigten Königreich, Italien, Luxemburg, Irland und den Niederlanden. 
Verschiedentlich ist auch die Möglichkeit eines Abzugs von Betreuungs-
kosten bei der Einkommensbesteuerung gegeben, wenn der alleinerzie-
hende Elternteil erwerbstätig ist. 

- Sodann finden si,ch Regelungen, wonach bei der Kindergeldzahlung 
bestimmte Zuschläge für Waisen gewährt werden, minderbemittelten 
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Alleinerziehenden Zuschläge zum Kindergeld gezahlt werden, bei Soziai-
hilfeberechtigung günstigere Bedingungen bestehen (Mehrbedarfszu-
schlag in Deutschland und im Vereinigten Königreich) oder für die ein-
kommensabhängige Familiengeldzahlung die Einkommenshöchstgrenzen 
erhöht werden (Italien). 

- Besondere Bedeutung besitzen Regelungen über UnterhaltsvorschuBzah-
lungen durch die öffentliche Hand, wie sie sich in mehreren Mitgliedstaa-
ten (Belgien, Dänemark, Frankreich, Deutschland) finden (in Deutschland 
ab 01. 01. 1993 auf maximal sechs Jahre erweitert, und zwar für Kinder 
unter 12 Jahre). 

- Schließlich kann es einen beitragsfreien Krankenversicherungsschutz 
geben, wie in Frankreich für Alleinerziehende ab 45 Jahre mit mehreren 
Kindern, oder erwerbstätigen Alleinerziehenden wird das Recht einge-
räumt, bei Krankheit eines Kindes ebenso viele bezahlte arbeitsfreie Tage 
in Anspruch nehmen zu können wie beide verheiratete Eltern zusammen 
(Deutschland). 

Für einen zusammenfassenden Überblick siehe die nachstehende schema-
tische Übersicht. 

Insgesamt zeigen sich damit auch in den Absieherungen der wirtschaft-
lichen Grundlagen von Einelternfamilien je nach Mitgliedstaat der Union 
deutliche Abweichungen, die es bei einer Diskussion über die Vereinheit-
lichung der Lebensverhältnisse zu berücksichtigen gilt. Dabei stehen zwei 
Gesichtspunkte im Vordergrund: die Absicherung eines Mindesteinkom-
mens sowie der Ausgleich für erhöhte Aufwendungen. E. Neubauer glaubt 
bei der Frage, ob spezielle Maßnahmen für Alleinerziehende notwendig 
sind, einen Entwicklungstrend ausmachen zu können, wonach mit dem 
quantitativen Gewicht der Einelternfamilien in einem Land auch der Druck 
zu wachsen scheine, Maßnahmen vorzusehen, die stärker auf die Bedürfnis-
lage dieser Familien ausgerichtet sind; damit hätten sich Alleinerziehende 
inzwischen in den meisten Ländern "Schritt für Schritt als familienpoliti-
sche Zielgruppe etablieren können" oder seien auf dem Weg dazu. Was die 
geeignete Art der Hilfestellung angesichts der unterschiedlichen Situationen 
von Einelternfamilien angeht, wird unter Bezugnahme auf eine Stellung-
nahme der Fachgruppe Sozial- und Familienfragen, Bildungswesen und 
Kultur der EG-Kommission zum Thema "Alleinerziehende" (EG, Wirt-
schafts- und Sozialausschuß, Brüssel 1991) ein Bündel von aufeinander 
abgestimmten Maßnahmen empfohlen, die insgesamt auf das Ziel ausge-
richtet sein sollten, nach Möglichkeit nicht die Abhängigkeit von Sozial-
leistungen zu fördern, sondern umfassende Hilfestellung zu eigenständiger 
Lebensführung zu geben, die dem Selbstverständnis Alleinerziehender am 
ehesten entspreche. 
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Die Wirklichkeit ist von einer solchen Zielvorstellung noch weit entfernt. 
Für die Angleichung oder doch Annäherung der relativen Lebenslagenposi-
tion von Einelternfamilien im Vergleich zu "Vollfamilien" in den jeweiligen 
Mitgliedstaaten bleibt zu bedenken, daß die Einelternfamilien in noch sehr 
unterschiedlichen sozio-kulturellen Kontexten leben, in denen die Notwen-
digkeit und Dringlichkeit entsprechender familienpolitischer Interventionen 
sich unterschiedlich darstellen mag. Für die Weiterentwicklung der Familien-
politik in der Gemeinschaft werden damit gleichwohl wichtige zusätzliche 
Orientierungspunkte für den Zielkorridor auf mittlere Sicht bezeichnet. 

So erscheinen insgesamt in den dargestellten familienpolitischen Hand-
lungsfeldern viele Regelungen als Übergangszustand, ohne daß bereits ein 
stabiles Strukturmuster zu erkennen wäre. 

3. Familienpolitikrelevante EU-Normen und Instrumente 

Die unmittelbaren Einwirkungsmöglichkeiten seitens der EU auf die natio-
nalen Familienpolitiken sind sehr begrenzt. Der Rat der EU kann grundsätz-
lich Verordnungen und Richtlinien erlassen; die eine VO enthält unmittelbar 
geltendes Recht in den Mitgliedstaaten, eine Richtlinie verpflichtet die Mit-
gliedstaaten zu entsprechenden (u. a. gesetzgeberischen) Maßnahmen. (Die 
Anwendung kann vom EuGH überprüft werden.) Daneben stehen Entschlie-
ßungen und "Empfehlungen" des Ministerrats, auf die dieser vor allem wegen 
der mangelnden legislativen Kompetenz auf sozialem Gebiet und wegen des 
auch nach Maastricht noch für die meisten Regelungen auf sozialem Gebiet 
geltenden Einstimmigkeitsprinzips zurückgreift. 

Da die Römischen Verträge sich auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit 
konzentrieren, ist die Zuständigkeit der Gemeinschaftsorgane auf Themen 
beschränkt, die zumindest einen Zusammenhang mit der Erwerbsarbeitswelt 
haben. Dazu gehören z.B. die Probleme der ausländischen Arbeitnehmer 
und ihrer Familien.3 

3 Demgemäß finden sich auf EU-Ebene vornehmlich Regelungen im Hinblick 
auf die Familien der ausländischen Arbeitnehmer. Dazu gehören 
- die EWG-Verordnung schon aus 1971 zur Anwendung der Systeme der sozialen 

Sicherheit auf innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandernde Arbeitnehmer 
und deren Familien (z.B. Frage der Kindergeldzahlung, wenn die Familie im Hei-
matland bleibt), 

- die Ratsentschließung von 1976 über ein Aktionsprogramm zugunsten der auslän-
dischen Arbeitnehmer und ihrer Familienangehörigen, die u. a. das Ziel hat, die-
sen Personen die gleiche Behandlung wie den Inländern zu garantieren, 

- die Richtlinie des Rats von 1977 über die schulische Betreuung der Kinder aus-
ländischer Arbeitnehmer, 

- die Richtlinie von 1978 zur schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen im Bereich der sozialen Sicherheit, 

II * 
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Besondere Erwähnung verdient die Empfehlung des Rats über die An-
näherung der Ziele und der Politik im Bereich des sozialen Schutzes vom 
27.07.1992, die als Ausdruck einer von der Kommission vorgeschlagenen 
Strategie zur Konvergenz der Politik der Mitgliedstaaten anzusehen ist, 
"flexibel und progressiv" sein und sich auf ein freiwilliges Zusammengehen 
der Mitgliedstaaten gründen will. Sie enthält einen Abschnitt über Familie, 
in dem ausgeführt wird, die Leistungen für Familien, für die die Versor-
gung von Kindem beispielsweise aufgrund der Kinderzahl eine besondere 
Belastung darstellt, und/oder für die ärmsten Familien sollten ausgebaut 
werden; ferner sollte fördernd zur Integration von Personen, die sich nach 
der Erziehung ihrer Kinder in den Arbeitsmarkt eingliedern wollen, beige-
tragen werden; schließlich sollte durch Maßnahmen, mit denen sich die 
Verantwortung für die Familie und das Erwerbsleben vereinbaren lassen, 
dazu beigetragen werden, daß die Hindernisse für die Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit durch die Eltern beseitigt werden. - Weitere Empfehlun-
gen aus dem Jahre 1992 betreffen ein garantiertes Mindesteinkommen 
sowie die Kinderbetreuung. 

Die Aktivitäten auf Gemeinschaftsebene bestehen hinsichtlich der Fami-
lienpolitik vorwiegend aus einem kontinuierlichen Informationsaustausch 
(einschließlich der demographischen Entwicklung), aber auch in dem Hin-
wirken auf die Berücksichtigung der familienpolitischen Dimension bei der 
Durchführung einschlägiger Gemeinschaftspolitiken. Initiativen gehen dabei 
immer wieder auch vom Europäischen Parlament (der EU, nicht zu ver-
wechseln mit der Parlamentarischen Versammlung des Europarats) aus. So 
hatte das Europäische Parlament schon 1983 zwar seinen Ausschuß für 
soziale Angelegenheiten und Beschäftigung beauftragt, die Ziele und Priori-
täten einer umfassenden Familienpolitik auf europäischer Ebene zu 
umschreiben, was auch zu einem Entwurf einer Entschließung zu einer 
gemeinschaftlichen Familienpolitik führte. Dieser Entwurf, der ursprünglich 
im Europäischen Parlament zur Beratung anstand, wurde dann jedoch 
wieder abgesetzt. Der seinerzeit vorgelegte Bericht über eine gemeinschaft-
liche Familienpolitik ist später nicht wieder aufgetaucht. Dies ist Ausdruck 
dafür, daß es gegenwärtig praktisch keine Befugnisse für eine europäische 

- die Entschließung von 1982 zur Förderung der Chancengleichheit der Frauen, die 
die Notwendigkeit von Sensibilisierungs- und Informationsmaßnahmen bekräftigt, 
die zum Umdenken im Bezug auf die Rollenverteilung in Familie, Beruf und Ge-
sellschaft beitragen können, sowie 

- die Entschließung von 1986, mit der der Rat ein Programm der Kommission zur 
Chancengleichheit der Frauen unterstützt und die Mitgliedstaaten auffordert, die 
darin vorgesehenen Maßnahmen durchzuführen, so Maßnahmen mit dem Ziel, 
eine gerechte Aufteilung der familiären und beruflichen Pflichten zwischen Mann 
und Frau zu fördern, u. a. durch Initiativen zur Anpassung und Neugestaltung der 
Arbeitszeit, durch eine positive Weiterentwicklung der sozialen Infrastruktur, vor 
allem der Kinderbetreuungseinrichtungen. 
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Familienpolitik auf EU-Ebene gibt. Der verbleibende Erfahrungsaustausch 
findet einmal auf Ministerkonferenzen statt, zum anderen im Rahmen der 
Arbeiten des "Europäischen Observatoriums für nationale Familienpolitik", 
dessen Koordinierungsstelle bis Herbst 1994 im Soziologischen Institut der 
Universität Leuven lag. Schon 1986 hatte das Europäische Parlament auch 
eine Entschließung zu alleinerziehenden Müttern und Vätern angenommen, 
aus der sich ergibt, daß es -jedenfalls zu diesem Zeitpunkt - keine interna-
tional anerkannte Definition der "Einelternfamilien" gibt. Angesichts der 
schwierigen wirtschaftlichen Lage dieser Familien und der großen Unter-
schiede in den Regelungen der Mitgliedstaaten forderte das Parlament eine 
Reihe von Maßnahmen zugunsten alleinerziehender Mütter und Väter, und 
zwar von der Gestaltung des Erwerbsarbeitslebens über steuerliche Rege-
lungen und Unterhaltszahlungen bis hin zu sozialen Dienstleistungen und 
der Wohnungsversorgung (zum gegenwärtigen Stand der politischen Maß-
nahmen s. oben 2.c)). 

Nicht unwichtig ist aber auch der Sozialfonds, der zu den Strukturfonds 
der EU gehört, die sich zu einem eher noch an Bedeutung gewinnenden 
(Finanzierungs-)Instrument zur Förderung des inneren Zusammenhalts der 
Gemeinschaft entwickelt haben. Nach anfänglicher Einzelprojektförderung 
werden die Mittel inzwischen vorwiegend für integrierte Gesamtprogramme 
eingesetzt. Auch wenn es bei dem Europäischen Sozialfonds vor allem um 
die Verbesserung der Funktionsfähigkeit des Arbeitsmarktes geht, so haben 
die Maßnahmen doch mittelbar auch eine familienbezogene Bedeutung, 
etwa dort, wo sich die Maßnahmen auf die Förderung der Chancengleich-
heit von Frauen und Männern - der Begriff der Chancengleichheit wurde 
inzwischen erstmals in allen Strukturfonds verankert - in Bereichen bezie-
hen, in denen Frauen über keine berufliche Qualifikation verfügen, oder 
dort, wo es um den Abbau von Langzeitarbeitslosigkeit bzw. Arbeitslosig-
keit von jungen Frauen geht. 

111. Zur sozial- und gesellschaftspolitischen Bewertung 

Im folgenden sollen zunächst einige wichtige Ergebnisse der vergleichen-
den Analyse auf dem Hintergrund unterschiedlicher "Grundmuster" von 
Familienpolitik (siehe hierzu auch M. Wingen, Zur Theorie und Praxis der 
Familienpolitik, 1994, S. 37ff.) zu deuten versucht werden. Sodann werden 
Möglichkeiten und Grenzen eines internationalen Vergleichs einkommens-
politischer Leistungen (Familienlastenausgleich) erörtert. Schließlich seien 
einige Integrationsperspektiven der Familienpolitik in der EU angespro-
chen. 
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1. Die Bedeutung unterschiedlicher "Grundmuster" von Familienpolitik 

In einer idealtypischen Betrachtung lassen sich mehrere "Grundmuster" 
von Familienpolitik ausmachen, die sich durch eine deutlich unterschied-
liche Gewichtung im Verhältnis von einzelnem, Familie und Gesellschaft 
unterscheiden. Diese Grundmuster - meist durch politische Kompromisse 
und historisch vorgeprägte Entscheidungen in ihrem idealtypischen Konzept 
mehr oder minder abgewandelt - konkurrieren nicht nur in der konkreten 
politischen Auseinandersetzung in einem Gemeinwesen, sondern lassen sich 
bei genauerem Hinsehen zumindest in Ansätzen auch im internationalen 
Vergleich nachweisen. 

Als solche Grundmuster von Familienpolitik können ~ idealtypisch und 
in der politischen Realität oft durch politische Kompromisse nicht voll 
durchgehalten -unterschieden werden: 

- ein vorrangig am einzelnen orientiertes Grundmuster. 
Bei diesem ("individualistisch" akzentuierten) Grundmuster wird sehr 
betont vom Recht und den Bedürfnissen des einzelnen ausgegangen. 
Wichtige Leitprinzipien bilden hier die Wahrung individueller Freiheits-
rechte und die möglichst weitgehende Selbstentfaltung des einzelnen. Es 
hat den Anschein, als ob dieser Aspekt in jüngerer Zeit in den Ländern 
der Union stärkeres Gewicht erhält. Dies gilt insbesondere für die nord-
europäischen Staaten (innerhalb und außerhalb der EU), aber auch z.B. 
für die Niederlande. 
Familienpolitik ist sehr viel mehr "Familienmitgliederpolitik" als "Insti-
tutionenschutzpolitik". In Dänemark kommt dies etwa in der besonderen 
Betonung des Gesichtspunkts der Gleichberechtigung der Geschlechter 
oder einer "Kinderpolitik" zum Ausdruck. 

- ein vorrangig gesamtgesellschaftlich orientiertes Grundmuster. 
Dieses ("kollektivistisch" akzentuierte) Grundmuster ist stärker auf die 
Gesellschaft als Ganzes orientiert. Die Familie wird besonders als Sub-
system in ihrem Bezug auf die Gesellschaft gesehen. Die "Dienst-
leistungsfunktion" der Familie für die Gesellschaft tritt in den Vorder-
grund. Elemente dieses Grundmusters ließen sich besonders deutlich in 
der ehemaligen DDR ausmachen. Die Gefahr einer Instrumentalisierung 
der Familienpolitik für andere Politikbereiche (Wirtschafts-, Arbeits-
markt- oder Bevölkerungspolitik) und gesamtstaatliche Ziele ist hier 
besonders groß. Außerfamiliale Erziehung schon im Kleinkindalter hat 
Vorrang vor der Familienerziehung. 

- ein vorrangig familienzentriertes Grundmuster. 
Bei diesem ("familistisch" akzentuierten) Grundmuster werden die Eigen-
ständigkeit, der Eigenwert und die vorstaatlichen Rechte der Familie 
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ganz besonders hervorgehoben. Im Vordergrund steht die Familie als 
Einheit; Schutz und Sicherung vor allem des institutionellen Charakters 
der Familien sind zu gewährleisten und zu fördern. Da auf familiale Netz-
werke gesetzt wird, die tatsächlich auch (noch) ausgeprägt sind, werden 
öffentliche Maßnahmen betont auf Notlagen ausgerichtet (Beschränkung 
von wirtschaftlichen Familienleistungen auf untere Einkommensgruppen). 
Dieser eher konservative Politikansatz tritt in den Ländern der Union in 
jüngerer Zeit mehr in den Hintergrund, ist aber aus der Vergangenheit 
her gerade für die Tradition der südeuropäischen Länder charakteristi-
scher als für andere Mitgliedstaaten. 

- ein am Menschen als personalem Wesen orientiertes Grundmuster. 
Dieses ("personalistisch" akzentuierte) Grundmuster stellt darauf ab, die 
interdependenten Verflechtungen von Individuum, Familie und Gesell-
schaft möglichst ausgewogen zu berücksichtigen und die hier bestehen-
den unaufhebbaren Wechselwirkungen besonders in das politische Kalkül 
hineinzunehmen. Im Vordergrund steht ein gemeinschaftsbezogenes Men-
schenbild, das sich auf verantwortliche Personalität gründet. Familien 
haben hier eine dem Staat und der Gesamtgesellschaft vorgelagerte 
(allerdings nur relative, weil auf die Person bezogene) Eigenbedeutung. 

Es bleibt abzuwarten, ob sich dieses letztere Grundmuster für die Mit-
gliedstaaten der Union mittelfristig als dominant erweisen wird. Ausdruck 
dafür wäre ein in den familienpolitischen Strukturen der Länder der EU 
ausbalanciertes Verhältnis von Eigenverantwortung des einzelnen und Hilfs-
angeboten der Gesellschaft, aber auch von Freisetzung des einzelnen und 
seiner Verpflichtung gegenüber der Gesellschaft. Auch F. X. Kaufmann 
(1993, S. l54f.) verweist auf verschiedene "nationale Stile" der Familien-
politik, in denen sich sehr unterschiedliche nationale Traditionen der Sozial-
politik niederschlagen und die bei rein quantitativen Vergleichen nicht 
immer in Erscheinung treten. 

2. Probleme und Ergebnisse eines internationalen Vergleichs 
wirtschaftlicher Familienförderung 

a) Mikroökonomische Aspekte 

Ein Kernstück der wirtschaftlichen Familienförderung in den Ländern der 
Gemeinschaft stellen, wie gezeigt, durchweg die auf der Ebene der zweiten 
Einkommensverteilung angesiedelten Maßnahmen der Gewährung von 
Familien- bzw. Kindergeldleistungen dar. Diese bilden einen inzwischen 
fest integrierten, wenngleich im Einzelfall noch deutlich unterschiedlich 
weit entwickelten Zweig der sozialen Sicherungssysteme der Mitgliedstaa-
ten. Durchgängig gilt bei den Maßnahmen zum Ausgleich der durch Kinder 
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bedingten zusätzlichen Belastungen des Familienhaushalts der Grundsatz, 
daß die Ausgleichsleistungen für Kinder die durchschnittlichen Aufwendun-
gen für Kinder nicht voll abdecken sollen, was tatsächlich auch bei weitem 
nicht der Fall ist, mit Ausnahme vielleicht bei dritten und weiteren Kindem 
in Frankreich und Belgien, wo dann die "reinen" direkten Kinderkosten in 
etwa erreicht werden dürften. Diese Sichtweise kann - mit bedingt durch 
das anderenfalls erforderliche hohe Ausmaß von Transferströmen - heute 
für alle Länder der Gemeinschaft für die Mehrzahl der Familien als prak-
tisch unbestritten gelten; die in der Vergangenheit teils (Frankreich) unter 
dem Einfluß demographischer Zielsetzungen anzutreffende Auffassung, die 
sich auf die Formel bringen ließ: "Gleiche (Markt-)Leistung - gleiches 
Lebensniveau der Familie", hat heute in keinem Mitgliedstaat mehr allge-
meine familienpolitikleitende Bedeutung. 

Bei der Anerkennung des Grundsatzes des nur teilweisen Ausgleichs der 
Familienlasten bleibt freilich zu bedenken, daß neben den direkten Ausga-
ben für das Auf- und Erziehen von Kindem in ökonomischer Hinsicht auch 
der dadurch bedingte Ausfall von sonst erzielbarem Erwerbseinkommen 
(wie auch davon abgeleiteten Anwartschaften auf eigene Rentenansprüche) 
zu Buche schlägt (Opportunitätskosten). Übergeordnete gesellschaftspoliti-
sche Entscheidungen über das angestrebte Ausmaß eines Ausgleichs der 
Familienlasten (nur teilweiser oder voller Ausgleich) wie auch die unter-
schiedlichen Gegebenheiten hinsichtlich der Komponenten der Opportuni-
tätskosten bleiben vorweg zu bedenken, wenn Einkommenshilfen für Fami-
lien international vergleichend gegenübergestellt werden. 

Besondere Vorsicht ist geboten bei internationalen Vergleichen der Lei-
stungen zum Ausgleich der Familienlasten, wenn daraus Rückschlüsse auf 
den jeweiligen Stand der Familienpolitik in einem Land gezogen werden 
sollen. Einmal müssen neben den direkten Transferleistungen (Kindergeld) 
gegebenenfalls vorhandene einkommenswirksame Einkommensteuerermäßi-
gungen für Kinder mit berücksichtigt werden. Darüber hinaus sind die Lei-
stungen eines Familienlastenausgleichs auch auf dem Hintergrund der 
jeweiligen Höhe des nationalen Einkommensniveaus (Lohnniveaus) zu 
sehen. Aussagefähig sind daher noch am ehesten Gegenüberstellungen der 
Einkommensdifferenzierung nach der Familiengröße, die zeigen, wie sich 
in den verschiedenen Ländern jeweils das verfügbare Netto-Einkommen mit 
steigender Kinderzahl prozentual im Vergleich zu dem der kinderlos Ver-
heirateten erhöht, wie dies in der nachstehenden Übersicht für die Mitglied-
staaten der Gemeinschaft ausgewiesen wird. 4 

4 Dieses Analyseinstrument mit seiner relativ guten Aussagefähigkeit wurde vom 
Verf. (Familienlastenausgleich im internationalen Vergleich, München 1971 ; s. auch 
Art. "Familienpolitik", in: HdWW, Stuttgart/Tübingen/Göttingen 1980, S. 594) vor-
gestellt und jüngst nach neuerem Stand auf der breiteren Grundlage der heutigen 
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Tabelle 4 
Durchschnittliches Netto-Einkommen von verheirateten Arbeitern und 

Angestellten in Abhängigkeit von der Kinderzahl (Netto-Einkommen eines 
Verheirateten ohne Kind = 100) 

Arbeiter Angestellte 

I Kind 2 Kinder 3 Kinder I Kind 2 Kinder 3 Kinder 

Belgien ( 1989) 111 128 163 113 135 175 

Dänemark ( !991) 115 121 125 117 123 127 

Deutschland ( 1990) 104 112 123 104 110 120 

Frankreich (1990) 106 130 171 104 120 149 

Griechenland (1991) 104,5 109 115 105 107 109 

Irland ( 1990)* 102 104 106 102 104 106 

Italien ( 1990) 100,5 108 113 - 100,7 101 

Luxemburg (1990)* 106 113 126 107 117 127 

Niederlande ( 1990)* 104 110 118 104 109 116 

Portugal (1990) 103 107 110 103 106 109 

Vereinigtes 
Königreich (1990) 104 108 112 103 106 108 

* keine Steuervergünstigungen 
Quelle: Daten aus: Zwölf Wege der Familienpolitik, a.a.O., S. 304 

Wie diese Darstellung zeigt, lassen sich deutlich unterschiedliche Positio-
nen für die einzelnen Mitgliedstaaten der Gemeinschaft ausmachen: Bei der 
Differenzierung im Blick auf das erste Kind stehen Dänemark und Belgien 
vorne. Beim Übergang auf eine Familiengröße mit zwei Kindem rückt 
Frankreich vor Belgien und Dänemark in die Spitzengruppe. Beim Über-
gang auf Familien mit drei Kindem liegen Belgien und Frankreich mit 
großem Abstand vorne, Luxemburg, Dänemark und Deutschland rücken auf 
die folgenden Plätze; am unteren Ende stehen Irland (wo direkte Kinder-
geldleistungen erst ab dem vierten Kind höher sind), Portugal sowie Italien 
(wo sich der Effekt der Beschränkung auf die Bezieher niedriger Einkom-
men erkennen läßt). 

EU und in der Unterscheidung nach Arbeitern und Angestellten von E. Neubauer 
(Familienpolitische Ansätze zum Ausgleich der Aufwendungen für Kinder, Teil 7 
des Berichts der Projektgruppe "Familienpolitische Fördersysteme in der europäi-
schen Gemeinschaft", Bann 1992, S. 7/1 ff.) angewandt, aus deren Untersuchungs-
bericht auch die ausgewiesenen Daten entnommen sind. 
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Der so ermittelte Grad der familiengemäßen Einkommensdifferenzierung 
erlaubt jedoch erst dann wirkliche Rückschlüsse auf den Stand der wirt-
schaftlichen Familienhilfen des jeweiligen Landes, wenn zugleich die in der 
einzelnen Familie anfallenden durchschnittlichen Aufwendungen für Kinder 
berücksichtigt werden, deren Höhe durch familienpolitische Maßnahmen 
auf der Seite der Einkommensverwendung und/oder unmittelbaren kollek-
tiven Bedarfsdeckung mittels unentgeltlicher Sach- bzw. Dienstleistungen 
mit beeinflußt wird. Nur wenn der Faktor "Kinderkosten" gleich ist (d.h. 
gleicher Prozentsatz vom durchschnittlichen Arbeitsverdienst), ist eine stär-
kere Einkommensdifferenzierung nach der Familiengröße Ausdruck einer 
weniger starken Beeinträchtigung des materiellen Lebensniveaus der Fami-
lie durch Kinder. Für eine Beurteilung im Sinne eines wertenden Ver-
gleichs der Leistungen eines Familienlastenausgleichs bleibt schließlich ein 
möglicher Einfluß spezifisch bevölkerungspolitischer Zielsetzungen eines 
Landes zu bedenken, der, wo er in ausgeprägtem Maße besteht, einen Ver-
gleich in familienpolitischer Sicht nur noch wenig sinnvoll erscheinen läßt. 

b) Makroökonomische Aspekte 

Auch in makroökonomischer Sicht können die Leistungen eines Fami-
lienlastenausgleichs sozial- und gesellschaftspolitisch nicht isoliert bewertet 
werden, ist dieser doch als Maßnahme der Einkommensumverteilung 
zugleich im größeren Zusammenhang der verschiedenen Maßnahmen der 
zweiten Einkommensumverteilung, insbesondere eingeordnet in das 
Gesamtsystem der sozialen Sicherung eines Landes, sowie in Verbindung 
mit teils ebenfalls familienorientierten Realtransfers zu sehen. Aufgrund 
eines Einblicks in die jeweilige Struktur des nationalen Systems der sozia-
len Sicherung lassen sich indessen wichtige Hinweise für die Antwort auf 
die Frage gewinnen, ob und inwieweit sich bei einer international verglei-
chenden Übersicht hinsichtlich der direkten Transferleistungen für Kinder 
(bzw. Familien) bestimmte Strukturunterschiede erkennen lassen. Solche 
Unterschiede erscheinen vor allem dort aufhellungsbedürftig, wo es auf 
weitere Sicht um ein Zusammenwachsen von bisher unterschiedlichen 
Sozialordnungen und damit um eine Annäherung von Lebensbedingungen 
von Menschen geht, die in einer politischen Union leben wollen. 

Der Antwort auf diese Frage kommt man für die Mitgliedstaaten der EU 
ein gutes Stück näher, wenn man auf die Daten zurückgreift, die seitens des 
Statistischen Amtes der EU (EUROST AT) in seinen Veröffentlichungen 
über die Sozialschutzmaßnahmen in den Ländern der Gemeinschaft vorge-
legt worden sind. Eine besondere Schwierigkeit besteht dabei für einen 
internationalen Vergleich stets darin, von möglichst einheitlichen Abgren-
zungen auszugehen und unterschiedlichen institutionellen Abgrenzungen in 
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den sozialpolitischen Leistungssystemen in den verschiedenen Ländern 
gerecht zu werden. Im folgenden werden die Daten herangezogen, die in 
der letzten einschlägigen Veröffentlichung speziell über eine funktionale 
Aufgliederung der Sozialschutzleistungen ausgewiesen sind. Eine solche 
Gliederung geht von der Zielsetzung der jeweiligen sozialen Leistungen 
aus, fragt also nicht - wie die institutionellen Gliederungen - nach den Ein-
richtungen, die die Leistungen gewähren, und nach den jeweiligen zugrun-
deliegenden Rechtsgrundlagen, sondern in finaler Sicht nach den sozialen 
Tatbeständen, nach den jeweiligen Zwecken, für die die Sozialleistungen 
gewährt werden. Dies führt, wie aus den seit Jahren bewährten deutschen 
"Sozialbudgets" bekannt, zu Einsichten, die eine rein institutionelle 
Betrachtungsweise nicht zu liefern vermag. Gerade für einen internationa-
len Vergleich erbringt eine funktionale Gliederung, die sich von den von 
Land zu Land teilweise sehr unterschiedlichen organisatorischen Regelun-
gen löst, noch am ehesten aussagefähige Ergebnisse. Wenn auch dabei 
noch gewisse Vorbehalte bestehen bleiben müssen (zumal auch das statisti-
sche Material in den einzelnen Ländern noch immer von nicht ganz einheit-
licher Qualität ist), so werden doch sehr brauchbare Größenvorstellungen 
vermittelt, die zu familienpolitisch aufschlußreichen Einblicken führen. 

Diese Berechnungen über die funktionale Aufgliederung der Soziai-
schutzleistungen lassen - nunmehr auf der makroökonomischen Ebene -
aufschlußreiche Unterschiede in der Struktur der sozialen Sicherung erken-
nen. Diese Unterschiede bringen gewisse grundsätzliche Eigentümlichkeiten 
der Gewichtsverteilung in den nationalen Systemen zum Ausdruck, für die 
sich bei Rückgriff auf Zeitreihen auch Veränderungstendenzen ausmachen 
lassen. Die nachstehenden tabellarischen Übersichten orientieren über (1) 
die Entwicklung der Sozialschutzausgaben insgesamt sowie für die Funktio-
nen Familie und Wohnung sowie über (2) die Anteile der Sozialschutzaus-
gaben für die Funktionen Familie/Mutterschaft und demgegenüber für 
Alter/Hinterbliebene sowie Beschäftigung/ Arbeitslosigkeit an den Sozial-
schutzausgaben insgesamt im Verlauf der 80er Jahre. 

Ein Ergebnis der Übersicht über die Entwicklung 1980 bis 1991 läßt sich 
wie folgt zusammenfassen: In der überwiegenden Zahl der Mitgliedstaaten 
sind die Sozialschutzausgaben für die Funktion Familie von 1980 bis 1991 
in geringerem Maße angestiegen als die Sozialausgaben insgesamt; ein 
etwas überproportionaler Anstieg ergibt sich lediglich für Dänemark, Irland 
und Luxemburg. Besonders stark zurückgeblieben sind sie in Deutschland, 
Spanien, Italien und den Niederlanden. Dieses relative Zurückbleiben zieht 
sich, wie die Werte für das Jahr 1985 beispielhaft zeigen mögen, über das 
gesamte Jahrzehnt hinweg. Demgegenüber sind die Ausgaben z.B. für die 
Funktion Wohnung vergleichsweise deutlich stärker gestiegen, wie die 
Zuwachsraten etwa für Deutschland (58,7 % zu 9,7 %) Frankreich (317,5 % 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-48192-7 | Generated on 2025-10-18 01:07:09



- -.J N
 

Ta
be

lle
 5

 
E

nt
w

ic
kl

un
g 

de
r 

So
zi

al
sc

hu
tz

le
is

tu
ng

en
 1

98
0 

· 
19

91
 i

n 
de

r 
E

G
 (

in
 L

an
de

sw
äh

ru
ng

) 
19

80
 =

 
10

0 

B
 

DK
 

D
 

G
R 

E
 

F
 

IR
L 

I 
L 

N
L 

p 
UK

 

Fu
nk

tio
n 

19
80

 
10

0 
10

0 
10

0 
10

0 
10

0 
10

0 
10

0 
10

0 
10

0 
10

0 
10

0 
10

0 
Fa

m
ili

e 
19

85
 

12
3,

5 
14

4,
0 

93
,8

 
28

9,
7 

96
,0

 
16

8,
4 

25
2,

3 
18

4,
8 

13
4,

9 
10

5,
3 

30
0,

6 
15

7,
6 

19
90

 
13

5,
1 

22
9,

2 
12

3,
5 

85
,7

 
19

9,
0 

34
5,

2 
27

2,
7 

24
4,

3 
10

0,
7 

69
7,

2 
21

6,
9 

19
91

 
13

8,
5 

23
9,

8 
10

9,
7 

87
,9

 
21

0,
3 

37
5,

5 
24

6,
8 

27
0,

8 
10

4,
8 

(8
70

,7
) 

23
7,

9 
~
 "' )<

 

Fu
nk

tio
n 

19
80

 
10

0 
10

0 
10

0 
-

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

:E 
W

oh
nu

ng
 

19
85

 
-

19
9,

3 
12

6,
1 

81
7,

5 
-

27
4,

9 
24

8,
6 

35
8,

8 
21

8,
5 

14
5,

8 
73

3,
3 

14
67

,6
 

s· (J
Q

 

19
90

 
36

2,
5 

15
8,

0 
40

2,
6 

25
1,

4 
28

8,
2 

59
2,

3 
18

8,
6 

72
50

,0
 

21
99

,7
 

(1
> :=
 

19
91

 
-

40
7,

1 
15

8,
7 

-
41

7,
5 

20
1,

4 
30

0,
0 

63
3,

3 
20

6,
6 

(7
 8

33
,3

) (
2 

39
8,

8)
 

So
zi

al
sc

hu
tz

-
19

80
 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

10
0 

Ie
is

tu
ng

en
 

19
85

 
14

4,
7 

15
9,

0 
12

2,
0 

41
7,

1 
20

5,
2 

19
0,

7 
20

9,
6 

24
7,

1 
14

8,
8 

12
8,

4 
31

8,
9 

17
4,

7 
in

sg
es

am
t 

19
90

 
17

7,
0 

22
0,

7 
15

3,
4 

37
3,

6 
25

6,
2 

26
0,

2 
42

7,
9 

22
2,

2 
15

9,
9 

81
8,

9 
25

2,
3 

19
91

 
18

6,
0 

23
0,

9 
16

3,
1 

42
2,

9 
27

5,
3 

28
3,

7 
47

1,
2 

25
1,

0 
16

9,
6 

(1
10

4,
2)

 
28

2,
7 

Q
ue

lle
: 

G
ru

nd
da

te
n 

au
s 

EU
R

O
ST

A
T,

 A
us

ga
be

n 
un

d 
Ei

nn
ah

m
en

 d
es

 S
oz

ia
ls

ch
ut

ze
s 

19
80

-
19

91
, 

B
rü

ss
el

/L
ux

em
bu

rg
 1

99
3,

 u
nd

 e
ig

. 
B

er
ec

hn
un

g.
 -

Fü
r 

di
e 

au
sg

ew
ie

se
ne

 E
nt

w
ic

kl
un

g 
ist

 b
es

on
de

rs
 b

ei
 d

en
 i

n 
K

la
m

m
er

n 
ge

se
tz

te
n 

pr
oz

en
tu

al
en

 S
te

ig
er

un
ge

n 
vo

r 
al

le
m

 d
as

 
Pr

ob
le

m
 d

es
 u

. U
. 

se
hr

 g
er

in
ge

n 
B

as
is

w
er

te
s 

zu
 b

ea
ch

te
n,

 d
as

 s
ol

ch
e 

St
ei

ge
ru

ng
en

 w
en

ig
 a

us
sa

ge
fä

hi
g 

se
in

 l
äß

t. 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-48192-7 | Generated on 2025-10-18 01:07:09



Ta
be

lle
 6

 
A

nt
ei

l d
er

 S
oz

ia
ls

ch
ut

zl
ei

st
un

ge
n 

fü
r 

di
e 

Fu
nk

tio
ne

n 
Fa

m
ili

e/
M

ut
te

rs
ch

af
t, 

A
lte

r/
H

in
te

rb
lie

be
ne

 u
nd

 
B

es
ch

äf
tig

un
g/

 A
rb

ei
ts

lo
si

gk
ei

t a
n 

de
n 

ge
sa

m
te

n 
So

zi
al

sc
hu

tz
le

is
tu

ng
en

 in
 %

 v
on

 1
98

0 
-

19
89

 

B
 

D
K

 
D

 
G

R
 

E
 

F
 

IR
L

 
I 

L 
N

L
 

p 
U

K
 

Fu
nk

tio
n 

19
80

 
11

,3
 

10
,8

 
10

,2
 

3,
7 

4,
5 

12
,7

 
11

,0
 

7,
5 

10
,0

 
9,

6 
8,

0 
13

,1
 

Fa
m

ili
e/

M
ut

te
rs

ch
af

t 
19

85
 

9,
7 

10
,5

 
7,

6 
3,

1 
2,

3 
11

,1
 

11
,8

 
5,

8 
9,

5 
9,

7 
7,

4 
11

,6
 

19
89

 
9,

0 
12

,0
 

8,
0 

1,
8 

10
,2

 
12

,4
 

4,
8 

10
,9

 
5,

5 
6,

9 
11

,1
1 )

 

Fu
nk

tio
n 

19
80

 
41

,5
 

35
,7

 
42

,3
 

51
,6

 
42

,7
 

43
,9

 
34

,5
 

55
,1

 
47

,5
 

33
,0

 
39

,5
 

42
,8

 
A

lte
r/

H
in

te
rb

lie
be

ne
 

19
85

 
42

,7
 

37
,2

 
42

,1
 

57
,5

 
45

,1
 

45
,6

 
30

,6
 

58
,7

 
47

,3
 

30
,3

 
37

,2
 

41
,9

 
19

89
 

43
,4

 
36

,4
 

42
,5

 
58

,3
1 )

 
46

,7
 

44
,6

 
32

,1
 

59
,6

 
47

,4
 

34
,5

 
40

,4
 

43
,4

1 )
 

Fu
nk

tio
n 

19
80

 
11

,6
 

12
,9

 
4,

5 
3,

5 
14

,5
 

5,
1 

8,
6 

2,
3 

0,
8 

6,
1 

2,
8 

9,
6 

B
es

ch
äf

tig
un

g/
 

19
85

 
13

,3
 

15
,3

 
6,

6 
3,

0 
17

,9
 

6,
0 

16
,1

 
3,

4 
1,

3 
12

,1
 

2,
6 

10
,8

 
A

rb
ei

ts
lo

si
gk

ei
t 

19
89

 
11

,5
 

14
,6

 
6,

3 
3,

21
) 

14
,7

 
6,

6 
15

,1
 

1,
7 

0,
8 

9,
6 

3,
0 

6,
2

1 )
 

I)
 

19
88

 

Q
ue

lle
: 

G
ru

nd
da

te
n 

au
s 

EU
R

O
ST

A
T,

 A
us

ga
be

n 
un

d 
Ei

nn
ah

m
en

 d
es

 S
oz

ia
ls

ch
ut

ze
s 

19
80

-
19

91
, B

rü
ss

el
/L

ux
em

bu
rg

 1
99

3,
 u

nd
 e

ig
. 

B
er

ec
hn

un
g 

'T1
 "" 3 n;
· ::s "0
 ~ ~ s·
 

0
. 

(1
l .... m
 

c a "0
 ""' v;· (

l :r
 

(1
l ::s c:::
 

::s a· ::s -.
1

 
\.

>
) 

OPEN ACCESS | Licensed under CC BY 4.0 | https://creativecommons.org/about/cclicenses/
DOI https://doi.org/10.3790/978-3-428-48192-7 | Generated on 2025-10-18 01:07:09



174 Max Wingen 

zu 110,3%) und Italien (200% zu 146,8% ), erst recht diejenigen, für die 
Niederlande und das Vereinigte Königreich erkennen lassen, wo die 
Zuwachsraten für den Bereich Wohnung mehr bzw. etwas weniger als 
zwanzigmal so hoch waren wie die für den Bereich Familie. 

Eine nähere Betrachtung der Anteile der Sozialschutzleistungen für unter-
schiedliche Leistungsbereiche in den Jahren 1980 bis 1989 führt zu folgen-
dem Ergebnis: Der Anteil der Sozialschutzleistungen für die Funktion 
Familie/Mutterschaft ist im Verlauf der 80er Jahre in der Mehrzahl der Mit-
gliedstaaten zurückgegangen, besonders stark in Spanien und den Nieder-
landen; ausgenommen von diesem Rückgang sind Dänemark, Irland und 
Luxemburg. Leichte Anstiege lassen sich für die Funktion Alter/Hinterblie-
bene ausmachen (mit Ausnahme von Irland), was durch den anhaltenden 
demographischen Veränderungsprozeß mit bedingt sein dürfte (der in Irland 
bei weitem noch nicht so ausgeprägt ist). Anstiege ergeben sich ebenfalls 
für die Funktionsgruppe Beschäftigung/ Arbeitslosigkeit (besonders stark in 
Irland). Damit zeichnet sich für die 80er Jahre eine gewisse Strukturverän-
derung der Sozialschutzleistungen ab, die besonders zu Lasten der Funktion 
Familie/Mutterschaft gegangen ist. Im EU-weiten Durchschnitt ergibt sich 
im Bereich Familie/Mutterschaft eine deutliche Abnahme von 10,4% auf 
7,9% (nach einer etwas anderen Abgrenzung von 9,2% in 1980 auf 6,9% 
in 1990 und sogar 6,4% in 1991, während die Sozialschutzausgaben im 
Bereich Alter in diesem Jahrzehnt um rund 3 %-Punkte anstiegen). 

Von Interesse ist dabei gerade auch das Verhältnis von Leistungen zur 
Alterssicherung (nicht-mehr-erwerbstätige Generation) zu den Leistungen 
für Familien (im wesentlichen noch-nicht-erwerbstätige Generation). Die 
Sozialschutzausgaben für den Bereich Alter/Hinterbliebene dominieren 
naturgemäß bei weitem gegenüber dem Bereich Familie/Mutterschaft. 
Bemerkenswert aber ist, daß hier massive strukturelle Unterschiede, wie sie 
noch Mitte der 60er Jahre zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
Frankreich (wo allerdings zu den Familienzulagen seinerzeit auch die 
Wohnbeihilfen für Familien gezählt wurden) nachgewiesen werden konnten 
(M. Wingen, 1971 ), längst nicht mehr bestehen. Die jeweiligen Anteile 
haben sich für den Bereich Alter auf etwa gleichem (hohen) Niveau einge-
pendelt; für den Bereich Familie liegt der Anteil in Frankreich zwar noch 
über dem deutschen Niveau, hält jedoch bei weitem nicht mehr den relativ 
hohen Abstand wie Mitte der 60er Jahre. Ähnliches gilt für Belgien. 

Die vergleichsweise sehr unterschiedliche Gewichtsverteilung und deren 
Änderung im Zeitablauf innerhalb des Systems der Sozialschutzleistungen 
ist nicht zuletzt ein Ausdruck unterschiedlicher gesellschaftspolitischer Ant-
worten auf die Frage nach der jeweiligen Aufteilung des Sozialprodukts auf 
die nicht-mehr-erwerbstätige und die noch-nicht-erwerbstätige Generation. 
Es spiegeln sich hierin in gewissem Grade unterschiedliche gesellschafts-
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politische Wertungen wider. Diese haben z. B. in Frankreich offensichtlich 
zu entscheidenden sozialpolitischen Korrekturen im Bereich Alter geführt, 
wie umgekehrt die direkten Transferleistungen im Bereich Familie relativ 
deutlich an Gewicht eingebüßt haben. Hier haben im vergangenen Viertel-
jahrhundert konvergierende Entwicklungen stattgefunden, die für Lösungs-
strategien hinsichtlich der sog. "sozialen Harmonisierung" in der Gemein-
schaft für die nächsten Jahre wichtige Orientierungshinweise geben. Dabei 
gilt es zu sehen, daß inzwischen der Gemeinschaft Mitgliedstaaten angehö-
ren (und möglicherweise mittelfristig weitere Länder angehören werden), 
für deren Annäherung an die höheren Sozialstandards älterer Mitgliedstaa-
ten der Zeitfaktor eine besondere Rolle spielen dürfte. 

Nun können unterschiedliche Gewichte der sozialen Leistungen z.B. beim 
Tatbestand Alter und demgegenüber Familienlasten auch von der jeweiligen 
demographischen Situation eines Landes beeinflußt werden. So wird sich 
ein Rückgang der Kinderzahlen in einer Gesellschaft - in Deutschland ist 
die Zahl der Kinder unter 17 Jahren allein von 1980 bis 1990 um über 20% 
zurückgegangen und damit am stärksten neben Italien (-22,2%) - in den 
Ausgaben für diesen Sozialschutzbereich unmittelbar niederschlagen. Die 
hier nicht weiter zu klärende Frage ist, ob sich dadurch gravierendere 
Änderungen in erkannten strukturellen Unterschieden ergeben.5 

Deutliche Strukturunterschiede werden tendenziell auch sichtbar, wenn 
man die Sozialschutzleistungen jeweils auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
bezieht. Das Ergebnis einer solchen Berechnung ist in der nachstehenden 
Tabelle für die Funktion Familie ausgewiesen. In diesen Bezugszahlen kann 
ein Indikator der Anstrengungen gesehen werden, die eine bestimmte 

5 Es hat jedoch den Anschein, als ob in dem oben herangezogenen weiter zurück-
reichenden historischen Vergleich seinerzeit von einem bestimmenden Einfluß der 
demographischen Struktur auf die früher so deutlich unterschiedlichen Gewichtsver-
teilungen der Sozialleistungen für die Funktionen Alter und Familienlasten nicht ge-
sprochen werden konnte. Hierzu konnte auf besondere Berechnungen des Statisti-
schen Amtes der Europäischen Gemeinschaften in seinen "Sozialkonten" verwiesen 
werden, wo die Gegenüberstellungen des Anteils der Kinder unter 15 Jahren an der 
Gesamtbevölkerung mit dem Anteil der Sozialleistungen für die Funktion "Fami-
Iienlasten" an den gesamten Sozialleistungen sowie andererseits des Anteils der äl-
teren Menschen an der Gesamtbevölkerung mit dem Anteil der Leistungen für die 
Funktion "Alter, Tod, Hinterbliebene" an den gesamten Sozialleistungen durchweg 
keine signifikanten Korrelationen erkennen ließen. Darüber hinaus ergaben besonde-
re Umrechnungen der Leistungen für "Alter, Tod, Hinterbliebene" pro Kopf der Be-
völkerung von 60 bzw. 65 Jahren und älter sowie der Leistungen für "Familienla-
sten" pro Kind unter 15 Jahre recht deutliche Unterschiede zwischen den Ländern, 
die in die gleiche aufgezeigte Richtung wiesen. So waren die absoluten Pro-Kopf-
Beträge z. B. zwischen der Bundesrepublik und Frankreich sehr unterschiedlich, ob-
wohl gerade diese beiden Länder mit den gesamten Sozialleistungen je Kopf der 
Bevölkerung am nächsten von allen EWG-Ländern beieinander (und zugleich am 
höchsten) lagen. 
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Gesellschaft im Hinblick auf die sozialen Leistungen für den Sektor Fami-
lie unternimmt (Digest of Statistics on Social Protection in Europe, Volume 
4: Family, 1993, S. 70). Im Jahre 1990 liegt der Anteil der familienbezoge-
nen sozialen Leistungen in der EU insgesamt bei 1,6%; über diesem Durch-
schnitt liegen die entwickelteren Länder der Gemeinschaft, an der Spitze 
Dänemark (2,9% ), in einem mittleren Feld Belgien (2,2% ), Deutschland 
( 1,9% ), Frankreich (2,2% ), Luxemburg (2,3%) und das Vereinigte König-
reich (2,0%). Die jüngeren Mitgliedsländer liegen - zusammen mit Italien 
- deutlich unter diesem Durchschnitt. (In diesen Ländern machen, woran zu 
erinnern bleibt, die Sozialschutzausgaben insgesamt einen geringeren Anteil 
am BIP aus.) Die Streubreite liegt damit innerhalb der gesamten Gemein-
schaft zwischen 2,9% und 0,1 %. Auffallend ist der im Vergleich zum BIP 
relativ hohe Anteil in Irland ( 1990: 2,6% ), umgekehrt der relativ niedrige 
Anteil in Italien. 

Im Laufe der 80er Jahre hat sich dieser Indikator in einigen Ländern 
nicht unerheblich verändert, und zwar ist dieser Anteilsatz in Belgien, in 
Deutschland und den Niederlanden deutlich zurückgegangen, etwas abge-
schwächter auch in Frankreich, auf dem ohnehin sehr niedrigen Niveau in 
Griechenland, Spanien und Italien ist in diesem Jahrzehnt noch ein ausge-
prägter Rückgang eingetreten. Für die EU insgesamt ergibt sich ein Rück-
gang um 0,5 %-Punkte. Zugleich haben sich in diesem Jahrzehnt die Posi-
tionen zwischen den älteren Mitgliedstaaten deutlich verschoben. Nach 
Dänemark sind besonders ausgeprägt Irland, aber auch Luxemburg auf die 
folgenden Rangplätze gerückt. Bei den Sozialschutzausgaben für den 
Bereich Familie sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Mitglied-
staaten insgesamt sehr viel größer als etwa im Bereich Alter und Invalidi-
tät. Auch hier sind wiederum gleichzeitige demographische Veränderungen 
mit ihren Auswirkungen auf die Zahl der Anspruchsberechtigten mit zu 
bedenken, was besonders in Spanien zu Buche schlug (mit gleichzeitig 
unverändert gebliebenen Leistungen je Kind). 

Ergänzenden Aufschluß über Unterschiede zwischen den einzelnen Mit-
gliedstaaten vermittelt ein Blick auf die Entwicklung der Summen der 
Sozialschutzleistungen in Landeswährung zu konstanten Preisen (also 
Nominalbeträge deflationiert mit einem Konsumpreisindex), wie sie eben-
falls von EUROST AT ermittelt worden sind. Danach ergeben sich bei den 
Leistungen für die Funktion Familie im Zeitraum 1980 bis 1990 in der 
Hälfte der Mitgliedstaaten positive Zuwachsraten (die geringste mit 8,1% 
Frankreich), für die andere Hälfte der Länder "negative Wachstumsraten" 
(die geringste mit- 4,7% für Deutschland). Damit werden erneut Disparitä-
ten zwischen den Mitgliedstaaten sichtbar. 

Einschränkend muß zu den ausgewiesenen Daten über die Sozialschutz-
leistungen und ihre Aufgliederung innerhalb des Gesamtbudgets angemerkt 
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werden, daß diese Daten bei der Funktion Familie nicht die einkommens-
wirksamen Steuerermäßigungen für Kinder berücksichtigen.6 Das ist gerade 
in den Fällen besonders zu beachten, in denen diese Form der Einkommens-
umverteilung neben den direkten Kindergeldleistungen quantitativ beson-
deres Gewicht hat. So belief sich für die Bundesrepublik der Gesamtbetrag 
allein der direkten Kindergeldleistungen (einschließlich öffentlicher Dienst 
und Sozialleistungsbezieher) und der Einkommensteuerermäßigungen für 
Kinder im Jahre 1990 auf rund 23,3 Mrd. DM; das aber sind bereits 0,97% 
des BIP, während die direkten Kindergeldleistungen allein im gleichen Jahr 
nur etwa 0,61 % ausmachen. 

Die vorgestellten Ergebnisse lassen Rückschlüsse zu zum Problem einer 
"sozialen Harmonisierung" in den Ländern der EU: Diese Frage läuft auf-
grund der neu hinzugekommenen Mitgliedstaaten mit einem vergleichs-
weise erheblich geringeren BIP pro Kopf der Bevölkerung längeifristig 
zum einen auf eine Annäherung der Gesamtbelastung für die soziale Siche-
rung hinaus (auch im Blick auf möglichst gleiche Wettbewerbsbedingungen 
im Europäischen Binnenmarkt), zum anderen auf eine gewisse Umstruktu-
rierung der gegebenen Systeme im Sinne einer tendenziellen Angleichung 
der Gewichte der einzelnen Zweige der sozialen Sicherung. Damit wird 
ein wichtiger Aspekt des Zieles der "Abstimmung der Sozialordnungen" 
bezeichnet; schon nach dem EWG-Vertrag (Art. 117) geht es darum, auf 
eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen hinzuwirken und 
"auf dem Wege des Fortschritts" deren Angleichung zu ermöglichen. Die 
"harmonische Entwicklung" der Gemeinschaft soll durch eine Stärkung des 
wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts gefördert werden (Art. 130a). 
Die sozialen Zielsetzungen wurden auch später durch die Haager Konferenz 
der Staats- und Regierungschefs unterstrichen, in der die Zweckmäßigkeit 
einer engen "Konzertierung der Sozialpolitiken" anerkannt wurde. Inzwi-
schen ist durch die "Maastrichter Verträge" eine weiterentwickelte, auf die 
politische Union hinzielende Grundlage geschaffen worden, die jedoch wei-
terhin der Wirtschafts-, Finanz- und Währungspolitik die dominierende 
Bedeutung beimißt 

Wie schwierig die Fragen einer "sozialen Harmonisierung" sind, mag 
freilich noch der Hinweis zeigen, daß die unterschiedlichen Gewichte der 
Sozialleistungszweige zugleich durch nationale Sonderprobleme bedingt 
sein können. Unter dem Aspekt der Aufteilung der sozialen Leistungen auf 
die noch-nicht-erwerbstätige und nicht-mehr-erwerbstätige Generation 

6 Bei diesen wird man in sozialpolitischer Sicht ohnehin unterscheiden müssen 
zwischen solchen, die eine sozialpolitisch begründete Maßnahme darstellen, und sol-
chen, die auf die Berücksichtigung geminderter steuerlicher Leistungsfähigkeit 
zurückzuführen sind und nur bedingt einem "Sozialbudget" (im weiteren Sinne) 
zugerechnet werden können. 
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besitzt dabei gerade auch der mögliche Einfluß demographischer Zielset-
zungen in der wirtschaftlichen Familienpolitik eines Landes Bedeutung. 
Letztlich geht es hier auch um die Einsicht, daß man in Zukunft nicht ohne 
eine europäische, zumindest innerhalb der EU einheitliche Ordnungsvorstel-
lung über die als erwünscht angesehene Bevölkerungsentwicklung wird aus-
kommen können. Diese hier nicht näher zu erörternden Fragen können auf 
längere Sicht bei der Entwicklung eines gesellschaftspolitischen Konzepts 
der Gemeinschaft nicht ausgeklammert werden, was heute für das Problem-
feld der Zuwanderungen und ihrer Steuerung bereits weithin konsensfähig 
geworden ist. Hinsichtlich demographischer Akzente in ihrer familienbezo-
genen Politik sind die Staaten der EU gegenwärtig durchweg eher deutlich 
zurückhaltend. Vor einigen Jahren traf allerdings der (beratende) Wirt-
schafts- und Sozialausschuß der EG im Zusammenhang mit der Beurteilung 
der demographischen Entwicklung eine recht pointierte (und offensichtlich 
unter französischem Einfluß zustande gekommene) Feststellung, die den tat-
sächlichen Stellenwert einer Familienpolitik für die Rahmensteuerung der 
demographischen Entwicklung anschaulich sichtbar werden läßt und auch 
heute nichts an Bedeutung verloren hat: 

"Da die gegenwärtige demographische Lage ungünstig ist und keine Anzei-
chen dafür vorliegen, daß sie sich von alleine wieder bessert, muß sich der 
Staat als Garant der langfristigen Interessen der Gesellschaft, für deren Wohl 
er zu sorgen hat, über die vom Grund auf neuartigen Auswirkungen eines sol-
chen Ungleichgewichtes Gedanken machen und folglich darauf hinwirken, 
daß die Alterspyramide wieder eine harmonischere Gesalt erhält, indem den 
Eltern die Möglichkeit gegeben wird, die Größe ihrer Familie unter günstige-
ren Bedingungen zu bestimmen" (Bericht des Wirtschafts- und Sozialaus-
schusses der EG über die demographische Lage in der Gemeinschaft, 1986). 
Zu einer Fallstudie für Deutschland über den Einfluß eines Familienlasten-
ausgleichs auf den demographischen Wandel sei aus jüngerer Zeit auf den 
Beitrag von J. Genosko u. R. Weber verwiesen (1992). 

Für die weitere Entwicklung der Politik der sozialen Sicherung und hier 
besonders des Familienlastenausgleichs wird es von erheblicher Tragweite 
sein, inwieweit Länder, in denen ein bestimmter Zweig der sozialen Siche-
rung besonders überdurchschnittlich entwickelt ist, bereit und aufgrund der 
nationalen Gesetzgebung überhaupt in der Lage sind, auf dem betreffenden 
Sektor "kurzzutreten", um auf einem anderen, bisher vielleicht unterdurch-
schnittlich entwickelten Sektor nachzuholen. Hier können z.B. gesetzlich 
fixierte Dynamisierungen etwa im Bereich der Altersversorgung gewisse 
Grenzen für derartige strukturelle Verschiebungen setzen. Es bleibt daher 
abzuwarten, inwieweit es auf dem Gebiete der Familienschutzleistungen zu 
einer wirklich konvergierenden Entwicklung im Sinne eines aufeinander 
Zubewegens kommt. In diesem Zusammenhang verdient eine Feststellung 

12* 
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aus französischer Sicht in dem schon vor vielen Jahren vorgelegten Bericht 
der "Prigent-Kommission" zur Frage der französischen Familienpolitik im 
Rahmen der EWG und zur Angleichung der Löhne und der sozialen Lasten 
in der Gemeinschaft Erinnerung. Es hieß dort: "Die Kommission nimmt an, 
daß der gemeinsame Markt niemals eine Angleichung an das am wenigsten 
fortgeschrittene Land vornehmen wird. Sie wünscht also, daß die Einkom-
mensstrukturen, die im Rahmen der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
geschaffen werden, Frankreich dazu bringen, seine Lohnpolitik zweckmäßig 
zu gestalten. Sie kann sich aber auf keinen Fall vorstellen, daß diese Wirt-
schaftsangleichung verwirklicht werden kann auf Kosten des Familienla-
stenausgleichs, eines Sektors, der grundlegend ist für das Gleichgewicht der 
französischen Gesellschaft und dessen normale Entwicklung nicht gehemmt 
werden darf." Man kann rückschauend freilich fragen, ob die tatsächlichen 
Angleichungsprozesse in Frankreich, gerade auch was den Bereich Alter 
angeht, nicht doch weithin teilweise auch auf Kosten des Familienlastenaus-
gleichs gegangen sind. 

Auf diesem Hintergrund wird deutlich, welch vielschichtigen Probleme 
die weitere gesellschafts- und familienpolitische Entwicklung in der 
Gemeinschaft der (vorerst noch) Zwölf stellen wird. Fragen der Weiterent-
wicklung der wirtschaftlichen Familienförderung werden damit auch in den 
nächsten Jahren auf der gesellschaftspolitischen Tagesordnung im eigenen 
Land wie in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft bleiben, geht es dabei 
doch von der sozialökonomischen Seite her um einen wichtigen Beitrag zur 
Sicherung der Entwicklungschancen der Kinder und so gesehen um "Inve-
stitionen in den Menschen (human capital)". 7 Zu der dringlichen Frage der 
Verteilung gerade in den nächsten Jahren begrenzter Ressourcen hat das 
"Europäische Oberservatorium für nationale Familienpolitik"8 unlängst 
(Bericht für 1991, S. 103) ebenfalls den Generationenaspekt angesprochen: 
"Die Zentralfrage, die seit einiger Zeit besteht, ist, ob die Investitionen für 
Kinder oder für die Älteren zur Verfügung stehen sollen. Die demographi-
schen Entwicklungen überschneiden sich mit sozialen Entwicklungen. Die 
steigende Lebenserwartung läßt Leistungen für Ältere zu einer Priorität 
werden; gleichzeitig ist es selbstverständlich, daß Kinder in der Regel die 

7 Im Blick darauf bemerkte schon Gerhard Mackenroth in seinem denkwürdigen 
Vortrag vor dem Verein für Socialpolitik im Jahre 1952, der Familienlastenaus-
gleich sei der einzig sozial sinnvolle Lastenausgleich, denn sein Richtmaß sei nicht 
ein vergangener Verlust, sondern eine gegenwärtige Leistung, deren Lasten ausge-
glichen werden sollen: die Lasten für das Aufbringen der jungen Generation, ohne 
die kein Volk und keine Kultur ihre Werte erhalten und tradieren können. 

8 Diese von der EG-Kommission vor einigen Jahren eingerichtete und in größe-
res "Netzwerk" eingebundene Beobachterstelle (mit Vertretern aus jedem Mitglied-
staat) kann auch als ein Instrument der konkurrierenden Informationsbeschaffung 
durch die Kommission angesehen werden. 
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gefährdetste Gruppe bei wirtschaftlichen und familiären Krisen darstellen. 
Gleichzeitig wächst die Anerkennung der Kinder als Personen aus eigenem 
Recht. Dementsprechend sind Regierungen in Zeiten der wirtschaftlichen 
Stagnation in einem Nullsummenspiel mit wachsenden Forderungen von 
zwei Enden des Spektrums konfrontiert, von Kindem und Älteren." 

3. Integrationsperspektiven zur Familienpolitik in der EU 

Bisher bietet eine nähere Analyse der nationalen Familienpolitiken inner-
halb der EU zusammenfassend noch ein wenig einheitliches Bild. Zwar gibt 
es wachsende Übereinstimmung darüber, daß die personprägenden und 
gesellschaftsbildenden Leistungen von Familien eine familienorientierte 
Politik legitimieren und die wirtschafts- und gesellschaftsstrukturell wesent-
lich mit bedingten Problemlagen von Familien in ihren unterschiedlichen 
sozio-demographischen Strukturen eine staatliche sozial- und auch speziell 
familienpolitische Intervention erforderlich machen. Aber der Entwick-
lungsstand der entsprechenden Maßnahmen ist noch sehr unterschiedlich, 
und zwar sowohl hinsichtlich der eingesetzten finanziellen Ressourcen und 
ihrer Wirkungsweise als auch hinsichtlich der Organisationsstrukturen. Ver-
schiedentlich lassen sich auch noch ausgesprochen gegenläufige Entwick-
lungstendenzen auf dem Gebiete der materiellen Familienförderung ausma-
chen. Eine rasche Angleichung ist wegen der unterschiedlichen Ausgangs-
lagen jedenfalls nicht zu erwarten. 

Schon das Verständnis von Familie, auf deren Lebensbedingungen Fami-
lienpolitik sich auszurichten hätte, ist keineswegs einheitlich und voll kon-
sensfähig, d.h. es gibt deutlich unterschiedliche Positionen in der Frage, in 
welchem Maße eine (stets wertbesetzte) Familienpolitik unter den vielfälti-
gen vorfindbaren Zusammenlebensformen bestimmte Formen präferieren 
sollte. Als Beispiel steht hier ein Land wie Portugal, wo das Gesetz (zu 
Recht) einen Unterschied zwischen Ehe und Familie macht, aber darin eben 
auch in dem Sinne zwei verschiedene "Realitäten" sieht, daß der verfas-
sungsmäßige Schutz der Familie sich nicht nur auf die ehebezogene Fami-
lie richtet, sondern auch auf die nichteheliche Familie. Die bisherigen 
Erfahrungen in der internationalen Zusammenarbeit zeigen, wie schwierig 
es ist, über (bisherige) nationale Grenzen hinweg einen einheitlichen Fami-
lienbegriff zu finden, der einer gemeinsamen Familienpolitik, zumindest im 
Sinne einer aufeinander abgestimmten Familienpolitik, zugrunde zu legen 
wäre. Der Ausarbeitung der gedanklichen Strukturen einer Familienpolitik 
auf Gemeinschaftsebene stehen politische und ideologische Gegensätze 
nicht nur innerhalb der Mitgliedstaaten, sondern auch zwischen diesen ent-
gegen. Erschwerend wirkt sich - auch für entsprechende Initiativen der EU-
Kommission - aus, daß in den Römischen Verträgen "Familienpolitik" 
nicht ausdrücklich genannt ist. 
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Bei den familienbezogenen Maßnahmen scheinen auf der einen Seite 
mehr und mehr Ansätze an Bedeutung zu gewinnen, die auf bestimmte 
Lebenssituationen von Familien- z.B. Alleinerziehende, Familien mit nied-
rigem Einkommen - abstellen, d. h. neben Familien allgemein werden 
im Sinne adressatenspezifischer Familienpolitik bestimmte Familientypen 
zur Zielgruppe von familienpolitischen Maßnahmen. Auch auf seiten der 
EU-Kommission sind Bemühungen auszumachen, Familienpolitik EU-weit 
"sektoral" für bestimmte "Problemgruppen" zu beeinflussen. Auf der ande-
ren Seite zeichnen sich Tendenzen ab, über solche sektoral angelegte fami-
lienpolitische Maßnahmen hinaus die "Normalfamilie" mehr in den Blick-
punkt familienpolitischer Intervention zu rücken. Dahinter steht ein bisher 
deutlich erkennbarer Unterschied zwischen Ländern, die Familie als solche 
zum Gegenstand der politischen Förderung machen, und Ländern, die sich 
bisher betont darauf beschränken, Familien in besonderen Notlagen Für-
sorge zukommen zu lassen; letzteres ist nicht nur für Länder wie Spanien 
oder Griechenland charakteristisch, sondern im Grunde auch für das Ver-
einigte Königreich, wo sich entsprechend einer angelsächsischen sozialpoli-
tischen Tradition (ähnlich wie in den USA) der Staat erst in Notfällen um 
den "privaten" Lebensraum Familie zu kümmern hat. In gewissem Grade 
kann hier mit konvergierenden Entwicklungstendenzen gerechnet werden, 
je nach den bisher eher vernachlässigten Aufgabenfeldern. Die durchweg in 
Zukunft eher begrenzteren öffentlichen Finanzressourcen könnten dabei 
freilich generell eine stärkere Einkommensabhängigkeit familienpolitischer 
Leistungen bedingen. 

Als Kriterium für den Rang der Familienpolitik im Gesamt der Politik 
eines Landes können die Anstrengungen herangezogen werden, die jeweils 
zur Weiterentwicklung der einzelnen Maßnahmen unternommen werden. 
Die Höhe der eingesetzten finanziellen Mittel (im Vergleich zu anderen 
Staatsausgaben) kann dabei als ein quantitativer Orientierungsmaßstab für 
die Gewichtigkeit gesehen werden, die einer familienbezogenen Politik bei-
gemessen wird; bestimmte Formen der Ausgestaltung einzelner Maßnah-
men(-bündel) bilden eher ein qualitatives Merkmal für die verfolgten Ziele 
(E. Neubauer u. a., 1993, S. 507 f.). Hierzu mußte freilich auf die Grenzen 
der Aussagefähigkeit insbesondere von mehr oder weniger isolierten Aussa-
gen (auf der Mikro- wie auf der Makroebene) ebenso hingewiesen werden 
wie auf die Vielschichtigkeit von Zielfunktionen in ihrer gleichzeitigen 
Überlagerung von bereichsübergreifenden Leitbildvorstellungen. 

Für Länder mit bisher deutlich unterdurchschnittlich entwickeltem Lei-
stungsniveau kann die EU-Zugehörigkeit als solche einen gewissen Anpas-
sungsdruck für die nationale Familienpolitik bedeuten, diese stärker zu ent-
wickeln - in Orientierung gerade auch an Standards anderer Mitgliedstaaten 
der Gemeinschaft. Wechselseitige Information und Erfahrungsaustausch 
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besitzen hier ihre besondere familienpolitische Funktion. Dabei sind grö-
ßere Unterschiede in den Leistungsniveaus nicht zuletzt in ihrer Bedeutung 
für ("Binnen"-)Wanderungen zu sehen. 

Ein besonderes Problem der sozialen Integration verbindet sich dabei mit 
dem Stichwort einer "Europäisierung" des Bezugs von sozialen Leistungen 
aus den jeweiligen nationalen sozialen Sicherungssystemen. Eine solche 
kann undifferenziert - also z.B. unabhängig von dem Erwerb eigener 
Rechtsansprüche auf Grund individueller Beitragszahlungen- keine realisti-
sche Perspektive der Entwicklung in den nächsten Jahren bezeichnen. So 
werden Leistungen eines FLA nur bezogen auf die jeweiligen kinderbeding-
ten Belastungen von Familien in dem jeweiligen Kontext von allgemeinem 
Einkommens- und Lebensniveau gesehen werden können, in dem die Fami-
lien tatsächlich leben. Bei Trennung von Eltern( -teilen) im einen Land und 
Kindem im anderen Land ergeben sich hier Begrenzungen für Einkommens-
transfers. (Ähnliches gilt übrigens für Ansprüche auf Sozialhilfeleistungen, 
die nicht bei Aufenthaltsverlagerung über die Landesgrenzen hinweg "mit-
genommen" werden können.) Eine Europäisierung der Ansprüche auf 
soziale Leistungen unter gleichzeitiger Beibehaltung ihrer nationalen Finan-
zierung müßte, wie schon der Sachverständigenrat zur Begutachtung der 
gesamtwirtschaftlichen Entwicklung in seinem Jahresgutachten 1989/90 
festgehalten hat (S. 200), die nationalen Sicherungssysteme gerade von 
Ländern mit vergleichsweise höheren Standards in eine "Schieflage" brin-
gen und in ihrer Stabilität gefährden, was wiederum negative Rückwirkun-
gen auf die ökonomischen Antriebskräfte haben würde. Deshalb gilt es 
auch zu verhindern, daß die Systeme der sozialen Sicherung "über die 
nationalen Grenzen hinweg zu einem Instrument der unkontrollierten Ein-
kommensumverteilung in Europa werden" (S. 196). "Internationale Umver-
teilung ist nicht die Aufgabe der sozialen Sicherungssysteme der Mitglieds-
länder" (S. 199). Diese grundsätzliche Sichtweise gilt auch für die Fami-
lienpolitik. 

Selbst bei einer auf längere Sicht erfolgenden Anlagerung größerer 
sozial- und familienpolitischer Zuständigkeiten auf der EU-Ebene würde 
Familienpolitik weiterhin auf unterschiedlichen Entscheidungsebenen zu 
verantworten sein - ebenso sehr wie sie entsprechend dem breiten Aufga-
benspektrum und den verschiedenartigen Problemlösungsstrategien einer 
mehrgliedrigen Trägerschaft und Kooperation auch zwischen staatlichen 
und nichtstaatlichen Trägem bedarf. In der bundesstaatliehen Ordnung in 
Deutschland sind hier wichtige föderale Strukturen auch für eine Sozial-
und Familienpolitik in einer größeren europäischen Union vorgezeichnet. 
Diese föderale Komponente könnte im Wettbewerb der Mitgliedstaaten 
der Union künftig eine besondere Bedeutung für die Entfaltung einer wirk-
samen Familienpolitik erlangen. Dabei gilt es freilich andererseits auch zu 
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sehen, daß schon bisher in einzelnen Mitgliedstaaten sich verschiedentlich 
institutionelle Schwierigkeiten, so auf der administrativen Ebene mit unter-
schiedlichen Kompetenzstrukturen, als eher hinderlich für die Weiterent-
wicklung der Familienpolitik erweisen. 

Für die längerfristige Entwicklung bleibt daran zu erinnern, daß die Kon-
vergenz der Sozialpolitiken zu den gemeinsamen Zielsetzungen gehört; sie 
gilt als Bestandteil der sozialen Dimension. Gefördert wird eine Konver-
genz in mancher Hinsicht durch die Rechtsprechung des EuGH. Von dieser 
Konvergenz bleibt jedoch eine "Harmonisierung" der nationalen sozial- und 
familienpolitischen Rechtsvorschriften zu unterscheiden, die über die Fest-
legung gemeinsamer Ziele hinausgehen würde. Was hier als diskutabel gilt, 
ist z. B. eine mittelbare Harmonisierung, wie sie tendenziell durch quantifi-
zierte Zielvorgaben bewirkt werden kann oder durch Benennung von Orien-
tierungsrahmen, innerhalb derer ein Ausbau einzelner nationaler Systeme 
anzustreben wäre. Kriterien für eine längerfristig stärker EU-angenäherte 
Familienpolitik könnten dabei die Antworten auf die Fragen sein, (1) inwie-
weit familienpolitische Ziel-Mittel-Systeme notwendig erscheinen, das über-
geordnete Ziel der wirtschaftlichen Integration zu erreichen bzw. zu 
sichern, sowie (2) inwieweit es darauf ankommt, sozial unverträgliche 
Rückwirkungen von wirtschaftlicher Integration zu vermeiden bzw. aufzu-
fangen. Schließlich kann nicht verkannt werden, daß Elemente eines institu-
tionalisierten Wettbewerbs im sozialen Feld dazu beitragen können, Blok-
kaden der familienpolitischen Weiterentwicklung im Rahmen nationaler 
Zielkorridore zu überwinden. 

IV. Schlußbemerkung 

Der weitere europäische Einigungsprozeß wird nicht nur auf der wirt-
schaftspolitischen Schiene gelingen können; daneben und integrativ geht es 
um die Ausfüllung dessen, was im Blick auf die europäische Entwicklung 
gemeinhin heute die "soziale Dimension" der Gemeinschaft genannt wird, 
- ein Begriff, der wohl erstmals in einer Dokumentation der Bundesregie-
rung aus dem Jahre 1972 (sog. Brandt-Initiative) auftauchte und Ausdruck 
des Bestrebens ist, den wirtschaftlichen Strukturwandel sozialpolitisch zu 
begleiten und vielleicht auch ein Stück weit zu steuern. Bei der Verwirkli-
chung des Europäischen Binnenmarktes ist die Berücksichtigung der sozia-
len Dimension, die auch die familialen Lebenslagen und deren Gestaltung 
einschließt, grundsätzlich unverzichtbar. Ihre Ausfüllung läuft inhaltlich 
vorerst auf sehr bescheidene Elemente einer europäischen Sozial- und in 
diesem Falle Familienpolitik hinaus; die Ansatzpunkte dafür sind in den 
Römischen Verträgen und den ergänzenden Rechtsgrundlagen wie auch in 
den neuen Maastrichter Verträgen, wie angesprochen, wenig ausgeprägt; 
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der Spielraum der Gemeinschaft ist damit im Bereich auch der Sozialpolitik 
für Familien vorerst äußerst begrenzt. Was möglich ist und auch sinnvoll 
erscheint, sind vor allem wechselseitige Information, Kooperation wie auch 
die Entwicklung gezielter Modellmaßnahmen im Rahmen bestehender EU-
Programme. 

Gleichwohl gilt es zu bedenken, daß die Anstrengungen der EU zum 
Zusammenwachsen der Gemeinschaft, wenn sie Erfolg haben sollen, von den 
Bürgern "vor Ort" werden begleitet werden müssen. Damit aber rücken die 
konkreten Lebensbedingungen der Menschen in ihrer auch familialen Exi-
stenz besonders in den Vordergrund. Eine europäische Sozialunion wird 
dabei Länder zusammenführen, die hinsichtlich ihrer sozialökonomischen, 
sozio-kulturellen und politischen Strukturen geschichtlich bedingt erhebliche 
Unterschiede aufweisen, was wiederum auch deutliche Unterschiede in den 
Strukturen familialen Zusammenlebens und in der familialen Aufgabenerfül-
lung mit sich bringt. Gleichwohl deuten jüngste Untersuchungen darauf hin, 
daß die Prozesse, die zur Bildung und Auflösung von Familien führen und 
eine Veränderung des Systems Familie zur Folge haben, in den EU-Staaten-
mit länderspezifischen time-lags - einen sehr ähnlichen Verlauf annehmen. 
In dem Maße, wie sich diese Vermutung (E. Neubauer u.a., 1993, S. 13) 
bestätigen sollte, würde die Klärung der Frage an Dringlichkeit verlieren, in 
welcher Weise unterschiedliche Verläufe von Familienbildungsprozessen 
mit unterschiedlich ausgestalteten Systemen von familienpolitischen Inter-
ventionen in Verbindung zu bringen sind (/. Cornelius, S. 205). 

Angesichts der verdeutlichten gravierenden Unterschiede in den sozial-
rechtlichen Regelungen (nach Struktur, Umfang und Finanzierungsweise) 
in den - teils ökonomisch geringer entwickelten - Mitgliedstaaten der 
Gemeinschaft bezeichnet das Stichwort "Europäische Sozialcharta" einen 
wichtigen Ansatzpunkt für die weitere Diskussion, steht dieses Instrument 
des Europarals doch als denkbare Basis für eine schrittweise Angleichung 
der Lebens- und Arbeitsbedingungen auf dem Wege des Fortschritts nach 
oben zwischen dem nicht unproblematischen Konzept einer möglichst 
schnellen weitgehenden Harmonisierung zu einem vereinheitlichten europäi-
schen Sozialsystem auf der einen Seite und einem Dezentralisierungskon-
zept auf der anderen Seite, das die Gefahr eines weiteren Auseinanderdrif-
tens der nationalen Sozialstandards in Europa mit sich bringt. 

Die "soziale Dimension" wie auch die anderen Politikdimensionen des 
Europäischen Binnenmarktes bringen im übrigen auch auf der Ebene des 
statistischen Informationsbedarfs neue inhaltliche und methodische Heraus-
forderungen an das System der amtlichen Statistik in der Gemeinschaft mit 
sich (M. Wingen, 1989, S. 388 ff.). Von deren Bewältigung wird es mit 
abhängen, inwieweit sich die Arbeitsgrundlagen auch für familienwissen-
schaftliche Analysen, die wiederum für eine systematische Familienpolitik-
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beratung benötigt werden, im europäischen Kontext künftig verbessern 
lassen. 

Grundsätzliche theoretische und methodische Arbeiten, die ein Stück 
weit künftig auch auf europäischer Ebene an die praktische Sozialpolitik 
weitergegeben werden können, werden ebenso gefragt sein wie politikorien-
tierte Überlegungen. 

Dabei sollten freilich alle Beteiligten von vomherein die Grenzen im 
Auge behalten, die hier selbst beim Bemühen um interdisziplinäres Vorge-
hen bestehen. Wissenschaft ist stets nur ausschnitthafter Zugriff auf die 
Wirklichkeit, keineswegs unwichtig, sogar unentbehrlich, wenn die Wirk-
lichkeit erklärt und anschließend verändert werden soll, aber eben doch nur 
ein Zugang zur Wirklichkeit. Diese im Blick auf den weiteren Weg Euro-
pas menschengerecht - und d. h. stets auch familiengerecht - zu gestalten, 
erfordert jenseits sauberer wissenschaftlicher Analysen immer neu Mut und 
Intuition im politisch verantwortlichen Handeln für das Wohl nachfolgender 
Generationen. Wirtschafts- und sozialwissenschaftlich abgesicherte Ansätze 
zur theoretischen Grundlegung der Sozial- und Familienpolitik könnten 
(und sollten) indessen auf ihre spezifische Weise dazu beitragen, diese 
"Femverantwortung" (Hans Jonas) in ihrem konkreten Inhalt sichtbar zu 
machen. 
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Regionale Wohlstandsunterschiede als Problem 
einer sozialpolitisch relevanten regionalen 

Entwicklungspolitik in der EG 

Ein Überblick über die aktuelle Debatte 

Von Frank Schulz-Nieswandt, Regensburg 

I. Einführung: 
Zentren und Peripherien. 

Zur "welfare geography" der Ressourcenallokation. 
Eine Thema der wissenschaftlichen Sozialpolitik oder 

der Theorie der Wirtschaftspolitik? 

Die sozio-ökonomische Nutzung des Raumes ist strukturbildend. 1 Histo-
risch wie international vergleichend betrachtet kristallisieren sich in der 
Regel spezifische Muster regionaler Ungleichheit heraus, die sich mit Rück-
griff auf das heuristische Bild vom Zentren-Peripherie-Gefälle beschreiben 
lassen. Dabei wird man zur Vermeidung allzu simpler bzw. kruder Vorstel-
lungen davon ausgehen müssen, daß sich vielfache Zentren, verschiedene 
Formen von Peripherien und auch Zwischenformen beobachten lassen? Die 
Dynamik von Sog- und Ausstrahlungseffekten zwischen Zentren und 
(Semi-) Peripherien kennt Entleerungseffekte ebenso wie Dezentralisierun-
gen, Suburbanisierungen und "Ausregionalisierungen". Zentrifugale und 
zentripetale Kräfte können auch jeweils phasenweise dominieren (Phase 1: 
negativer "net spill over"-Effekt, Phase 2: positiver "net spill over"-
Effekt)3. 

Auf theoretische Aspekte dieses Raumnutzungsmusters ist später noch 
zurückzukommen (Kapitel II.2.). Hier sei zunächst nur darauf hingewiesen, 
daß mit der Vorstellung von regionaler Ungleichheit infolge strukturierter 
sozioökonomischer Raumnutzung eine sozialpolitische Fragestellung konsti-
tuiert wird, nämlich die nach der Verteilung von Lebenslagen im sozialen 
Raum. Da die Ressourcenallokation am Raum gebunden ist, im Raum statt-

1 V gl. dazu Haggett (1973 ), S. 23; ferner Barteis (1968), S. 178. 
2 Steiner (1990), S. 12 ff. 
3 Richardson (1978), S. 168 f. 
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findet4, werden in strukturbildender Weise Lebenslagen im Raum verteilt. 
Ihre Analyse ließe sich also als Aufgabe einer "welfare geography" definie-
ren; später (Kapitel III.l.a)) soll diese Aufgabe konzeptionell - an 
(deutschsprachige) gesellschaftspolitikwissenschaftliche Theorietraditionen 
anknüpfend - als Fragestellung einer sozialpolitisch relevanten regionalen 
Entwicklungspolitik auf der EG-Ebene erschlossen werden. 

Die hier in sehr grundlegender Weise interessierende Frage ist nun die, 
ob und inwieweit das gestellte Thema überhaupt die Sozialpolitikwissen-
schaft systematisch zu beschäftigen hat. Der oben angesprochene Ansatz 
einer "welfare geography" thematisiert eindrücklich die Dimension der 
gestaltenden Gesellschaftspolitik in der geographischen Wissenschaft (und 
kommt - was hier nicht weiter belegt werden kann - der "kritizistischen" 
Position in der Wohlfahrtstheoriediskussion5 recht nahe)6 , hat aber damit 
nicht unbedingt eine konzeptionelle Deckungsfläche mit der Sozialpolitik. 
Hauptsächlich wird - wenn auch nicht theorielos - eine Sozialempirie der 
"Lebensverhältnisse" vorgestellt und die gesellschaftspolitischen Hand-
lungsbedarfe skizziert (etwa: Forschungen über städtische Segregation). 
Damit hat dieser Ansatz eine Verwandtschaft zur Lebenslagenforschung 
(ich meine dies ganz im Sinne von F. Engels Analyse der "sozialen Lage" 
der arbeitenden Klasse in England oder im Sinne von 0. Neuraths Konzep-
tion empirischer Soziologie), ist deshalb aber noch keine Wissenschaft von 
der "praktischen Sozialpolitik". Die "welfare geography" hat maßgebliche 

4 Die Wechselwirkung zwischen ökonomischen Machtstrukturen und räumlichen 
Nutzungsmustern zeigt sich deutlich in Japan. Die außerordentlichen Agglomera-
tionsprozesse sind dort z. T. bedingt durch die japan-spezifische (dualistische) Wirt-
schaftsstruktur von (konglomerat) konzentrierten Großbetrieben einerseits und zahl-
reichen abhängigen klein- bis mittelgroßen Zulieferbetrieben andererseits. Diese 
Verflechtung wirkt standortkonzentrierend und -beharrend. So mag auch der "Vierte 
Plan zur umfassenden Entwicklung des ganzen Landes" von 1987 zwar dem Leit-
bild einer "multipolar-dispersen Raumstruktur" verpflichtet sein, die Wirkung deglo-
merativer Wachstumspole ist aber begrenzt. Vgl. dazu Flüchter (I 990). 

5 Weisser ( 1978). Der "Kritizismus" vertritt die Position, daß (a) gesellschaftliche 
Zielfindungs- und Zielbildungsprozesse systematisch der Gesellschaftspolitikwissen-
schaft, damit auch der Analyse ihrer Teilbereiche - der Sozial- und der Wirtschafts-
politik -, thematisch zugehörig sind. Demnach ist Wohlfahrt ein gesellschaftliches 
Konstrukt (Kritik des "wohlfahrtsökonomischen Formalismus" und der impliziten 
Nutzentheorie sowie des "Ökonomismus": Kritik des BSP als Wohlstandsindikator). 
(b) Normative Aussagen sind nicht wahrheitsfähig, sondern können nur mit An-
spruch auf Wahrhaftigkeit formuliert werden, um sich dann - diskursiv - um Zu-
stimmung und Geltung zu bemühen (Position des "Neo-Normativismus"). (c) Der 
erkenntniskritische (von Kant sich letztlich herleitende) Grundansatz schätzt auch 
den nicht hinterfragten Rekurs auf die gegebenen Präferenzen als "naturalistischen 
Fehlschluß" ein (Unmöglichkeit des wissenschaftlichen Schlusses von dem Sein auf 
das Sollen). 

6 Ramakers (1977), S. 72f. 
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Impulse durch die Studie von Coates et al. (1977) und von Smith (1974) 
erhalten, wurde aber in der wissenschaftstheoretischen Selbstreflexion der 
geographischen Wissenschaft7 m.E. nicht immer angemessen (tief) rezipiert 
(so wurde oftmals im Rahmen der kontroversen Rezeption eben nicht hin-
reichend unterschieden zwischen Wohlfahrtsökonomik und der kritizisti-
schen Wohlfahrtstheorie). Als "geography of social well-being" werden die 
Verbesserungen der Lebens- und Arbeitsbedingungen8 der - ansässigen ( !) -
Bevölkerung thematisiert. Als regionalentwicklungspolitische Ziele 
kommen dabei folgende Aspekte zum Zuge: (a) eine ausgewogene Vertei-
lung der Bevölkerung und der Wirtschaftstätigkeit und die Vermeidung 
sonst auftretender negativer externer Effekte der Ballung (soziale Kosten); 
(b) eine angemessene Verfügbarkeil öffentlicher Güter und lokaler Dienst-
leistungen für alle Bevölkerungsteile; (c) der Ausgleich des BIP-pro-Kopf-
Niveaus bzw. des tatsächlich verfügbaren Einkommens. 

Betrachtet werden in der "welfare geography" Allokationsräume, die auch 
durch politische Mechanismen beeinflußt werden.9 Zur Zentralfrage wird die 
Analyse der Lage der Menschen im (historischen, sozialen) Raum: Wo eine 
Person lebt, beeinflußt nachhaltig die Antwort auf die Frage, was die Person 
an Ressourcen in welchem Ausmaß und in welcher Qualität erhält. Es geht 
also um die Verteilung von Chancen (Optionen). Sofern die Lebenslagen der 
ansässigen Bevölkerung - und dies war oben bereits mit einem Ausrufezei-
chen markiert worden - wohlfahrtsgeographisch thematisiert werden, könnte 
eine Nähe zu Schaeffers (1986) Konzept einer "räumlichen Sozialpolitik" 
(vgl. auch Abschnitt III.l.a)) gegeben sein. Ausgehend von einem "Recht 
auf angemessene Immobilität" ("Recht auf Heimat") 10, hebt sich im 
Schnittbereich von Sozialpolitik (als unmittelbare Beeinflussung der Le-
benslagenverteilung), regionaler Wirtschaftspolitik (als ökonomische Beein-
flussung der räumlichen Allokation der Ressourcen) und Raumordnungs-
politik (als von gesellschaftspolitischen Leitbildern unmittelbar geprägte 
und somit wieder anthropologisch mitfundierte politische Gestaltung des 
Verhältnisses von personaler Existenz des Menschen, Sozial- und Sied-
lungsstruktur und der gewünschten räumlichen Anordnung ökonomischer 
Funktionen, Akteure und Ressourcen) jenes politische Einwirkungsfeld ab, 
in dem es um die "aktive Sanierung" von bislang entwicklungsschwachen 
Teilräumen geht. Unter Beachtung der in Deutschland grundlegenden Idee 
der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Raum (dazu III.l.a) 
und III.l.b)) stellt sich die Frage, ob es sich hierbei um die Möglichkeit der 

7 Schamp (1983). 
8 Die mögliche Nähe zur Strömung einer arbeitsorientierten Sozialwissenschaft 

und Sozialökonomik wird später nochmals angesprochen (vgl. Abschnitt III.l.a)). 
9 Schmidt-Wullfen (1980). 
10 Weyl (1976), S. 243; Biehl u. a. (1975), S. 4. 
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konzeptionellen Kristallisation einer als räumliche Ausgleichspolitik defi-
nierbaren Sozialpolitik handelt - eventuell titulierbar als "soziale Politik"11 , 

die nun zentriert ist auf Fragen raumbezogener Gesellschaftspolitik. Die 
Problematik ist nun aber die, ob sich dieser Zusammenhang zwischen 
Sozialpolitik, regionaler Wirtschaftspolitik und Raumordnungspolitik als 
sozialpolitikwissenschaftlicher Themenzusammenhang direkt noch re-for-
mulieren läßt. Oder handelt es sich eher nur um einen sozialstaatstheoreti-
schen Herleitungszusammenhang 12, wobei die Ausgleichskomponente sich 
als Gestaltungselement zwar bemerkbar macht, aber deshalb noch keine ori-
ginär sozialpolitikwissenschaftliche Fragestellung konstituiert? Auch die 
Wirtschaftspolitik ist Teil der Gesellschaftspolitik und kann Ausgleichs-
komponenten konzeptionell zu berücksichtigen versuchen (zu denken wäre 
etwa an verteilungspolitische Aspekte der Umweltpolitik). Der sozialstaats-
theoretische Herleitungszusammenhang ist - zunächst - auf einer allgemei-
neren Ebene der Wirtschafts- und Gesellschaftsordnungslehre angesiedelt. 
Die Sozialstaatsidee gehört der Lehre von den Gesellschaftstypen an. 
Sozialpolitik ist als Politikfeld ein Teil dieser Gesellschaftstypenlehre; aber 
sie füllt sie nicht vollends aus. So könnte dann die Idee ausgleichsorientierter 
raumbezogener Gesellschaftspolitik als Prägeelement der Konzeption der 
"sozialen Marktwirtschaft" 13 aufgefaßt werden. Und die "soziale Marktwirt-
schaft" impliziert Sozialpolitik, erschöpft sich aber nicht in ihr. Der so 
erstellte Problemzusammenhang ist auch deshalb nicht unplausibel, weil bei 
der ideengeschichtlichen und politischen Genese dieser Konzeption der Aus-
gleichspolitik auf Positionen von Müller-Armack (1966) und W. Röpke 
( 1966) zurückgegriffen werden kann 14, aber auch auf Positionen des "frei-
heitlichen Sozialismus". 15 Damit wurzelt die Sozialstaatsidee in philosophi-
schen und anthropologischen Diskussionskontexten in einer Weise, wie sie 
auch für die von der Gesellschaftspolitik 16 ableitbare Raumordnungspolitik 

11 Forster (1977), S. 145. Es darf daran erinnert werden, daß gelegentlich auch 
innerhalb der wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Thema der Europäischen 
Integration neben der sozialpolitischen Dimension des Geschehens auch andere Be-
griffe geschöpft worden sind (etwa der Begriff des Sozialraums), um soziale Dimen-
sionen zu thematisieren, die sich nicht dem Feld des institutionalisierten Arbeits-
und Sozialrechts fügen. In diesem Zusammenhang sprachen einige Autoren ver-
schiedentlich von "sozialer Politik". Aus Raumgründen soll eine nähere Dokumenta-
tion der Begriffsentwicklungen und -bildungen hier aber unterbleiben. 

12 Weyl (1980). 
13 Allgemeiner: Lampert (1988) ; im gestellten Themenzusammenhang konkreter: 

Dittrich ( 1955). 
14 Tuchtfeldt (1982). Auf die vielfältige (z. T. neuere) Literatur zum ORDO-Iibe-

ralen Beitrag zur Genese der Gesellschaftspolitik der sozialen Marktwirtschaft soll 
hier aus Raumgründen verzichtet werden. 

15 Engelhardt (1991), S. 160. 
16 Isbary (1971 ), S. I. 
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gilt. Dies wird man nicht nur mit Bezug auf Arbeiten von Bülow (1953), Thai-
heim (1964) und Nawroth ( 1969) sagen können, sondern insbesondere auch 
mit Bezug auf die Arbeiten von Starbeck ( 1959) und vor allem von Dittrich. 17 

Gerade im deutschen Sprachraum zeigt sich, wie die Entwicklung der 
gesellschaftspolitisch hergeleiteten Raumordnungspolitik geprägt war von 
Fundierungen in Auseinandersetzungen mit Philosophie, Staatslehre und 
Rechtsphilosophie, Soziologie und Anthropologie und Ökonomie (u.a. im Zu-
sammenhang mit der Theorie "sozialer Kosten"). Es war vor allem Dittrich, 
der die Theorie der Raumordnungspolitik aus dem Geist gesellschaftspoliti-
scher Leitbilder18 prägend in die Diskussion und Politik einführte. Ein Ein-
fluß von Weisser ist möglich; in der Fachliteratur wird auf Weisser aber nur 
spärlich hingewiesen 19, z. T. mit thematischem Bezug auf die wirtschaftsmor-
phologische Theoriebildung und auf die Theorie des Wirtschaftsstiles. Diese 
mangelnde Rezeption der "kritizistischen" Lehre überrascht allein deshalb, da 
die Probleme der Zielfindung bzw. -bildung in der Theorie der Raumord-
nungspolitik20 bereits innerhalb des Theorieprogramms des Erkenntnis-
kritizismus nachhaltig diskutiert worden sind, und zwar in einer tiefgreifen-
den, wenn auch zweifellos nicht allseits konsensfähigen Art und Weise?1 

Aus diesen sicherlich recht skizzenhaften Beziehungen läßt sich für die 
gestellte Problematik zunächst nur der Schluß ziehen, daß zwischen der 
Ordnungspolitiktheorieebene der Konzeption der sozialen Marktwirtschaft 
und dem Ausgleichsgedanken in der Raumordnungspolitik sowie in der 
regionalen Wirtschaftspolitik (sofern diese nicht rein wachstums- und pro-
duktivitätsorientiert ist, also jene Teilräume fördert, die den höchsten 
Grenzbeitrag zum Wachstum versprechen) ein enger Bezug feststellbar ist. 
Ausgleichsorientierte Raumgestaltungspolitik wird man in einem angemes-
sen breit definierten Ordnungs- und Interventionsmodell sozialer Marktwirt-
schaft22 unterbringen können. Darauf kann und soll hier nun nicht mehr 
weiter spezifizierend eingegangen werden. Wichtig ist allein die Heraushe-
bung, daß der Ausgleichsgedanke als allgemeines Axiom - auch wenn er 
mit Nähe zum Lebenslagenbegriff23 als Verteilung von personalen Entwick-

17 Aus der Fülle seiner Schriften vgl. Dittrich (1962, 1969). 
18 Allgemein und grundlegend Engelhardt (1992). Ältere Auseinandersetzungen 

(Beiträge von Sanmann u.a. sind hier aufgenommen). 
19 Schäfer (1975), S. 12. 
2° Kanatschnig (1980); Porada (1976); Zipp (1977) ; Samo (1966); Brösse (1972, 

1975, 1982). 
21 Ohne die Quellen hier aus Platzgründen dokumentieren zu wollen, ist an die 

einschlägigen Arbeiten u. a. von Th. Thiemeyer, S. Katterle, L. F. Neumann, W. W. 
Engelhardt zu erinnern. 

22 Vom Standpunkt des "freiheitlichen Sozialismus" aus: Katterle (1993), S. 8 ff. 
23 Engelhardt (1991 a), S. 38 ff. Aus Raumgründen soll hier die Literatur zum 

Lebenslagenkonzept (u. a. auch von I. Nahnsen usw.) nicht weiter dokumentiert werden. 

l3 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 222/ II 
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lungschancen (Optionen) definierbar ist - zunächst ( !) der Ebene der 
Gesellschaftspolitiklehre, nicht der Sozialpolitiklehre zuzurechnen ist, die 
hier ihre Axiome durch Rückgriff auf allgemeinere Wissenschaftsdiszipli-
nen entwickelt. Alles hängt demnach vom Sozialpolitikverständnis ab?4 

Oftmals von Bedeutung ist die Einteilung von Sozialpolitik in einem wei-
teren und in einem engeren Sinne, auf die neuerdings auch Berie (1993, 
S. 33 f.) bei seiner Charakterisierung der Entwicklung einer Europäischen 
Sozialpolitik zurückgreift. Er unterscheidet auch zwischen unmittelbarer 
und mittelbarer Europäischer Sozialpolitik; und es ist diese Unterscheidung, 
die sich noch von maßgeblicher Bedeutung in der vorliegenden Analyse 
erweisen wird. 

Zunächst nochmals zum Problem der Weite bzw. der Enge des Sozialpoli-
tikbegriffs. Diese Unterscheidung geht bis auf den diesbezüglichen Beitrag 
von van der Borght (1904) zurück. Zur Klärung der Problematik sollen hier 
nun aber die relevanten dogmengeschichtlichen Entwicklungszusammen-
hänge nicht rekonstruiert werden, zumal mit der grundlegenden Arbeit von 
Kleinhenz (1970) und der Zusammenstellung von Müller-Heine (1977) 
wesentliche Klärungen vorgenommen worden sind. 25 Aber es ist doch von 
maßgeblichem Interesse, daß die praktische Sozialpolitik und damit auch 
ihre systematisch-konzeptionelle Erfassung durch die wissenschaftliche 
Sozialpolitik recht unterschiedliche Selbstverständnisse aufwies und auf-
weist. Dies gilt insbesondere für die Frage des Verhältnisses von Sozialpoli-
tik und Gesellschaftspolitik Folgende Erscheinungsformen des Problems 
wird man unterscheiden können: (a) Die Sozialpolitik hat sich von der 
"Arbeiterfrage" zur Gesellschaftspolitik entwickelt, weil die Zielgruppe 
praktischer Sozialpolitik nunmehr nahezu die gesamte Bevölkerung umfaßt. 
Bestimmt man allerdings mit Weisser ( 1978) lebenslagenwissenschaftlich 
die Sozialpolitik durch Orientierung der Hilfe auf als sozial schwach oder 
sozial gefährdet definierte Personenkreise, so ist (b) Sozialpolitik nicht 
allein aus Gründen der sozialstruktureilen Wirkkreise Gesellschaftspolitik, 
sondern sie ist Teil der Gesellschaftspolitik, da sich die Beeinflussung der 
Lebenslagenverteilung von gesellschaftspolitischen Leitbildern (die axioma-
tisch fundiert sind), Konzeptionen, Postulaten und Zielen herleitet. ( c) 
Sozialpolitik könnte als Gesellschaftspolitik dergestalt verstanden werden, 
daß sie der Integration der Gesellschaft (als Ganzes) dient. Sie wäre "Ver-
gesellschaftung" schlechthin: "gesellschaftliche Ordnungspolitik". 

24 Nicht weiter verfolgt werden kann der Gedanke, Sozialpolitik von einer Politik 
der Daseinsvorsorge her zu entfalten, indem letztere eher einem breiten Verständnis 
von "sozialer Infrastruktur" zuneigt. Hier ist an die soziale Gestaltung von Kontex-
ten im "sozialökologischen" Sinne gedacht. 

25 Vgl. auch Brander (1984), S. 47ff. 
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Wir orientieren unsere Analyseperspektive auf die Position, Sozialpolitik 
sei die unmittelbare (!) Beeinflussung der Verteilung von Lebenslagen aus 
dem Geist gesellschaftspolitischer Leitbilder. Nun ist aber auch die Wirt-
schaftspolitik Teil der Gesellschaftspolitik, da die Wirtschaft, die wirtschafts-
politisch beeinflußt wird, selbst nur dienenden Charakter, also Instrumental-
charakter hat. Folglich wird man in dieser Unmittelbarkeit der Sozialpolitik 
als Lebenslagenwissenschaft eine Unterscheidung von Wirtschaftspolitik und 
Sozialpolitik begründen können. Eine Differenz durch Rückgriff auf Insti-
tutionen und Instrumente ist schwerlich angemessen möglich.26 Die Sozial-
politik weist dann zwar wirtschaftspolitische Aspekte (Wirkungsaspekte: 
Effekte) auf, und umgekehrt wird man eine sozialpolitische Aspektenlehre 
der Wirtschaftspolitik aufstellen können. Aber Wirtschaftspolitik beeinflußt 
nur mittelbar die Verteilung von Lebenslagen. Insofern ist das "wohlfahrts-
geographische" Problem der Verteilung von Lebenslagen im Raum bestimmt 
durch das sozialökonomische Geschehen im Sinne der räumlichen Ressour-
cenallokation. Für das Verständnis des sozialpolitisch hoch relevanten Pro-
blems der räumlichen Lebenslagenverteilung ist die sozialökonomische Ana-
lyse der diesbezüglichen Mechanismen und Determinanten von grundlegen-
dem Interesse, aber nicht selbst schon Thema der Sozialpolitikwissenschaft. 
Die entscheidende Frage ist nun, ob diese Unmittelbarkeit der Hinwendung 
der Sozialpolitik zum Problem der Verteilung von Lebenslagen dergestalt 
personengebunden/personenzentriert sein muß, daß sich dies im Instrumenta-
rium und im institutionellen "setting" der Sozialpolitik niederschlagen muß. 
Denn dann wären Fragen der regionalen Entwicklung, auch wenn die Aus-
gleichskomponente prägend wirksam ist, primär ein Thema der Raumord-
nungspolitik und der regionalen Wirtschaftspolitik. "Räumliche Sozialpoli-
tik" würde sich dann als "kommunale" Sozialpolitik oder als (kommunal-
wissenschaftlich nicht so eingeengte) "lokale" Sozialpolitik auffassen lassen. 
Klassische Fragen sozialer Sicherung im engeren und weiteren Sinne 
(monetäre Tranfers und soziale Dienste gemäß BSHG und SGB; lokale 
Arbeitsmarktpolitik, Wohnungs- und Wohnumfeldpolitik etc.) kämen the-
matisch in den Blickpunkt, während regionale Entwicklungspolitik primär 
eine ausgleichsorientierte Regionalwirtschafts- und Raumordnungspolitik ist. 

Natürlich werden indirekt durch regionale Entwicklungen Lebenslagen ver-
teilt. Aber allein aufgrund der Überlegung, daß die "prosperity of places" 
nicht deckungsgleich ist mit der "properity of people'.n, ist eine sozialpoliti-
sche Unmittelbarkeit nicht gegeben. Dies kann als "trickle down"-Problem28 

26 Schulz-Nieswandt (1991). 
27 Momsen (1987), S. 16f.; Schulz-Nieswandt (1993b); Widmaier/Schulz-Nies-

wandt (1994); Schulz-Nieswandt (1994) ; vgl. auch Dasgupta (1988). 
28 Auf die damit verbundene Debatte in der Entwicklungstheorie (Kuznets-Kur-

ven- und Williamson-Kurven-Debatte) ist im Verlauf der Arbeit nochmals zurück-
zukommen. 

13* 
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formuliert werden: Problem der räumlichen und/oder Sozialstrukturellen 
Sickereffekte wachstumsabhängiger W ohlstandszuwächse. 

Allein dieses "trickle down"-Problem macht es schwierig, die ausgleichs-
orientierte regionale Entwicklungspolitik als Sozialpolitik zu definieren. 
Aufgrund der implizierten Finanzströme mag sie inter-regionale Vertei-
lungspolitik sein. Das Wachstum des durchschnittlichen Wohlstandes eines 
Teilraumes, das sogar zum Befund einer Wohlstandskonvergenz der Teil-
räume führen kann, besagt a priori nur beschränkt etwas über die intra-
regionalen Lebenslagenverteilungen und Einkommensverteilungen, die für 
die Sozialpolitikwissenschaft von primärem Interesse sind. Aus der gelin-
genden regionalen Entwicklungspolitik wird man wohl schließen können, 
daß Voraussetzungen der Verbesserung der intra-regionalen Verteilung per-
sonaler Lebenslagenchancen geschaffen werden. Die Voraussetzungen zur 
Überwindung des triekle down-Problems sind aber nicht hinreichend zur 
Problemlösung. Vieles hängt hier von dem Instrumentarium ab, mit dem 
die regionale Entwicklungspolitik arbeitet; vieles ist auch von der gesell-
schaftlichen Wahl der institutionellen Arrangements abhängig, in die die 
Implementierung der Programme eingebunden ist. 

Der Verfasser nimmt hier ein Ergebnis der vorliegenden Problemdarstel-
lung vorweg (vgl. Abschnitt IV.), das er zu Beginn und auf der Basis von 
Vorarbeiten29 nicht erwartet hat: Nämlich die wissenschaftsdisziplinär-kon-
zeptionellen und somit systematischen Probleme einer Konzeption "räum-
licher Sozialpolitik". So bleibt eher die These einer sozialpolitisch relevan-
ten regionalen Entwicklungspolitik auf der EG-Ebene, die ihren institutio-
nellen Kern in dem Strukturfonds findet. Und nur in diesem Sinne stehen -
ausgehend vom gesellschaftspolitischen Ziel der sozialen Gerechtigkeit -
Fragen der Regionalpolitik an, wie es wohl auch lürgensen (1963, S. 402) 
gesehen hat. Gerechtigkeit knüpft sich hier an die Idee der polyzentrischen 
Raumnutzung (multipolare Streuung der Wirtschaftskräfte im Raum in Ver-
bindung mit einer entsprechenden Siedlungsstruktur), thematisiert damit 
aber zunächst nur die Axiome der raumgestaltenden Gesellschaftspolitik 
(über den Aspekt der sozialen Kosten der Raumnutzungsstruktur können 
auch Effizienzaspekte einbezogen werden, allerdings lassen sich externe 
Effekte auf das "Sittengesetz" in der Kant-Nelson-Tradition praktischer 
Philosophie zurückführen: Zu beachten sind die Folgen individuellen Han-
delns, indem man sich in die Rolle jener Person versetzen soll, die von 
dem Handeln betroffen wird). Sozialpolitische Probleme entstehen im Kon-
text der Lebenslagenverteilungseffekte raumwirtschaftlicher Wirkungszu-
sammenhänge. Aber die Analyse dieser Wirkungszusammenhänge und der 
diesbezüglichen "widergelagerten Gesellschaftspolitik" (W. Röpke) ist nicht 
selbst schon Sozialpolitik, wenn auch für die Sozialpolitik von nachhalti-

29 Schulz-Nieswandt (1992; 1993, Teil 2, Kapitel 5). 
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gern und grundlegendem Interesse. Ein Beispiel. In ihrer "Geographie der 
Altersgrenzen" zeigt Bangel (1993), das Frühverrentung keineswegs ein 
homogenes Phänomen ist, sondern infolge regionaler Arbeitsmarktdisparitä-
ten von der Arbeitsmarkt- und Beschäftigungspolitik instrumentalisiert 
worden ist und somit verschiedene Problem- und Interessenlagen von 
Betrieben und Beschäftigten widerspiegelt. So gesehen ist vorzeitige Ver-
rentung als Form sozialverträglicher Regulierung strukturwandlungsindu-
zierter Ab- und Umbauprozesse in der Beschäftigung zu verstehen. 

Hinsichtlich der hier gestellten Aufgabe der Analyse der räumlichen 
Wohlstandsunterschiede und der darauf bezogenen regionalen Entwick-
lungspolitik der EG könnte sicherlich der Sozialfonds durch seine Zielgrup-
penorientierung noch am deutlichsten als räumlich ausriebtbare EG-Sozial-
politik eingeschätzt werden. Beispielsweise könnte auf die explizite Berück-
sichtigung von Frauen als Förderzielgruppe hingewiesen werden.30 Die 
feministisch orientierte Sozialpolitikforschung nahm sich dieses Phänomens 
sogleich kritisch an.31 Auch der Bezug auf die sozialpolitischen Probleme 
junger Menschen32 oder auch die Interventionen der EGKS zugunsten der 
Arbeitnehmer in diesen von Strukturkrisen geschüttelten Branchen in Form 
von Umschulungs- und Frühverrentungsmaßnahmen33 wird man als Sozial-
politik der EG verstehen können. 

Besonders herausheben könnte man auch - ganz im Sinne von Kleinhenz 
( 1977) - das Verstädterungsproblem. Hierbei geht es nun um verstädte-
rungsbedingte Probleme der räumlichen Disparitäten der Lebenslagen und 
ihres Ausgleichs. Die EG-Kommission interessiert sich gerade in den letz-
ten Jahren zunehmend für die "urban crisis"-Probleme34 (etwa: Segrega-
tionsprobleme). Von sehr grundlegender Bedeutung ist hier die Studie von 
Cheshire et al. (1988). In der Typologie der Problernregionen des Dritten 
Periodischen Berichts der Kommission zur Lage und Entwicklung der 
Regionen der Gemeinschafes werden Stadtregionen mit besonderen Proble-
men aufgegriffen. Dabei kann es sich um solche handeln, die mit massivem 
Bevölkerungswachstum konfrontiert werden (vor allem in südlichen und 
westlichen peripheren Räumen). Es kann sich aber auch um Stadtregionen 
mit Verfalls- und Schrumpfungsprozessen handeln (Altindustrieregionen 
und Hafenstädte im nördlichen Teil der EG und in Großbritannien).36 Die 
erste Gruppe ist von Landflucht geprägt, weist hohe städtische Arbeitslosig-

3o Carl ( 1992), S. 302. 
31 Kaluza/ Schunter-Kleemann ( 1990). 
32 Burton u. a. (1990). 
33 Soziales Europa (1990). 
34 Soziales Europa (1992). 
35 Kommission ( 1987), S. 44 ff. 
36 Schätz/ (Hrsg.) (1993), S. 13 1 ff., 140ff. 
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keit und unterdurchschnittliches Wachstum auf. Die zweite Gruppe ist von 
Abwanderung, Überalterung der städtischen Bevölkerung und durch hohe 
städtische Arbeitslosigkeit gekennzeichnet. Würde man sich mit diesem 
Thema als "Sozialpolitik in und für Agglomerationsräume" lebenslagenwis-
senschaftlich näher beschäftigen wollen, so müßte auch hier - anders als 
bei Fragen der direkten Frauenförderung oder der Jugendsozialpolitik -
bereits sichergestellt werden, daß das triekle down-Problern beachtet wird. 

Die vorliegende (deutschsprachige) Literatur zur EG-Sozialpolitik37 

behandelt die regionale Entwicklungspolitik der EG daher explizit nicht als 
Teil des sozialpolitikwissenschaftlichen Themenfeldes; berücksichtigt wird 
allerdings die Politik die EG-Sozialfonds. Einige Forschungsansätze sind 
wiederum sehr reduzierend in der Auslegung der Sozialpolitik im engeren 
Sinne: Man sollte die EG-Sozialpolitikforschung auch nicht gerade 
beschränken auf die vergleichende Analyse von Armutsregimetypen. 

Erweitern würde sich der Gegenstandsbereich der Europäischen Sozial-
politik, wenn es zur Entwicklung eines "gemeinsamen Fonds für soziale 
Sicherheit oder ähnliche(r) automatische(r) Stabilisatoren"38 käme; doch 
davon ist die EG noch weit entfernt. Gerade diese Fondsidee setzt am 
triekle down-Problern an: Eine entscheidende Frage wäre nämlich die, ob 
man hinsichtlich der Kohäsion der EG an der Verbesserung von Lebens-
standard und Lebensqualität der am meisten Benachteiligten direkt ansetzen 
will, oder ob man die Ressourcen dieser Regionen zu stärken versucht, 
"ohne sich besonders um die Verteilung der Vorteile unter den Bewohnern 
dieser Regionen zu kümmern. "39 

Ein solcher Fonds könnte dann in Richtung auf Entwicklung einer origi-
när supranationalen EG-Sozialpolitik als Umverteilungspolitik verweisen. 
EG-Sozialpolitik wäre eine internationale Sozialpolitik, für die noch keine 
- etwa zu Lamperts Theorie40 parallele - Theorie hinsichtlich Entstehung 
(Begründung), Entwicklung, Wirkungen und Grenzen erkennbar ist (vgl. 
auch Abschnitt III.l.c)).41 So könnte man spezifizierend fragen : Welche 
Bedingungen müssen gegeben sein, um - in der Tradition der britischen 
Sozialpolitiktheorie von Titmuss stehend und argumentierend42 - den EG-
Raum als kohärenten altruistischen Raum (vgl. auch Abschnitt III.l.c)) zu 
konstituieren. 

37 Genannt seien nur Albrecht ( 1989); Schulte ( 1990); Leibfried ( 1992). 
38 Begg/Mayes u. a. (1992), S. 91 ff. 
39 Begg/Mayes u.a. (1992), S. 92. 
40 Lampert (1991), S. 137ff. 
41 De Swaan (1992) ; Scheube (1992). 
42 Schulz-Nieswandt (1990), S. 277. 
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Die nachstehende Abhandlung soll einen Überblick über den aktuellen 
Stand der Debatte räumlicher Wohlstandsunterschiede in Europa bieten. 
Dazu ist der Text in zwei große Abschnitte gegliedert: 

1. Empirisch-phänomenologische und theoretische Aspekte des gestellten 
Problems (Kapitel Il.l. und Il.2.); 

2. Sozialpolitisch relevante regionale Entwicklungspolitik, wobei Aspekte 
einer allgemeinen Theorie (mit oftmals spezifischen Bezugnahmen auf 
deutschsprachige Ideen- und Politikzusammenhänge43) vorangestellt 
werden müssen (Kapitel III.l .), bevor auf der EG-Ebene die Politik der 
Strukturfonds als der "institutionelle Kern" der raumbezogenen EG-Poli-
tik44 der EG unter Berücksichtigung ausgewählter theoretischer und 
empirischer Aspekte interpretiert werden kann (Kapitel 111.2.).45 

II. Räumliche Wohlstandsdisparitäten 

Die - auch kartographisch vermittelbaren - Möglichkeiten einer Sozialin-
dikativen Beschreibung regionaler Wohlstandsunterschiede sind vielfältig; 
und die Ausschöpfung dieser Möglichkeiten würde den vorliegenden 
Rahmen sprengen. Der Rückgriff etwa auf den 4. Periodischen Bericht der 
EG-Kommission zur Analyse der sozio-ökonomischen Lage und Entwick-
lung der Regionen der Gemeinschaft46 läßt signifikante Zusammenhänge 
erkennen, auch wenn sich hierbei durchaus eine Reihe methodischer Pro-
bleme - insbesondere bei (Förder-)Regionenabgrenzung und Indikatorwahl -
definieren lassen.47 

43 Das Leitbild polyzentrischer Raumnutzung und somit das Leitbild einer aus-
gleichsorientierten Politik der Beeinflussung der räumlichen Verteilung von Lebens-
Jagen im Sinne einer Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse läßt sich m.E. mit Be-
zugnahme zur deutschsprachigen Ideenwelt und Diskussion in besonders geeigneter 
Weise explizieren. Dies sei zumindest als Hypothese unterstellt; der Versuch einer 
international vergleichenden Beweisführung würde bei weitem die Möglichkeiten 
der vorliegenden Themenbehandlung überschreiten. 

44 Die Abhandlung kann auf einige Vorarbeiten des Verfassers zurückgreifen: 
Schulz-Nieswandt (1993), insb. Teil 2, Kapitel 5; ders. (l993a); ders. (1992) ; Er-
mer u. a. ( 1990). 

45 Zur EG-Sozialpolitik insgesamt vgl. auch Henningsen (1992). 
46 Kommission (1991 ). 
47 So kristallisieren sich Ergebnisdifferenzen zwischen der Messung regionaler 

Disparitäten mit Hilfe des "synthetischen Index" auf der Basis der "Systematik der 
Gebietseinheiten für die Statistik" (NUTS) und der Messung auf der Grundlage des 
"Randlagen-Index" : Das Muster der regionalen Wohlstandsunterschiede verschiebt 
sich "westwärts". Zum Randlagen-Index vgl. auch Emerson u.a. (1991), S. 253. Die 
Randlage hängt nicht nur mit der räumlichen Entfernung vom Zentrum zusammen, 
sondern auch mit dem Umfang der Wirtschaftstätigkeit in den einzelnen Regionen 
(Marktchancen, Verfügbarkeil von inputs und verschiedene Arten von positiven 
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Die "Produktion" empirischer Zusammenhänge (auf die die Politik dann 
abstellen mag) kann nicht frei sein von methodischen "Stilisierungen der 
Fakten", doch sollten die impliziten Probleme (alternativer) "Faktenbil-
dung" offengelegt und daher jederzeit intersubjektiv nachvollziehbar 
gemacht werden.48 

Zunächst 
(Vorstellung 
erfolgen. 

I. Zur Empirie des Problems 

sollen etmge ausgewählte phänomenologische Analysen 
von Erscheinungsformen) räumlicher Wohlstandsdisparitäten 

a) Indexierung sozialer Lebensbedingungen in der EG 

Die empirische Forschung über die sozialen Lebensverhältnisse in der 
EG zeigen auf der Basis makroökonomischer Indikatoren wie auf der Basis 
einer "Indexierung der sozialen Entwicklung" ein eindeutiges Muster der 
räumlichen sozialen Ungleichheit zwischen den EG-Ländem.4 9 Die Un-
gleichheitsmuster sind von deutlicher zeitlicher Stabilität gekenzeichnet. 
Bei dieser Analyse fließen im Rahmen eines statistisch aufbereiteten 
"human development"-Index Variablen verschiedenster Art ein (Volksein-
kommen je Einwohner, durchschnittliche Arbeitslosenquote, Jahres-Soll-
Arbeitszeit, mittlere Lebenserwartung von Frauen, perinatale Sterblichkeit, 
Sozialleistungen je Einwohner). Gemäß dieser Analyse zeigt sich, daß in 
der Bundesrepublik - jedenfalls vor der Vereinigung (vgl. Kapitel Il.l.b)) -
die höchstentwickelten Lebensbedingungen zu finden waren. Die Einbezie-
hung der subjektiven Einschätzung der Lebenszufriedenheit ändert nicht 
viel an dem Verteilungsmuster. Nur wenige Länder verschieben sich in der 
Rangliste, und diese Verschiebung ist nicht von gravierendem Ausmaß. 

In der nachfolgenden Darstellung (II.l.b) bis Il.l.d)) sollen eher exempla-
risch und in phänomenologischer Absicht einige Fälle räumlicher Wohl-
standsunterschiede aufgegriffen werden. Von repräsentativer oder umfassen-

externen Effekten). Vgl. auch Keeble u.a. (1988). Zum "synthetischen Index" vgl. 
Kommission (1987), S. 53 (Anhang 2.2.1.-D). Der Index wird für die Ebene II der 
EG berechnet, und zwar in zwei Schritten (erst für die Regionen, dann für die Mit-
gliedstaaten). Berücksichtigt werden a) das BIP je Einwohner in Kaufkraftparitäten, 
b) das BIP je Erwerbstätiger in ECU, c) die bereinigte Arbeitslosenquote (als Sum-
me der harmonisierten Arbeitslosenquote und der Unterbeschäftigung in der Land-
wirtschaft) in Prozent der Erwerbsbevölkerung, d) der Bedarf an zusätzlichen Ar-
beitsplätzen aufgrund des Wachstums der Erwerbsbevölkerung. Die NUTS-Ebenen 
für Deutschland sind: Länder (I), Regierungsbezirke (Il), Kreise (III). 

48 Vgl. dazu Albrecht (1991). 
49 Noll (1993). 
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der Bestandsaufnahme muß und soll abgesehen werden. Eine systematische 
und umfassende Sozialgeographie der Europäischen Gemeinschaft steht 
nach wie vor aus; das Material muß aus internationalen Einzel-Länder-Stu-
dien zusammengestellt werden. Die (deutschsprachige) Wirtschaftsgeogra-
phie der EG beginnt sich erst zu entwickeln.50 

b) Fall I: Die deutsche Wiedervereinigung und die 
Peripheralisierungsproblematik Ostdeutschlands 

Vor der Vereinigung nahm die Bundesrepublik innerhalb der EG eine 
führende Position ein in der Rangliste nationaler Wohlstandsniveaus; nach 
der Wiedervereinigung rutscht die Bundesrepublik aufgrund des nivellieren-
den Wohlstandsgefälles zwischen West- und Ostdeutschland deutlich ab. 

Vor der Wiedervereinigung galt die Bundesrepublik - im internationalen 
Vergleich - als ein Wirtschafts- und Gesellschaftsraum, der dem Leitbild 
eines möglichst polyzentrischen Musters recht nahe kam. Natürlich kannte 
die alte Bundesrepublik räumliche Gefälle, die sich z. T. - wie im Fall von 
NRW (insbesondere des Ruhrgebietes) -beschreiben läßt als Problem eines 
regional konzentrierten umfassenden sektoralen Strukturwandels : De-, Re-
und Neo-Industrialisierung, Tertialisierung, sozial selektive Arbeitskräfte-
wanderung, Bevölkerungsrückgang. 51 Diese Kristallisation von Problemre-
gionen ist eingebettet in ein (wenn auch differenzierungsbedürftiges) Nord-
Süd-Gefälle in der Bundesrepublik.52 Bei derartigen Wandlungen behalten 
Agglomerationszentren metropolitane Headquarter-Funktionen; in der Bun-

50 Vgl. etwa Ritter (1992), nun auch Schätz/ (Hrsg.) (1993); englischsprachig vgl. 
neben Williams (1987) neuerdings Cole/Cole (1993). Der Verfasser schätzt die 
Theoriefähigkeit der Wirtschafts- und Sozialgeographie als mittlerweile hoch an, da 
sich die Theorierichtungen der gesamten Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (ra-
tionale Entscheidungstheorie, Behaviorismus, kognitive Verhaltenstheorie, Struktura-
lismus, neo-marxistische Theorierichtungen, Systemtheorie) dort wiederfinden Jas-
sen. Vgl. dazu auch Hurst (1972); Dicken/Lloyd ( 1990); Brugger (1985); Steiner 
(1990); Rojahn (1984); Chisholm (1990). 

5! Heinze u.a. (1992). 
52 Das großräumige Agglomerationssystem - sieht man einmal von intra-städti-

schen Wandlungen (mit neuen, kleinräumigen Segregations- und Heterogenisie-
rungsprozessen) ab - hat unter Einfluß verschiedenster Determinanten (Kommuni-
kations- und Verkehrstechnik, Bevölkerungsentwicklung, Beschäftigungseffekte sek-
toraler Umbrüche : Oe-Industrialisierung und Tertialisierung insb. infolge der 
produktzyklusbedingten und auch politisch mitbedingten Bildung altindustrieller Re-
gionen) verschiedene Prozesse durchlaufen, wobei sich ein Stadt-Land-Kontinuum 
(z. T. mit "urban-rural-shift"-Effekten) herausbildete, es zu Deglomerationseffekten 
kam und damit zum Aufstieg auch kleinerer und mittlerer Städte. Neue räumliche 
Entwicklungsmuster zeichnen sich also ab: Verschiebungen der (industriellen) 
Wachstumspole im globalen Maßstab, neuartige Polarisationen zwischen - jeweils 
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desrepublik konnten sich aber gerade im süddeutschen Raum F&E-inten-
sive Klein- und Mittelstädte entwickeln. 

Das Nord-Süd-Gefälle wird nun jedoch zunehmend dominiert bzw. über-
lagert vom West-Ost-Gefälle. In diesem Zusammenhang hat Streissler 
schon recht früh die Möglichkeit thematisiert53, daß regionale Konzentra-
tion, nicht Dezentralisation die Regel im Prozeß der sozio-ökonomischen 
Raumnutzung (wirtschaftshistorisch und vergleichend betrachtet) darstelle. 

Die wirtschaftsgeographischen Vorgaben der ehemaligen DDR waren für 
die Integration (mit Blick auf die Chancen konvergenter Raumentwicklung) 
eben nicht günstig - wenn man von allgemeinen Transformationsproblemen 
(wie die Spezifizierung der Eigentumsrechte) oder von den Schockeffekten 
der Aufwertung der ostdeutschen Wirtschaft und des Fortfalls der Ost-
europa-Handels hier einmal absieht. Die Wirtschaft der DDR54 war in 
regionaler Hinsicht deutlich monostrukturiert; die südostdeutschen Agglo-
merationszentren und die räumlich damit eng verbundenen industriellen 
Dichtegebiete weisen als besonders verdichtete Räume deutliche Branchen-
spezifizierungen auf. Vieles hiervon stellt nun historisch aufgebaute Parallel-
strukturen gegenüber westdeutschen Produktionskapazitäten dar. Vor 
diesem Hintergrund ist die Diskussion der Möglichkeit, daß De-Industriali-
sierungsprozesse die "industriellen Kerne" zerstören und somit die Bal-
lungsvorteile Südostdeutschlands verloren gehen, zu verstehen.55 

Der primäre Sektor ist überproportioniert, der tertiäre quantitativ und hin-
sichtlich seines qualitativen Profils unterentwickelt.56 Speziell für große 

schrumpfenden oder prosperierenden - städtischen Verdichtungsräumen. Vgl. dazu 
u.a. Häußermann/Siebel (1987), S. 44ff., S. 91 ff. Die EG-Kommission interessiert 
sich gerade in jüngster Zeit vermehrt für die "urban crisis"-Phänomene. Vgl. etwa 
Soziales Europa (1992). 

53 Streissler (1990). 
54 Bundesministerium (1991); Eckart ( 1989). 
55 Die Debatte über die angemessene Lohnsatzpolitik schließt sich hier an. Einem 

High-Tech-Hochlohn-Pfad (mit entsprechenden Lohnstückkostensteigerungen: Weg-
ner (1993), S. 43) wird ein augepaßt-organischer Pfad gegenübergestellt; dieser 
Pfad, der die Abwanderungen und Abwanderungskosten transaktionskostenökono-
misch berücksichtigt, orientiert die Lohnpolitik schrittweise an die investitions-
abhängigen Produktivitätssteigerungen der Ostwirtschaft Die Problematik, daß Ost-
deutschland damit zwar den Charakter eines (reinen) Absatzgebietes verliert, aber 
zu einer "verlängerten Werkbank" im Sinne einer abhängigen Regionalwirtschaft 
wird, wird kontrovers diskutiert. Vgl. auch Mieth (1992); vgl. ferner Schumacher 
(1993). Zum "Aufholprozeß" vgl. auch Hoffmann (1993). Zu dieser Problematik 
vgl. auch Kap. III.l.a) (über den raumordnungspolitischen Entwicklungszusammen-
hang). 

56 Am Beispiel des De-Industrialisierungsprozesses des maritimen Sektors der 
Ostseeküste Ostdeutschlands läßt sich zugleich ablesen, daß die Tertialisierung als 
beschäftigungspolitische Kompensationsstrategie limitiert ist. Heseler u. a. (1992). 
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Teile Ostdeutschlands ist die Gefahr der Abwanderung von (jüngeren) Men-
schen aus ohnehin dünnbesiedelten, infrastrukturschwachen ländlichen 
Regionen mit sinkender oder begrenzter Bedeutung der Landwirtschaft 
gegeben. Standortnachteile bestehen für weite Teile der Agrargebiete Meck-
lenburg-Vorpommerns und Brandenburgs infolge der relativ geringen 
Bodenfruchtbarkeit und der Lage zu den Ballungsgebieten in Verbindung 
mit schwächer entwickelten Infrastrukturnetzen. Relativ große Flächenstille-
gungspotentiale und starke Beschäftigungsrückgänge in der Landwirtschaft 
zeichnen sich ab. Gerade hier finden sich kaum alternative Entwicklungs-
chancen (Erwerbsquellen).57 

So weist - insgesamt betrachtet - Ostdeutschland ein gravierendes Nord-
Süd-Gefälle auf. Dieses Gefälle kann auf der Basis einer standörtlich-infra-
strukturellen Klassifikation der Teilräume spezifiziert werden. Das Gefälle 
zeigt sich in der räumlichen Ungleichverteilung der Potentialfaktoren.58 

Die exemplarisch-phänomenologische Darstellung soll nun die zu 
betrachtenden Räume wechseln. Süd-Italien gilt als "klassisches" Beispiel 
räumlicher Wohlstandsunterschiede innerhalb der EG. Parallelen werden 
sogar zum zukünftigen Entwicklungsmuster Ostdeutschlands gezogen - ein 
Vergleich, der bei näherer Betrachtung schwer haltbar ist, obwohl er für die 
politische Diskussion nicht unbedingt unfruchtbar war. 

c) Fall II: Das "Mezzogiorno"-Phänomen 

Am Mezzogiorno-Phänomen läßt sich ein grundsätzliches Problem erläu-
tern (nicht unbedingt auch abschließend beantworten): Sind dauerhafte teil-
räumliche Peripheralisierungen "historische Individualitäten", damit interna-
tional als Lernobjekte und/oder Szenarienmodeliierung nicht nutzbar? Oder 
läßt sich auch und gerade dieses Mezzogiorno-Phänomen "theoriefähig" re-
formulieren, somit Theorieelemente gewinnen, die für eine generalisierende 
Analyse räumlicher Wohlstandsunterschiede und einer problembezogenen 
Politik relevant sind? Es ist wohl verständlich, daß in diesem Rahmen das 
Mezzogiorno-Phänomen59 nicht angemessen umfassend abgehandelt werden 
kann. Zunächst scheint es wichtig zu sein, daß Nord-Süd-Gefälle zu diffe-
renzieren.60 Italien müßte in drei Teilräume eingeteilt werden, wobei ferner 
Lazio abgesondert werden soll, da die Stadt Rom sonst einen Verzerrungs-
effekt induzieren würde. Es kann dann unterschieden werden zwischen 
Nord-West-Italien, Nord-Ost- und Zentral-Italien, Lazio und Süditalien. 

57 Henrichsmeyer (1991), S. 66. 
58 Vgl. auch Sinz (1 992). 
59 Rother (1982). 
60 Ginsborg (1990), S. 428. 
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Zweifelsohne bedarf es historischer Rückgriffe (bis auf die feudalistische 
Epoche), um das Mezzogiomo-Problem angemessen zu begreifen. Es lassen 
sich durchaus einige zentrale Charakteristika theorieorientiert re-formulie-
ren. So wird in der neueren Literatur61 das Problem des Klientilismus und 
das der Mafia neo-institutionalistisch (institutionenökonomisch) aus der 
Sicht der rent seeking- und der property rights-Theorie zu klären, zumin-
dest zu definieren versucht. Und ebenso theoriefähig ist das - aus der 
"Entwicklungsländer"-Forschung stammende - Theorem des "Wirtschafts-
dualismus". Gerade diese strukturelle Barriere auf dem Weg zu einer regio-
nal und sektoral integrierten Marktentwicklung macht zugleich eine In-
effizienz der italienischen (und EG-gestützen) Regionalpolitik deutlich62 : 

Nämlich die nur begrenzt erfolgreiche Praxis der Instrumentalfunktion 
öffentlicher Unternehmen im Sinne der regionalen Entwicklungsförderung 
in Verbindung mit Konzeptionen industrieller Wachstumspole (Phänomen 
der "cathedrals in the desert"). Neuere Studien63 konstatieren, daß der 
Benachteiligungsausgleich des Mezzogiomo bis heute nicht gelungen ist. 

d) Fall III: Zentren und Peripherien in Großbritannien 

Auch ein Blick auf Großbritannien zeigt die Möglichkeit dauerhafterer 
großräumiger Polarisationen. Wirtschafts- und sozialgeographisch gesehen64 

ist GB geprägt von einem Nord-Süd-Gefälle.65 Stadt-Land-Verschiebungen 
und inner-regionale Dezentralisierungen, Suburbanisierungen und Counter-
Urbanisierungen formten und formen die räumlichen Disparitäten (neu) aus ; 
die Trennung zwischen de-industrialisierenden und neo-industrialisierten 
sowie post-industriellen Teilräumen nimmt zu. Diese Prozesse strukturieren 
die allgemeinen makroökonomischen Schwächen der britischen Wirtschaft. 
Die Folgen bestehen in zunehmenden ökonomischen und sozialen Spannun-
gen, vor allem innerhalb der großen Städte. Die "industrial heartlands" 
gehören so gesehen bereits zum Norden; Wales, Nordirland und Schottland 
stellen Peripherien dar66. 

Die standörtlich-infrastrukturell definierten "Elite"-Gebiete liegen in und 
um London herum. Dort entfalten sich auch Wachstumsgebiete. Nach 
Norden hin lassen sich dann die Gebiete "geringer Leistungsfähigkeit" und/ 
oder die "Schrumpfungsgebiete" lokalisieren67 • 

61 Millock/Olson (1993). 
62 Williams ( 1987), S. 284 ff. 
63 Körner (1993), S. 419, 479f. 
64 Gaebe (1992). 
65 Marwick (1988), S. 202. 
66 Heinemann (1991). 
67 Wild!Spooner (1991). 
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Wie im Falle Italiens, so lassen sich möglicherweise auch für GB 
"historische" Argumente vortragen. Einige Bemerkungen zur Theorie des 
Problems räumlicher W obistandsunterschiede scheinen daher angebracht zu 
sein, um generalisiertere Elemente aufdecken zu können. 

2. Zur Theorie des Problems 

Es ist hier nicht möglich, aber auch nicht erforderlich bzw. angebracht, 
einen genügenden Theorieüberblick zu bieten. Der Stand der Diskussion 
ermöglicht die Einschätzung, daß Standort- und Außenhandelstheorie sowie 
regionale Wachstums- und Entwicklungstheorien durchaus im Sinne eines 
"produktiven Eklektizismus" integrierbar sind, zumindest Komplementär-
beziehungen eingehen können. Die Rezeption der Wirtschaftsgeographie 
scheint hierbei ertragreich zu sein, was sich gerade im Ansatz von Krug-
man68 zeigt, auf den die folgenden Bemerkungen zurückgreifen, da er die 
Möglichkeit bietet, Elemente zur Analyse von Polarisation und De-Polarisa-
tion zu gewinnen. Der Ansatz erhebt überhaupt nicht den Anspruch auf 
umfassende oder erschöpfende Problemklärung, wohl aber auf eine problem-
erhellende Ausleuchtung. 

Die klassischen Beiträge69 zur einzelwirtschaftlichen 70 Standortlehre und 
zur gesamtwirtschaftlichen Standortstrukturtheorie 7 1 bis hin zu Böventers 
Theorie und dessen Versuch einer Synthese72 werden hier keineswegs als 
irrelevant eingeschätzt; dieser Eindruck darf durch die Herausstellung der 
Myrdal-Tradition und der Krugman-Theorie nicht entstehen. So findet die 
Theorie der zentralen Orte in der anstehenden Problematik und daher auch 
in der vorliegenden Analyse einen grundlegenden Platz. Allerdings wendet 
sich die vorliegende Darstellung von einer "reinen" Theorie ab: "Economic 
life is something different from a network of exchange. lt is, rather, a net-
work of forces.'m Sie betont nicht nur die Politikabhängigkeit wirtschafts-
gesellschaftlicher Entwicklungspfade (auch in der raumorganisierenden 
Dimension der Gesellschaft), sondern ist - um mit Egner74 zu sprechen -

68 Krugman (1991); zu anderen Schriften von Krugman, die hier hineinspielen, 
vgl. auch Emerson et al. (1991), S. 237f. 

69 Vgl. zum Überblick Stavenhagen (1970). 
70 Weber ( 1922). 
71 Thünen (1875); Christaller (1933); Lösch (1944). 
72 Böventer (1962, 1962a). 
73 Perroux (1971), S. 56. 
74 Und von dem Dittrich (1950, S. 322) schrieb, Egner hätte die Aufgabe des 

Volkswirtes in der Raumforschung richtig und treffend umschrieben, wenn diese 
darin bestehen solle, den Wirtschaftsbereich in die gesamte soziale Wirklichkeit 
sinnvoll einzuordnen. 
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"geschichtliche Theorie" der "konkreten Wirklichkeit", damit so die politi-
sche Gestaltungsproblematik zum Ausdruck kommt.75 Oder: "Effective 
work in this field necessarily calls for a shift from market economics to 
political and social economy."76 Diese Kritik an der "reinen" Theorie trifft 
auch die neo-keynesianischen Regionalentwicklungstheorien (in der 
Kaldor77 -Dixon/Thirlwall78-Tradition) oder auch eher neo-marxistisch 
orientierte Theorieansätze 79. 

Es gibt noch weitere Überlegungen, die anzeigen, daß die Theorien der 
Raumnutzung in fortgeschrittenen Wirtschaftsgesellschaften dem sozialen 
Wandel angepaßt werden müssen. Dies kann sich auf die Frage der Dienst-
leistungsökonomik beziehen.80 Auch die neuere Debatte über die (postmo-
derne) "consumer society"8 1 könnte hier als beachtenswert eingeschätzt 
werden. Gerade auch für sehr fortgeschrittene (stark tertialisierte) Wirt-
schaftsgesellschaften spielen für die Analyse des Attraktivitätsniveaus 
zunehmend "weiche" Standortfaktoren wie Kultur und Wohnqualität eine 
grundlegende Rolle, insbesondere hinsichtlich der räumlichen Allokation 
des Humankapitals. 

Es wird damit keineswegs gesagt, daß eher traditionelle Standort- und 
Strukturwandeltheorien irrelevant sind. So82 sind neoklassische Theorien 
stark von Theorien des internationalen Handels (insbesondere durch das 
Theorem der komparativen Kostenvorteile bei Freihandel) bzw. von fortent-
wickelten Außenhandelstheorien (Differenzierung des Theorems der faktor-
proportionenabhängigen internationalen Arbeitsteilung durch Berücksich-
tigung der unterschiedlichen Humankapitalausstattung: sog. Neofaktorpro-
portionentheorem; Berücksichtigung der Produktdifferenzierung gemäß 
Präferenzunterschieden in der Nachfrage) geprägt. Diese neoklassische Tra-
dition läßt sich auch erweitern durch die Verknüpfung mit der Produkt-
zyklustheorie. Dabei kann eine Industrie-Typologie helfen: Ricardo-, Heck-
scher/Ohlin- und Schumpeter-Industrien unterscheiden sich demnach 
gemäß des Ausreifungsgrades der Produktion bzw. in bezug auf ressourcen-
abgängige Standortbindungen. Hinzu kämen noch Annahmen über 
(Rostow'sche83) Stadien der volkswirtschaftlichen Entwicklung (dazu gehö-

75 Egner (1950), S. 15. 
76 Kuznets (1955), S. 28 ; vgl. dazu auch Saith (1983), S. 370. 
77 Kaldor (1970). 
7S Dixon!Thirlwall (1975). 
79 Holland (1977). 
so Daniels (1985). 
SI Cooke (1988); Dear (1986). 
s2 Krieger u. a. (1985). 
SJ Rostow (1962). 
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ren auch Thesen über den Wandel des primären, sekundären und tertiären 
Sektors mit entsprechenden Produktivitäts- und Einkommenseffekten). 

Dennoch ist der gegebene Erklärungsgehalt auch dieser Theoriemischung 
begrenzt. Das liegt zum großen Teil an unrealistischen institutionellen 
(sozialen und politischen) Annahmen, was aber für Markttheorien mit flexi-
blen Preisen (wenn Ökonomik insgesamt in erster Linie Markttheorie als 
Preistheorie ist) typisch ist. Die neoklassischen Theorien können dennoch 
in einer historischen, institutionell angepaßteren Theorie durchaus Eingang 
finden. Nur wird man die internationale/interregionale Wettbewerbsfähig-
keit von Teilräumen über ein breiteres Spektrum an Variablen spezifizieren 
müssen, wobei sich die Analyse auch den sozialen und politischen Determi-
nanten öffnen muß. Ferner muß der Typus der Verursachung von Entwick-
lungen als zirkulär-kumulativ (wechselseitig-selbstverstärkend) eingeschätzt 
werden. Diese Überlegungen spielen für das Verständnis des Zusammen-
spiels von Attraktivität und Kostenniveau von Regionen (vgl. auch das 
Schaubild 2 im Abschnitt 11.2.a)) eine grundlegende Rolle. Es könnte eine 
Typologie der Regionen gebildet werden84 : Unterscheidbar wären etwa a) 
"adaptable regions" (mit neuen Produkten und neuen Märkten), b) "adapted 
regions" (standardisierte Massenproduktion mit Bedeutung der Faktorpreise 
und der Wettbewerbsprozesse in etablierten Großmärkten), c) "non adapted 
regions" (verkrustete Altproduktbranchen bei niedergehenden Absatzmärk-
ten). Die Spezifizierung dieser Regionstypen läßt neoklassische Elemente 
ebenso zu wie Theorieaspekte aus der Debatte über den Niedergang des 
"Fordismus"85 (Ende der großbetriebliehen und standortkonzentrierten Mas-
senproduktion). Eine Typologie der Regionen wird aber - wie innerhalb 
des Schaubildes 2 (im Abschnitt Il.2.a)) argumentiert werden könnte -
bedenken müssen, daß ein hohes Attraktivitätsniveau mit hohem Kostenni-
veau positiv korreliert ist, das Kostenniveau also nicht analytisch isoliert 
werden darf (und kann), und daß es unplausibel ist, ein hohes Attraktivitäts-
niveau auf niedrigem Kostenniveau zu erreichen. Anpassungsfähige und 
innovative Regionen bedürfen Attraktivitätsfaktoren, die in der Regel kom-
plexe institutionelle Arrangements der Arbeitsbeziehungen, der Industrie-
und Technologiepolitik sowie der Humankapitalproduktion, des produk-
tions- und konsumtionsbezogenen Tertiär- und Finanzsektors, der Informa-
tionsökonomik, der Verkehrs- und Kommunikationsnetze usw. implizieren. 
Insofern hat - in einem epistemischen Sinne - jener sozialtheoretische 
Standpunkt wohl recht, wonach argumentiert wird, daß singulare Phäno-
mene immer aus dem Gesamtkontext eines wirtschaftsgesellschaftlichen 
und kulturell verfaßten Arrangements der Akteure verstanden werden sollen. 

84 Vickermann (1992), S. 147ff. 
85 Vgl. dazu Jensen-Butler (1987), S. 224ff. ; Dicken/ Lloyd (1990), S. 391 - 397; 

insbesondere Albrechts/Swyngedouw ( 1989). 
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Die Entwicklungschancen von Teilräumen oder die Wettbewerbsfähigkeit 
eines Landes sind nicht allein eine Frage der markttheoretisch formulierba-
ren Standortfaktoren, sondern ein ganzheitlicher sozio-politischer Hand-
lungszusammenhang. 

a) Polarisationsprozesse 

Krugman analysiert die Entwicklung von Zentren-Peripherie-Mustern als 
einen endogenen Prozeß, der einer Kausalität vom Typus der Selbstverstär-
kung (zirkulär-kumulative Kausalität) folgt. Gegenläufige Tendenzen und 
Wandlungen mit Umkehreffekten sind möglich, auch können dabei Erwar-
tungsbildungen eine induzierende Rolle spielen. Dennoch werden zunächst 
Zentrenbildungen als zeitlich langanhaltende und stabile Effekte begriffen. 
Die räumliche Konzentration von Sektoren (Agglomerationseffekt) ist mit 
internen und externen Vorteilen verbunden (insb. backward and forward 
linkage-Effekte), Skaleneffekte, Verfügbarkeil von inputs und Servicelei-
stungen (einschließlich der Vorteile des "labour poolings"), sinkende Trans-
portkasten (die wiederum Skaleneffekte und Unteilbarkeilen spiegeln), ein 
großes lokales Nachfragepotential (infolge eines rückläufigen Agrarsektors, 
der "foodloose demand" hervorbringt) und infolgedessen große lokale 
Marktchancen kommen hinzu. 86 Diese Elemente bei Krugman sind keines-
wegs neu. Der Verdoorn-Effekt87 läßt sich hier ebenso unterbringen wie 
Theoreme aus der Hirschman88-Myrdal89-Perroux90-Tradition (Dynamik 

86 Zu unterscheiden sind interne und externe Externalitäten. Die internen Effekte 
treten auf als Folge bzw. in Form von sinkenden Stückkosten bei Kapazitätsverän-
derungen der Betriebe; die externen Externalitäten entwickeln sich infolge der zwi-
schenbetrieblichen Beziehungen und infolge der Wechselwirkungen zwischen Be-
trieben und der weiteren Umwelt. Unterschieden werden könnte analytisch daher 
zwischen Koppelungseffekten (Rück- und Vorwärtskopplungseffekte, also die back-
ward and forward linkage-Effekte) durch input-output-Verschachtelungen bei pro-
duktionsbezogenen Gütern und Diensten, Marktgrößeneffekte (bei konsumbezoge-
nen Gütern und Diensten), Agglomerationseffekte (lnfrastrukturverfügbarkeit, Ver-
fügbarkeit von Arbeitsmärkten in qualitativer und quantitativer Hinsicht, kulturelle 
Standortfaktoren und Wohnqualität, Umweltqualität etc.). Insgesamt gesehen be-
stehen die Agglomerationsvorteile also in gemeinsamen großen Absatz- und Ar-
beitsmärkten, Infrastrukturbetrieben, Beratungs- und Informationsfirmen, städtischen 
Versorgungsbetrieben, Angebot an kulturellen Erholungs- und Freizeiteinrichtungen, 
Verkehrsinfrastruktur etc. 

87 Der Verdoorn-Effekte drückt einen Zusammenhang aus zwischen (regionalem) 
Wachstum einerseits und Wachstum der (regionalen) Produktivität andererseits: 
jJ = a + v · Q, wobei: jJ = Produktivitätswachstum, a = autonomer Produktivitäts-
fortschritt, Q = Outputwachstum, v = Verdoorn-Koeffizient. 

88 Hirschman (1993). 
89 Myrdal (1957; 1971 ). 
90 Perroux (1961). 
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von backwash- und spread-Effekten91 , zirkulär-kumulative Kausalität, 
Agglomerationsvorteile, Gleichstromrichtung von Kapital und Arbeit etc.). 

Als Zwischenfazit ließe sich zunächst formulieren: 

1. Im Raum können (Siedlungs-)Standorte polaren Charakter annehmen mit 
dominanten Sog-Wirkungen (hinsichtlich Kapital und Arbeit), wodurch 
Ungleichgewichte kumulativer Natur hervorgebracht und verstärkt 
werden. 

2. In einer raum-zeit-losen Ökonomie mögen sich Ungleichgewichte und 
Gleichgewichte in der komparativ-statischen Methodik "entdramatisie-
ren" ; in der "historischen Zeit" finden jedoch Strukturbildungen statt, 
die zwar wandelbar, aber zugleich auch dauerhaft sind. 

Von grundlegender Bedeutung ist nun sicherlich die Frage, inwieweit der 
Umschlag von Polarisationsprozessen in Oe-Polarisationen einer quasi-
endogenen "Mechanik" der bewegenden Kräfte entspringt, oder ob er viel-
mehr in der Politik-Arena "gemischter Wirtschaftsgesellschaften" induziert 
werden muß - egal, wie man zunächst den Politikbedarf programmatisch, 
konzeptionell und hinsichtlich des instrumentellen policy-mix spezifizieren 
mag. 

Diese Frage ist- beispielsweise angesichts keineswegs automatisch wirk-
samer Ballungsoptima92 und somit Grenzen realer Ballungsgrade (etwa im 
Fall der Mega-Metropolitanisierungen in Entwicklungsländem93) - ge-
radezu evident. Die Frage nach dem Umschlagspunkt von Ungleichge-
wichtspfaden beantwortet Krugman im Rahmen einer U-förmigen (Zwei-
Phasen-)Hypothese. Derartige Hypothesen sind in der Raumökonomik und 
Unterentwicklungsforschung geradezu klassisch und prägen auch die sozio-
ökonomischen Diskussionen des Problems der europäischen Integration. 
Gefragt wird, ob und inwieweit und wann der "polarization" der "polariza-
tion reversal"-Effekt folgt.94 

91 Die Terminologie ist hier (z. T. theoriegebunden) nicht ganz einheitlich. Grund-
legend ist die Idee, Ressourcen (Kapital und Arbeit), Technologien und Humankapi-
tal strömen a) vom Zentrum in das Hinterland (Sicker- und Ausstrahlungseffekte : 
spread-Effekte) und b) von der Peripherie in das Zentrum (Sog-Effekte). Was die 
Netto-Ströme angeht, muß Myrdals Theorie als pessimistischer angesehen werden 
als die von Hirschman. V gl. insgesamt auch Schilling-Kaletsch (1980). 

92 V gl. auch Gilbert (1976). 
93 Bähr/Mertins ( 1992). 
94 Empirische Überprüfungsversuche - im Feld der Unterentwicklungsforschung -

liegen z.B. vor für West Malaysia und Südkorea. Vgl. Koschatzky (1987); Wessei 
(1991). 

14 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 222/ 11 
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b) "polarization reversal"-Prozesse 

Die hier zu behandelnde Frage ist die, ob vertiefte internationale Integra-
tion (beispielsweise der Übergang der EG zum Binnenmarkt und später zur 
WWU) eine zunehmende polyzentrische Raumnutzung und damit eine Kon-
vergenz teilräumlicher Wohlstandsniveaus bewirken kann, oder ob umge-
kehrt eine Stabilisierung oder gar eine Verstärkung regionaler Disparitäten 
eintreten mögen. 

In diesem Zusammenhang wird in der Europa-Debatte95 zunehmend die 
"polarization reversal"-Hypothese von Richardson96 rezipiert, die der Wil-
liamson-These97 (wonach Volkswirtschaften im Zuge ihrer Fortentwicklung, 
definiert über das Wachstum des Volkseinkommens und über Strukturwan-
del, zunächst verstärkt regionale Disparitäten ausbilden, später dann eine 
regionale Wohlstandskonvergenz aufweisen) ähnelt, ja wahlverwandt ist. In 
dieser Williamson-Richardson-Tradition wird argumentiert, daß sich ein 
inverser U-förmiger Zusammenhang zwischen der Entwicklungsstufe einer 
Volkswirtschaft und dem Ausmaß regionaler Disparitäten herausbildet.98 
Eine Zwei-Phasen-Hypothese entwickelt sich. Überträgt man nun den Gedan-
ken der Entwicklung einer Volkswirtschaft (als intra-gesellschaftliche Raum-
einheit) auf die Integration verschiedener volkswirtschaftlicher Räume, so 
könnte die Zwei-Phasen-These auch für internationale Integrationsprozesse 
(als inter-regionales Integrationsproblem) definiert werden.99 Wie so oft in 
der Raumökonomik stammen derartige Entwicklungshypothesen aus der 
Unterentwicklungsforschung (etwa die Friedmann-These100 des phasenwei-

.. 101 .. sen Obergangs vom Mono- zum Polyzentrismus). Die Ubertragung derarti-

95 V gl. u. a. Jensen-Butler (1987); für die deutschsprachige Debatte vgl. etwa 
Zimmermann ( 1989). 

96 V gl. Richardson (1980). 
97 Williamson ( 1965). 
98 Zur empirischen wie theoretischen Kritik der Williamson-Hypothese vgl. u.a. 

Renaud (1981) und Krebs (1982). Interessant ist, daß die Williamson-Hypothese 
auch innerhalb der Debatte über die "Equalization-Hypothese" (Anpassung interper-
soneller, interregionaler und interethnischer sozialer Ungleichheit in der UDSSR) 
diskutiert wurde und für das Verständnis des Transformationsprozesses in der GUS, 
der ja auf dieser "Ausgangsverteilung" aufbaut, von grundlegender Bedeutung ist 
hinsichtlich der Frage nach dem Verhältnis von Modernisierung, Wachstum und so-
zialer Wohlfahrtsentwicklung. Vgl. dazu auch Liebowitz (1991). 

99 Zur Friedmann-Williamson-Richardson-Theorietradition vgl. Schätz/ ( 1992), 
S. 169ff., S. 184ff., (1981), S. 80ff., S. 176ff., (1991), S. 36ff., S. 118f. 

100 Friedmann (1966). 
101 Eine Parallel-Hypothese stellt die Kuznets-Kurve (vgl. Kuznets 1955) dar, wo-

nach sich die Einkommensungleichheit (gemessen über Gini-Koeffizient) invers 
U-förmig in Abhängigkeit vom Niveau des Pro-Kopf-Einkommens (und des sektoralen 
Strukturwandels: Kappel (1990)) entwickelt. Die umfassende "Kuznets-Debatte" 
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ger Entwicklungshypothesen auf Fragen der EG-Integration resultiert aus 
dem semi-peripheren weltwirtschaftliehen Status der mediterranen Ökono-
mien zum Zeitpunkt der Süd-Erweiterung der EG, zum anderen (vgl. dazu 
Kapitel III.2.c) (1 )) aus "wirtschaftsdualistischen" Teilstrukturen und starkem 
sektoralen Anpassungsbedarf (abgesehen von sozio-kulturellen und politik-
systemischen Spezialitäten wie Klientilismus, Nepotismus etc.). 

Auch Krugman nimmt einen inversen U-förmigen Zusammenhang an 
zwischen der Integrationstiefe eines Wirtschaftsraumes und den Wahl-
standsdifferenzen zwischen Zentrum und Peripherien (vgl. dazu nachfolgen-
des Schaubild 1). 

hoch 
Wohlstands-
unterschiede 
zwischen 
Zentrum und 
Peripherie 

niedrig 

niedrig 

Schaubild 1 
Die "Krugman-These" 102 

höher Integrationstiefe 

Insbesondere im Fall des Fortfalls von Staatsgrenzen rekonstruiert Krug-
man die ältere Myrdal-These, wonach die Ressourcen (hier die Kapital-
ströme) nicht einfach in die Regionen mit komparativen Lohnkostenvorteilen 
fließen, sondern - umgekehrt - in die Zentren, die durch Agglomerations-
vorteile und Skaleneffekte gekennzeichnet sind. Die Zentren (vgl. dazu 
auch nachstehendes Schaubild 2) mögen zwar ein hohes Kostenniveau auf-
weisen, sie weisen aber zugleich ein - komplementäres - hohes Attraktivi-
tätsniveau (Humankapitalausstattung lokaler Arbeitsmärkte, Infrastruktur-

kann hier in aller Kürze gar nicht dokumentiert werden. V gl. aber Sundrum (1990). 
Mit der Kuznets-Kurven-Debatte ist aber das "trickle down"-Problem (soziale Sik-
kereffekte des wachstumsinduzierten Wohlstandszuwachses) verbunden. Vgl. dazu 
auch Schulz-Nieswandt (1993 c) sowie Widmaier/Schulz-Nieswandt (1994) und 
Schulz-Nieswandt (1994). 

102 Quelle: Eigener Entwurf in Anlehnung an die Argumentation und Darstellung 
in Krugman (1991). 

14* 
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ausstattung, transnationale Netze, Nähe zu Headquarter-Funktionen und 
Finanzmetropolen, F&E-Intensität, Kulturfaktoren etc.) auf. 

Es ist evident, daß die Vorstellung von Zentren-Peripherie-Strukturen nur 
eine abstrakte Forschungsoptik darstellt. Dennoch zeigen sich gerade auch 
bei der Rezeption vorliegender Prognosen bzw. Entwicklungsszenarien über 
die Raumnutzungseffekte der zukünftigen EG einige signifikante Muster, 
die sich im Lichte der Polarisationsmodelle als Dynamik von zentrifugalen 
Ausstrahlungs- und phasenweise dominierenden zentripetalen Sog-Effekten 
der Zentren plausibel machen lassen. Einige, allerding sehr kurze Ausfüh-
rungen zu den vorliegenden Szenarien scheinen daher sinnvoll zu sein. 

3. Räumliche Entwicklungsszenarien 

Tendenziell deuten vorliegende Studien 103 eine verstärkte Entwicklungs-
dynamik der Agglomerationszentren mit ökonomischen und politischen 
Headquarter-Funktionen und Finanzmetropolen (vgl. in der nachfolgenden 

Schaubild 2 
Attraktivitäts-Kostenniveau-Möglichkeitsraum 104 

A~traktivitäts- j 
n1veau 

hoch 

niedrig 

~ _ -,Zentrum 

hoch 

• unplausibler 
Fall 

periphere 
• Konkurrenz-

regionen 

niedrig 
-Kosten-

niveau 

103 Vgl. u.a. Nerb u.a. (1992) ; vgl. auch Reuter (1992); Nam u.a. (1991). 
104 Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an Amling (1993), S. 208. 
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Karte 1 die "Blaue Banane") sowie neuer, F&E-intensiver High-Tech-Indu-
strieregionen ("Sunbelt"-Schiene in Karte 1) an. Die Prognosen stützen sich 
auf sektorale und standörtlich-infrastrukturelle Beobachtungen und auf Ana-
lysen der Investitionsströme. 

Eine ganze Reihe weiterer Studien belegen diese Prognosen. Bei aller Kri-
tisierbarkeit kann man sich zu der beurteilenden Position durchringen, daß 
durchschlagende anderslautende wissenschaftliche Befunde nicht vorliegen. 
Die relevanten Befunde verweisen auf die Dominanz des EG-Kem-Raumes 
hinsichtlich der Wachstumsaussichten. Es sind auch Tendenzen disperser 
(dezentralisierender) Neo- und Re-Industrialisierungen und Tertialisierungen 
in Verbindung mit dem Aufschwung kleinerer Städte mit "innovativem Bin-
nenmilieu" zu verzeichnen 105 ; es profitieren aber dennoch zunächst die Rand-
bereiche und Vororte der alten Zentren. In den aufgewerteten mittelgroßen 
Städten (bis zu 250000 Einwohner) zentrieren sich dann viele Funktionen. 
Ein sehr wichtiger Grund dieser Prozesse sind Knappheit an Gewerbe- und 
Wohnflächen in den bisherigen Zentren. Die Dispersionen zeichnen sich 
demnach zunächst ab als intraregionale Dezentralisierungen, die in inter-
regionale Ausbreitungsprozesse übergehen. Eine entscheidende Determinante 
dieser Dispersionen dürfte die Entwicklung innovativer Klimata in den neuen 
Prosperitätsregionen sein. Dies gilt auch für die altindustriellen Regionen. 
Ein innovatives Milieu aufzubauen heißt, korporative Arrangements (Netz-
werke) zwischen Politik, Wirtschaft und Wissenschaft zu entwickeln. Dann 
legitimieren sich auch innovationsorientierte staatliche Hilfen (im Rahmen 
von "public-private-partnerships"). 106 

Die Vorteile der bisherigen und wohl auch zukünftigen Prosperitätsregio-
nen liegen im Agglomerationscharakter, in der Lokalisierung politischer 
und ökonomischer Entscheidungszentren, in der Ansiedlung zukunftsorien-
tierter F&E-Industrien, hoher F&E-Aufwendungen, in ausgeprägten Kultur-
faktoren, qualifizierten Arbeitskräftepotentialen etc. 107 

105 Vgl. auch Keeble (1989); insgesamt auch Albrechtset al. (eds.) (1989). 
106 Vgl. auch Schätz/ (Hrsg.) (1993), S. 61, 63, IOOf., 104f., 152f., 162f. 
107 Auf die Fülle relevanter Aspekte (etwa auf die beobachteten Effekte agglomera-

tionsstärkender ausländischer Direktinvestitionen in Südeuropa) kann hier nicht weiter 
eingegangen werden (vgl. aber Medrisch 1985). In sektoraler Hinsicht stehen die me-
diterranen Ökonomien vor dem Problem einer zeitkonsistenten strategischen Wahl 
zwischen inter- und intra-industrieller Arbeitsteilung und jeweils entsprechender Not-
wendigkeiten der Arbeitskräftequalifizierung (Buigues u.a. (1991)). Auch liegen Stu-
dien zu den Rückwirkungen der EG-Integration auf (funktionsräumlich definierte) 
Teilräume der Bundesrepublik vor, auf die aber ebenfalls nicht eingegangen werden 
soll. Vgl. dazu Ache u.a. (1991). Funktionsräume sind hier u.a.: Internationale Fi-
nanz- und Dienstleistungsräume (wie Frankfurt/M. und Düsseldorf), moderne Wissen-
schafts- und Technologieräume (wie Karlsruhe und Darmstadt), Räume mit altindu-
striellen Strukturen (z. B. Emscherzone), moderne Produktionsräume mit exportorien-
tierten Produktionsclustern (Regensburg, Bochum, Stuttgart), verstädterte Transport-
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Karte 1: Kern-Peripherie-Erwartungen in Europa (Brunet-DATAR-Studie) 108 
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korridore (Köln oder Limburg), gentriftzierte Agrarräume (Altmühltal), ländliche 
Auffangräume (etwa: Oberpfalz). Aus bundesdeutscher Sicht dürfte aber insbeson-
dere die europaweite Funktionsspezifizierung und Rollenzuweisung des ostdeut-
schen Raumes interessieren. Dies berührt die Frage transnationaler Verkehrsnetze in 
Richtung auf Mittel-Ost-Europa, berührt aber auch Fragen der EG-Erweiterung im 
Sinne einer abgestuften Integration der "konzentrischen Kreise", um die Markt-
potentiale durch externe Stärkung der internen Transformationsprozesse Mittel-Ost-
Europas zu entwickeln. Vgl. dazu auch Eser/Hallet (1993). 

I08 Quelle: Keeble (1991), S. 50. 
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Regionale Wohlstandsunterschiede 

111. Regionale Entwicklungspolitik als Teil der Politik 
der Sozialraumgestaltung 

1. Zur allgemeinen Theorie regionaler Entwicklungspolitik 

215 

Bevor die Abhandlung sich der speziellen EG-Ebene zuwendet (Kapitel 
111.2.), ist es angebracht, auf einer allgemeineren Ebene den Gegenstands-
bereich konzeptionell (wissenschaftsdisziplinär) kurz zu erschließen. Unter 
Sozialraum verstehen wir hierbei nicht vordringlich die Herstellung eines 
Wirtschaftsraums mit sozialpolitischer Dimension im Sinne der Debatte 
über Konvergenzbedarf des Arbeits- und Sozialrechts (wobei das Konver-
genzpostulat im Sinne von i. d. R. durch Richtlinien herbeigeführte Mindest-
standards, die zum großen Teil durch qualifizierte Mehrheit realisiert 
werden sollen, verstanden wird), sondern die räumliche Kohäsion im Sinne 
der Angleichung der Lebensstandards im weiten Sozialindikativen Sinne 
von "Lebensverhältnisse" (wobei rechtliche Standards und ihre Auswirkun-
gen auf die faktische Lebenslage eingeschlossen sind). Unter Kohäsion ist 
integrationstheoretisch zugleich ein Zustand höherer sozia-politischer Stabi-
lität gemeint, sofern die Wohlstandsdifferenzen in Hinsicht auf eine gelin-
gende Integration reduziert werden müssen. Dieser Einschätzung liegt die 
Hypothese zugrunde, daß zu große Wohlstandsdifferenzen größere Pro-
bleme aufwerfen als die Umverteilungseffekte, die der politische Versuch 
der Angleichung der Wohlstandsdifferenzen hervorruft. Es ist dabei keines-
wegs gesagt, daß dieser politische Handlungszusammenhang sich dem 
Pareto-Kriterium fügbar machen läßt: Es ist eine empirische Frage, ob die 
politisch erforderliche Umverteilungsmasse mit dem pareto-optimalen 
Altruismus rationaler Akteure identisch ist. Letztlich hängt dies davon ab, 
welche gesellschaftspolitischen Leitbilder für Europa von den Akteuren in 
der Schätzung der Wohlfahrtseffekte berücksichtigt werden. Diese Überle-
gungen knüpfen an die Frage an (vgl. oben Abschnitt I.), ob und inwieweit 
die Theorie der Sozialpolitik in der Titmuss-Tradition hier brauchbare 
Ansatzpunkte zum Verständnis internationaler Sozialpolitik bzw. Vertei-
lungspolitik bietet: Moralischer Zusammenhalt (Systemintegration durch 
soziale Integration) bei Ausdehnung des geographischen und auch kulturel-
len Raumes des altruistischen Handlungszusammenhangs? Mikroökono-
misch gesehen setzt das die Herstellung entweder eines politischen Integra-
tionsbewußtseins der Bürger oder sogar die Überwindung der moralischen 
Distanz zu fremden Menschen voraus. Es wird die weitere Geschichte der 
EG-Integration zeigen müssen, wie realistisch diese Hypothese ist. 
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a) Zur Konstitution des Gegenstandes: Räumliche Sozialpolitik? 

Räumliche Sozialpolitik (als Wissenschaft) beschäftigt sich mit der Ver-
teilung von Lebenslagen im Raum (als sozio-ökonomischer Prozeß) und 
mit der darauf einwirkenden Sozialpolitik (als praktische räumliche Sozial-
politik). Vereinfacht109 gesagt, ergibt sich die räumliche Sozialpolitik (im 
systematischen Gesamtkontext der Gesellschaftspolitiklehre) als Schnittbe-
reich von regionaler Wirtschaftspolitik, Raumordnungspolitik und Sozial-
politik. Die regionale Wirtschaftspolitik dient der Verknüpfung des Zieles 
der Förderung effizienter Allokation knapper Ressourcen mit der Ausrich-
tung auf Wachstum und Stabilität (Wirtschaftspolitik) und der Angleichung 
von Lebensverhältnissen durch Beeinflussung der ökonomischen Determi-
nanten der regionalen Entwicklungsfähigkeit (Regionalpolitik), die Raurn-
ordnungspolitik dient der Herbeiführung gleichwertiger Lebensverhältnisse 
im Raum, die Sozialpolitik dient der (logisch als "unmittelbar" definierten) 
Beeinflussung der Verteilung von Lebenslagen. 

Sofern diese Unmittelbarkeit der Ausrichtung der Sozialpolitik an die 
Gestaltung der Lebenslagenverteilung auch eine Unmittelbarkeit in der Per-
sonenzentriertheit nach sich zieht, ist es fraglich, ob und inwieweit in dieser 
konzeptionell-systematischen Bestimmung von "räumlicher Sozialpolitik" 
noch von Sozialpolitik terminologisch (und damit in der Sache) angemessen 
gesprochen werden kann und sollte (vgl. oben Abschnitt I.). Natürlich hat 
die Vermeidung von "strukturell" (also von den Veränderungen der Wirt-
schaftsgesellschaft ausgehenden) erzwungener Abwanderung (passive Sanie-
rung sozioökonomisch schwacher Teilräume) einen Bezug zur Person, die 
so in ihrem "Recht auf angemessene Immobilität" ("Recht auf Heimat") 
gestützt wird. Dies ist Ausdruck eines spezifischen gesellschaftspolitischen 
Herleitungszusammenhangs einer an der Person normativ (d.h. über Axiome 
und Postulate) orientierten Sozialpolitik. Aber richtig ist auch, daß die 
aktive Förderung von Regionen (aktive Sanierung) infolge einer prinzipiell 
möglichen Diskrepanz zwischen "Prosperität des Raumes" und "Prosperität 
der Personen" nicht unmittelbaren Lebenslagenbezug haben muß. Hier liegt 
ein "trickle down"-Problem vor. Bei näherer Betrachtung kommt es sicher-
lich auf Ansatzpunkte und Instrumentarium der Regionalförderung an. 

Die ausgleichsorientierte Konzeption aktiver Sanierung darf nicht identi-
fiziert werden mit strukturkonservativer sektoraler Politik; gleichwohl mag 
es Schnittflächen mit der neueren - international vergleichend ausgerichte-
ten - Debatte über "regionalen Mesokorporatismus" geben. Hierbei handelt 
es sich um neuere konzeptionelle Überlegungen hinsichtlich eines neo-kor-
poratistischen, konsensorientierten Pfades einer "Industriepolitik" als Quer-

109 Und in dieser Vereinfachung angelehnt an Schaeffer (1986). 
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schnittsressort, in dem sich betriebsgrößenpolitische, sektorale und regio-
nale wirtschaftspolitische Fragen bündeln und somit Allgemeine Wirt-
schaftspolitik und Raumordnungspolitik als Teile der Gesellschaftspolitik 
insbesondere hinsichtlich arbeitsmarktpolitischer Fragestellungen integrie-
ren.110 Hier böten sich Möglichkeiten der Anknüpfung an ältere (gewerk-
schaftsgebundene) Positionen einer arbeitsorientierten Struktur- und Regio-
nalpolitik 111 , auf die aber nicht weiter eingegangen werden soll. Auch hier-
bei handelt es sich nicht um eine unmittelbare und/oder im engeren Sinne 
definierbare Sozialpolitik, sondern um eine Ausrichtung spezieller Wirt-
schaftspolitiken auf die Lebenslagen von Arbeitnehmern. Dieses Problem-
verständnis hat gerade angesichts der Peripheralisierungsproblematik Ost-
deutschlands - zumindest beträchtlicher Teilräume Ostdeutschlands - neue 
Aktualität gewonnen. 112 Diese konzeptionelle Perspektive schlägt sich 
durchaus im Raumordnungsgesetz des Bundes (§ 1 und 2 zu den Aufgaben, 
Leitvorstellungen und Grundsätzen in der Fassung vom 25.7. 91) nieder. 113 
Es geht um die Herstellung der Einheitlichkeit der Lebensverhältnisse im 
Sinne der Gleichwertigkeit (zur soll-typologischen Interpretation vgl. Kapi-
tel III.l.b)). Diese Zielkonzeption 114 findet sich aktuell im "Raumordne-
rischen Orientierungsrahmen" des Bundes 115 ebenso wieder wie in den 
konzeptionellen Überlegungen relevanter Kreise der deutschen Raumwis-
senschaft.116 Damit werden konzeptionell bis instrumentell die raum-

110 Jürgens/Krumbein (1991). Auf die makroökonomische oder sektorale (feld-
spezifische) Politikperformanzanalyse der empirisch-vergleichenden (ökonomischen 
wie politikwissenschaftlichen) Korporalismus-Forschung kann hier nur hingewiesen 
werden (vgl. aber Pekkarinen et al. (eds.) 1992); gleichwohl ordnen sich hier (auch 
und besonders im Anschluß an das Sozialpolitische Protokoll des Maastrichter 
EGV) weitergehende Fragen hinsichtlich einer transnationalen/internationalen So-
zialpartnerschaftspolitik an. Zum Konzept der "Sozialpartnerschaft" in Verbindung 
mit der Neo-Korporatismus-Theorie vgl. auch Genosko (in diesem Band). Sofern 
thematisch speziell die Frage der Mitbestimmung in der EG impliziert oder zumin-
dest tangiert wird, vgl. den Beitrag von Scher[ (1993), ferner Platzer (1991). 

111 V gl. Schneider (1976). Schneider geht es um die Konzipierung einer räumlich 
orientierten Strukturpolitik, die - arbeitsorientiert - sich um die Schaffung eines 
"menschengerechten Lebensraumes" bemüht, indem sie sich an den Interessen der 
Beschäftigten und somit an den Aspekten der Arbeitswelt und der Umwelt als un-
mittelbare Lebensbereiche orientiert (S. 601). Später heißt es bei Hocket (1984), 
S. 482: "Aus gewerkschaftlicher Sicht ist die Regionalpolitik umfassend als regio-
nale Entwicklungspolitik zu begreifen, d. h. alle politischen Aktivitäten, mit denen 
die Arbeits- und Lebensbedingungen der Arbeitnehmer in den Regionen verbessert 
werden können, müssen als Regionalpolitik im weitesten Sinne angesehen werden." 

112 V gl. auch Ziegler (1992). 
113 Auch Krautzberger (1992). 
114 Vgl. kritisch Hübler et al. (1980); neuerdings Däubler (1993). 
115 Bundesministerium ( 1993). 
116 Akademie (1992). 
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ordnungspolitischen und regionalwirtschaftspolitischen Voraussetzungen der 
Angleichung der Ost-West-Wohlstandsniveaus thematisiert: Förderung117 

motorischer Oberzentren in Verbindung mit Verkehrsnetzeplanungen 
(oberzentrale Verflechtungsknoten mit Achsenpunktfunktionen weisen 
polare Effekte auf, die wachstumsstimulierend auf das Umfeld wirken 
sollen), Förderung der Zentren-Achsen-Strukturen. 118 An der zentralörtli-
chen Verzahnung des Raumes kann die außerordentliche Relevanz dieser 
Perspektive erläutert werden. So haben Ritter u. a. 119 in einem Siedlungs-
strukturvergleich zwischen Bayern und Portugal aufzeigen können, daß der 
Mangel an kräftigen Mittelstädten und damit die bleibende Unausgewogen-
heit der Städte ein grundlegendes Raumentwicklungsproblem darstellen. In 
Portugal fehlen damit mindestens 10 Städte über 50000 Einwohner, die 
starke Mittelpunkte sowie Ausstrahlungseffekte für das jeweilige Umland 
darstellen könnten. 120 Verwandte Probleme gibt es in Griechenland.121 Dort 
existiert zwar eine halbwegs gleichmäßige Verteilung von Mittelstädten 
über das festländliche Griechenland sowie Kreta. Jedoch erweist sich die 
Hierarchie der Städte als zunehmend unausgeglichen infolge insbesondere 
der Wucherung Athens. Es expandieren zwar die größeren Mittelstädte 
(wodurch regionale Strukturunterschiede durchaus gemildert werden), doch 
halten sie mit der Entwicklung der Metropolen nicht Schritt. 

b) Zur explikativen Interpretation normativer 
(soll-typischer) Leitbilder 

Ideengeschichtlich betrachtet122, hat sich das Leitbild der bundesdeut-
schen raumbezogenen Gesellschaftspolitik als typisch für den "mittleren 

117 Zu den folgenden Konzepten vgl. auch Akademie (1982). 
118 Theoretisch könnte argumentiert werden, durch Infrastrukturpolitik, Humanka-

pitalförderung, Abbau defizitärer föderaler Verwaltungsstrukturen, Abbau defizitärer 
Siedlungsstrukturen etc. wäre es möglich, die "natürlichen Arbeitslosenquoten" von 
West und Ost (sofern diese Quote definiert wird als senkrechte (monetaristische) 
"Phillips-Kurve", aber eben nicht nur infolge zu hoher Reallohnsätze und entsprechen-
der Gewerkschaftsmacht und -politik, Arbeitsregulation etc.) anzunähern. Ganz im 
Sinne der klassischen Theorie der Infrastruktur (lochimsen 1966; vgl. auch Hamml 
Klemmer 1993, S. 130ff.) werden so die allgemeinen Voraussetzungen der Rauminte-
gration und Marktentwicklung thematisiert. Es geht um die "öffentlich sicherzustel-
lenden" Entwicklungs-, Produktions- und Reproduktionsvoraussetzungen (Unterneh-
mens- und haushaltsbezogener Art), die den Kapitalkoeffizienten der privaten Akteure 
reduzieren und Charakteristika "öffentlicher" oder "meritorischer" Güter aufweisen. 

119 Ritter u.a. (1988), S. 213ff. 
120 Dietrichs (1966). 
121 Haversath (1991). 
122 Akademie (1982); Dietrichs (1986); ferner Kummerer u.a. (1975) und zuletzt 

Hübler (1987). 
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Weg" 123 der "sozialen Marktwirtschaft" der Bundesrepublik entwickelt. Es 
ist in relativer Abwendung vom Leitbild der (reinen) wachstums- oder pro-
duktivitätsorientierten Regionalpolitik stark ausgleichsorientiert, verfolgt 
das Ziel möglichst polyzentrischer Raumnutzung und ist daher an einer ent-
sprechenden Siedlungs- und Infrastrukturpolitik interessiert, die sich am 
Prinzip dezentraler Konzentration (Anti-Ballungs-Konzept) ausrichtet. 124 

Demnach sollten die Menschen in Funktionsräumen leben, in denen sie 
unter der Prämisse einer gesellschaftlich als akzeptabel oder zurnutbar defi-
nierten radialen Beweglichkeit uno actu grundlegende Daseinsfunktionen 
realisieren können (Arbeiten, Wohnen, Freizeit, Erholung). Geographisch 
mögen sich allerdings real oftmals Funktionsvorrangigkeilen gewisser Teil-
räume kristallisieren, so daß es eher zu funktionsräumlich definierbaren 
Arbeitsteiligkeiten kommt125• Dies ändert aber zunächst nichts an der Expli-
kation und Interpretation des soll-typischen normativen Leitbildes aus-
gleichsorientierter Raumordnungs- und Regionalpolitik. 126 

c) Zur politischen Ökonomie des "Realtypus". 
Anmerkungen zur Rolle von Institutionen bei der Frage 

"optimaler" bzw. "rationaler" Politik 

Zu der Analyse realer Politik gehört die Frage nach der Zielerreichung 
(diese Effektivitätsanalyse schließt definitorisch die der Effizienz ein). Bei 
gegebenen Zielen hängt vieles von der (komparativen) Effizienz alternativer 
"institutioneller Arrangements" ab. Diese Institutionenanalyse ist für große 
Teile der Wirtschaftswissenschaft konstitutiv. Es resultieren dann einige 
grundlegende Fragen der komparativen Theorie. Institutionenfrei argumen-
tierend, ist es unschwer, "Marktversagen" (politisch) auszugleichen. Nun 
müssen aber "unvollkommene" Marktlösungen mit "unvollkommenen" 
Politiklösungen (Nicht-Markt-Lösungen) verglichen werden. A priori 
betrachtet sind dann die Ergebnisse der Politiklösungen nicht mit "Wohl-

123 Schmidt (1990). 
124 Marx ( 1975, 1977). 
125 Brösse (1977). 
126 Das Leitbild ist sowohl unter Einfluß des ORDO-Liberalismus (W. Röpkes 

(Röpke 1966) Konzept einer dem Markt "widergelagerten Gesellschaftspolitik" und 
unter Wirkung von Müller-Armacks (Müller-Armack 1966) Konzeption der "sozia-
len Marktwirtschaft") als auch unter Einfluß des "freiheitlich-ethischen Sozialis-
mus" (etwa der Weisserschen Richtung) in der deutschen Raumwissenschaft nach 
1945 entstanden (siehe oben Abschnitt 1.). Politikwissenschaftlich kann heute beob-
achtet werden, wie stark sich die großen "Volksparteien" in der Bundesrepublik im 
Prozeß der deutschen Einigung dem grundgesetzlich verankerten Leitbild der Her-
stellung gleichwertiger Lebensverhältnisse im Raum verbunden fühlen ("Kirchhei-
mer-These"). V gl. dazu Schmidt (1985). 
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fahrtsverlusten" schlechthin gleichzusetzen 127, da die allokativen und distri-
butiven Politikergebnisse auch die "Kosten" einschließen, die die Gesell-
schaft zur Realisierung ihrer gewünschten gesellschaftspolitischen Leitbil-
der (etwa im Sinne einer "widergelagerten Gesellschaftspolitik", z. B. hin-
sichtlich der Frage nach der präferierten Ballungsgröße128) zu zahlen bereit 
sein muß. 129 Bei dem Vergleich "unvollkommener" Realtypen der institu-
tionell arrangierten Ressourcensteuerung ist es aber wissenschaftslogisch 
durchaus problematisierbar, das wohlfahrtsökonomische Optimum, sofern es 
sich normativ am Referenzmodell des "reinen Marktes" (und damit auf in 
der Zahlungsbereitschaft ausgedrückten Präferenzen des Letztkonsums 130) 

orientiert, heranzuziehen, denn es wollen auch die gesellschaftlich politi-
schen Präferenzen realisiert werden. Andererseits läßt die Unvollkommen-
heit der alternativen Nicht-Markt-Institutionen die Optimalität der gesell-
schaftspolitisch modifizierten Marktlösung (Typus der "gemischten Wirt-
schaft'') ebenfalls a priori offen. Die Antworten können nur empirisch-
vergleichend und unter Offenlegung alternativer politischer Konzeptionen 
des gesellschaftlich "Gewollten" 13 1 gefunden werden. 132 

Wenn man nun - um zur EG-Politik zu gelangen - Regionalpolitik als 
Integrationsfaktor im Prozeß der EG versteht, so darf (muß) gefragt 
werden, wie die Politikeffizienz institutionell hierbei sichergestellt werden 
soll. Angesprochen ist damit in sehr zentraler Weise die Frage nach der 
"optimalen" Föderalstruktur der EG. 133 Denn Föderalismus gilt hier als 
ökonomisch (auf Effizienz abstellend) definierter institutioneller Transmis-
sionsrahmen regional unterschiedlicher Präferenzen (etwa über öffentliche 
oder Infrastrukturgüter) im Prozeß der Raumintegration. Dabei gilt als 
Grundsatz: Minimiert werden sollen die Transaktionskosten ebenso wie die 
Frustrationskosten (bei Verletzung regionalspezifischer Präferenzen). 

Die ökonomische Theorie des Föderalismus geht von der Existenz regio-
nal verschiedener Präferenzen aus. Ein zentral definiertes und entsprechend 
bereitgestelltes Angebot (etwa an öffentlichen Gütern) würde durch die 
Schlechterstellung mindestens einer Gruppe (einer Region) Frustrationsko-
sten (Präferenzkosten) verursachen. Diese Sichtweise spricht für das Prinzip 

127 Ashoff (1988) ; Czichowski ( 1990). 
128 V gl. auch Gatzweiler (1993). 
129 Knufinke (1992). 
130 Gemeint ist die normative Bezugnahme auf das Theorem der Abschöpfung 

der Konsumentenrente, das graphisch als "Harberger-Dreieck" in die Wirtschafts-
wissenschaft eingegangen ist. Ygl. Harberger (1954). 

131 Vgl. auch Schulz-Nieswandt (1992a). 
132 Vgl. zu dieser public choice-Problematik auch Schulz-Nieswandt (1993b); 

Hettich/Weiner (1993). 
133 Eser(l99l). 
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der "fiskalischen Äquivalenz" sowie für das Prinzip der "Konnexität" (Bün-
delung von jeweiligen Aufgaben, Ausgaben, aber auch angemessener Einnah-
meautonomie in einer gebietskörperschaftliehen Hand). Dabei werden aber 
Skaleneffekte und inter-regionale Externalitäten zunächst vernachlässigt. 
Auch könnte Zentralisierung (Machtzusammenballung auf einer höheren 
Politikebene) Transaktionskosten senken. So ist die Optimierung der föde-
ralen Struktur - modelltheoretisch gesehen - eine Frage der Minimierung 
zweier gegenläufiger Kosten: sinkende Entscheidungskosten der Zentralisie-
rung und steigende Konsensfindungskosten der Zentralisierung. Wenn man 
nun die regionale Ausgleichspolitik als Integrationsfaktor definiert, so wären 
die regionalen Frustrationskosten ein Indikator für entsprechend gering ent-
wickelte Ausgleichsdispositionen der Bewohner der Teilräume. Die Gültig-
keit des Tibout-Modells134 (gemäß dieses Modells wandern die Faktoren 
dorthin, wo das Nutzen-Kosten-Verhältnis der steuerfinanzierten, regional 
angebotenen öffentlichen Güter für sie optimal ist) ist für die EG allerdings 
aufgrund der gering ausgebildeten Migrationsneigung privater Personen 
beschränkt. Eine zu starke Regionalisierung der Regionalpolitik (dem Leit-
bild des "Wettbewerbs der Regionen" folgend) würde außerdem- spieltheo-
retisch gesehen - die Möglichkeit eines PD-Falles (also eines Gefangenen-
Dilemmas) eröffnen: "Ruinöser Standortwettbewerb" infolge strategischer 
Entscheidungsfallen. Kooperation im regional gegliederten (ausregionalisier-
ten) Raum stellt dann eine pareto-superiore Strategie dar, die aber auch insti-
tutionell ermöglicht und stabil gehalten werden muß. 

Die begrenzte Ausgleichsdisposition von Teilräumen, die für die Debatte 
über Markt- und/versus Politikintegration 135 relevant ist, weist eine gewisse 
Elastizität auf, wenn in einer grundsätzlichen Weise argumentiert wird, daß 
zum einen die Integration von Wirtschaftsräumen mit starkem Wohlstands-
gefälle (und somit Wirtschaftspotentialgefälle) transregionale (transnatio-
nale) Umverteilungsvolumina bedarf, zum anderen die dazu notwendige 
(pareto-optimale) "altruistische" Disposition zunächst im Sinne "konzentri-
scher Kreise" (als geographisch-kulturelle Entfernung vom Zentrum) 
abnimmt (vgl. die Kurve A in Schaubild 3). Das setzt nur voraus, daß die 
externen Effekte der Peripherien auf das Zentrum (wenn man Entfernung 
nicht nur geographisch, sondern als sozio-ökonomischen Peripheralisie-
rungsindex versteht) nicht berücksichtigt werden. 

Der Verlauf der Kurve A * in Schaubild 3 drückt jedoch aus, daß mit 
dem Peripheralisierungsindex auch rückkoppelnde Externalitäten für das 
Zentrum verbunden sein können (etwa: armutsbedingte Migration oder 
unterentwicklungsbedingte Umweltprobleme). A * drückt somit die Altruis-
musfunktion aus, die die externen Effekte internalisiert hat. 

134 Klodt u. a. (1992) ; Teufemann (1992), S. 52 ff. 
135 Zur Funktionalismus-Konstitutionalismus-Kontroverse Platzer ( 1992), S. 34 ff. 
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Schaubild 3 
Umverteilungsdisposition des Zentrums bei Rückkoppelung der Peripherien136 

Altruismusfunktion 
des Zentrums A 
und A* 

Radialraum .---
/ 

.".,. 

I 

A* 

A 

Peripheralisierungs-
index 

Auf die institutionellen Fragen, die den Handlungskontext der EG-Politik 
(hier der Regionalpolitik) spezifizierend betreffen, ist später (Kapitel 
III.2.d)(l)) nochmals zurüc~zukommen (Subsidiaritätsprinzip). Auch die 
Frage, inwieweit die Politikpraxis des Strukturfonds die Grundideen opti-
maler Föderalstruktur berücksichtigt, ist kontrovers (vgl. Kapitel 
Ill.2.d)(l)). Da die vorangestellten Ausführungen recht theoretischer Art 
und daher "naturgemäß" nur schwer operationabel und somit handlungs-
oder entscheidungsrelevant sind, mag - quasi als "second-best-solution" im 
Vergleich zur eindeutigen Optimalität rationaler Integrationspolitik - eine 
eher politologisch-integrationstheoretische Prämisse (Kapitel III.2.c)) der 
Interpretation des Realtypus der EG-Strukturfondspolitik dienen: 
1. Die EG-Strukturfondspolitik dient der konsensschaffenden Kompensa-

tion integrationsbedingter "sozialer Kosten" in der Phase vor dem Errei-
chen des "tuming point" von Polarisation in De-Polarisation ("polari-
zation reversal"). 137 

136 Quelle: Eigene Darstellung. 
137 Hier kann argumentiert werden aus der Perspektive einer Theorie "regionaler 

Koalitionsbildung" oder aus der Sicht der grundsätzlichen public choice-Theorie, die 
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2. Die EG-Strukturfondspolitik folgt damit - auch - politischen Rationali-
tätskriterien. Dabei muß die Frage der so induzierten "Wohlfahrtsver-
luste" aber offen bleiben, da die politischen Rationalitätskriterien 138 
(Fragen der politischen Stabilität und Legitimation, Fragen der Wohl-
fahrtskriterien139, Probleme der Zeitkonsistenz etc.) sich jederzeit in Prä-
ferenzen übersetzen lassen, und die somit die Wertbasis allokativ effi-
zienter Politikentscheidungen abgeben können. 

2. Zur regionalen Entwicklungspolitik auf der EG-Ebene. 
Die Politik der Strukturfonds 

Die Darstellung wendet sich nunmehr primär der EG-Ebene zu. 140 Die 
Aspekte, die im Kontext einer allgemeineren Theorie (mit spezifischen 
deutschsprachigen Referenzen) angesprochen werden konnten, sollen an 
geeigneten Stellen wieder aufgegriffen werden. 

sich mit der Frage der Koalitionsbildung von politischen kollektiven Akteuren mit 
unterschiedlichen Nutzenfunktionen (soziale Sicherheit, Vollbeschäftigung, Volks-
einkommen, Inflationsrate etc.) im parlamentarischen Legitimationsbeschaffungs-
zusammenhang unter der Bedingung makroökonomischer trade off-Beziehungen be-
schäftigen kann. V gl. auch Seidel (1992), S. 35 ff. 

l38 Die Menschen werden hier nicht nur als "homo consumens", sondern auch als 
"homo politicus" (mit Präferenzen über Fragen der Organisation des Gemeinwe-
sens) und als "homo sociologicus" ("Normen spielen eine Rolle") verstanden. 

139 Auch im Falle der EG-Integration ist zu fragen, ob und inwieweit der Integra-
tionsprozeß etwa dem Pareto-Kriterium oder dem spezifischen Unterfall des Rawls-
Kriteriums genügt. Das Pareto-Kriterium bewertet bekanntlich den Übergang von 
einem gesellschaftlichen Zustand A in einen anderen Zustand B danach, ob in B 
gegenüber A eine Person zumindest besser gestellt ist im Nutzenniveau, ohne daß 
dadurch eine andere Person schlechter gestellt wird. Das Rawls'sche Wohlfahrtskri-
terium würde bei ungleicher Ausgangsverteilung lauten : Immer erst den Schiechtest 
gestellten Menschen in seinem Nutzenniveau verbessern (dadurch ist jede Rawls-
Verbesserung auch eine Pareto-Verbesserung, aber nicht jede Pareto-Verbesserung 
ist auch zugleich eine Rawls-Verbesserung), außer es ließe sich für alle Beteiligten/ 
Betroffenen plausibel zeigen, daß sich die Besserstellung des ohnehin schon besser 
gestellten Menschen auf das Nutzenniveau des relativ schlechter gestellten Men-
schen als wirksam positiv definieren läßt. 

140 Dabei geht es nicht um die Analyse der Raumordnungspolitik in den Staaten 
der EG (vgl. Wettmann/Nicol 1981 ), sondern um die Politik der EG (vgl. auch -
neben Kommission 1991 a und Knapp 1993 - Malchus 1982 und neuerdings insbe-
sondere Hebrard/Treuner 1992). 
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a) Interpretation der Strukturfonds 
als "institutioneller Kern" der Problematik 

Zunächst muß der gesamte Bereich des Europäischen Arbeits- und 
Sozialrechts141 ausgegrenzt werden (es gibt zwar Zusammenhänge mit 
Fragen funktionaler Voraussetzungen des Integrationsprozesses, aber sie 
stehen nicht im Mittelpunkt der Problematik der räumlichen Wohlstandsun-
terschiede). Ebenso abgegrenzt werden darf die EG-Armutsbekämpfungs-
politik142, wenn auch gerade das Problem der Armut143 sozialgeographisch 
bzw. im Sinne sozialempirischer Indikation räumlicher Wohlstandsunter-
schiede zum Thema gehört. Die armutsbezogene Politik der EG ist aber 
(allein budgetär) bislang weitgehend bedeutungslos. 144 

Stattdessen betrachtet die folgende Analyse die Politik der Strukturfonds 
als "institutionellen Kern" der sozialpolitisch relevanten regionalen Ent-
wicklungspolitik der EG. Damit zentriert die Darstellung die Analyse auf 
den Regionalfonds (EFRE)145 und auf den Sozialfonds (ESF) 146, obwohl 
Strukturpolitik in Verbindung mit regionalen Entwicklungsaufgaben in der 
EG-Haushaltspolitik breiter gefächert ist. 147 Auf die Frage möglicher Ziel-
konflikte mit anderen (implizit auch raumwirksamen) EG-Politikfeldern -
etwa der GAP - ist später nochmals zurückzukommen (vgl. Kapitel 
III.2.f)). 

b) Interpretation der Leitbildimplikationen 
des "institutionellen Kerns" 

Sozialpolitisch interessiert nicht nur der ESF. Er folgt im Titel VIII EGV 
zur Sozialpolitik (nun erweitert um Fragen der allgemeinen und beruflichen 
Bildung und der Jugendpolitik) den "Sozialvorschriften" (die Kapitel I dar-
stellen) als Kapitel 2. 148 Interessant ist - zumindest mittelbar - sozialpoli-

141 Mäder (1992). 
142 Breckner (1992). 
143 Room/Henningsen (1990). 
144 Kommission ( 1992). 
145 Zum Überblick Schoneweg (1991). 
146 Soziales Europa ( 1991 ). 
147 Zu denken ist an das "Integrierte Mittelmeerprogramm" oder an Sonderpro-

gramme zur industriellen Entwicklung in Portugal. Ferner interessieren die Kreditin-
strumente etwa der EGKS oder der EIB. Kommission (1987); Soziales Europa 
( 1990). Zur EIB vgl. auch kritisch Heinemann ( 1993). 

148 Der Sozialfonds ist gemäß Art. 123 EGV nunmehr auch verknüpft mit Fragen 
der Förderung beruflicher und räumlicher Mobilität der Arbeitskräfte und ihrer An-
passung an industrielle Wachstumsprozesse und Veränderung der Produktionssy-
steme durch berufliche Bildung und Umschulung. 
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tisch der gesamte Strukturfonds (hier nun auf der Grundlage seiner letzten 
Reform von 1988149). Seine Zielstruktur und die Verknüpfung der Einzel-
faktoren geht aus dem nachstehenden "Kasten I" hervor. 

Demnach widmet sich der ESF originär sozialpolitischen Zielen (wobei 
auch frauenspezifische Lebenslageaspekte explizit berücksichtigt werden), 
arbeitet aber auch bei den regionalpolitischen Zielen mit. 

Hinzu kommen mit dem EGV nunmehr auch die raumordnungs- und re-
gionalwirtschaftlich interessanten Aspekte150 des Kohäsionsfonds 151 (ge-
mäß Art. 129c EGV) im Titel XII ("Transeuropäische Netze") sowie im 
Art. 130d EGV. Quantitativ sind folgende (vgl. Tabelle 1) Ausstattungs-
trends festzuhalten: 
1. Der Anteil der Mittel für strukturpolitische Maßnahmen am EG-Budget 

soll deutlich von 30.8% (1993) auf 35.7% (1999) steigen. 
2. Die Mittel der Agrarausgaben von 50.9% sollen auf 45.7% zurückgehen. 

An den absoluten Zahlen läßt sich ablesen, daß auf der Basis der Haus-
haltsplanung 1989 für die Zeit 1988 - 93 (in Preisen von 1988) 58.3 Mrd. 
ECU für die Strukturfonds vorgesehen waren. 152 Wendet der EG-Haushalt 
1992153 rd. 35 Mrd. ECU (in Preisen von 1992) für den EAGFL auf (plus 
1.5 Mrd. ECU infolge der deutschen Wiedervereinigung), so belaufen sich 
die Strukturfonds auf rd. 18 Mrd. ECU. Die Gesamtsumme der EG-Haus-
haltsmittel beläuft sich auf 66.5 Mrd. ECU. Die Strukturfonds wurden 
infolge der Deutschen Einigung um 3 Mrd. ECU (1991 - 93) aufgestockt. 
Zur Zeit werden Entscheidungen getroffen, die Strukturfonds - einschließ-
lich der Fondsmittel für Ostdeutschland - erneut deutlich zu erhöhen. Der 
relative Anteil der Strukturfonds an dem EG-Gesamthaushalt steigt also, 
ebenso deutlich die absoluten Größen. 

Entscheidend ist jedoch zunächst - da hier noch keine Bewertung der 
Wirkungsweise vorgenommen werden soll (Kapitel III.2.e)) - die Zielkon-
zeption, die mit der Strukturfondspolitik verknüpft ist. Nicht zuletzt durch 

149 Kommission (1989a). 
15° Knapp (1993). Die EG-Kommission strebt mit ihrem "Leitfaden" (Kommis-

sion 1991 a) keine Gemeinschaftskompetenz an; allerdings ist eine gewisse Koordinie-
rung zunehmend als Integrationsfaktor anzusehen. Hierbei sind vor allem die Ziele 
polyzentrischer Raumnutzung und dezentraler Konzentration genannt bzw. relevant. 

151 Der Fonds gilt für Regionen mit einem Pro-Kopf-Einkommen von weniger als 
90% des EG-Durchschnitts. Gefördert werden Verkehrsnetze- und Umweltinvestitio-
nen. Zunächst war der Fonds an die Erfüllung der Konvergenzkriterien der WWU 
geknüpft; eine Entkoppelung zeichnet sich aber ab, wenn der WWU-Zeitplan modi-
fiziert werden sollte. Das Volumen liegt für 1993- 99 bei 15 Mrd. ECU und wird 
vor allem G, Ir!, P und E zufließen. vgl. kritisch auch Diekmann/Breier (1993). 

152 Franzmeyer (1993), S. 88 (Tabelle 1). 
153 Deffaa (1992); Stahl (1992); Schmidhuber (1993). 

15 Schriften d. Vereins f. Socialpolitik 222/11 
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Kasten 1: Zielstrukturen der Strukturfonds 

Ziel Nr.l: Förderung und struktureHe Anpassung unterentwickelter Regionen (EFRE, ESF, 
EAGFL-A); Basis: Regionen der NUTS-Ebene D. 

Ziel Nr.l: Hilfe zur Veränderung von Regionen mit niedergehenden Industrien (ESF, 
EFRE); Basis: Regionen der NUTS-Ebene m. 

Ziel Nr.3: Bekämpfung der Lanpeitarheitslosigkeit (ESF). 

Ziel Nr.4: Förderung der berußichen Eingliederungjunger Menschen (ESF). 

Ziel Nr.S: Agrarpolitische Ziele. 
-Ziel Nr. Sa: Anpassung von Agrarstrukturen (EAGFL-A). 
-Ziel Nr. Sb: Förderung der Entwicklung ländlicher Regionen (EAGFL-A, ESF, ERFE). 

EFRE: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung; ESF: Europäischer Sozialfonds; 
EAGFL-A: Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft, Abtei-
lung Ausrichtung. 
Die Indikative Dermition der ZielregionensoU hier nicht referiert werden. Die Ziel-t-Regio-
nen z.B. dermleren sich über ein Pro-Kopf-Einkommen von weniger als 75% des EG-Durch-

schnitts. 

Tabelle 1 
Finanzielle Vorausschau der EG 1993- 1999154 

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Agrarleit- 50.9 50.2 49.3 48.3 47.5 46.6 45.71 linie 

Struktur-
politische 30.8 31.3 32.4 33.2 34.0 34.9 35.7 
Maßnahmen 

- Kohä-
sions- 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2 3.1 3.1 
fonds 

- Struktur-
fonds u. 28.6 28.8 29.6 30.2 30.8 32.0 32.6 
andere 
Maß-
nahmen 

154 Quelle: Nienhaus (1993), S. 35; Zahlen in % der Mittel für Verpflichtungen 
insgesamt. 
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die Einbettung in den EGV - Titel XIV ("Wirtschaftlicher und sozialer 
Zusammenhalt": Art. 130a- 130e EGV) - erweist sich diese Kohäsions-
politik155 der Konzeption einer "räumlichen Sozialpolitik" - sofern man sie 
für wissenschaftskonzeptionell begründbar hält - sehr verwandt, da sie 
einerseits konzeptionell-instrumentell einer regionalen Wirtschaftspolitik 
gleichkommt, zugleich aber in ihrer Zielgruppenspezifizierung unmittelbare 
sozialpolitische "Logik" aufweist. Bei dieser Einschätzung ist aber noch-
mals an die kritischen Reflexionen (vgl. vor allem Abschnitt I.) über das 
Verhältnis von Gesellschaftspolitik, Sozial- und Wirtschaftspolitik in meta-
theoretischer und daher in wissenschaftssystematischer und daher konzep-
tioneller Hinsicht zu erinnern. Es darf an das mögliche, d.h. durchaus ver-
tretbare Argument erinnert werden, daß Sozialpolitik nicht nur an der 
Lebenslagenverteilung unmittelbar (zielorientiert) ausgerichtet ist, sondern 
sich dabei auch ebenso unmittelbar an die Person - wenn auch in oftmals 
typischer Weise - wendet. Der EFRE konzentriert sich auf die Förderung 
von Infrastruktur und auf die Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des 
privaten Sektors; der ESF konzentriert sich auf die Problematik der Lang-
zeitarbeits- und Jugendarbeitslosigkeit sowie der Humankapitalförderung. 
Durch die Konzentration der Mittel (vgl. Kapitel 111.2.e)) auf Regionen mit 
Entwicklungsrückstand, mit rückläufiger industrieller Entwicklung und auf 
bestimmte ländliche Gebiete weist diese Politik eine raumordnensehe 
Dimension auf. Nicht zuletzt aufgrund des Interesses der EG an "urban 
crisis"-Probleme (etwa: bevölkerungswachsende, industriell aber schrump-
fende Hafenstädte) bemüht sich die EG-Politik um deglomerative Prozesse. 
Die raumordnensehen Leitlinien der EG bestätigen diese Interpretation. Der 
EG geht es - soll-typisch - um eine ausgewogene Nutzung des Raumes. 
Mit der Ausbildung und Entwicklung156 punkt-axialer Raum- und Sied-
lungsstrukturell können Entwicklungs-, Bündelungs-, Erschließungs- und 
Ordnungseffekte auf den Raum und seine teilräumlichen Entwicklungs-
potentiale induziert werden; die Zielbeziehungen zu Fragen des ökologi-
schen Ausgleichs, der Iandschafts- und naturpflegerischen Agrarökonomik 
und Erholung sind einzubeziehen. 157 

155 Glaesner (1990). 
156 Zur Erklärung nachfolgender Konzeptionen vgl. Akademie ( 1982). 
157 Angesprochen werden könnte hier der implizite Finanzausgleichseffekt Dies 

betrifft die gesamte Finanzstromanalyse der EG hinsichtlich der Frage nach der Ein-
teilung der EG in Nettoempfänger- und Nettozahlerstaaten (zur Empirie vgl. auch 
AUME/NIESR 1992, S. 134; Begg!Mayes u.a. 1992, S. 39ff.; zu den Kosten der 
Verringerung der Unterschiede der Ziel-I-Regionen vgl. dort S. 110 (Tabelle 6)). 
Diese Diskussion wirft ferner Fragen nach der Gestaltung des Einnahmesystems auf 
sowie Fragen nach der Bildung eines verwendungszweckunabhängigen allgemeinen 
Finanzausgleichssystems. Auf diese Problemkreise soll und kann hier nicht vertieft 
eingegangen werden. V gl. Seidel (1992); Malchow (1992). 

15* 
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Die institutionellen Voraussetzungen einer derartigen leitbildorientierten 
EG-Raumentwicklungspolitik werden erst später (Kapitel 111.2.d)) anzuspre-
chen sein und zwar vor dem Hintergrund einer Interpretation des "Real-
typus" (III.2.c)). 

c) Die EG-Regionalpolitik als Realtypus (I): 
Politische Kompensation integrationsbedingter "sozialer Kosten" 

Die Darstellung kann hier Überlegungen aus Kapitel III.l.c) aufgreifen. 
Realtypologisch betrachtet ist die Strukturfondspolitik nicht frei von inte-
grationspolitischen Motiven: Sie dient der Kompensation integrationsbe-
dingter "sozialer Kosten", die infolge der Integration ungleich entwickelter 
Wirtschaftsräume entstehen und interpretierbar sind als Kosten einer Phase 
der Divergenzgefahr vor Erreichen eines Umkehrpunktes zur "polarization 
reversal"-Phase integrierter Räume. Daher sind zwei ökonomische Sachzu-
sammenhänge anzusprechen: 
1. Spezifika mediterraner Ökonomien (111.2.c)(l)); 
2. "Funktionale Äquivalente" zum nominalen Wechselkurs und zur ver-

stärkt eingeschränkten nationalen Geld- und Finanzpolitik der Staaten 
einer WWU (111.2.c)(2)). 

( 1) Das "Kompetenzgefälle" in der EG als 
sozio-ökonomisches Strukturgefälle 

Die angesprochene "Zwei-Phasen-Theorie" könnte vor allem in Zusam-
menhang gebracht werden mit dem Fall, daß zwei Wirtschaftsräume mit 
deutlichem Entwicklungsgefälle integriert werden. Die sich integrierenden 
Räume bringen unterschiedliche "Kompetenz" ein 158, d. h. unterschiedliche 
sozio-ökonomische Voraussetzungen und damit unterschiedliche Chancen, 
erfolgreich auf den asymmetrisch wirkenden Anpassungsdruck der Integra-
tion zu reagieren. Dieses (asymmetrisch verteilte) länder- oder regionenspe-
zifische Reaktionspotential (coping-Ressourcen) stellt ein internationales 
(inter-regionales) Handlungskompetenzgefälle dar. In diesem Sinne resul-
tiert die Kompetenz der mediterranen Volkswirtschaften aus ihrem semi-
peripheren Status. 159 Mit Semi-Peripheralität ist ein Status der internationa-
len Entwicklungsabhängigkeit gemeint. Die Strukturmerkmale, die Portugal 
und Griechenland (und Süd-Italien) - Spanien hat sich am deutlichsten 
"modernisiert"160 - in diesen Integrationsprozeß einbringen, kennzeichnen 

158 Röpke ( 1980). 
159 Merke/ (1990). 
160 Vgl. u.a. Nohlen/Hildenbrand (1992); vgl. auch Hommel (1992). Vgl. ferner 

Führer-Ries (1991). Hier könnte sich wiederum die entwicklungstheoretische Rele-
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"partielle Unterentwicklung". Sie sind im nachstehenden "Kasten 2" aufge-
führt. 

"Wirtschaftsdualismus" und abhängige Entwicklung sind kennzeichnend. 
Weltwirtschaftsgeographisch gesehen nehmen mediterrane Ökonomien 
daher partielle Züge semi-peripherer Regionen an. Raumordnerisch betrach-
tet weisen diese Länder in der Regel mono- bis duo-zentrische großräumige 
Agglomerationsmuster (mit ausgeprägten sozialen Kosten der Ballung und 
der sozialen Entleerung ländlich-peripherer Räume) sowie eine stark ausge-
prägte Städtehierarchie (etwa: primate city-Muster) auf. 

Kasten 2: Strukturelemente partieDer Unterentwicklung 

Technologisc:be Abhängigkeit - Scbwäcbe des Kapitalgütersektors - Geringe Durcbstruktu-
rlerung des Produktionsapparates in horizontaler und vertikaler Hinsiebt - Geringe sekt&-
rale Kohärenz - Abhängigkeit der realen Einkommensentwicklung von ausländischen 
Direktinvestitionen, Tourismus und Handel - DeriZitstatus in der transnationalen Kapital-
zirkulation - Umfassendes arbeitsintensives Segment der Volkswirtscbaft - Überproporti&-
nierung des Agrarsektors (mit Unterbeschäftigung und suboptimalen Betriebsgrößen bzw. -
typen) - PartleU nicbt-modernisierter Dienstleistungssektor. 

Detailstudien161 , die den Differenzen zwischen P, E, G und Süd-I gerecht 
werden, lassen sich hier nicht referieren. Eine Fülle von (auch neuerer) Stu-
dien liegen vor. Im Vergleich162 zu Portugal 163 zeigt die Entwicklung von 
Griechenland164 die unterschiedlichen Entwicklungschancen, wenn die poli-
tischen und sozio-kulturellen bzw. sozialstruktureilen Variablen 165 entwick-
lungsungünstig sind. Griechenland hat - angesichts seiner Importwellen und 
Leistungsbilanzdefizite - außerordentlich zu kämpfen mit politischen Insta-
bilitäten und Unsicherheiten, mit Klientilismus, Nepotismus etc. Infolge 
der volkswirtschaftlich, wirtschaftsgeographisch und gesellschaftspolitisch 
ungünstigen Ausgangsbedingungen ist die Erfolgsbilanz der Integration 
Griechenlands in den europäischen Wirtschaftsraum mit seinen hochentwik-
kelten Zentren kontrovers: Zumindest ermöglichen die U-förmigen Hypo-

vanz der Neo-Korporatismus-Theorie zeigen, da Formen der Sozialpartnerschaft-
lichen und somit sozial befriedeten Einkommenstindung sich auswirken als positive 
Langfriststandortfaktoren. 

161 Vgl. auch Bliss!Macedo (1990). 
162 Axt (1992). 
163 Zu Portugal u. a. Eichner De Lemos Lisboa (1989). 
164 Vgl. auch Macheras (1988); grundlegend im Überblick auch Lienau (1989). 
165 V gl. insgesamt auch Gabriel (1992). 
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thesen differenzierte Progosen unter Berücksichtigung von Persistenzaspek-
ten, kumulativen Dynamiken und Umkehreffekten. 

(2) Vom Binnenmarkt zur WWU. Nationale Politikspielräume 
und transnationale Kompensationen 

Eine WWU 166 setzt Konvergenz der Wirtschaftspolitiken der Unionsmit-
glieder voraus; sie kann durch eine zentrale europäische Geldpolitik 
erzwungen werden. Wenn die sich integrierenden Wirtschaftsräume aller-
dings ein strukturelles Entwicklungsgefälle aufweisen, dann können - über 
einen politisch problematischen Zeitraum hinweg - asymmetrische Anpas-
sungskosten entstehen. 167 

Zunächst fällt in einer WWU der nominale Wechselkurs als Anpassungs-
instrument fort. Zwar haben intra-staatliche Teilräume keinen eigenen 
Wechselkurs, doch die jeweils dort angesiedelten Sektoren bzw. Betriebe 
werden natürlich indirekt in ihrer internationalen Wettbewerbsfähigkeit vom 
nationalen Wechselkurs betroffen. Allerdings ist der Einfluß des nominalen 
Wechselkurses auf die realen Wechselkursentwicklungen umstritten; der 
Zusammenhang hängt - mikroökonomisch gesehen - von der Anpassungs-
geschwindigkeit der (korporativen) Akteure ab (Reallohnrigidität: Preis-
und Arbeitslosigkeitselastizität der nominalen Löhne). Auch kann argumen-
tiert werden, daß die These, wachstumsinduzierte Importentwicklungen und 
eine daraus resultierende Außenwirtschaftsproblematik wie im Fall Grie-
chenlands (wenn der Weltmarktanteil nicht gesteigert werden kann und die 
Preise im Inland nicht langsamer wachsen als im Ausland) zwängen zu 
einer wiederholten Wechselkursreduzierung, zweifelhaft sei. Andere Fakto-
ren - die jedoch gerade im theoretischen Zusammenhang mit regionalen 
Entwicklungspolitikproblemen stehen (!) - mögen für die Harmonisierung 
von Wachstum und außenwirtschaftlichem Gleichgewicht relevant sein: 
F&E-Politik, Tarifpolitik, Managementkompetenzen der Unternehmen usw. 
Hält man die Manipulation des nominalen Wechselkurses also für kein 
geeignetes Instrument, so entscheidet die angebotsseitige Modernisierung 
der Volkswirtschaft über ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit Letztlich 
hängt die Beschäftigung auch in der offenen Volkswirtschaft so wieder 
vom Reallohnniveau ab.168 Wenn die Mundeilsehe Theorie des optimalen 
Währungsraumes in der EG von begrenztem Interesse ist, da die Migra-

166 Emerson u.a. (1991). 
167 De Grauwe (1991),-S. 18. 
168 Die korporatismustheoretischen Implikationen sind aber mit der Diskussion 

der "hump-shape"-Hypothese (zwischen Reallohnniveau und Zentra1isierungsgrad 
der Lohnfindung besteht kein linearer, sondern ein "höckerförmiger" Zusammen-
hang) offener geworden. V gl. dazu auch Sesselmeier (1992), S. 148 ff., 163 ff. 
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tionsneigung zu schwach ausgebildet ist, so könnte der optimale Währungs-
raum durch die hinreichende Flexibilität der Reallöhne definiert werden. 169 

Ist Migration gering, die Löhne aber höchst flexibel, so strömt Kapital auch 
in die Peripherie. Die Gefahr der "Mezzogiomoisierung" wäre gebannt. 

Diese Argumentation kann problematisiert werden. Unterstellt man 
durchaus (langfristig) senkrechte Phillips-Kurven, so ist es kritisierbar, die 
Fragen der Angleichung regional unterschiedlicher "natürlicher Arbeitslo-
senquoten" im integrierten Wirtschaftsraum ausschließlich über das Real-
lohnniveau (und über Organisationsformen der Lohnfindung sowie über die 
Arbeitsregulation) zu definieren. Erneut darf auf die regional- und infra-
strukturbezogenen Modemisierungs- und Integrationsdeterminanten verwie-
sen werden: Humankapitalbildung und Verfügbarkeil lokaler Qualifikations-
potentiale, (zentralörtliche) Siedlungsstruktur mit Wachstumspoleffekten, 
Verkehrsnetze (mit punkt-axialer Konzeption), Ausbildung produktionskom-
plementärer Tertiärwirtschaft, F&E-Intensität usw. 

Wenn die Flexibilisierung der Reallöhne sozialökonomisch kontrovers 
(so ist kontrovers, inwieweit sich Arbeitslosigkeit überhaupt vom Gesche-
hen auf den Arbeitsmärkten her bestimmt, oder ob sie nicht vielmehr von 
den Entwicklungen auf den Güter- und/oder Finanzmärkten bestimmt wird) 
ist, ihre Machbarkeit soziologisch fraglich und politisch umstritten ist, so 
stellt sich die Frage nach "funktionalen Äquivalenten" im Sinne politischer 
Kompensationsmechanismen für integrationsbedingte "soziale Kosten", da 
die Integrationsakteure asymmetrisch betroffen sind von den Anpassungs-
schocks. Hinzu kommt ja der Politikkonvergenzbedarf der Integrationspart-
ner. In diesem Zusammenhang könnte argumentiert werden, daß gerade die 
strukturschwachen Länder einen "Inflationsbias" (zur Sicherstellung von 
Arbeitslosenquoten, die unterhalb des Niveaus der "natürlichen Quote" 
liegen) aufweisen. Der parlamentarische Legitimationszwang (die institutio-
nellen Unterschiede in den politischen Systemen hier einmal vernachlässigt) 
dränge die Regierungen dazu, die makroökonomische Politikperformanz aus 
Angst vor Reputationsverlust zu gestalten. Natürlich läßt die kognitive 
Dimension des politischen Prozesses (Interaktion Wähler-Politiker-Medien 
etc.) hier viele Entwicklungsoptionen offen; aber diese Grundüberlegungen 
der ökonomischen Theorie der Politik beleuchten ein prinzipielles Problem 
der WWU: Der Zwang zur restriktiven Haushaltspolitik führt dazu, daß 
makroökonomische trade offs zunehmend weniger national definiert werden 
können. Die Regierbarkeit eines Landes verändert sich somit im Kontext 
einer WWU: "Bürgerliche" und "sozialistische" Parteien (mit unterschied-
lichen Nutzenfunktionen) müssen sich anpassen und können das "politisch 
Machbare" (Koalitionsmöglichkeiten in Abhängigkeit von Verlustfunktio-

169 Matthes (1992). 
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nen) nur in veränderter Weise mit dem "makroökonomisch Machbaren" in 
Einklang bringen. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich die Debatte um 
Kompensationsmechanismen integrationsbedingter "sozialer Kosten" ab. 
Zentral dürfte hierbei die Frage nach einem Intra-EG-Finanzausgleich sein. 
In einer verwendungszweckgebundenen Weise liegt ein Finanzausgleichs-
effekt ja auch im Rahmen der Strukturfondspolitik vor. Auf diese Struktur-
fondspolitik und ihr "institutionelles Arrangement" soll sich nun die nach-
folgende Analyse konzentrieren (III.2.d)(l) und III.2.d)(2)), damit eine 
allererste regionalentwicklungswirtschaftliche und makroökonomische Be-
wertung eingeleitet werden kann (III.2.e)). 

d) Die EG-Regionalpolitik als Realtypus (II): Das "institutionelle 
Arrangement" der Strukturfondspolitik und seine Politik-Effizienz 

Einige Ausführungen zum "institutionellen Arrangement" der Struktur-
fondspolitik (Organisation und Durchführung etc.) sollen nun formuliert 
werden, ohne sich jedoch in Details zu verlieren. Vor diesem Hintergrund 
können dann auch erste Anmerkungen zur Beurteilung der Politik-Effizienz 
gemacht werden. 170 

(1) Subsidiarität und "Vergemeinschaftung" 

Die Kategorie der Subsidiarität171 ist nunmehr auch namentlich im EGV 
(Art. 3 b) aufgenommen worden. Diese Kategorie hat einige Affinitäten 
zum Föderalismus-Problem (Kapitel III.2.d) (2)), ist aber staats- und verfas-
sungsrechtlich damit nicht identisch. 172 Der EGV, insbesondere auch rele-
vante Passagen des Abkommens und des Protokolls zur Sozialpolitik, die 
mit Verweis auf das "Organprinzip" dem EGV angefügt sind, sollen hier 
nicht näher diskutiert und die diesbezügliche Kontroverse auch nicht weiter 
dokumentiert werden. Allgemein läßt sich sagen, daß die (schwierige) Auf-
gabe der Operationalisierung und Justiziabilität der "Leerformel" Subsidia-
rität politikfeldspezifisch und zeit-raum-gebunden ist. 

Eng zusammenhängend mit Fragen nach der integrationstheoretischen 173 

Charakterisierung der EG-Ebene (Supranationalität, zwischenstaatliches 

170 Bursig (1991); Ridinger (1992); Waniek (1992) ; Hahneklaus (1991); Franke 
(1989); Kommission (1993); Vanhove/Klaassen (1987). 

171 V gl. auch den Beitrag von Kleinhenz (in diesem Band). 
172 Stewig (1992). 
173 Zugleich knüpfen sich hier Fragen hinsichtlich der "Demokratiedefizite" an, 

die hier gar nicht andiskutiert werden können ( u. a. Wieland 1992). Diese Fragen 
stehen auch nach dem EGV und seinen verfahrensrechtlichen sowie institutionellen 
Neuerungen zur Erzeugung von Rechtsmaterien zur kritischen Diskussion an. Vgl. 
auch Nentwich ( 1992). 
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Macht-Gegenmacht-System bzw. Netzwerk- oder was?) betrifft die Subsi-
diaritätsformel die Kompetenzaufteilung auf verschiedenen Politikebenen 
und verweist somit wieder auf die europäische wie nationale Affinität des 
Problems zur Föderalismusproblematik. 174 Für die Sozialpolitik insgesamt, 
insbesondere aber (vgl. Kapitel 111.2.d)(2)) für die Politik der Strukturfonds 
zeichnet sich die Bildung einer "gemischten" Politikebene (vgl. dazu das 
nachstehende Schaubild 4) ab, auf der sich nationale und EG-Interessen175 

(Gemeinschaftsinteressen in bezug auf die Förderung gelingender Integra-
tion) "bündeln". Diese Bündelungsthese läßt sich durch teleologische Inter-
pretation des EGV rechtswissenschaftlich stützen. Daraus resultiert keine 
"Vergemeinschaftung" (Übergabe nationaler Politikkompetenz an die EG-
Ebene als supranationale Ebene), sondern ein Koordinationsbedarf. Um den 
außerordentlich kontroversen Charakter der diesbezüglichen Diskussion zu 
verdeutlichen, sei auf die Auffassung von Abromeit 176 hingewiesen. Abro-
meit schätzt die Institutionenentwicklung der EG sehr kritisch ein. Sie 
postuliert ein Gemengelage aus bürokratischem Herrschaftsmodell und poli-
tikverflochtenem dezentralen Einheitsstaat. Für Abromeit ist dies eine Reak-
tion auf die große sozio-ökonomische Heterogenität innerhalb der EG. 
("Echter") Föderalismus verträgt nur ein bestimmtes (so gesehen: föderalis-
musoptimales) Ausmaß an Heterogenität und ist ihr Ausdruck. Zu hohe 
Heterogenität führt zur Zentralstaatlichkeit, ausgeprägte (man müßte sagen: 
politisch gewollte) Homogenität zu politikverflochtener dezentraler Bundes-
staatlichkeiL Hier taucht ein weiterer inverser V-Kurven-Zusammenhang 
auf. 

Im Prinzip läuft diese koordinationsorientierte BündeJung - insbesondere 
aus deutscher Sicht- auf eine Komplexitätssteigerung der föderalen Politik-
verflechtung hinaus. Die Erkenntnisse der diesbezüglich einschlägigen Dis-
kussion der Vor- und Nachteile eines "kooperativen Föderalismus" ließen 
sich hier heranziehen. 

Damit kommen die Diskussionszusammenhänge einer "optimalen" Föde-
ralstruktur wieder in Sicht. Hieran entzündet sich ein großer Teil der 
Debatte über die Durchführungsbestimmungen der EG-Strukturfondspolitik, 
die für die Analyse der Politik-Effizienz der (realtypologisch, nicht der soll-
typologisch definierten) regionalen Entwicklungspolitik institutionell aus-
schlaggebend sind. 

174 Eser (1991). 
175 Wie schon gesagt: Den EG-Interessen kommen institutionell nicht unbedingt 

der Status einer Supranationalität zu. 
176 Abromeit (1993). 
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Schaubild 4 
Interessenbündelung 177 
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(2) Föderalismus und "Gemeinschaftliche Förderkonzepte" 

Seit der Reform der Strukturfonds von 1988178 ist die regionale Entwick-
lungspolitik vorherrschend programmorientiert. Dabei wird die Mitfinanzie-
rung (gestaffelte Kofinanzierung) von einzelnen Projekten durch nationale 
Regionalentwicklungspläne ersetzt. Auf der Basis der "partnerschaftli-
chen"179 Zusammenarbeit aller Akteursebenen (EG-Kommission, Zentral-
und Regionalbehörden der Staaten, aber auch der Sozialpartner) werden 
mehrjährige (3 - 5jährige) "Gemeinschaftliche Förderkonzepte" (GFK) auf-
gestellt, die als Entwicklungsschwerpunkte in der Regel durch operationeile 
Programme abgewickelt werden. Diese GFK werden durch programmbe-

177 Quelle: Angelehnt an Platzer ( 1992), S. 64. 
178 Kommission (1989a, 1993). 
179 Vgl. neuerdings auch Poth-Mögele (1993). 
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gleitende Evaluierungen analysiert. In den GFK fließen regionale Pläne 
(mit Bezug auf die Ziele Nr. 1, 2 und Sb der Strukturfondspolitik) sowie 
nationale (sektorale) Pläne (Ziele Nr. 3 und 4) ein. 180 Auch Globalzu-
schüsse und innovative Maßnahmen sind innerhalb der Durchführungsbe-
stimmungen der Strukturfonds möglich. Eine Zusammenarbeit mit der EIB 
ist vorgesehen und wird praktiziert. Die GFK werden durch spezifische 
Maßnahmen der EG-Kommission in Form von sog. "Gemeinschaftsinitiati-
ven" ergänzt. 

Aus bundesdeutscher Sicht kommt das neue Prinzip der "Partnerschaft-
lichkeit" unter Berücksichtigung des Subsidiaritätsprinzips den Ideen der 
ökonomischen Theorie des Föderalismus näher. 181 Bei Ländern mit unitari-
scher Staatsverfassung fehlen allerdings nachgeordnete staatliche Ebenen 
mit eigenen Kompetenzen und Finanzhoheiten (unitarische Systeme können 
sich zwar hinsichtlich der Politikimplementation dezentralisieren; dies ist 
aber nicht identisch mit einer Föderalstruktur). 

Die "Logik" der GFK ist nicht frei von Filterprozessen in der Interessen-
findung. Diese Filtereffekte sind aber wohl im Sinne der Bündelungsthese 
(vgl. oben in Kapitel III.2.d)(l)) integrationspolitisch gewollt. 

Die Frage nach der Politik-Effizienz im Sinne einer Minimierung der 
Transaktionskosten wie auch der regionalen Präferenzkosten (als Aufgabe 
der Findung "optimaler" Föderalstrukturen) ist im empirisch-operationalen 
Sinne wohl kaum präzise und eindeutig möglich (weil es eine Fülle ver-
laufsspezifizierender Determinanten der Transaktions- und Konsensfin-
dungskosten gibt). Stattdessen seien einige Bemerkungen hinsichtlich regio-
naler Mittelkonzentration und makroökonomischer Relevanz formuliert, aus 
denen heraus sich zumindest indirekt und ansatzweise erste Plausibilitäts-
überlegungen anschließen lassen. 

e) Regionale Mittelkonzentration und makroökonomische Relevanz 

Eine sozialökonomische Bewertung bzw. Beurteilung der Strukturfonds-
politik steht vor außerordentlichen Problemen. Einzelfallstudien wären 
(allein aufgrund ihrer Konkretion) sinnvoll, sind bislang aber nicht zusam-
mengestellt worden. Ihre Aggregation zur (regionalisierten) makroökonomi-
schen Beurteilung steht damit aus. 

Die Strukturfonds nach der Reform von 1988 (die Programme liefen 
1989 an und dauern 3 bis 5 Jahre) sind zeitbedingt noch nicht umfassend 

18° Kommission (l989a), S. 28. 
181 Mit dem EGV wurden auch die "Regionalausschüsse" geschaffen. Ihre Bedeu-

tung wird sehr kontrovers eingeschätzt, allgemein herrscht ein Skeptizismus vor. 
Die Ausschüsse haben nur beratende Funktion. 
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zu beurteilen. Sicherlich wird sich sagen lassen können, daß das ältere 
System weniger dazu geeignet war als das neue, um regionale Wohlstands-
unterschiede zu reduzieren. 182 Die Mittel sind zunehmend auf weniger ver-
streute Teilräume konzentriert und in ihrem Umfang ja auch deutlich ange-
hoben worden. Ein signifikanter Finanzausgleichseffekt zwischen reicheren 
und ärmeren Regionen ist damit verbunden. Kritisch muß aber herausge-
stellt werden, daß intraregionale triekle down-Problerne mit einer derartigen 
Förder- und Ausgleichspolitik nicht ausgeschlossen sind. Eine in ihrem 
durchschnittlichen Wohlstand gewachsene Region kann nun größere intra-
regionale Einkommens- und somit Lebenslagendifferenzen aufweisen. Auf 
die Idee einer personengebundenen Sozialpolitik bezogen heißt dies erneut, 
daß eine "gute" (regionale) Wachstumspolitik nicht automatisch auch die 
"beste" Sozialpolitik ist. Durch die - oben angesprochene - Partnerschaft-
lichkeit und durch die Filterungsfunktion der EG-Kommission (im Sinne 
integrationsorientierter Gemeinschaftsinteressen) gehen den Definitionen 
der Förderregionen sozio-ökonomische Problemlageanalysen voraus, die die 
Fördergebiete an Gemeinschaftsdurchschnittswerten von Indikatoren wie 
Pro-Kopf-Einkommen, Modernitätsgrad der Wirtschaftsstruktur und Arbeits-
losigkeit knüpfen. 

Wie das nachfolgende Schaubild 5, das an der Lorenzkurven-Methodik 
orientiert ist, zeigt, konzentrieren sich die Mittel der Regionalpolitik zuneh-
mend (1986 - 87 im Vergleich zu 1989- 90) und wirken somit als Trans-
fersträme dem Einkommensgefälle in der EG entgegen. 

Die Konzentration der Mittel wird auch in einer Untersuchung von 
Tondl183 bestätigt. Auf die Details dieser Untersuchung kann hier nicht 
näher eingegangen werden. Herausgestellt werden darf aber die Kritik, die 
ESF-Mittel würden die Ziel-Regionen außerhalb der Ziel-1-Förderpro-
gramme zu wenig fördern und damit den dortigen Beschäftigungsproble-
men nicht gerecht werden. So werden B, DK und NL im Vergleich zu den 
Beschäftigungsproblemen in Irl, G und P benachteiligt. Dies zeigt sich im 
Schaubild 6. 

Die makroökonomischen Effekte der Strukturfonds sind weder zu über-
noch zu unterschätzen. Die Fonds stellen für Länder mit weitgehendem Ent-
wicklungsrückstand - es fallen 85 % der EFRE-Mittel infolge der indikati-
ven Planung auf die Mitgliedstaaten (ein Effekt, der die weitere Konzentra-
tion der Mittel auf Teilräume limitiert), wobei aber die meisten Ziel-I-
Mittel (also der größte Teil des EFRE) E, I, P und G zugute kommen 184 -

182 Franzmeyer (1993), S. 92. 
183 Tondi (1993). 
184 Europäische Wirtschaft (1988), S. 126; Europäische Wirtschaft (1990), 

S. 37ff.; vgl. ferner Kommission (1991), S. 61 ff. 
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Schaubild 5 
Regionale Konzentration der EG-Strukturfonds 185 

Bevölkerungsanteile 
(Regionen aufsteigend nach Pro-Kopf-Einkommen geordnet) 

einen durchaus relevanten Anteil am jeweiligen BIP oder an den Brutta-
anlageinvestitionen dar. 186 Schaubild 7 bringt die Zusammenhänge zur Dar-
stellung. 

So wie eine regionale Entwicklungspolitik - in ihrer infrastruktur-, 
humankapital- und siedlungsstrukturbezogenen Orientierung - jene regiona-
len Differenzen der "natürlichen Quote der Arbeitslosigkeit", die eben 
diesen Faktoren geschuldet sind, reduzieren helfen kann, so würden sich 
nunmehr auch Möglichkeiten eröffnen, regional differenzierte Grenzlei-
stungsfähigkeiten des Kapitals anzugleichen (statt etwa durch Subventionen 
auf der Kurve der regionalen Grenzleistungsfähigkeit des Kapitals zu wan-
dern). In dieser "Logik" ist der EFRE aber doch primär eine Wirtschafts-

185 Quelle: Franzmeyer (1993), S. 93. 
186 Kommission (1991), S. 63. 
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politik, nämlich regionale Wirtschaftspolitik mit Orientierung auf Wachs-
tum und Stabilität der Teilräume in Relation zum Gesamtraum. 

Schaubild 6 
ESF-Zuschüsse im Verhältnis zur Zahl der Beschäftigungslosen in 

Ziei-1-Gebieten und den übrigen Gemeinschaftsteilen187 
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t) Zielkonflikte mit anderen Politikbereichen, 
insb. der Europäischen Agrarpolitik 

Der relative Anteil der S_trukturfondspolitik (sowie anderer strukturpoli-
tisch orientierter Maßnahmenbereiche) am gesamten EG-Haushalt steigt 
deutlich an; der "subventionierten Unvernunft" (H. Priebe) der EG-Agrar-
politik (GAP) sollen - quasi-plafondierend - budgetäre Grenzen gesetzt 
werden. Aber selbst dann, wenn sich die Agrargarantiefondsausgaben auf 
ca. 50% des EG-Haushaltes reduzieren lassen sollten, und die Struktur-
fondspolitik ihren Anteil schrittweise auf annäherungsweise 40% steigern 
könnte, fragt es sich, inwieweit die Regionalpolitik und die anderen Politik-
bereiche hinsichtlich der jeweiligen Raumwirksamkeiten188 gleichgerichtet 
sind. Speziell für die GAP stellt sich die Frage, ob und inwieweit mit der 
B udgetrestringierung auch konzeptionelle Umstellungsprozesse (etwa: 
Marktliberalisierung in Richtung auf das Weltmarktpreisniveau infolge 
der GATT-Verhandlungen in Verbindung mit einer Umstellung der Garan-

187 Quelle: Tondl (1993), S. 150. 
188 Molle/Cappelin (1988) ; Franzmeyer ( 1991 a). 
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tiepreispolitik auf produktionsmengenneutrale Einkommenstransfers zur ge-
meinschaftlichen Abgeltung gewünschter positiver Extemalitäten des Agrar-
sektors für die Umweltschutz- und Raumordnungspolitik) verbunden sein 
werden. 

Schaubild 7 
Zuschüsse des Strukturfonds und relatives Pro-Kopf-Einkommen189 
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BIP 1989, Zuschüsse Durcbscboiu 89-91. 

Eine Reihe von Studien haben die Politikfelder der EG daraufhin abge-
fragt, wie ihre Regionaleffekte aussehen. Insbesondere die GAP - aber 
auch die F&E-Politik190 - läuft dabei signifikant dem Ziel der ausgleichs-
orientierten Strukturfondspolitik der EG entgegen. Dies hängt im Fall der 
GAP- vereinfacht gesagt- zusammen mit der kumulativ-zirkulären Kausa-
lität, die die GAP hinsichtlich der Betriebsgrößen- und Betriebstypenstruk-
turwandlungen, der Produktivitätssteigerungen, des chemo-technischen 
lntensivierungsprozesses, der Überproduktion in Verbindung mit Marktord-
nungs- und Außenschutzgraden für verschiedene Produkte, die regional 
natürlich nicht gleichverteilt angebaut werden, auslöst. 

189 Quelle: Tondi (1993), S. 145. 
190 Die F&E-Intensität ist regional sehr disparitär, damit Indikator wie auch Ur-

sache der ökonomischen Kompetenzgefälle und der Wohlstandsunterschiede von 
Teilräumen. Deutschland kann z.B. auf hohem Niveau sowohl F&E-Ziele wie auch 
andere (unmittelbarere) Wohlstandsziele umsetzen; die mediterranen Länder weisen 
vor allem eine Lücke in der F&E-bezogenen Ressourcennutzung auf. Vgl. auch La-
tella (1992). Zur F&-E-Politik in der EG vgl. auch Goddard et al. (1987). 
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IV. Ausblick 

Die vorliegende Darstellung hat versucht, einen Überblick über die 
gegenwärtige Literatur zum Problem räumlicher Wohlstandsdisparitäten in 
der EG zu vermitteln. Selbstverständlich ist die Darstellung nicht filterfrei 
und daher selektiv. Dennoch dürften die grundlegendsten Probleme und 
Argumentationsfiguren angesprochen worden sein. Wie so oft in der Öko-
nomik, zumal in der Wirtschafts- und Sozialpolitik zeigt sich auch hier, daß 
die Frage effizienter Problemlösungen abhängig ist vom ordnungs- bzw. 
gesellschaftspolitisch "Gewollten"191 • 

Der Forschungsbedarf ist, da die Theoriearbeit weitgehend nur den Status 
"mittlerer Reichweite" aufweisen kann, die Zusammenhänge also wesent-
lich raum-zeit-gebunden bleiben, so zu definieren, daß vermehrt empirische 
(Fall-)Studien (vergleichende Länder- und Regionalstudien) erforderlich 
sind. Die Komparatistik mag vielleicht nicht der "Königsweg" sein, sie ist 
aber unabdingbar. Materialien sind reichlich vorhanden; der Arbeitsauf-
wand jedoch sehr beträchtlich. 

In sozialpolitikwissenschaftlicher Hinsicht, und zwar mit Bezug auf wis-
senschaftssystematisch-konzeptionelle Aspekte der gestellten Problematik, 
ist herauszustellen, daß es sich bei der diskutierten und vorgestellten regio-
nalen Entwicklungspolitik, als deren institutioneller Kern der Strukturfonds 
definiert wurde, nicht um eine unmittelbare Sozialpolitik in einem engeren 
Sinne (insbesondere Fragen der sozialen Sicherung in den klassischen 
Gefährdungsbereichen) oder auch in einem etwas weiteren Sinne (wie 
Fragen des Arbeitsrechts, der Regulation der Arbeitsbeziehungen und der 
Arbeitsmarktstrukturpolitik etc.) handelt. Es kristallisiert sich eine Raum-
ordnungs- und regionale Wirtschaftspolitik, allerdings in einem vom Aus-
gleichsgedanken stark geprägten Sinne. Damit wird der Herleitungszusam-
menhang mit der Gesellschaftspolitik deutlich. Hat diese regionale Entwick-
lungspolitik also vielfältige sozialpolitische Aspekte oder ist in vielfacher 
Weise für die Sozialpolitikwissenschaft von grundlegendem Interesse, so 
handelt es sich doch primär um eine von gesellschaftspolitischen Leitbil-
dern stark geprägte Wirtschaftspolitik, wobei interregionale Verteilungsfra-
gen konstituierend sind. Da es aber a priori nicht auschließbare "trickle 
down"-Probleme zwischen der interregionalen Ausgleichspolitikebene und 
der intraregionalen personellen Ebene gibt, ist die Unmittelbarkeit perso-
nengebundener Lebenslagenverteilungsausrichtung dieser regionalen Ent-
wicklungspolitik nicht gegeben. Es sind demnach die Schwierigkeiten 
offensichtlich, die EG-Strukturfondspolitik als "räumliche Sozialpolitik" 
konzeptionell zu definieren. Damit entsprechen die Ergebnisse der vorlie-

191 Schulz-Nieswandt (1992a); Weisser (1978). 
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genden Untersuchung und Darstellung keineswegs den anfänglichen Vor-
stellungen, mit denen der Verfasser an das Thema als sozialpolitikwissen-
schaftliches Thema heranging. Wenn auch nicht mit Sozialpolitik identisch, 
so konstituieren die gestellten räumlichen Entwicklungsfragen doch eine 
verteilungspolitische Problematik. In diesem Sinne heißt es bei Thiemeyer 
(1965, S. 117): "Raumordnungspolitik ist letztlich eine Politik der gerech-
ten Verteilung von Lebenslagen im geographischen Raum, sie ist Vertei-
lungspolitik." Der Eigenschaft einer "räumlichen Sozialpolitik" könnte 
höchstens der Sozialfonds näherungsweise entsprechen; er wird aber quanti-
tativ von der Regionalpolitik des EFRE dominiert. Der eingangs (vgl. 
Abschnitt I.) angesprochene internationale EG-Arbeitslosigkeitsfonds oder 
auch Ideen eines supranationalen Armutsbekämpfungsfonds könnten im 
Zusammenhang mit dem Sozialfonds der Idee einer "räumlichen Sozialpoli-
tik" schon eher entsprechen. 
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